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Vorwort zum Lärmaktionsplan 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

das Thema Straßenverkehrslärm ist in der heutigen Zeit von 

großer Bedeutung. Hohes Verkehrsaufkommen, Straßenlärm  

und Abgase, all dies ist für die betroffenen Menschen bedrü-

ckend.  

 

Lärm kann krankmachen und gesundheitliche Beeinträchtigungen wie zum Beispiel Bluthoch-

druck, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Schlafstörungen nach sich ziehen. Umso wichtiger 

ist es die Bevölkerung vor Straßenverkehrslärm zu schützen. 

 

Mit dem vorliegenden Lärmaktionsplan soll der Schutz vor Straßenverkehrslärm weiter ver-

bessert werden. Im Rahmen der Aufstellung des Planes bestand die Möglichkeit, Anregungen 

und Vorschläge zu Maßnahmen in der Umgebung der kartierten Lärmquellen einzureichen. 

Auch konnten Sie auf ruhige Gebiete hinweisen, in denen die Ruhe zukünftig besonders ge-

schützt werden soll. Die aktuelle 4. Runde des Lärmaktionsplans weist die umgesetzten sowie 

die geplanten Maßnahmen für die nächsten Jahre auf. 

 

Doch Straßenverläufe und Verkehrsströme können sich ändern. Die Maßnahmen zur Lärm-

minderung werden in Zusammenarbeit mit den Kommunen, Hessen Mobil, den Straßenver-

kehrsbehörden und unter Mitwirkung der Bevölkerung erarbeitet. Um sicherzustellen, dass die 

aufgestellten Maßnahmen ihre Wirkung erzielen und ihre Aktualität behalten, wird der Lärm-

aktionsplan alle fünf Jahre überprüft und ggf. überarbeitet.  

 

Die Aufstellung eines solchen Maßnahmenplans bedarf der Unterstützung durch die Bevölke-

rung. Ich freue mich sehr, wenn insbesondere Bürgerinnen und Bürger unsere Planungen wei-

terhin aktiv unterstützen und bedanke mich bei allen, die an der Ausarbeitung des Lärmakti-

onsplanes mitgewirkt haben, für die gute Zusammenarbeit.  

 

Ihr 

 

 

 

Dr. Christoph Ullrich 

Regierungspräsident 

©Katrina Friese 
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1. Impressum 

 

Für die Lärmaktionsplanung zuständige Behörde: 

Regierungspräsidium Gießen 

Landgraf-Philipp-Platz 1-7 

35390 Gießen 

Tel. Zentrale: 0641 ï 303 0 

Bürgertelefon: 0641 ï 303 2007 

Fax: 0641 - 3032197 

E-Mail: rp-giessen@rpgi.hessen.de  

Internet: www.rp-giessen.hessen.de 

 

mailto:rp-giessen@rpgi.hessen.de
http://www.rp-giessen.hessen.de/
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2. Einleitung 

Die Lärmaktionsplanung hat das Ziel, die Lärmbelastungen der Bevölkerung zu reduzieren. 

In diesem Rahmen wird Umgebungslärm betrachtet. Umgebungslärm ist in dem Lärmakti-

onsplan für die Landkreise der Lärm, der von Straßen- und von Haupteisenbahnstrecken, die 

sich nicht im Eigentum des Bundes befinden, ausgeht. Im Lärmaktionsplan für die Ballungs-

räume wird der Lärm von Straßen, Schienenwegen und von Geländen für industrielle Tätig-

keiten, einschließlich Häfen für die Binnen- oder Seeschifffahrt mit einer Gesamtumschlags-

leitung von mehr als 1,5 Millionen Tonnen pro Jahr, betrachtet. Sofern vorhanden, wird der 

Fluglärm, ausgehend von Großflughäfen betrachtet (§ 47 b Ziffer 1 BImSchG). 

Lärmaktionspläne müssen alle 5 Jahre überprüft und -falls notwendig- überarbeitet werden. 

Die Aufgabe hat hier das Regierungspräsidium Gießen. 

Dieser Lärmaktionsplan schreibt den bestehenden Lärmaktionsplan Hessen (3. Runde), Teil-

plan Regierungsbezirk Gießen fort. 

 

Die Lärmaktionsplanung beginnt mit der Auswertung der Umgebungslärmkartierung. Diese 

wird vom Hessischen Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) erstellt. 

Die Ergebnisse der Umgebungslärmkartierung können im Lärmviewer Hessen des hessi-

schen Landesamtes für Naturschutz, Umwelt und Geologie http://laerm.hessen.de eingese-

hen werden. 

Gleichzeitig erfolgt die Auswertung der im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung eingegan-

genen Stellungnahmen, sowie die Fortschreibung der noch offenen Lärmkonflikte aus den 

vergangenen Jahren. 

Alle Lärmkonfliktpunkte werden kommunenweise einer näheren Betrachtung unterzogen. 

Hierbei werden seitens der Lärmaktionsplanung Straßen- und Schienenabschnitte gebildet 

und der Ist-Zustand mit einer lokalen Lärmberechnung analysiert. 

 

Die Maßnahmenvorschläge, denen die zuständigen Behörden zugestimmt haben, werden im 

Lärmaktionsplan aufgenommen. Die abgelehnten und in Prüfung befindlichen Maßnahmen 

werden nachrichtlich dargestellt.  

Dieser Lärmaktionsplan umfasst Lärm, ausgehend von Straßenverkehr, für die fünf Land-

kreise im Regierungsbezirk Gießen.  

 

Für die Haupteisenbahnstrecken des Bundes mit mehr als 30.000 Zugbewegungen pro Jahr 

erstellt das Eisenbahn-Bundesamt einen zentralen Lärmaktionsplan. Dieser bundesweite 

Lärmaktionsplan wurde am 17.Juli 2024 unter folgender Adresse veröffentlicht: 

https://www.eba.bund.de/DE/Themen/Laerm_an_Schienenwegen/Laermaktionspla-

nung/laermaktionsplanung_node.html, abgerufen am 10.09.2024 

 

 

http://laerm.hessen.de/mapapps/resources/apps/laerm/index.html?lang=de
https://www.eba.bund.de/DE/Themen/Laerm_an_Schienenwegen/Laermaktionsplanung/laermaktionsplanung_node.html#doc1528342bodyText6
https://www.eba.bund.de/DE/Themen/Laerm_an_Schienenwegen/Laermaktionsplanung/laermaktionsplanung_node.html#doc1528342bodyText6
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3. Rechtlicher Hintergrund und nationale Umsetzung 

 Rechtsgrundlagen der Lärmminde rungsplanung  

 Allgemein  

Umgebungslärm ist der Lärm, der in der Umwelt des Menschen auftritt.  

In der EU-Umgebungslärmrichtlinie ist er als belästigende oder gesundheitsschädliche Ge-

räusche im Freien, die durch Aktivitäten von Menschen verursacht werden, einschließlich 

des Lärms, der von Verkehrsmitteln, Straßenverkehr, Eisenbahnverkehr, Flugverkehr sowie 

Geländen für industrielle Tätigkeiten ausgeht, definiert.  

In der Umgebungslärmrichtlinie wird festgelegt, dass für Hauptverkehrsstraßen, Hauptver-

kehrsschienen und Großflughäfen alle 5 Jahre die Lärmbelastung zu kartieren und ein Lärm-

aktionsplan aufzustellen ist. 

Eine Hauptverkehrsstraße hat nach dieser Vorschrift mehr als 3 Mio. Fahrbewegungen im 

Jahr (etwa 8.200 Fahrbewegungen am Tag). Ein Hauptschienenweg hat mehr als 30.000 

jährliche Fahrbewegungen. Großflughäfen haben mehr als 50.000 Flugbewegungen im Jahr. 

Für Ballungsräume sind die Nebenstrecken und Industrieanlagen in gleicher Weise zusätz-

lich zu betrachten. 

Die Umgebungslärmrichtlinie wurde in deutsches Recht umgesetzt (§§ 47 a-f des Bundes-

Immissionsschutzgesetzes (BImSchG)). 

Zielsetzung der Umgebungslärmrichtlinie, sowie der Vorschriften der §§ 47 a - f BImSchG, ist  

¶ die Ermittlung der Belastung der Bevölkerung durch Umgebungslärm anhand von eu-

ropäisch einheitlichen Bewertungsmethoden,  

¶ die Information der Öffentlichkeit über diese Lärmbelastung, 

¶ sowie eine Lärmminderungsplanung um etwaige Auswirkungen zu verhindern und zu 

mindern. 

Die Lärmminderungsplanung umfasst die Lärmkartierung und die Lärmaktionsplanung. 

Der vorliegende Lärmaktionsplan unterliegt keiner strategischen Umweltprüfung, weil dieser 

keinen Rahmen für die Entscheidung über die Zulässigkeit von (anderen) Vorhaben setzt 

und auch die enthaltenen Maßnahmen und Festlegungen voraussichtlich keine erheblichen 

Umweltauswirkungen haben. 

 Lärmkartierung  

Die Grundlage von Lärmaktionsplänen bilden Lärmkarten. Die Vorgaben für die Durchfüh-

rung der Lärmkartierung nach der EU-Umgebungslärmrichtlinie ergeben sich aus § 47c BIm-

SchG und der Verordnung über die Lärmkartierung (34. BImSchV). Die Lärmkarten der 

Schienenwege werden vom Eisenbahn-Bundesamt erstellt (§ 47e Abs. 3 BImSchG). 

 Lärmaktionsplanung  

Zur Regelung von Lärmproblemen und Lärmauswirkungen sind Lärmaktionspläne von den 

Gemeinden oder den nach Landesrecht zuständigen Behörden aufzustellen (§ 47 d ï e BIm-

SchG). 

Für die Haupteisenbahnstrecken des Bundes mit mehr als 30.000 Zugbewegungen pro Jahr, 

erstellt das Eisenbahn-Bundesamt einen zentralen Lärmaktionsplan (§ 47e Abs. 4 BIm-

SchG). 
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Die Mindestanforderungen an die Lärmaktionspläne sind in der Umgebungslärmrichtlinie ge-

regelt. Bei der Durchführung der Lärmaktionsplanung wie auch bei der Beurteilung von Min-

derungsmaßnahmen kann auf die Hinweise der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immis-

sionsschutz (LAI) zur Lärmaktionsplanung zurückgegriffen werden.1 

Dar¿ber hinaus ist in Hessen das ĂVerfahrenshandbuch Lärmaktionsplanung Straßenver-

kehrñ eingef¿hrt worden. Das Verfahrenshandbuch ist ein verwaltungsinterner Leitfaden für 

alle beteiligten Behörden.2 

Die Umgebungslärmrichtlinie wie auch die §§ 47 a - f BImSchG enthalten keine unmittelbare 

Rechtsgrundlage für die Umsetzung der Maßnahmen des Lärmaktionsplanes. Die Umset-

zung der festgelegten Maßnahmen erfolgt auf der Grundlage des jeweiligen Fachrechts 

durch die jeweils zuständigen Fachbehörden. Der Lärmaktionsplan stellt die Entscheidungen 

der Fachbehörden dar. Nähere Ausführungen sind Kapitel 3.2.2. ff. zu entnehmen. 

Die beteiligten Behörden sind an den Lärmaktionsplan gebunden und zu dessen Umsetzung 

verpflichtet, sofern eine Maßnahme in Abstimmung mit der Fachbehörde festgelegt wurde. 

Die Bindungswirkung ergibt sich aus § 47 d Abs. 6 BImSchG i.V.m. § 47 Abs. 6 BImSchG. 

 Rechtsgrundlagen zum Schutz ruhiger Gebiete  

Nach § 47 d Abs. 2 Satz 2 BImSchG soll es auch Ziel der Lärmaktionspläne sein, ruhige Ge-

biete vor einer Zunahme des Lärms zu schützen. 

Die Umgebungslärmrichtlinie unterscheidet in Artikel 3 zwei Arten von ruhigen Gebieten:  

¶ ruhiges Gebiet in einem Ballungsraum, in dem ein geeigneter Lärmindex nicht über-

schritten wird 

¶ ruhiges Gebiet auf dem Land, das keinem Verkehrs-, Industrie- und Gewerbe- oder 

Freizeitlärm ausgesetzt ist. 

Ruhige Gebiete werden im Lärmaktionsplan festgesetzt. Aufgrund der kommunalen Pla-

nungshoheit erfolgt die Festsetzung von ruhigen Gebieten in den vorliegenden Lärmaktions-

plan ausschließlich in enger Zusammenarbeit und im Einvernehmen mit den Kommunen. 

Hier können die LAI-Hinweise zur Lärmaktionsplanung Hilfestellung bieten. Zudem hat das 

damalige Hessische Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucher-

schutz ein Rechtsgutachten zum Thema ĂRuhige Gebieteñ vergeben und verºffentlicht.3 Wei-

tergehende rechtliche Vorgaben für die Abgrenzung ruhiger Gebiete existieren nicht. 

Ruhige Gebiete müssen bei Planungsvorhaben berücksichtigt werden. Sie stellen einen Ab-

wägungsbelang dar, d.h. die mit der kommunalen Planung verfolgten Belange müssen mit 

dem Schutz der ruhigen Gebiete abgewogen werden. Ruhige Gebiete stellen somit keinen 

absoluten Verhinderungsgrund dar, da sie unter Umständen formell aufgehoben werden kön-

nen. Weitere Informationen können dem Leitfaden ĂRuhige Gebieteñ entnommen werden.4 

 

1 LAI-Hinweise zur Lärmaktionsplanung ï Dritte Aktualisierung, LAI ï AG Lärmaktionsplanung, in der 

Fassung vom 19.09.2022 
2 https://wirtschaft.hessen.de/sites/wirtschaft.hessen.de/files/2022-11/vhb_lap_strassenver-

kehr_2022_bf.pdf ,abgerufen am 19.09.2023 
3 https://landwirtschaft.hessen.de/sites/landwirtschaft.hessen.de/files/2021-06/rechtsgutachten_ru-

hige_gebiete.pdf, abgerufen am 18.09.2024 
4 https://rp-giessen.hessen.de/sites/rp-giessen.hessen.de/files/2023-12/leitfaden_ruhige_gebiete_hes-

sen_stand_november_2023.pdf, abgerufen am 11.01.2024 

https://wirtschaft.hessen.de/sites/wirtschaft.hessen.de/files/2022-11/vhb_lap_strassenverkehr_2022_bf.pdf
https://wirtschaft.hessen.de/sites/wirtschaft.hessen.de/files/2022-11/vhb_lap_strassenverkehr_2022_bf.pdf
https://landwirtschaft.hessen.de/sites/landwirtschaft.hessen.de/files/2021-06/rechtsgutachten_ruhige_gebiete.pdf
https://landwirtschaft.hessen.de/sites/landwirtschaft.hessen.de/files/2021-06/rechtsgutachten_ruhige_gebiete.pdf
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Ruhige Gebiete sind in Hessen in den Landesentwicklungsplan (LEP) als Grundsatz aufge-

nommen worden.5 

 Rechtsvorschriften  

Die wesentlichen Rechtsvorschriften für Prüfung, Planung und Umsetzung von Maßnahmen 

der Lärmaktionsplanung sind in der folgenden Tabelle dargestellt: 

 
Tabelle 1 Übersicht über die Rechtsgrundlagen 

Rechtsgrundlage Wesentlicher Regelungsinhalt (im Hin-

blick auf die Lärmaktionsplanung) 

Umgebungslärmrichtlinie (ULR) 

Richtlinie 2002/49/EG des europäischen 

Parlaments und des Rates vom 25.06.2002 

über die Bewertung und Bekämpfung von 

Umgebungslärm (ABl. L 189/12 vom 

18.07.2002) 

Die Richtlinie verpflichtet die EU-Mitglied-

staaten zur Lärmkartierung und Lärmakti-

onsplanung. 

Bundes-Immissionsschutzgesetz  

(BImSchG) insbesondere §§ 47 a-f 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 

17.05.2013 (BGBl. I S.1274), zuletzt geän-

dert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 03. 

Juli 2024 (BGBl- I 2024, Nr. 225) 

Das Gesetz beinhaltet die Pflicht zur Lärm-

kartierung und Lärmaktionsplanung sowie 

zur Meldung der Ergebnisse an das Um-

weltbundesamt. 

Lärmberechnungsvorschrift ist u. a. die Vor-

läufige Berechnungsmethode für den Um-

gebungslärm an Straßen (VBUS). 

Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG) 

vom 27. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2378, 

2396; 1994 I S. 2439), zuletzt geändert 

durch Artikel 10 des Gesetzes vom 10. Sep-

tember 2021 (BGBl. I S. 4147, 4151) 

 

Das Gesetz verpflichtet das Eisenbahn-

Bundesamt zur Überwachung und Geneh-

migung von Bundeseisenbahnstrecken. 

Immissionsschutz-Zuständigkeitsverord-

nung (ImSchZuV) 

Verordnung über Zuständigkeiten nach dem 

Bundesimmissionsschutzgesetz, dem Ge-

setz über die Umweltverträglichkeitsprü-

fung, dem Treibhaus-Emissionshandelsge-

setz, dem Gesetz zur Ausführung des Pro-

tokolls über Schadstofffreisetzungs- und -

verbringungsregister und dem Benzinbleige-

setz vom 26.11.2014 (GVBl. I S.331), zu-

letzt geändert am 13.03.2019 (GVBl. I S. 

432) 

Die Verordnung legt u. a. in § 3 Nr. 1 sowie 

in § 1 die Zuständigkeit für die Durchfüh-

rung der Lärmkartierung sowie die für die 

Aufstellung der Lärmaktionspläne zuständi-

gen Behörden fest. 

 

5 https://landesplanung.hessen.de/landesplanung/landesentwicklungsplan-lep, abgerufen am 

12.09.2023 

https://landesplanung.hessen.de/landesplanung/landesentwicklungsplan-lep
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Verkehrslärmschutzverordnung  

(16. BImSchV) 

Sechzehnte Verordnung zur Durchführung 

des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 

vom 12.06.1990 (BGBl. I S.1036), zuletzt 

geändert durch Artikel 1 der Verordnung 

vom 04.11.2020 (BGBl. I S. 2334) 

Die Verordnung regelt u. a. die Anforderun-

gen an den Lärmschutz für den Bau und die 

wesentliche Änderung von öffentlichen Stra-

ßen. 

Verkehrswege-Schallschutzmaßnah-

menverordnung (24. BImSchV) 

Vierundzwanzigste Verordnung zur Durch-

führung des Bundes-Immissionsschutzge-

setzes vom 04.02.1997 (BGBl. I S. 172, 

1253), zuletzt geändert am 23.09.1997 

(BGBl. I S. 2329) 

Die Verordnung regelt Art und Umfang der 

Schallschutzmaßnahmen für schutzbedürf-

tige Räume in baulichen Anlagen, die mit 

dem Bau oder der wesentlichen Änderung 

an einem Vorhaben, das der 16. BImSchV 

unterliegt, einhergehen. Sie findet gemäß 

Nr. 39 der VLärmSchR auch Anwendung zu 

Ermittlung des Umfangs passiver Schutz-

maßnahmen im Rahmen der Lärmsanie-

rung. 

Verordnung über die Lärmkartierung (34. 

BImSchV) 

Vierunddreißigste Verordnung zur Durch-

führung des Bundes-Immissionsschutzge-

setzes vom 06.03.2006 (BGBl. I Nr. 12 vom 

15.03.2006 S. 516), zuletzt geändert durch 

Artikel 1 der Verordnung vom 28. Mai 2021 

(BGBl. I S. 1251) 

Die Verordnung gilt für die Kartierung von 

Umgebungslärm. Sie konkretisiert die Anfor-

derungen nach § 47 c BImSchG. 

Lärmschutz-Richtlinien-StV 

Richtlinien für straßenverkehrsrechtliche 

Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung 

vor Lärm vom 23.11.2007 (VkBl. 2007 S. 

767) 

Ziel der Lärmschutz-Richtlinien-StV ist es, 

den Straßenverkehrsbehörden eine Orien-

tierungshilfe zur Entscheidung über stra-

ßenverkehrsrechtliche Maßnahmen zum 

Schutz der Wohn-/Bevölkerung vor Stra-

ßenverkehrslärm an die Hand zu geben. 

Straßenverkehrsgesetz (StVG), insbeson-

dere § 6 Abs. 1 Nr. 3 i.d.F. der Bekanntma-

chung vom 05. März 2018 (BGBl. S 310, 

919), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 

Gesetzes vom 16. August 2024 (BGBl. 

2024 I Nr. 266)  

Das Gesetz stellt die Ermächtigungsgrund-

lage zum Erlass der StVO sowie der VwV-

StVO dar. 

Straßenverkehrs-Ordnung (StVO), insbe-

sondere § 45 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 i. V. m. 

Abs. 9 vom 06.03.2013 (BGBl. I S. 367), zu-

letzt geändert durch Artikel 38 des Geset-

zes vom 15. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 

236) 

Die Verordnung ermöglicht den Straßenver-

kehrsbehörden die Benutzung bestimmter 

Straßen oder Streckenabschnitte aus Grün-

den der Sicherheit und Ordnung des Ver-

kehrs zu beschränken oder zu verbieten 

und den Verkehr umzuleiten. Das gleiche 
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Recht haben sie zum Schutz der Wohnbe-

völkerung vor Lärm und Abgasen. Be-

schränkungen und Verbote werden mit Vor-

schriftszeichen nach § 41 gekennzeichnet. 

Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur 

StVO (VwV-StVO), insbesondere §§ 41, 45  

vom 26.01.2001 (BAnz. S. 1419, 5206) 

zuletzt geändert durch die Verwaltungs-

vorschrift vom 08.11.2021 (BAnz AT 15. 

November 2021 B1) 

Die Verwaltungsvorschrift konkretisiert die 

Vorgaben der StVO. Während § 41 VwV-

StVO Vorschriften zur Zulässigkeit der Auf-

stellung von bestimmten Verkehrszeichen 

enthält, regelt § 45 die im Rahmen der Auf-

stellung zu beteiligenden Behörden. 

Hessisches Straßengesetz (HStrG) 

i.d.F. vom 08.06.2003 (GVBl. I, S. 166), 

zuletzt geändert durch Artikel 2 des 

Gesetzes vom 28. Juni 2023 (GVBl. S. 426, 

430) 

Das Gesetz regelt in § 41 u. a. die Träger 

der Straßenbaulast für Landesstraßen und 

Kreisstraßen. 

Verordnung zur Bestimmung 

verkehrsrechtlicher Zuständigkeiten 

(VkRZustV) 

vom 12.11.2007 (GVBl I, 800), zuletzt geän-

dert am 17.05.2023 (GVBl., S. 372) 

Die Verordnung legt in § 10 die zuständige 

Verwaltungsbehörde für die Ausführung der 

StVO in Hessen fest. 

Richtlinien für den Lärmschutz an 

Straßen (RLS-90) 

Stand: 10.04.1990, VkBl. 1990, S. 258 

Die Richtlinien für den Lärmschutz an 

Straßen legen das Verfahren zur 

Berechnung der Mittelungs- und 

Beurteilungspegel im Rahmen der 

Lärmvorsorge, Lärmsanierung sowie zur 

Anordnung von straßenverkehrs-rechtlichen 

Maßnahme fest. Sie gelten nur noch für 

verkehrsrechtliche Maßnahmen nach StVO. 

Richtlinien für den Lärmschutz an Stra-

ßen (RLS-19)  

Stand: 31.10.2019, VkBl. 2019, S. 698 

 

Die Richtlinien für den Lärmschutz an 

Straßen legen das Verfahren zur 

Berechnung der Mittelungs- und 

Beurteilungspegel im Rahmen der 

Lärmvorsorge, Lärmsanierung sowie zur 

Anordnung von straßenverkehrs-rechtlichen 

Maßnahme fest. Sie sind bisher nur für 

bauliche Lärmminderungsmaßnahmen 

(Lärmvorsorge, Lärmsanierung) eingeführt. 

 

Richtlinien für den Verkehrslärmschutz 

an Bundesfernstraßen in der Baulast des 

Bundes (VLärmSchR 97) 

Stand 27.05.1997, VkBl. 1997, S. 434 

Diese Richtlinien stellen die fachliche 

Grundlage für bauliche Maßnahmen an 

Bundesfernstraßen in der Baulast des Bun-

des beim Bau neuer oder bei wesentlicher 
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Ergänzungen durch ARS, zuletzt vom 

25.06.2010. 

 

Änderung bestehender Straßen (Lärmvor-

sorge) sowie bei den nachträglichen Minde-

rungen von Lärmbelastungen an bestehen-

den Straßen (Lärmsanierung) dar. Lärm-

schutz im Rahmen der Lärmsanierung wird 

dabei als freiwillige Leistung auf der Grund-

lage haushaltsrechtlicher Regelungen ge-

währt. 

Berechnungsmethode für den 

Umgebungslärm von bodennahen 

Quellen (Straßen, Schienenwege, 

Industrie und Gewerbe) (BUB) 

28. Dezember 2018 (BAnz AT 28.12.2018 

B7) Berichtigt: 17. November 2021 

(BAnz. AT 02.12.2021 B6) 

 

Berechnungsverfahren für Umgebungslärm, 

welches in der 34. BImSchV geregelt ist. 

  

 

 Zuständige Behörden  

 Lärmminderungsplanung  

Die Zuständigkeit der Behörden ergibt sich aus § 47 e BImSchG in Verbindung mit der Im-

missionsschutz-Zuständigkeitsverordnung (ImSchZuV) des Landes Hessen. 

Für die Ausarbeitung der Lärmkarten ist in Hessen das Hessische Landesamt für Natur-

schutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) zuständig (§ 47 c Abs. 1 BImSchG in Verbindung mit 

§ 3 Nr. 1 f ImSchZuV). 

Die Zuständigkeit zur Aufstellung der Lärmaktionspläne liegt in Hessen beim örtlich zuständi-

gen Regierungspräsidium (§ 47 e Abs. 1 BImSchG in Verbindung mit § 1 Abs. 1 ImSchZuV).  

Das Eisenbahn-Bundesamt (EBA) führt die Lärmkartierung an Haupteisenbahnstrecken des 

Bundes und an allen Eisenbahnstrecken des Bundes in Ballungsräumen durch. Außerdem 

ist es für die Lärmaktionsplanung an Haupteisenbahnstrecken des Bundes mit Maßnahmen 

in Bundeshoheit zuständig (§ 47 e Abs. 3, 4 BImSchG in Verbindung mit § 47 c). 

Gemäß der LAI-Hinweise zur Lärmaktionsplanung besteht, soweit es an Haupteisenbahn-

strecken des Bundes Lärmprobleme und Lärmauswirkungen gibt, die nicht angemessen mit 

Maßnahmen in Bundeshoheit bekämpft werden können, eine Verpflichtung der Gemeinden 

oder der nach Landesrecht zuständigen Behörden zu einer weitergehenden Lärmaktionspla-

nung.  

Solche sonstigen Maßnahmen an Haupteisenbahnstrecken sind aktuell jedoch nicht erkenn-

bar, da das Lärmsanierungsprogramm der Bahn in Fortschreibung durch das Eisenbahn-

Bundesamt ist. Hinsichtlich der Maßnahmen des Eisenbahn-Bundesamts wird auf den Lärm-

aktionsplanung der 4. Runde nachrichtlich verwiesen.6 

 

6 https://www.eba.bund.de/DE/Themen/Laerm_an_Schienenwegen/Laermaktionsplanung/laermakti-

onsplanung_node.html, abgerufen am 18.01.2024 
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Hintergrund: Seit dem 01.01.2015 ist das Eisenbahn-Bundesamt gem. § 47 e Abs. 4 BIm-

SchG zuständig für die Aufstellung von Lärmaktionsplänen für Haupteisenbahnstrecken des 

Bundes mit Maßnahmen in Bundeshoheit. Demnach ist seit der dritten Runde der Lärmakti-

onsplanung das Eisenbahn-Bundesamt rechtlich klar verpflichtet, einen Lärmaktionsplan für 

Haupteisenbahnstrecken des Bundes innerhalb und außerhalb der Ballungsräume aufzustel-

len, soweit es um Lärmminderungsmaßnahmen geht, die in Bundeshoheit liegen, demnach 

also um Entscheidungen, für deren Erlass der Bund die Verwaltungskompetenz besitzt. Die 

hessischen Regierungspräsidien sind demgegenüber seit der dritten Runde der Lärmaktions-

planung nur für eine Lärmaktionsplanung an Haupteisenbahnstrecken des Bundes innerhalb 

und außerhalb der Ballungsräume zuständig, sofern Lärmprobleme und Lärmauswirkungen 

bestehen, die nicht mit Maßnahmen des Bundes gemindert werden können.  

In Ballungsräumen sind die Regierungspräsidien für die Lärmaktionsplanung an Schienen-

wegen des Bundes mit weniger als 30.000 Zugbewegungen pro Jahr zuständig. Hier wirkt 

das Eisenbahn-Bundesamt mit (§ 47e Abs. 4 BImSchG). 

Die Lärmaktionsplanung bei nichtbundeseigenen Haupteisenbahnstrecken sowie bei sonsti-

gen nichtbundeseigenen Schienenwegen (bspw. Stadtbahnen (Straßenbahnen, U-Bahnen) 

sowie Privatbahnen) obliegt den Regierungspräsidien. 

 Fachbehörden für den Straßen bau und -verkehr  

Im Falle einer Zustimmung durch die zuständigen Behörden erfolgt die Umsetzung der Maß-

nahmen aus dem Lärmaktionsplan aufgrund der verwaltungsinternen Bindungswirkung nach 

§ 47 d Abs. 6 i.V.m § 47 Abs. 6 BImSchG. Daher werden die zuständigen Behörden, zu de-

nen auch die Kommunen gehören, im Rahmen der Planaufstellung beteiligt.  

Die einzelnen straßenbaulichen und straßenverkehrsrechtlichen Zuständigkeiten für die Um-

setzung von Lärmschutzmaßnahmen liegen je nach Straßenkategorie bei den Kommunen, 

den Landkreisen, dem Land Hessen bzw. dem Bund und sind der folgenden Tabelle zu ent-

nehmen. 

Tabelle 2 Übersicht über die Zuständigkeiten für straßenbauliche und straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen 

 Straßenbauliche Maßnahme 

(§ 5 FStrG sowie § 41 HStrG) 

Straßenverkehrsrechtliche  

Maßnahme 

(§ 10 VkRZustV) 

Bundesautobahn Bund (Autobahn GmbH des 

Bundes) 

Autobahn GmbH des Bundes 

Bundesstraße Bund (Hessen Mobil Straßen- und 

Verkehrsmanagement*) 

Gemeinden > 80.000 Einwohner in 

der Ortsdurchfahrt 

Gemeinde > 50.000 Einwohner 

Landrat in Gemeinden < 50.000 

Einwohner 

Landesstraße Land (Hessen Mobil Straßen- und 

Verkehrsmanagement) 

Gemeinden > 30.000 Einwohner  

in der Ortsdurchfahrt 

Gemeinde > 7.500 Einwohner 

Landrat in Gemeinden < 7.500 

Einwohner 

Kreisstraßen  Landkreis 

Gemeinden > 30.000 Einwohner  

in der Ortsdurchfahrt 

Gemeinde 

Nicht 

klassifizierte 

Straßen 

Gemeinden Gemeinde 

* im Rahmen der Bundesauftragsverwaltung 
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 Fachbehörden für den Schienenverkehr  

Für die Festlegung und Umsetzung der Maßnahmen an Eisenbahnstrecken des Bundes ist 

das Eisenbahn-Bundesamt zuständig. 

An nichtbundeseigenen Schienenstrecken (auch Straßenbahnen) ist das jeweilige  

Regierungspräsidium zuständig. 

 Fachbehörden für die Industrieanlagen  

Zuständige Behörde für die Anordnung von Lärmschutzmaßnahmen für Gelände mit industri-

ellen Tätigkeiten, die der Industrieemissionsrichtlinie (IED) unterliegen, einschließlich Häfen 

für die Binnen- oder Seeschifffahrt mit einer Gesamtumschlagsleitung von mehr als 1,5 Milli-

onen Tonnen pro Jahr, ist das örtlich zuständige Regierungspräsidium. 

 Flugv erkehr  

Gemäß § 47 d BImSchG sind Großflughäfen (> 50.000 Flugbewegungen pro Jahr) durch das 

zuständige Regierungspräsidium in der Lärmaktionsplanung zu behandeln. In Hessen gibt es 

nur den Großflughafen Frankfurt Main. Für diesen wird ein separater Lärmaktionsplan er-

stellt. 

Lärm, ausgehend von regionalen Flugplätzen, wird im Rahmen der Lärmaktionsplanung 

nicht betrachtet. 

 Nicht betrachtete Lärmarten  

Die Lärmaktionsplanung betrachtet nur die vorgenannten Lärmarten. Mehrere im Rahmen 

der Öffentlichkeitsbeteiligungen eingegangene Stellungnahmen betreffen andere Lärmarten. 

Die im Rahmen der beiden Öffentlichkeitsbeteiligung eingegangenen Maßnahmenvor-

schläge, die nicht in der Lärmaktionsplanung betrachtet werden, werden an die zuständigen 

Behörden weitergeleitet. Deren wesentliche Zuständigkeiten für diese Lärmarten wird daher 

im Folgenden kurz dargestellt: 

 

Freizeitlärm 

Beurteilungsgrundlage für die Lärmimmissionen von Volksfesten, Kirmes-Veranstaltungen, 

Konzerten etc. sind das Bundes-Immissionsschutzgesetz und die Freizeitlärmrichtlinie der 

Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz (LAI). Zuständige Behörden sind die 

Kreisausschüsse der Landkreise und die Magistrate der kreisfreien Städte. Sofern die vorge-

nannten Behörden selbst Veranstalter sind, wird die Überwachung durch das jeweilige Re-

gierungspräsidium vorgenommen. 

 

Sportlärm 

Der Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Lärm von Sportanlagen wird durch 

die Achtzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 

(18.  BImSchV - Sportanlagenlärmschutzverordnung) geregelt. 

Zuständig für die Überwachung des von Sportanlagen ausgehend Lärms ist der jeweilige 

Kreisausschuss bzw. in kreisfreien Städten der jeweilige Magistrat. Sofern die vorgenannten 

Behörden selbst Betreiber der Sportanlage sind, wird die Überwachung durch das jeweilige 

Regierungspräsidium vorgenommen. 
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Gewerbelärm 

Richtwerte für Geräusche aus Gewerbe und Industrie finden sich in der Technischen Anlei-

tung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm). Die Bearbeitung von Beschwerden über Gewerbe-

lärm erfolgt i.d.R. bei den örtlich zuständigen Regierungspräsidien. 

 

Gaststätten 

Der von Gaststätten ausgehende Lärm wird von den örtlich zuständigen Ordnungsämtern 

bearbeitet. 

 

 Geltende Grenzwerte - Auslösewerte der Lärmaktionsplanung  

Die Umgebungslärmrichtlinie wie auch die §§ 47 a ï f BImSchG enthalten keine Grenzwerte. 

Da Grenzwerte weder europaweit noch national vorhanden sind, hat Hessen für die Lärmak-

tionsplanung Auslösewerte von 65 dB(A) tags / 55 dB(A) nachts festgelegt. Die Auslösewerte 

entsprechen den in der Veröffentlichung des Umweltbundesamtes 2015 empfohlenen Wer-

ten zur Vermeidung von Gesundheitsgefahren, welche unterschritten werden sollten. 

 Rechtsgrundlagen für die Umsetzun g von Lärmschutzmaßnahmen  

 Straßen verkehrs lärm  

Straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen 

Die Straßenverkehrsbehörden können die Benutzung bestimmter Straßen oder Straßenstre-

cken zum Schutz der Wohnbevölkerung vor Lärm und Abgasen beschränken oder verbieten 

und den Verkehr umleiten. Dies können verkehrsrechtliche Anordnungen, wie Geschwindig-

keitsbeschränkungen (ganztags oder nachts), Fahrverbote (z.B. Lkw-Fahrverbot), Verkehr-

sumleitungen etc. sein (§ 45 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 und Abs. 1b Nr. 5 StVO).  

 

Beschränkungen und Verbote des fließenden Verkehrs ï beispielsweise Geschwindigkeitsre-

duzierungen ï dürfen nur angeordnet werden, wenn aufgrund der besonderen örtlichen Ver-

hältnisse eine Gefahrenlage besteht, die das allgemeine Risiko einer Beeinträchtigung der 

geschützten Rechtsgüter erheblich übersteigt. Das heißt, straßenverkehrsrechtliche Maß-

nahmen aus Gründen des Lärmschutzes kommen in Betracht, wenn der Verkehrslärm die 

Gesundheit der Anwohnerinnen und Anwohner gefährdet. (§ 45 Abs. 9 Satz 3 StVO).  

 

Verkehrsrechtliche Maßnahmen können auch angeordnet werden, wenn Erholungsbiete von 

besonderer Bedeutung geschützt (§ 45 Abs. 1a Nr.3 StVO) oder ein städtebauliches Ent-

wicklungskonzept mit Mitteln des Ordnungsrechts unterstützt (§ 45 Abs. 1b Satz 1 Nr. 5 

StVO) werden sollen. 

 

Mit den Richtlinien für straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung 

vor Lärm (Lärmschutz-Richtlinien-StV) werden den Straßenverkehrsbehörden eine Orientie-

rungshilfe zur Entscheidung über straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen zum Schutz der 

Wohn-/Bevölkerung vor Straßenverkehrslärm an die Hand gegeben. 

In Hessen hat das seinerzeitige Hessische Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und 

Wohnen mit der Handreichung für die Anordnung straßenverkehrsrechtlicher Maßnahmen 

aus Gründen des Lärmschutzes vom 06.02.2023, ergänzt mit Erlass vom 16.08.2023, eine 
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Hilfestellung für die Straßenverkehrsbehörden bereit gestellt, welche die eigenverantwortli-

che Entscheidungskompetenz der zuständigen Straßenverkehrsbehörden im Hinblick auf die 

Anordnung lärmschutzbedingter Geschwindigkeitsbeschränkungen stärken soll. 

 

Für die Frage, wann die ortsübliche Zumutbarkeit einer Lärmbelastung im Sinne einer beson-

deren Gefahrenlage überschritten wird, (und somit ein Anspruch gegen die zuständige Be-

hörde auf eine ermessenfehlerfreie Entscheidung besteht) können nach der Rechtsprechung 

neben den Lärmschutz-Richtlinien-StV bereits die Immissionsgrenzwerte des § 2 Abs. 1 der 

Verkehrslärmschutzverordnung (16. Verordnung zum Bundes-Immissionsschutzgesetz - 16. 

BImSchV) als Orientierungswerte herangezogen werden.7 

 

Die Berechnung der jeweiligen Lärmimmissionen in Bezug auf konkrete Gebäude erfolgt da-

bei nach den Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen (RLS-90) und nicht durch Messung. 

Berechnungen nach RLS-90 unterscheiden sich von dem für die Lärmaktionsplanung einge-

setzten Berechnungsverfahren und liefern zum Teil abweichende Ergebnisse (vgl. Kapitel 

6.1.1). Die Einführung der neuen Berechnungsverfahren nach RLS-19 wurde seitens des 

BMVI für den Bereich des ordnungsrechtlichen Straßenverkehrslärmschutzes noch zurück-

gestellt, da aktuell noch untersucht wird, inwieweit die Richtwerte der Lärmschutz-Richtlinien-

StV durch den Bund anzupassen sind. 

 

Bei Überschreitungen der Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV ist die zuständige Stra-

ßenverkehrsbehörde verpflichtet, im Einzelfall zu prüfen, ob und welche verkehrsbeschrän-

kenden Maßnahmen geeignet sind, die Lärmbelastung für die Anwohner spürbar zu verrin-

gern8, ohne die Verkehrssicherheit zu gefährden, Anwohner anderer Straßen über Gebühr 

zu belasten oder die Möglichkeit einer funktionsgerechten Nutzung der Straße ernsthaft in 

Zweifel zu ziehen. Die Grenze der Zumutbarkeit in diesem Sinne wird jedoch nach allgemei-

ner Auffassung nicht alleine durch einen bestimmten Schallpegel bestimmt. 

 

Eine Verpflichtung zur Anordnung lärmschutzbedingter Beschränkungen und Verbote des 

fließenden Verkehrs besteht für die Straßenverkehrsbehörde in der Regel dann, wenn nicht 

nur die Immissionsgrenzwerte der 16. BlmSchV, sondern darüber hinaus auch die deutlich 

hºheren Richtwerte der ĂRichtlinien f¿r straÇenverkehrsrechtliche MaÇnahmen zum Schutz 

der Bevölkerung vor Lärm" (Lärmschutz-Richtlinien-StV) am Immissionsort überschritten 

werden. Die Rechtsprechung geht insoweit in diesen Fällen davon aus, dass sich das Er-

messen der Straßenverkehrsbehörde zur Pflicht zum Einschreiten verdichten kann.9 

 

 

7 BVerwG, Urteil vom 22.12.1993, 11 C 45/92, juris Rn. 30; Bay VGH, Urteil vom 21.03.2012, 11 B 

10.1657, juris Rn. 27 ff; Hess. VGH, Urteil vom 19.02.2014, 2 A 1465/13, juris Rn. 18; VGH Baden-

Württemberg, Urteil vom 17.07.2018, 10 S 2449/17, juris Rn. 33 

8 Gemäß der Rechtsprechung genügt bei Immissionspegeln von über 70 dB(A) tags bzw. 60 dB(A) 

nachts bereits eine Pegelminderung im Bereich von 1 dB(A), um die Geeignetheit der verkehrsbe-

schränkenden Maßnahme nachzuweisen, d.h. eine nicht nur geringfügige Verbesserung der Lärmsi-

tuation der Anwohner zu erreichen 

9 Auszug ĂHandreichung f¿r die Anordnung straÇenverkehrsrechtlicher MaÇnahmen aus Gr¿nden des 

Lärmschutzes desñ des Hessischen Ministeriums f¿r Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen vom 

06.02.2023 
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Im Rahmen der Prüfung der Anordnung von verkehrsbeschränkenden Maßnahmen werden 

aber auch etwaige entgegenstehende Belange des Verkehrs (z. B. unzumutbare Fahrzeitver-

längerungen für die Verkehrsteilnehmenden sowie der Erhalt einer funktionsgerechten Stra-

ßennutzung) geprüft und in die Entscheidungsfindung einbezogen. Die zuständige Behörde 

darf selbst bei erheblichen Lärmbeeinträchtigungen von Beschränkungen und Verboten des 

fließenden Verkehrs absehen, wenn ihr dies mit Rücksicht auf die damit verbundenen Nach-

teile gerechtfertigt erscheint. Exemplarisch sei an dieser Stelle ausgeführt, dass eine in-

nerörtliche Geschwindigkeitsbeschränkung von 50 km/h auf 30 km/h auf einer Fahrtstrecke 

von 100 m bei ansonsten gleichbleibenden Randbedingungen lediglich zu einer Fahrzeiter-

höhung von weniger als 5 Sekunden führt. Regelmäßig relevante Gesichtspunkte sind au-

ßerdem mögliche Auswirkungen auf den ÖPNV, etwa die Einhaltung von Fahrplänen und 

Anschlussverbindungen, sowie den Rad- und Fußverkehr. 

 

Es ist fachlich allgemein anerkannt, dass Geschwindigkeitsbeschränkungen bei gleichblei-

bendem Verkehrsfluss nicht zu einem Mehr an Verkehrslärm führen, sondern eine Maß-

nahme zur Reduzierung von Verkehrslärm darstellen. Dabei sind die Stetigkeit und die Ver-

stetigung des Verkehrsflusses ein wichtiges Anliegen für die Verkehrsbehörden, Ăgrüne Wel-

lenñ werden nach Möglichkeit angepasst.  

Auch Pegelminderungen von weniger als 3 dB(A) werden wahrgenommen (siehe auch Lärm-

schutzrichtlinien-StV 3.2).10 

 

Der Einsatz von Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen wird von der Lärmaktionsplanung 

befürwortet. Dies gilt sowohl auf Strecken mit Regelgeschwindigkeit als auch auf Strecken 

mit aus Lärmschutzgründen reduzierten zulässigen Höchstgeschwindigkeiten. Die Einhal-

tung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit trägt zur Lärmreduzierung bei. 

Geschwindigkeitsbeschränkungen können in Einzelfällen bei besonders hohen Lärmbelas-

tungen auch nach einem Einbau eines lärmmindernden Straßenbelages in Betracht gezogen 

werden. Das Aufbringen eines lärmmindernden Deckenbelages erfolgt in der Regel aus Kos-

tengründen nur bei einer Sanierungsnotwendigkeit der Straße. 

 

 
Abbildung 1 Geschwindigkeitsreduzierung aufgrund von Lärmschutz © Regierungspräsidium Darmstadt 

 

 

 

 

 

10 Jens Ortscheid, Heidemarie Wende, Aufsatz: ĂKºnnen LªrmminderungsmaÇnahmen mit geringer ak-

kustischer Wirkung wahrgenommen werden?ñ, UBA 2004  
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Straßenbauliche Maßnahmen an Bestandsstrecken (Lärmsanierung)  

Im Jahr 2023 (Stichtag 01.01.2023) gab es in Deutschland 48,8 Millionen Pkw. In allen Berei-

chen haben die Bestände seit 2008 zugenommen: Pkw um 18,4 %, Lkw um 54,6 % und an-

dere Fahrzeuge um 24,6 %. Insgesamt stieg der Kraftfahrzeugbestand zwischen 2008 und 

2023 um 21,1 %.11 Dennoch gibt es für bestehende Straßen keinen gesetzlichen Anspruch 

auf bauliche Lärmschutzmaßnahmen. 

 

Liegen die berechneten Lärmimmissionen über den für Bundesstraßen in der Baulast des 

Bundes bzw. für Landesstraßen in der Baulast des Landes Hessen geltenden, in Tabelle 3 

wiedergegebenen Auslösewerten für die straßenbauliche Lärmsanierung (VLärmSchR 97), 

besteht die Möglichkeit der freiwilligen Lärmsanierung durch den Straßenbaulastträger im 

Rahmen der hierfür zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel. Bauliche Maßnahmen können 

beispielsweise Lärmschutzwälle/-wände, Untertunnelungen/Einhausungen, lärmarme As-

phaltbeläge, Straßenraumgestaltungen, aber auch passive Schallschutzmaßnahmen (Zu-

schüsse zu Schallschutzfenstern und Belüftungseinrichtungen) sein. Die Entscheidung und 

Finanzierung liegt beim jeweiligen Straßenbaulastträger. 

 

Für die Lärmsanierung an Bundesfernstraßen stehen derzeit jährlich ca. 65 Mio. Euro zur 

Verfügung (Nationales Verkehrslärmschutzpaket II)12. Für die Lärmvorsorge, Lärmsanierung 

und ortsbildgerechte Umgestaltung an bestehenden hessischen Landesstraßen stehen der-

zeit jährlich 4 Mio. Euro zur Verfügung13. In Hessen werden aus diesen Mitteln hauptsächlich 

Schallschutzfenster (passiver Schallschutz) auf Antrag von Haus- bzw. Wohnungseigentü-

mern bezuschusst. 

 

Programm des Bundes für Bundesautobahnen 

Für Autobahnen können sich Haus- und Wohnungseigentümer an die Autobahn GmbH des 

Bundes wenden. Für das Land Hessen sind bei der Autobahn GmbH des Bundes mehrere 

Niederlassungen zuständig. Eine Übersicht bietet nachfolgende Tabelle: 

 

Niederlassung Adresse Telefonnummer Mailadresse 

Nordwest Gradestraße 18 

30163 Hanno-

ver 

0511 23 51 050 nordwest@auto-

bahn.de 

Westfalen Lilienthalstraße 

5 

59065 Hamm 

02381/2777101 direktion.westfa-

len@autobahn.de 

West Bahnhofsplatz 1 

56410 Monta-

baur 

02602 924-0 west@auto-

bahn.de 

 

11 https://www.umweltbundesamt.de/daten/verkehr/verkehrsinfrastruktur-fahrzeugbestand#entwick-

lung-des-kraftfahrzeugbestands, abgerufen am 06.05.2024 

12 https://www.umweltbundesamt.de/themen/laerm/verkehrslaerm/strassenverkehrslaerm#larmsanie-

rung-larmschutz-an-bestehenden-strassen, abgerufen am 11.01.2024 

13 https://finanzen.hessen.de/sites/finanzen.hessen.de/files/2023-02/einzelplan_07_hessisches_minis-

terium_fuer_wirtschaft_energie_verkehr_und_wohnen.pdf , Seite 249, abgerufen am 11.01.2024 



Rechtlicher Hintergrund und nationale Umsetzung  24 

 

Niederlassung Adresse Telefonnummer Mailadresse 

Südwest Augsburger Str. 

748, 

70329 Stuttgart 

071134250-0 Suedwest@auto-

bahn.de 

 

Die Voraussetzungen für die Lärmsanierung hat der Bund für Bundesfernstraßen in der Bau-

last des Bundes in den Richtlinien für den Verkehrslärmschutz an Bundesfernstraßen in der 

Baulast des Bundes /VLärmSchR 97) festgelegt. Diese sind unter anderem: 

¶ die erforderlichen Haushaltsmittel sind vorhanden,  

¶ die Immissionsgrenzwerte nach Pkt. 37.1 der VLärmSchR 97 werden überschritten, 

¶ es erfolgt eine Antragstellung durch den Eigentümer. Gemeinden sind für ihre Ein-
wohnerinnen und Einwohner im Sinne eines Sachwalters nicht antragsberechtigt. 

Die Autobahn GmbH des Bundes hat sich entsprechend ihrer Nachhaltigkeitsstrategie das 

Ziel gesetzt, Lärmsanierungsmaßnahmen konsequent umzusetzen. Im Vorfeld hat z. B. die 

Niederlassung West der Autobahn GmbH des Bundes bereits begonnen, die Lärmbetroffen-

heiten entlang der Autobahnen für ihr gesamtes Zuständigkeitsgebiet in Hessen, Rheinland-

Pfalz und im Saarland auf rund 1.600 km Streckenlänge zu ermitteln. Auf Basis dieser Unter-

suchungen wird eine Dringlichkeitsreihung für die Realisierung von aktiven Maßnahmen (wie 

beispielsweise Lärmschutzwänden) und passiven Lärmschutzmaßnahmen (wie beispiels-

weise der Einbau hochwertiger Fenster und Lüfter) erstellt. Dabei ist u.a. die Anzahl der 

Lärmbetroffenen und die Höhe der Immissionen, geplante oder bereits realisierte Lärm-

schutzmaßnahmen sowie die personellen Möglichkeiten der Niederlassung West der Auto-

bahn GmbH und die finanziellen Ressourcen der Autobahn GmbH des Bundes zu berück-

sichtigen. 

 

Lärmsanierungsprogramm des Landes Hessen an Bundes- und Landesstraßen 14 

Baulastträger für außerörtliche Bundes- bzw. Landesstraßen ist der Bund bzw. das Land 

Hessen. Das Gleiche gilt für innerörtliche Bundesstraßen in Gemeinden mit weniger als 

80.000 Einwohnerinnen und Einwohnern bzw. für innerörtliche Landesstraßen in Gemeinde 

unter 30.000 Einwohnerinnen und Einwohnern. 

 

Im Lärmsanierungsprogramm des Landes Hessen (Lärmsanierungsprogramm des Landes 

Hessen, www.wirtschaft. hessen.de) wurden im Jahr 2023 durch das seinerzeitige Hessische 

Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen die jeweils 30 am stärksten von 

Lärm betroffenen Abschnitte auf Bundes- und Landesstraßen identifiziert. Für Bundestraßen 

in der Baulast des Bundes wird das Land Hessen im Rahmen der Bundesauftragsverwaltung 

tätig. Maßgeblich für die Beurteilung der lokalen Lärmbelastung ist ein hierfür gebildeter Lär-

mindex, in den die Höhe der Auslösewertüberschreitungen sowie die Anzahl der am Tag und 

in der Nacht hiervon betroffenen Personen eingehen. 

 

Hessen Mobil wird nun der Reihe nach prüfen, ob dort die Verlegung lärmmindernden As-

phalts oder andere Lärmminderungsmaßnahmen möglich sind. Neben der technischen Um-

setzbarkeit ist dies auch abhängig von der Anzahl der betroffenen Personen sowie der 

(haushaltsrechtlichen) Verhältnismäßigkeit. Wo sich dies nicht realisieren lässt, wird Hessen 

 

14 https://wirtschaft.hessen.de/verkehr/strassenverkehr/laermsanierung-strasse, abgerufen 19.09.2023 

https://wirtschaft.hessen.de/verkehr/strassenverkehr/laermsanierung-strasse
https://wirtschaft.hessen.de/verkehr/strassenverkehr/laermsanierung-strasse
https://wirtschaft.hessen.de/verkehr/strassenverkehr/laermsanierung-strasse
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Mobil die betroffenen Hauseigentümerinnen und -eigentümer darauf hinweisen, dass sie fi-

nanzielle Hilfe beim Einbau passiven Lärmschutzes beantragen können. 

 

Hauseigentümer können hiervon unabhängig Anträge auf eine finanzielle Unterstützung von 

75 % der Aufwendungen für passive Schallschutzmaßnahmen stellen. Nach Eingang des 

Antrages wird geprüft, ob die Voraussetzungen für eine Bezuschussung von Schallschutz-

fenstern (oder in Ausnahmefällen auch weiteren baulichen Schallschutzmaßnahmen) vorlie-

gen. Prüfkriterien sind u.a. eine Überschreitung der Sanierungswerte, vorhandene Lärm-

schutzdämmung sowie das Baujahr des Gebäudes. Bei nach dem 01.04.1974 errichteten 

Gebäuden ist im Einzelfall zu beurteilen, ob ein zurechenbares Verhalten des Eigentümers 

oder seiner Rechtsnachfolger gegeben ist15. Danach ist bei der Entscheidung über die Lärm-

sanierung zu berücksichtigen, ob die betroffenen Grundstückseigentümer in Kenntnis der 

Straße bzw. der damit verbundenen Verkehrslärmeinwirkung die baulichen Anlagen errichtet 

haben. Die Einzelfallbetrachtung kann sich hierbei insbesondere daran orientieren, ob die 

Lärmimmissionen sich seit der Errichtung der baulichen Anlagen signifikant erhöht haben. 

 

Eventuell anspruchsberechtigte Haus- und Wohnungseigentümer können sich hinsichtlich 

baulicher Schallschutzmaßnahmen für Bundes- bzw. Landesstraßen in der Baulast des Bun-

des bzw. des Landes Hessen an folgende Adresse wenden: 

 

Hessen Mobil 

Straßen- und Verkehrsmanagement 

Sachgebiet Immissionsschutz 

Schillerstr. 8  

36043 Fulda  

Tel.: 0661/49953 500 

Mail: kc.immissionsschutz@mobil.hessen.de. 

Informationen sowie Antragsunterlagen stellt Hessen Mobil auf der Internetseite bereit:  

https://mobil.hessen.de/Verkehr/Laermschutz/Laermschutzmassnahmen, (abgerufen am 

13.09.2023). 

Kommunen können für Straßen in eigener Baulast zudem freiwillig mit kommunalen Mitteln 

bauliche Maßnahmen ergreifen.  

 

Straßenbauliche Maßnahmen an neu geplanten oder wesentlich geänderten Bestands-

straßen (Lärmvorsorge) 

Bei Neubauvorhaben bzw. wesentlichen Änderungen (z.B. Fahrstreifenerweiterung) an be-

stehenden Straßen erfolgt der Lärmschutz im Rahmen der Lärmvorsorge nach den Vorga-

ben der Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV). Die Lärmvorsorge dient dem Zweck, 

dem Entstehen gesundheitlicher Gefährdungen vorzubeugen. Hier besteht für die Wohnbe-

völkerung ein Anspruch auf Einhaltung der Grenzwerte der 16. BImSchV durch aktive Lärm-

schutzmaßnahmen (z. B. Schallschutzwände/-wälle, lärmmindernde Fahrbahnoberflächen, 

Einhausungen), soweit diese gemäß dem Stand der Technik realisierbar sind und deren 

 

15 Mit HMWEVW-Erlass vom 12.06.2019 (ĂZurechenbares Verhalten von Betroffenen im Rahmen der 

Lªrmsanierungñ) wurde geregelt, dass eine Lªrmsanierung nicht allein schon deshalb ausgeschlos-

sen ist, weil die bauliche Anlage nach Inkrafttreten des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 

(01.04.1974) errichtet worden ist. 

mailto:kc.immissionsschutz@mobil.hessen.de
https://mobil.hessen.de/Verkehr/Laermschutz/Laermschutzmassnahmen


Rechtlicher Hintergrund und nationale Umsetzung  26 

 

Kosten nicht außer Verhältnis zu dem angestrebten Schutzzweck (also die Einhaltung der 

Grenzwerte) stehen. Die Lärmvorsorge führt in der Praxis zu einem deutlich höheren Schutz-

niveau, als es bei der freiwilligen (fachgesetzlich nicht normierten) Lärmsanierung nach den 

hierfür geltenden Bestimmungen in der Regel der Fall ist. Die Immissionsgrenzwerte liegen 

im Fall der Lärmvorsorge deutlich unter denen der Lärmsanierung und auch unterhalb der 

Lärmwerte, ab denen im Rahmen der Lärmaktionsplanung in Hessen von einem Lärmkon-

fliktpunkt gesprochen wird. 

Als Ergänzung zur Verkehrslärmschutzverordnung ist für den Bereich des passiven Lärm-

schutzes die Verkehrswege-Schallschutzmaßnahmenverordnung (24. BImSchV) eingeführt 

worden. Sie definiert die zu ergreifenden passiven Lärmschutzmaßnahmen (wie etwa Schall-

schutzfenster oder Lüftungseinrichtungen), benennt die schutzbedürftigen Räume und regelt 

den Umfang der Schutzmaßnahmen. 

Die Verkehrslärmschutzverordnung verweist als Berechnungsverfahren auf die RLS-19, wel-

che auch bei der Feststellung von Lärmsanierungsansprüchen angewendet wird.  

 

Auslöse-, Grenz- und Richtwerte für Lärmsanierung, Lärmvorsorge und straßenver-

kehrsrechtliche Maßnahmen an Straßen 

Die folgende Tabelle gibt einen zusammenfassenden Überblick über die in der Bundesre-

publik Deutschland bzw. im Land Hessen unabhängig von der Lärmaktionsplanung gelten-

den Auslöse- Grenz-, und Richtwerte für den Lärmschutz an Straßen. 
 
Tabelle 3 Geltende Grenz-, Auslöse- und Richtwerte verschiedener Rechtsgrundlagen in dB(A) 

Maßnahmenart 

Straßenbaulich Straßenbaulich Straßenverkehrsrechtlich 

Neubau / 

wesentliche Änderung 
Bestand Bestand 

Geltungsbereich 
16. BImSchV 

Grenzwerte [dB(A)] 

VLärmSchR97 

Auslösewerte [dB(A)] 

Lärmschutz-Richtlinien-StV 

Richtwerte [dB(A)] 

Berechnungs-

grundlage 

RLS-19 RLS-19 RLS-90 

 Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht 

Reines und 

allgemeines 

Wohngebiet 

59 49 64 54 70 60 

Dorf-/Kern-/ 

Mischgebiet 
64 54 

Bundesstraße 

72 62 
66 56 

Landesstraße 

64 54 

 

 Schienenlärm  

Lärmschutzmaßnahmen an Bestandsstrecken 

Es gibt keine gesetzlichen Vorgaben für Lärmschutzmaßnahmen an bestehenden Schienen-

wegen. Um dennoch den Anwohnern bestehender Schienenwege Lärmschutz zu gewähren, 

hat die Bundesregierung ein freiwilliges Lªrmsanierungsprogramm f¿r ĂMaÇnahmen zur 

Lªrmsanierung an bestehenden Schienenwegen des Bundesñ16 aufgelegt. Dieses wird durch 

 

16 https://laermsanierung.deutschebahn.com/startseite.html, abgerufen am 12. September 2023 
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die Deutsche Bahn AG im Auftrag der Bundesregierung umgesetzt. Nach der ĂRichtlinie f¿r 

die Förderung von Maßnahmen zur Lärmsanierung an bestehenden Schienenwegen der Ei-

senbahn des Bundesñ kºnnen LªrmsanierungsmaÇnahmen durchgef¿hrt werden, wenn die 

Beurteilungspegel die im Bundeshaushaltsgesetz festgelegten gebietsbezogenen Grenz-

werte überschreiten. Die Lärmsanierung erfolgt an Hand von festgelegten Prioritäten im Rah-

men der jährlich verfügbaren Haushaltmittel. Die Auslösewerte sind hier zugleich Zielwerte, 

die nach Durchführung der Lärmschutzmaßnahmen nicht mehr überschritten werden dürfen. 

 

Lärmvorsorge 

Bei Neubauvorhaben und wesentlichen Änderungen gilt die 16. BImSchV. Die Vorgehens-

weise ist analog zum Straßenlärm (s. Kapitel 3.4.1.) 

 
Auslöse- und Grenzwerte für Lärmsanierung und Lärmvorsorge an Schienenwegen 

 

Tabelle 4 Geltende Auslösewerte für Lärmvorsorge und Lärmsanierung an Schienen 
17

 

Maßnahmenart Lärmvorsorge Lärmsanierung 

Geltungsbereich 
16. BImSchV 

Grenzwerte [dB(A)] 

Förderrichtlinie Lärmsanierung 

[dB(A)] 

 Tag Nacht Tag Nacht 

Krankenhäuser, Schulen, 

Kindertagesstätten, Alten-

heime 

57 47 64 54 

Reines und 

allgemeines Wohngebiet, 

Kleinsiedlungsgebiete 

59 49 64 54 

Dorf-/Kern-/Mischgebiet 64 54 66 56 

 

  

 

17https://www.bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Artikel/E/schiene-laerm-umwelt-klimaschutz/laermvor-

sorge-und-laermsanierung.html, abgerufen am 13.09.2023 

https://www.bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Artikel/E/schiene-laerm-umwelt-klimaschutz/laermvorsorge-und-laermsanierung.html
https://www.bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Artikel/E/schiene-laerm-umwelt-klimaschutz/laermvorsorge-und-laermsanierung.html
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 Industrielärm  

Im Bereich der Lärmaktionsplanung für Industrielärm sind das BImSchG (§ 52) und die tech-

nische Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) heranzuziehen. 

Zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Anlagengeräusche (Gewerbelärm) 

enthält die TA Lärm Immissionsrichtwerte. Das BImSchG und die die Zielvorgaben konkreti-

sierende TA Lärm schreiben vor, dass bei der Genehmigung zur Errichtung neuer Anlagen 

und beim Betrieb bestehender Anlagen der jeweilige Stand der Technik zu berücksichtigen 

ist. Dabei ist der Schutz der Nachbarschaft von besonderer Bedeutung. 

 
Tabelle 5 Geltende Immissionsrichtwerte der TA Lärm für Immissionsorte außerhalb von Gebäuden  

Gebietsart 
Immissionsrichtwert 

Tag [dB(A)] Nacht [dB(A)] 

Kurgebiete, Krankenhäuser, Pflegeanstalten 45 35 

Reine Wohngebiete  50 35 

Allgemeine Wohngebiete / Kleinsiedlungsge-

biete 
55 40 

Dorf-/Kern-/Mischgebiet 60 45 

Urbane Gebiete 63 45 

 

 Langfristige Strategien zu Lärmproblemen und  
Lärmauswirkungen  

Der steigende Bedarf an Wohnraum und Gewerbeflächen insbesondere im Bereich der Bal-

lungsräume führt zu einer baulichen Verdichtung und zu einer verstärkten Lärmbelastung. 

Die konkurrierenden Flächennutzungen durch Verkehr, Wohnen, Arbeit und Gewerbe stellt 

hohe Anforderungen an die Lösung der Lärmkonflikte. 

Einer zukünftigen neuen oder stärkeren Lärmbelästigung kann auf raumplanerischer Ebene 

vorgebeugt werden.  

In Hessen wird der Lärmschutz bereits auf der obersten planerischen Ebene, dem Landes-

entwicklungsplan, berücksichtigt. Dies setzt sich in den Regionalplänen, dem regionalen Flä-

chennutzungsplan, den Flächennutzungsplänen und den Bebauungsplänen fort. 

 Der hessische Landesentwi cklungsplan  

Der hessische Landesentwicklungsplan beinhaltet das langfristige räumliche Entwicklungs-

konzept für das Land Hessen. Der Plan trifft Aussagen zum Lärmschutz, die die Vorhabens- 

und Planungsträger (z.B. DB-Netz AG, Hessen Mobil bzw. Kommunen) bei ihren Planungen 

berücksichtigen sollen. Z.B.: 

¶ Industrie und Gewerbeansiedlungen sollen in ihrer Lage so geplant / angeordnet wer-

den, dass sie Wohngebiete nicht beeinträchtigen. 

¶ Die Planung von Siedlungsgebieten soll entlang von vorhandenen, lärmbelasteten 

Hauptverkehrsstraßen und Haupteisenbahnstrecken vorsorglich möglichst unterblei-

ben. 

¶ Wenn das nicht möglich ist, sind aktive und ggf. auch passive Lärmschutzmaßnah-

men zu ergreifen. 
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¶ āRuhige Gebieteó sollen als Rªume f¿r eine naturnahe Erholung vor einer Zunahme 

der Lärmbeeinträchtigungen geschützt werden. Auch werden hier die Anforderungen 

an āruhige Gebieteó im lªndlichen Raum bzw. in Ballungsrªumen konkretisiert. 

¶ Die in den Lärmaktionsplänen enthaltenen Maßnahmen zur Lärmminderung und zum 

Schutz ruhiger Gebiete vor einer Zunahme der Lärmbelastungen sind von der Regio-

nal- und Bauleitplanung sowie den raumbedeutsamen Fachplanungen zu berücksich-

tigen. 

Nähere Informationen finden Sie auf dem Landesplanungsportal.18 

 Regionalpläne  

Die Regionalpläne konkretisieren den Landesentwicklungsplan. Durch die Berücksichti-

gung von Anforderungen des Lärmschutzes bei raumbedeutsamen Planungen und Maß-

nahmen kann effektiv vorbeugender Lärmschutz realisiert werden: 

¶ Bei raumbedeutsamen Maßnahmen können ausreichende Abstandbemessungen ein 

geeignetes Mittel sein, dem Entstehen neuer Lärmkonflikte vorbeugend entgegenzu-

wirken. 

¶ Zur Vermeidung von Lärmkonflikten ist es bei der Planung raumbedeutsamer Maß-

nahmen sinnvoll, über die rechtlichen Immissionsgrenzwerte hinaus die Orientie-

rungswerte der DIN 18005 zu berücksichtigen. Dies gilt beispielsweise bei der Stand-

ortzuordnung von Wohngebieten zu Verkehrswegen. 

¶ Bei Aus- und Neubau von Verkehrswegen sollen unnötige Flächeninanspruchnah-

men, Zerschneidungen wertvoller Landschaftsräume und die Beeinträchtigung infolge 

von Verkehrslärm durch Bündelung der Verkehrswege vermieden bzw. vermindert 

werden.  

¶ Zur Verknüpfung von individuellen mit öffentlichen Verkehrsmitteln sind an Halte-

punkten/Bahnhöfe Park-and-Ride- und Bike-and-Ride-Plätze zu errichten. Diese sol-

len mit dem lokalen Bus- und Radwegenetz verknüpft werden.  

¶ Zur Minderung der innerstädtischen Verkehrsbelastung sollen City-Logistik-Konzepte 

(Einrichtung von Warenverteilzentren) eingerichtet werden. 

¶ Die Rahmenbedingungen für Fahrrad- und Fußgängerverkehr sollen auf kommunaler 

und regionaler Ebene verbessert werden.19 

Nähere Informationen finden Sie auf dem Landesplanungsportal20.  

 Lärmschutz im Städtebau  (Bauleitplanung)  

Durch vorausschauenden Städtebau kann eine Vielzahl von Lärmkonflikten bereits im Vor-

feld vermieden werden. 

Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- 

und Arbeitsverhältnisse und die Belange des Umweltschutzes zu berücksichtigen 

(§1 BauGB). 

Durch die Bauleitplanung soll bei Planungsvorhaben (z.B. von Neubaugebieten) vor allem 

durch einen angemessenen Abstand von Lärmquellen (z.B. Hauptverkehrsstraße) zu Wohn-

gebieten, zu öffentlich genutzten Gebäuden und zu Freizeitgebieten eine erhebliche Beein-

trächtigung vermieden werden. 

 

18 https://landesplanung.hessen.de/landesplanung, abgerufen am 19.09.2023 

19 Regionalplan Südhessen / Regionaler Flächennutzungsplan 2010  
20 https://landesplanung.hessen.de/regionalplanung , abgerufen am 13.09.2023  

https://landesplanung.hessen.de/landesplanung
https://landesplanung.hessen.de/regionalplanung
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Durch den Flächennutzungsplan, der in der Regel das gesamte Gemeindegebiet umfasst, 

können die lärmverursachenden Flächen (Verkehr, Gewerbe, etc.) und die vor Lärm zu 

schützenden Flächen (Wohnen, Erholungsgebiete, etc.) voneinander abgegrenzt werden. 

Im Bebauungsplan, der ein einzelnes Baugebiet in einer Kommune gestaltet, können Vor-

kehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen festgelegt werden. Als anzu-

strebende Immissionswerte werden die Orientierungswerte der DIN 18005 ĂSchallschutz im 

Stªdtebauñ, zugrunde gelegt. Sind dennoch aufgrund der ºrtlichen Begebenheiten Beein-

trächtigungen zu erwarten, kommen Maßnahmen des aktiven Schallschutzes (Lärmschutz-

wände und -wälle) oder aber des passiven Schallschutzes in Betracht. Bei letzterem handelt 

es sich um Lärmschutzmaßnahmen am Gebäude selbst wie Schallschutzfenster, Schall-

dämmlüfter, Fassaden-/Dachdämmungen bzw. Grundrissgestaltungen. 

Die Kommunen müssen für den Lärmschutz sorgen, wenn sie Wohn- und Mischgebiete im 

Einflussbereich von vorhandenen Straßen ausweisen. Die Straßenbaulastträger sind dage-

gen für ausreichenden Lärmschutz verantwortlich, wenn sie bei Straßenausbauvorhaben an 

vorhandene Wohnbebauung heranrücken. 

 Verkehrsentwicklungsplan und Verkehrswende  

Verkehrsplanerische Konzepte können positiven Einfluss auf die Verkehrslärmentwicklung 

haben und werden daher im Lärmaktionsplan berücksichtigt. 

Sofern vorhanden, beschreibt der Verkehrsentwicklungsplan, wie sich der Verkehr in Zukunft 

in der Kommune entwickeln soll. Er umfasst sowohl den öffentlichen Personenverkehr, den 

motorisierten Individualverkehr, die Entwicklung des Fuß- und Radverkehrs als auch den ru-

henden Verkehr (Parkraummanagement). 

Wird der Schwerpunkt der Verkehrsentwicklung verstärkt auf die gleichwertige Betrachtung 

der genannten Verkehrsarten und deren Vernetzung gelegt und eine ökologische Zielset-

zung verfolgt, so spricht man von einer Verkehrswende. 

Durch die Neuaufteilung des Straßenraumes zugunsten des Fuß- und Radverkehrs wird die 

Aufenthalts- und Wohnqualität in der Stadt gesteigert. Neben der Senkung des Lärmpegels 

kann auch eine Erhöhung der Sicherheit im Fuß- und Radverkehr erreicht werden.  
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4. Lärm ï physikalische Grundlagen und Auswirkungen auf den 
Menschen 

 Physikalische Grundlagen  

Als Lärm werden Schallereignisse bezeichnet, die durch ihre Lautstärke und Art für den Men-

schen gesundheitsschädigend oder störend bzw. belastend wirken. 

Lärm ist eine Umwelteinwirkung, bei der die Unterscheidung zwischen Emission und Immis-

sion sehr wichtig ist. Die Emission bezeichnet den von einer Lärmquelle ausgehenden Lärm, 

die Immission den Lärm, der den Empfänger (Menschen) erreicht. 

Auf der Emissionsseite existiert im Verkehr eine Vielzahl von verschiedenen Schallquellen, 

die je nach Geschwindigkeitsniveau mehr oder weniger starken Einfluss auf das Gesamtge-

räusch haben: 

¶ Antriebsgeräusche 

¶ Rollgeräusche 

¶ aerodynamische Geräusche 

¶ verhaltensbedingter Lärm 

Die Immission weicht bei einzelnen Schallereignissen aufgrund von Absorptionsvorgängen in 

der Luft und durch Abschirmungs-/Reflexionseffekte etc. von der Emission ab. 

Die Wahrnehmung von Lärm und dessen Wirkung auf den Menschen wird neben subjektiven 

Bewertungen von folgenden physikalischen Größen beeinflusst: 

¶ der Schalldruck, 

¶ die Tonhöhe (hohe Töne werden in der Regel unangenehmer als tiefe empfunden), 

¶ die Tonhaltigkeit: einzelne tonale Komponenten im Geräusch erhöhen die wahrge-

nommene Lautstärke und  

¶ die Impulshaltigkeit: Geräusche mit starken Schwankungen (z.B. Hämmern) werden 

unangenehmer empfunden als Geräusche mit konstanter oder gleichmäßiger Laut-

stärke. 

Die lineare Zunahme der menschlichen Hörempfindung entspricht am besten dem logarith-

mischen Anstieg des Schalldrucks. Aus diesem Grund wird in der Akustik häufig ein logarith-

misches Relativmaß, der so genannte Schalldruckpegel, benutzt. Seine Einheit ist gewöhn-

lich das Dezibel (dB (A)).21 Dieses Maß gibt an, wievielmal größer die Schallintensität eines 

Geräusches im Vergleich zur menschlichen Hörschwelle ist.22 Die Lautstärke einzelner Ge-

räuschquellen ist exemplarisch in der folgenden Abbildung dargestellt. Die Lärmwerte variie-

ren zusätzlich abhängig vom Abstand der Lärmquelle zum Ohr. 

 

 

21 Dezibel; der Zusatz Ă(A)ñ sagt aus, dass es sich um eine dem menschlichen Hºrempfinden angepasste Bewer-
tung handelt. 
22 Hörschwelle: Schalldruck von 2*10-5 Pa bei einer Frequenz von 1 kHz, entspricht 0 dB (A). Schmerzgrenze: 
beginnt ab einem Schalldruck von 20 Pa, entspricht 100 dB (A). 
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Abbildung 2 Schallquellen und ihre Schalldruckpegel© BMVI 23 

  

 

23 Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, Broschüre: Lärmschutz im Schienenverkehr, 6. Auflage, 

Stand April 2019, S.7, https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Publikationen/E/laermschutz-im-schienenverkehr-

broschuere.pdf?__blob=publicationFile, abgerufen am 13.09.2023 

https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Publikationen/E/laermschutz-im-schienenverkehr-broschuere.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Publikationen/E/laermschutz-im-schienenverkehr-broschuere.pdf?__blob=publicationFile
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 Menschliche Wahrnehmung und Auswirkungen auf die  
Gesundheit  

Lärm wird vom Menschen als störend oder belästigend empfunden und kann so zu Kommu-

nikationsproblemen, Konzentrationsschwächen und einem Gefühl der Verärgerung führen. 

Folgende Faktoren sind maßgebend, wenn es um die Stärke und die Bewertung der Lästig-

keit geht: 

¶ die Tätigkeit (Schlafen, konzentriertes Arbeiten etc.), 

¶ die persönliche Bewertung (z.B. unterschiedliche Bewertung von Motorradlärm von 

Fahrern und Nichtfahrern) 

¶ die persönliche Befindlichkeit (allgemeine Sensibilität, Nervenerkrankungen, Migräne 

etc.). 

Eine Pegelsteigerung von 3 dB(A) ist vom Menschen deutlich wahrnehmbar, die Verkehrs-

menge hat sich hierbei verdoppelt. Bei einer Pegelsteigerung von 10 dB(A) hingegen hat 

sich nach dem menschlichen Höreindruck die Lautstärke verdoppelt, der Verkehr jedoch ver-

zehnfacht. 

Lärm wirkt ab einem bestimmten Schalldruckpegel auch immer unbewusst auf den menschli-

chen Organismus ein. Das vegetative Nervensystem reagiert auf Lärm auch im Schlaf und 

nach Jahren der Belastung, eine häufig subjektiv empfundene Gewöhnung findet nicht statt: 

Es treten stets die gleichen Stresssymptome wie z.B. der Anstieg des Blutdruckes, die Erhö-

hung der Herz- und Atemfrequenz sowie die Ausschüttung bestimmter (Stress)-Hormone 

auf. Dieser im Laufe der Evolution entwickelte Schutzmechanismus vor drohenden Gefah-

rensituationen kann bei langfristiger Exposition allerdings u.a. zu Herz-Kreislauferkrankun-

gen, chronischem Bluthochdruck, Allergien, Schlafstörungen sowie weiteren gesundheitli-

chen Beeinträchtigungen führen.24 

 Lärm ausgehend vom Straßenverkehr  

Im Straßenverkehr sind die Antriebsgeräusche im unteren Geschwindigkeitsbereich (Stadt-

verkehr) dominierend. Die Reifen-Fahrbahngeräusche, hervorgerufen vom Abrollen des Rei-

fens auf der Fahrbahn, tragen bei Pkw ab etwa 30 bis 40 km/h maßgeblich zum Gesamtfahr-

zeuggeräusch bei. 

Die dominierende Schallquelle bei Geschwindigkeiten über ca. 100 km/h stellen die aerody-

namischen Geräusche dar, die aufgrund von Verwirbelungen abreißender Luftströmungen 

entstehen (z.B. an Fahrzeugaußenspiegeln). 

Daneben wird häufig verhaltensbedingter Lärm, wie z.B. der so genannte Kavalierstart, als 

besonders störend empfunden. 

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat 2018 neue Leitlinien für Umgebungslärm für 

Europa herausgegeben, welche auf der systematischen Auswertung von verschiedensten 

wissenschaftlichen Studien beruhen.25 

Den Straßenverkehr betreffend wird stark empfohlen: 

¶ den durchschnittlichen Lärmpegel LDEN (Erläuterung s. Kap. 6.1.1) auf weniger als 53 

Dezibel (dB) zu verringern, weil Straßenverkehrslärm oberhalb dieses Wertes mit 

schädlichen gesundheitlichen Auswirkungen verbunden ist, 

 

24 https://www.umweltbundesamt.de/themen/verkehr-laerm/laermwirkung/stressreaktionen-herz-kreis-

lauf-erkrankungen, abgerufen am 13.09.2023 

25 https://www.who.int/europe/publications/i/item/9789289053563, abgerufen am 22.04.2024 

https://www.umweltbundesamt.de/themen/verkehr-laerm/laermwirkung/stressreaktionen-herz-kreislauf-erkrankungen#textpart-3
https://www.umweltbundesamt.de/themen/verkehr-laerm/laermwirkung/stressreaktionen-herz-kreislauf-erkrankungen#textpart-3
https://www.who.int/europe/publications/i/item/9789289053563
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¶ den nächtlichen Lärmpegel LNight (Erläuterung s. Kap. 6.1.1) auf weniger als 45 dB zu 

verringern, weil nächtlicher Straßenverkehrslärm oberhalb dieses Wertes mit Beein-

trächtigungen des Schlafes verbunden ist, 

¶ dass die Politik geeignete Maßnahmen zur Verringerung der Lärmbelastung durch 

Straßenverkehr für die Bevölkerung ergreift, sofern die Lärmbelastung die Leitlinien-

werte für die durchschnittliche und nächtliche Lärmbelastung übersteigt, 

¶ den Lärm sowohl an der Quelle als auch auf der Strecke zwischen der Quelle und der 

betroffenen Bevölkerung durch Veränderungen in der Infrastruktur zu verringern. 

Die aktuellen Auslösewerte der Lärmaktionsplanung (LDEN= 65 dB(A), LNight=55 dB(A)) liegen 

aufgrund der Prioritätensetzung deutlich oberhalb der von der WHO empfohlenen Werte. 

 Lärm ausgehend vom Schienenverkehr  

Der Lärm von Schienenverkehrsmitteln setzt sich zusammen aus Antriebsgeräuschen, den 

Rollgeräuschen und den aerodynamischen Geräuschen. Welcher Geräuschtyp den größten 

Beitrag zum Gesamtgeräusch beiträgt ist abhängig von der Zuggeschwindigkeit. 

 

Abbildung 3 Beiträge zum Schienenlärm in Abhängigkeit von der Zuggeschwindigkeit © EBA 26 

 

Bis zu einer Geschwindigkeit von ca. 30 km/h dominiert das Antriebsgeräusch (z.B. im Bahn-

hof). Erst oberhalb von ca. 250 km/h (ICE-Strecken) überdecken aerodynamische Geräu-

sche die anderen Geräusche. Bei dazwischen liegenden Zuggeschwindigkeiten wird das Ge-

samtgeräusch vom Rollgeräusch des Rad-Schiene-Systems bestimmt. Dieses wird durch die 

Rauheit der Schienenoberfläche und die Interaktion zwischen Schiene und Rad erzeugt. 

Durch das Vorhandensein von Rauheit, Riffeln und Flachstellen wird der erzeugte Lärm im 

Gegensatz zu glatten Schienen- und Radoberflächen signifikant erhöht. 

Darüber hinaus gibt es eine Anzahl Lärm erzeugender Einzelgeräusche wie z.B. das Kurven- 

und Bremsquietschen oder die Geräusche, die abgestellte Fahrzeuge im Bahnhofsbereich 

ausgehend von Lüftern, Motoren u. a. erzeugen. 

 

26 Eisenbahn-Bundesamt, Lärmaktionsplan Teil A an Haupteisenbahnstrecken des Bundes, 

2017/2018, S.14, https://www.eba.bund.de/download/LAP_Teil_A_2018.pdf, abgerufen am 

13.09.2023 

https://www.eba.bund.de/download/LAP_Teil_A_2018.pdf
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Güterzüge tragen in erheblichem Maße zur Lärmbelastung bei. Diese kommen hauptsächlich 

nachts zum Einsatz. Ursache hierfür waren vor allem die Rollgeräusche, die durch den Ein-

satz von gusseisernen Bremsklötzen und hierdurch aufgerauter Radlaufflächen entstehen.  

Die Güterzüge sind in den letzten Jahren fast vollständig umgerüstet worden.  

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat 2018 neue Leitlinien für Umgebungslärm für 

Europa herausgegeben, welche auf der systematischen Auswertung von verschiedensten 

wissenschaftlichen Studien beruht.27 

Dem Schienenverkehr betreffend wird stark empfohlen 

¶ die durchschnittliche Lärmbelastung, des durch Schienenverkehr bedingten Lärmpe-

gels auf weniger als 54 dB LDEN zu verringern, weil Schienenverkehrslärm oberhalb 

dieses Wertes mit schädlichen gesundheitlichen Auswirkungen verbunden ist. 

¶ die nächtliche Lärmbelastung des durch Schienenverkehr bedingten Lärmpegels auf 

weniger als 44 dB LNight zu verringern, weil nächtlicher Schienenverkehrslärm ober-

halb dieses Wertes mit negativen Auswirkungen auf den Schlaf verbunden ist. 

¶ dass die Politik geeignete Maßnahmen zur Verringerung der Lärmbelastung durch 

Schienenverkehr für die Bevölkerung ergreift, sofern die Lärmbelastung die Leitlinien-

werte für die durchschnittliche und nächtliche Lärmbelastung übersteigt.  

Die aktuellen Auslösewerte der Lärmaktionsplanung liegen aufgrund der Prioritätensetzung 

deutlich oberhalb der von der WHO empfohlenen Werte. 

 Lärm von Geländen für industrielle Tätigkeiten  

Als Industrielärm wird der Lärm von großen Industriebetrieben (z. B. Kraftwerke, Automobil-

fertigung, Reifenherstellung, Chemieunternehmen u. a.) bezeichnet. Hierzu zählen neben 

dem Lärm, der bei dem Betrieb typischerweise entsteht, auch der Lärm des Verkehrs von 

Fahrzeugen auf dem Betriebsgelände. 

5. Mögliche Lärmschutzmaßnahmen 

Bei der Lärmminderung unterscheidet man zwischen aktiven und passiven Maßnahmen. Am 

effektivsten und am günstigsten sind aktive lärmmindernde Maßnahmen, die an der Quelle 

ansetzen und die Entstehung von Lärm im besten Fall verhindern oder aber mindern (z.B. 

lärmreduzierte Motoren). Des Weiteren können aktive Maßnahmen auf dem Übertragungs-

weg durchgeführt werden. Hier erfolgt die Lärmminderung in der Regel durch bauliche Maß-

nahmen zwischen Quelle und Immissionsort (z.B. Lärmschutzwände/-wälle). Passive Maß-

nahmen setzen am Immissionsort an, um die Auswirkungen des Lärms zu mindern (z.B. 

Schallschutzfenster). 

Dem aktiven Schallschutz (Maßnahmen an der Quelle und auf dem Ausbreitungsweg) sollte 

grundsätzlich der Vorrang gegenüber passiven Schallschutzmaßnahmen (Maßnahmen auf 

der Empfängerseite) eingeräumt werden. 

 Straßenbauliche und straße nverkehr srecht lich e Maßnahmen  

Eine wirksame Lärmminderung in von Straßenverkehrslärm betroffenen Bereichen lässt sich 

erfolgversprechend durch die Umsetzung eines Maßnahmenbündels erzielen. Hierbei sind 

 

27 https://www.who.int/europe/publications/i/item/9789289053563, abgerufen am 22.04.2024 

https://www.who.int/europe/publications/i/item/9789289053563
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planerische, straßenverkehrsrechtliche, organisatorische, technische, bauliche und gestalte-

rische Maßnahmen bei der Entwicklung des Maßnahmenbündels in die Betrachtung mit ein-

zubeziehen. 

Die folgende Aufstellung gibt einen Überblick über die wichtigsten Maßnahmen zur Lärmmin-

derung. 

Tabelle 6 Maßnahmen zur Verkehrslärmreduzierung an Straßen 

 

28 https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/378/publikatio-

nen/texte_20_2014_laermmindernde_fahrbahnbelaege_barrierefrei.pdf, abgerufen am 13.09.2023 

29https://rp-kassel.hessen.de/sites/rp-kassel.hessen.de/files/2022-05/kurzinfo_tempo_30_aus_laerm-

schutzgruenden.pdf , abgerufen am 13.09.2023 

Maßnahme 
Auswirkung 

Lärm Verkehr 

an der Quelle 

geräuscharme Fahrzeuge / 

E-Mobilität 

In Abhängigkeit der 

Geschwindigkeit:  

In Bereichen mit ho-

hem Anfahranteil bis 

ca. 20 km/h hoch, von 

20 km/h bis ca. 50 

km/h stark abneh-

mend; oberhalb von 

50 km/h geringfügige 

Reduzierung 

keine  

Auswirkungen 

geräuscharme Reifen 
Reduzierung ca. 2,5 

dB(A) 

keine  

Auswirkungen 

straßenbauliche 

Maßnahmen 

Lärmschutzwände/-wälle 
Reduzierung bis 20 

dB(A) möglich 

keine  

Auswirkungen 

Untertunnelung/Einhau-

sung von Straßenabschnit-

ten 

fast vollständige Re-

duzierung der Lärm-

belastung 

keine  

Auswirkungen 

Tieferlegung von Straßen-

abschnitten 

Reduzierung ausfüh-

rungsabhängig 

keine  

Auswirkungen 

Einbau lärmarmer Fahr-

bahnbeläge innerorts und 

außerhalb geschlossener 

Ortschaften28 

Reduzierung bis 8 

dB(A) möglich 

bei Einbau von 

OPA/ZWOPA 

Senkung der Ge-

fahr von Aquapla-

ning 

Reparatur schadhafter 

Fahrbahnbeläge 

lokale begrenzte Re-

duzierung insbeson-

dere der Spitzenpegel 

besserer Ver-

kehrsfluss 

Verkehrsbe-

schränkungen 

Geschwindigkeitsbe-

schränkungen (ganztags 

oder nachts); z.B. Tempo 

3029 

Reduzierung um 2 bis 

3 dB(A), bei Pflaster 

um bis zu 5 dB(A) 

Unfallhäufigkeit 

und Unfall-

schwere wird 

grundsätzlich re-

duziert 

Fahrverbote; z.B. Lkw-

Fahrverbot nachts 

Reduzierung hängt 

von Lkw-Anteil am 

Ausschluss einer 

Verkehrsart, auch 

https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/378/publikationen/texte_20_2014_laermmindernde_fahrbahnbelaege_barrierefrei.pdf
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/378/publikationen/texte_20_2014_laermmindernde_fahrbahnbelaege_barrierefrei.pdf
https://rp-kassel.hessen.de/sites/rp-kassel.hessen.de/files/2022-05/kurzinfo_tempo_30_aus_laermschutzgruenden.pdf
https://rp-kassel.hessen.de/sites/rp-kassel.hessen.de/files/2022-05/kurzinfo_tempo_30_aus_laermschutzgruenden.pdf
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Gesamtverkehrsauf-

kommen ab 

Verlagerungen 

von Verkehr, 

Lärm und Abga-

sen in andere 

Gebiete 

Verstetigung des 

Verkehrs 

Ampelschaltungen (Grüne 

Welle bei Tempo 50) 

Reduzierung um ca. 1 

dB(A) bei Tempo30; 

um bis zu 4 dB(A) bei 

Tempo 70 

Verstetigung des 

Verkehrs 

Anzeige der empfohlenen 

Geschwindigkeit 

geringfügige  

Reduzierung 

Verstetigung des 

Verkehrs 

Dauerrot für Fußgänger 

mit Anforderungskontakt 

geringfügige  

Reduzierung 

Verstetigung des 

Kfz-Verkehrs 

Kreisverkehre 

Je nach Situation ge-

ringfügige  

Reduzierung 

Je nach Situation 

Verstetigung des 

Verkehrs 

Straßenraumge-

staltung 

Radfahr- und Parkstreifen 

geringfügige  

Reduzierung wg. Ab-

standvergrößerung 

Erhöhung der Si-

cherheit für Rad-

fahrer 

Verringerung der Anzahl 

der Fahrbahnen 

Reduzierung bis zu 

1,5 dB(A) möglich 

Reduzierung der 

Verkehrsmenge 

Verkehrslen-

kung/-verlage-

rung 

veränderte Verkehrsfüh-

rung für den Durchgangs-

verkehr 

Verbesserung der 

Lärmsituation; Anga-

ben zur Pegelminde-

rung nicht möglich 

Entlastung der In-

nenstadtbereiche 

Bündelung von Verkehr 

auf weniger konfliktträch-

tige Straßenabschnitte 

Verbesserung der 

Lärmsituation; allge-

meingültige Angaben 

zur Pegelminderung 

nicht möglich 

Entlastung der In-

nenstadtbereiche 

und Erhöhung 

des Verkehrsauf-

kommens auf 

den Durchgangs-

straßen, aber 

auch Lärm- und 

Abgasverlagerun-

gen 

Umleitung von Verkehr um 

städtische Kernzonen 

Verbesserung der 

Lärmsituation; Anga-

ben zur Pegelminde-

rung nicht möglich 

Entlastung der In-

nenstadtberei-

che, aber auch 

Lärm- und Ab-

gasverlagerun-

gen 

Ortsumgehungen 

deutliche Entlastung 

der Lärmsituation in-

nerorts bei starkem 

Durchgangsverkehr 

Entlastung der In-

nenstadtberei-

che, aber auch 

Lärm- und Ab-

gasverlagerun-

gen 
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30 nähere Ausführungen bei Kapitel 3.4.1 

Verkehrslenkende Maß-
nahmen zur besseren Ziel-
führung (z. B. Lkw-Füh-
rungskonzepte), Verkehrs-
lenkende Maßnahmen zur 
Vermeidung von Schleich-
wegverkehr  

Verbesserung der 
Lärmsituation; Anga-
ben zur Pegelminde-
rung nicht möglich 

Entlastung der In-
nenstadtberei-
che, aber auch 
Lärm- und Ab-
gasverlagerun-
gen 

Veränderung  
des Modal-Split 

Verbesserung des öffentli-
chen  
Personennahverkehrs 

Verbesserung der 
Lärmsituation durch 
vermehrte Nutzung; 
Angaben zur Pegel-
minderung nicht mög-
lich 

Entlastung der In-
nenstadtbereiche 

Öffentliche Carsharing und 
Radverleihstationen 

Verbesserung der 
Lärmsituation durch 
vermehrte Nutzung; 
Angaben zur Pegel-
minderung nicht mög-
lich 

Entlastung der In-
nenstadtbereiche 

Verbesserung des Rad-
wegenetzes 

Verbesserung der 
Lärmsituation durch 
Umstieg aufs Fahrrad; 
Angaben zur Pegel-
minderung nicht mög-
lich 

Entlastung der In-
nenstadtbereiche 

Parkraumbewirtschaftung 

Verbesserung der 
Lärmsituation durch 
verringerte KFZ-Nut-
zung; Angaben zur 
Pegelminderung nicht 
möglich 

Entlastung der In-
nenstadtbereiche 

City-Maut  

Verbesserung der 
Lärmsituation durch 
verringerte KFZ-Nut-
zung; Angaben zur 
Pegelminderung nicht 
möglich 

Entlastung der In-
nenstadtbereiche 

City-Logistik (Konzepte zur 
Bündelung des städtischen 
Güterverkehrs) 

Verbesserung der 
Lärmsituation; Anga-
ben zur Pegelminde-
rung nicht möglich 

Entlastung der In-
nenstadtbereiche 

Einrichtung von 
Park&Ride-  
sowie Park&Bike-Plätzen 

Verbesserung der 
Lärmsituation; Anga-
ben zur Pegelminde-
rung nicht möglich 

Entlastung der In-
nenstadtbereiche 

passiver Lärm-
schutz 

Einbau von Lärmschutz-
fenstern incl. Lüftungsein-
richtungen30 

Reduzierung bis zu 42 
dB(A) bei geschlosse-
nen Fenstern 

keine  
Auswirkungen 

planerischer  
Lärmschutz 

räumliche Trennung durch 
einen genügenden Ab-
stand zwischen Wohnnut-
zung und Verkehr 

deutliche Reduzierun-
gen in Abhängigkeit 
von den örtlichen Ge-
gebenheiten 

keine  
Auswirkungen 
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 Maßnahmen an Schienenstrecken  

Eine wirksame Lärmminderung in von Schienenverkehrslärm betroffenen Bereichen lässt 

sich durch die Umsetzung von Maßnahmen am Fahrweg, am Fahrzeug, auf dem Übertra-

gungsweg und am Immissionsort erreichen. 

Die folgende Aufstellung gibt einen Überblick über die wichtigsten Maßnahmen zur Lärmmin-

derung. Diese Maßnahmen haben keine Auswirkungen auf den Verkehrsfluss. 

Tabelle 7 Maßnahmen zur Verkehrslärmreduzierung an Schienenstrecken 

Maßnahme 
Auswirkung 

Lärm 

Fahrweg 
 
 

Schienenschleifen: Schienenoberfläche wird 

beim Erreichen einer definierten Riffeltiefe 

geschliffen 

Pegelminderung 

bis zu 3 dB(A) 

Schienenstegdämpfer (mit Kunststoff um-

mantelte Resonanzkörper, die in kurzen Ab-

ständen direkt an beiden Seiten des Schie-

nensteges montiert werden) 

 

elastischer Oberbau (Schwellen elastisch 

gelagert, Unterschottermatten eingebaut 

oder Verschäumung des Schotterbettes) 

 

Lückenlos verschweißte Gleise 
Pegelminderung 

bis zu 3 dB(A) 

Durchgehendes Schotterbett auf modernen 

Brücken 

Pegelminderung 

bis zu 9 dB(A) 

Fahrzeug 
 
 
 

Güterzüge: Bremsklötze mit K-Sohlen 

(Kunststoff-Verbund-Bremssystem) gegen-

über Graugussbremsklötzen, Umbau der 

Bremsausrüstung erforderlich 

Pegelminderung 

bis zu 10 dB(A) 

Güterzüge: Bremsklötze mit LL-Sohle (ĂLow-

Lowñ) aus gesinterten Werkstoffen, Erpro-

bungsphase 

 

Radabsorber (im Rad montierte Ob-

jekte/Massen, die die Vibrationsenergie in 

innere Reibungsenergie umwandeln), Rad-

abdeckungen/Radschürzen; zur Minderung 

der von den Rädern abgestrahlten Rollge-

räusche (für Hochgeschwindigkeitszüge) 

 

Einsatz leiser Kompressoren, Ventilatoren, 

Getriebe etc. zur Minderung der Antriebge-

räusche 

 

Abschirmung der Wohn-
nutzung durch die räumli-
che Anordnung von Ge-
bäuden oder die Orientie-
rung der Räumlichkeiten in 
den Gebäuden  

deutliche Reduzierun-
gen in Abhängigkeit 
von den örtlichen Ge-
gebenheiten 

keine  
Auswirkungen 
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Maßnahme 
Auswirkung 

Lärm 

Veränderungen am Wagendesign bei Hoch-

geschwindigkeitszügen zur Minderung aero-

dynamischer Emissionen 

 

Ersatz von Diesel-Antrieb durch E-Mobilität  

Übertragungs-
weg 

Lärmschutzwände und ïwälle 

Auch: niedrige Lärmschutzwände mit einer 

Höhe von bis zu 75 cm und niedrigste Lärm-

schutzwände von ca. 36 cm Höhe  

Reduzierung bis 

20 dB(A) möglich 

Immissionsort 

Schallschutzfenster, schallgedämmten Roll-

ladenkästen und ggf. zusätzliche Lüftungs-

systeme 

Reduzierung bis 

zu 42 dB(A) bei 

geschlossenen 

Fenstern 

planerischer  
Lärmschutz 
 

räumliche Trennung durch einen genügen-

den Abstand zwischen Wohnnutzung und 

Verkehr 

deutliche Redu-

zierungen in Ab-

hängigkeit von 

den örtlichen Ge-

gebenheiten 

Abschirmung der Wohnnutzung durch die 

räumliche Anordnung von Gebäuden oder 

die Orientierung der Räumlichkeiten in den 

Gebäuden  

deutliche Redu-

zierungen in Ab-

hängigkeit von 

den örtlichen Ge-

gebenheiten 

 

 Maßnahmen bei industriellen Anlagen  

Im Rahmen der Lärmaktionsplanung sind Maßnahmen an industriellen Anlagen nicht not-

wendig, da das Schutzniveau der TA Lärm über den Auslöseschwellen der Lärmaktionspla-

nung liegt. Die Einhaltung der TA Lärm wird durch die zuständigen Überwachungsbehörden 

gewährleistet. 

 Betrachtung ausgewählter Maßnahmen  

 Reduzierung von antriebsbedingten Fahrzeuggeräuschen auf Stra-

ßen 

Bei Sportwagen und Motorrädern liegt aufgrund der großen Motorenleistung und hohen 

Drehzahlbereichen ein enormes Lärmpotential vor, welches durch starkes Beschleunigen 

und oder hochtouriges Fahren oftmals ausgeschöpft wird. 

Die Grenzwerte für die zulässigen Lärmemissionen von Kfz sind EU-weit harmonisiert. Seit 

2016 sind die Geräuschemissions-Vorschriften für die Typengenehmigung von neuen Kfz 

verschärft worden. So ist durch die Einführung entsprechender Vorgaben auf der Rechtset-

zungsebene der Europäischen Union am 13.02.2023 etwa ein Geräuschbestimmungsverfah-

ren unter realen Fahrbedingungen (RD-ASEP; Real Driving Additional Sound Emission Pro-

visions) in die Typzulassung bestimmter Motorräder eingeführt worden. Bis dahin erfolgten 

Geräuschmessungen lediglich unter Volllast in ausgewählten Betriebsstufen im Geschwin-

digkeitsbereich von 20 bis 80 km/h. Nunmehr werden alle realen Fahrsituationen bis 100 
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km/h und bis 80 % der Motornenndrehzahl eines Motorrades mittlerer und hoher Leistung in 

das Geräuschbestimmungsverfahren einbezogen. Zudem erfolgt die Prüfung zusätzlicher 

Geräuschanforderungen für leistungsstarke Motorräder und deren Austauschschalldämpfer 

künftig nicht mehr durch den Hersteller selbst, sondern durch eine neutrale Stelle (Techni-

scher Dienst). Bereits zugelassene Motorräder und Sportwagen dürfen weiterhin betrieben 

werden (Bestandsschutz). Ein weiteres Problem stellt das sogenannte Tuning dar, insbeson-

dere die Manipulation von Auspuffanlagen. 

 

Bei Soundgeneratoren (Soundaktoren) wird das Motorengeräusch z.B. durch spezielle am 

Auspuffendrohr befestigte Lautsprecher künstlich verändert. Einzige Ausnahme bilden 

elektrisch betriebene Fahrzeuge, welche künstliche Warngeräusche von sich geben dürfen. 

Bei sogenannten Klappenauspuffanlagen kann der Abgasstrom wahlweise über schallge-

dämpfte bis ungedämpfte große Kanäle geführt werden. Der Schalldämpfereinsatz wird 

manchmal auch entfernt. 

 

Ab Werk verbaute, modifizierte Klappensteuerungen oder Soundgeneratoren und Nachrüs-

tungen sind nur noch zulässig, wenn das Kfz dadurch in allen realen Betriebszuständen nicht 

lauter wird.31 

 

Eine Nachrüstung muss genehmigt, d.h. in den Kfz-Schein eingetragen werden. Die verbau-

ten Teile brauchen ein amtliches Prüfzeichen. Auch hier gilt allerdings der Bestandsschutz. 

In einigen Bundesländern ï auch in Hessen - werden teilweise in regelmäßigen Abständen 

Polizeieinsätze durchgeführt, bei dem Kfz wegen unerlaubter Umrüstungen aus dem Verkehr 

gezogen werden. 

 

Die Umweltministerkonferenz stellte am 9. November 2018 fest, dass insbesondere Fahr-

zeuge, die mit Klappenauspuffanlagen oder Soundgeneratoren ausgestattet sind, zuneh-

mend Verursacher unnötigen Straßenverkehrslärms sind. In dem betreffenden Beschluss 

wird die Verkehrsministerkonferenz gebeten, die Rahmenbedingungen sowohl für eine Über-

wachung der Geräuschemissionen bei den regelmäßigen Hauptuntersuchungen als auch für 

wirksame Verkehrskontrollen zu schaffen, um so Manipulationen an Motorrädern oder Autos 

entgegenzuwirken. Der Bund wird zudem gebeten, sich auf europäischer und internationaler 

Ebene für eine weitere Verbesserung des Typgenehmigungsverfahrens bei dem Nachweis 

der Einhaltung der Geräuschgrenzwerte einzusetzen. Dies betrifft insbesondere die Fort-

schreibung der ĂZusªtzlichen Bestimmungen zu Gerªuschemissionenñ (ASEP) durch Anpas-

sung an die realen Nutzungsbedingungen, belegt mit einem Grenzwert in allen Betriebszu-

ständen in einem Geschwindigkeitsbereich bis mindestens 100 km/h sowie die Prüfung 

durch unabhängige Sachverständige. Außerdem soll der Bund prüfen, ob in Deutschland 

Klappenauspuffanlagen bereits zum jetzigen Zeitpunkt verboten werden können. 

 

Der Bundesrat hat in seiner Entschließung von 15.Mai 2020 (Drucksache 125/20)32 einen 

Maßnahmenkatalog zur wirksamen Minderung und Kontrolle von Motorradlärm gefordert. 

Dies beinhaltet u.a. strengere Grenzwerte (EU), Erhöhung des Sanktionsniveaus (Bund), 

 

31 Verkehrsblatt BMVI 5/18 

32 https://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2020/0101-0200/125-20(B).pdf?__blob=publi-

cationFile&v=1, abgerufen am 13.09.2023 

https://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2020/0101-0200/125-20(B).pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2020/0101-0200/125-20(B).pdf?__blob=publicationFile&v=1
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Verbot des ĂSounddesignsñ (Bund), Werbekampagnen für leises Fahren (Bund), Schaffung 

der rechtlichen Voraussetzungen für zeitlich befristete Fahrverbote für Motorräder (Bund). 

 

Die Umweltministerkonferenz (UMK) hat am 13. Mai 2022 die evaluierten Eckpunkte zur Ver-

besserung des Verkehrslärmschutzes beschlossen, welche u.a. die Forderung der Verbes-

serung von Durchsetzungs- und Kontrollmöglichkeiten beinhaltet.  

Die aktuellen Beschlüsse der UMK sowie die dazugehörigen Berichte des BMDV sind öffent-

lich.33 

 Leise Reifen  

Durch das Abrollen der Reifen auf der Fahrbahn entsteht Straßenlärm. Ab Geschwindigkei-

ten von etwa 30 km/h bei Pkw und ab etwa 60 km/h bei Lkw ist das Reifen-Fahrbahnge-

räusch zunehmend die dominierende Lärmquelle. 

Die Rollgeräusche entstehen dabei durch mechanische Schwingungen des Reifens und ae-

rodynamische Ereignisse wie dem ĂAir-pumpingñ und des Horneffekts an der Kontaktfläche. 

Die mechanische Anregung wird dabei maßgeblich durch die Verformung des Reifens beim 

Rollvorgang in Zusammenspiel mit der Fahrbahntextur verursacht.34 

Die mechanischen und konstruktiven Eigenschaften bestimmen dabei maßgeblich die Ge-

räuschemission der Reifen. So steigt die Lärmemission durch zunehmende Reifenhärte, Rei-

fenbreite und fehlende Längsprofilierung. Unregelmäßige Profilteilungen vermeiden tonale 

Anteile im Geräusch. 

 

Geräuschoptimierte, lärmarme Reifen können dabei einen wirksamen Beitrag zur Minderung 

des Straßenverkehrs leisten, so die Aussage des Umweltbundesamtes. Bereits seit 1997 

gibt es den Blauen Engel für lärmarme und kraftstoffsparende Reifen. Diese Reifen halten 

den Geräusch-Grenzwert für einen Reifen mit einer Nennbreite von 245 bis 275 mm von 72 

dB(A) für das Vorbeifahrgeräusch ein. 

Seit dem 01.12.2012 besteht aufgrund der Reifen-Kennzeichnungs-Verordnung 

EU/1222/2009 i.V.m. EG/661/2009 eine gesetzliche Pflicht für Reifenhersteller in der EU zur 

Kennzeichnung bei Neureifen. Die Umsetzung dazu erfolgte in Form des Effizienzlabels (EU-

Label). Das Label umfasst dabei die drei Parameter sparsam (Kraftstoffeffizienz), sicher 

(Nasshaftung) und leise (Außengeräusch). Letzteres ist maßgeblich zur Reduktion der Rei-

fen-Fahrbahngeräusche. Sind die Reifen im Piktogramm (siehe Abbildung 4) nur mit einer 

schwarzen Welle gekennzeichnet, so reduziert sich das Abrollgeräusch um 20% im Ver-

gleich zu Reifen mit drei schwarzen Wellen und damit mindestens um 3 dB(A). Dies ent-

spricht einem Lärmpegel von <69 dB(A) bei Reifen mit einer Nennbreite von 245 bis 275 

mm. 

 

33 https://www.umweltministerkonferenz.de/, abgerufen am 13.09.2023 

34 Weitere Fachinformationen - Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (baden-wuerttem-

berg.de), abgerufen am 22.04.2024 

https://www.umweltministerkonferenz.de/
https://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/en/laerm-und-erschuetterungen/weitere-fachinformationen
https://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/en/laerm-und-erschuetterungen/weitere-fachinformationen
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Abbildung 4 Klasse externer Rollgeräusche 35 

 

 Elektromobilität  

Der von Kraftfahrzeugen ausgehende Lärm wird hauptsächlich von Antriebsgeräuschen, dem 

Reifen-Fahrbahn-Geräusch sowie bei höheren Geschwindigkeiten von den aerodynamischen 

Geräuschen verursacht. Elektromotoren sind zwar weitaus leiser als Verbrennungsmotoren, 

aber beim Abrollgeräusch der Reifen liegen Elektro- und Verbrennerauto gleichauf. Ab 1. Juli 

2021 gilt außerdem für neue Elektro- und Hybridfahrzeuge eine Geräuschpflicht, vor allem um 

gefährdete Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer wie zum Beispiel sehbeinträch-

tige Personen aufmerksam zu machen. 

Da sich die Rollgeräusche, wie im vorherigen Kapitel dargelegt, beim Auto erst ab ungefähr 

25 km/h, bei Lastkraftwagen ab etwa 60 km/h entscheidend auf die Höhe der Fahrzeuggesam-

temissionen auswirken, sind Elektrofahrzeuge vorrangig in Gebieten mit geringer Geschwin-

digkeit (etwa in verkehrsberuhigten Bereichen) oder beim Anfahren an Kreuzungen und Am-

peln tendenziell leiser. Folglich haben aus Lärmschutz angeordnete Geschwindigkeitsreduzie-

rungen auf Hauptverkehrsstraßen auch für Elektrofahrzeuge in der Regel einen lärmmindern-

den Effekt.  

Großen Nutzen verspricht der Elektroantrieb bei Nutzfahrzeugen wie Bussen, Räum- oder 

Müllfahrzeugen. Hier sind elektrische Fahrzeuge im gesamten Geschwindigkeitsspektrum des 

Stadtverkehrs deutlich leiser. Dasselbe gilt für Mofas, Mopeds und Motorräder.36  

 

Die EU-Mitgliedstaaten haben sich darauf verständigt, dass ab 2035 nur noch solche Neuwa-

gen mit Verbrennermotor zugelassen werden, die beim Fahren CO2-emissionsfrei sind. Somit 

dürfte der Anteil an Elektrofahrzeugen deutlich steigen. 

  Lkw -Maut  

Durch die Einführung einer Maut kann es zu einer bedeutsamen Verkehrsverlagerung von 

der Straße auf die Schiene kommen, was zu einer Abnahme des Straßenverkehrslärmes 

führt. In Deutschland wurde zum 01.01.2005 eine Lkw-Maut für Bundesautobahnen und ei-

nige stark frequentierte Bundesstraßen eingeführt. 

 

35 Verordnung Nr. 1222/2009 des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 25. November 2009, 
Anhang I. 
36 BMUV: Luftschadstoffe und Lärm: Mehr Elektroautos ï mehr Lebensqualität?, abgerufen am 

05.08.2024 

https://www.bmuv.de/themen/verkehr/elektromobilitaet/luft-und-laerm
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Naheliegend kam es zunächst jedoch zu einer erhöhten Nutzung von mautfreien Aus-

weichstrecken. Seit dem 1. Juli 2018 gilt nun für Lkw über 7,5 Tonnen auf allen Bundesstra-

ßen ebenfalls die Mautpflicht. Somit wird einer Verkehrsverlagerung und einer erhöhten 

Lärmbelastung an Wohngebiet näheren Straßen entgegengewirkt. 

Externe Kosten des Lkw-Verkehrs werden mit einem zusätzlichen Mautteilsatz für die verur-

sachten Lärmbelastungskosten von mindestens 0,012 Euro je Kilometer berücksichtigt.37 

  Geschwindigkeitskontrollen  

Straßenverkehrsrechtliche Anordnungen erreichen mit höherer Effizienz ihr Ziel, wenn sie 

entsprechend kontrolliert werden. Die Verkehrsüberwachung durch örtliche Ordnungsbehör-

den und Polizeibehörden ist für Hessen mit dem Erlass des Hessischen Ministeriums des In-

nern und für Sport vom 5. Februar 2015, Staatsanzeiger 9/2015 S. 182 geregelt. Sie lässt 

sich wie folgt zusammenfassen: 

Stationäre Geschwindigkeitsmessstellen liegen, außer bei Autobahnen, in der Zuständigkeit 

der Kommune. Diese benötigt zur Errichtung einer stat. Messstelle die Zustimmung der Hes-

sischen Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit. Es besteht die Möglichkeit, 

stationäre Geschwindigkeitskontrollen aus Lärmschutzgründen aufzustellen. Ein Antrag auf 

Aufstellung einer Geschwindigkeitsmessanlage aus Lärmschutzgründen wird grundsätzlich 

befürwortet, wenn die Örtlichkeit im Lärmaktionsplan als schutzwürdig aufgeführt wurde, und 

die zuständige Kommune durch verdeckt erhobene Verkehrsdaten nachweisen kann, dass 

die aus Lärmschutzgründen angeordneten Höchstgeschwindigkeiten nicht eingehalten wer-

den. 

Mobile, temporäre Geschwindigkeitsüberwachung obliegt zu gleichen Teilen den örtlich zu-

ständigen Ordnungsämtern sowie der Landespolizei, auf den Bundesautobahnen in Hessen 

ist ausschließlich nur die Landespolizei zuständig.  

  Maßnahmen gegen Motorr adlärm  

Die effektivste ordnungsrechtliche Maßnahme gegen Motorradlärm an der betreffenden 

Straße ist ein Fahrverbot. Für derartige Verkehrsbeschränkungen bestehen allerdings hohe 

fachliche und rechtliche Hürden. So sind beispielsweise Verkehrsbeschränkungen für Motor-

radfahrer aus Lärmschutzgründen deswegen so schwierig rechtssicher anzuordnen, da die 

von einer Straße ausgehenden Lärmimmissionen gemäß den Richtlinien für Lärmschutz an 

Straßen (RLS-90) in einem Berechnungsverfahren ermittelt werden, bei denen Motorräder 

wie Pkw gewertet werden. Überdies wird in dem Berechnungsverfahren auf eine Durch-

schnittslärmbetrachtung bezogen auf das gesamte Kalenderjahr abgestellt. Gerade Motor-

radlärm tritt jedoch lokal und saisonal geballt auf. Die Beurteilung der Zumutbarkeit der Mo-

torradgeräusche kann daher wegen ihrer besonderen Art nur im Rahmen einer Einzelfallbe-

trachtung vorgenommen werden. 

Die Umweltministerkonferenz (UMK) hat am 13. Mai 2022 die evaluierten Eckpunkte zur Ver-

besserung des Verkehrslärmschutzes beschlossen, welche u.a. die Forderungen nach Ver-

kehrsbeschränkungen an besonders von motorisiertem Freizeitverkehr belasteten Strecken 

erleichtern sowie Durchsetzungs- und Kontrollmöglichkeiten verbessern beinhalten. 

 

 

37 Bundesfernstraßenmautgesetz, abgerufen am 15.01.2024 
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Die aktuellen Beschlüsse der UMK sowie die dazugehörigen Berichte des BMDV sind öffent-

lich38: 

 

Verkehrsüberwachung und technische Fahrzeugkontrollen   

Die Steigerung der Verkehrsregeltreue bei motorisierten Zweiradfahrenden und hiermit ein-

hergehend auch die Reduzierung der Lärmbelastung für die betroffene Wohnbevölkerung ist 

ein Schwerpunkt der unter der Federführung des Polizeipräsidiums Südhessen erstellten und 

hessenweit umgesetzten Motorrad-Konzeption. Tragende Säule ist neben der Prävention 

auch die Feststellung und Verfolgung von durch Motorradfahrende begangenen Regelverstö-

ßen.  

 

Eine Verschärfung des Bußgeldkataloges nicht nur in Hinblick auf Geschwindigkeitsübertre-

tungen, sondern vor allem im Hinblick auf nicht zertifizierte Auspuffanlagen könnte zur weite-

ren Abschreckung und einer Veränderung des Fahrverhaltens führen. Mit Inkrafttreten des 

novellierten Bußgeldkatalogs am 09.11.2021 ist Bußgeldregelsatz für die Verursachung un-

nötigen Lärms oder vermeidbarer Abgasbelästigungen bei Benutzung eines Fahrzeugs von 

10 ú auf 80 ú bzw. f¿r unn¿tzes Hin- und Herfahren innerhalb einer geschlossenen Ortschaft 

unter Belªstigung Anderer von 20 ú auf 100 ú angehoben worden. Es bedarf insoweit einer 

intensiven Überwachung durch die Polizei- und Ordnungsbehörden. 

 

Um mögliches Fehlverhalten von Motorradfahrern zu ahnden, setzt die Polizei Hessen bei-

spielsweise Motorräder mit fest verbauter Videoanlage ein, die ein mögliches Fehlverhalten 

von Motorradfahrenden beweissicher dokumentieren können. Mit dem mobilen Geschwindig-

keitsmesssystem ĂESO 3.0ñ verf¿gt die hessische Polizei zudem ¿ber motorradspezifische 

Messtechnik, die auch in Kurvenbereichen zum Einsatz kommen kann und die Aufnahme 

des hinteren Kennzeichens ermöglicht. 

 

Zum Erkennen von lärmrelevanten technischen Veränderungen an Motorrädern verfügt das 

Polizeipräsidium Südhessen zudem über Schallpegelmessgeräte, um Standgeräuschmes-

sungen durchführen und erste Verdachtsmomente verifizieren zu können. Bei vielen Kontrol-

len in der polizeilichen Praxis zeigt sich jedoch, dass subjektiv als zu laut empfundene Motor-

räder dennoch nicht zu beanstanden sind, weil sich die Geräuschemissionen im rechtlich zu-

lässigen Rahmen bewegen.  

 

Mit sogenannten ĂLärmblitzern" können extrem laute Fahrzeuge individuell verfolgt und sank-

tioniert werden. Aktuell ist der Einsatz von Lärmblitzern im Rahmen der Strafverfolgung in 

Deutschland aber nicht möglich, da eine Lärmgrenze, ab welcher lärmende Fahrzeuge bean-

standet werden können, gesetzlich nicht verankert ist. 

 

Ergänzt werden sollten die ordnungsrechtlichen Überwachungsmaßnahmen um intensive 

Aufklärungsarbeit wie Hinweisschilder, um ein lärmärmeres Verhalten zu fördern. 

 

Präventionsveranstaltungen / Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Polizei   

Im Rahmen der so genannten ĂBiker-Safety-Tourñ (durch die Polizei geführte Ausfahrt mit 

 

38 https://www.umweltministerkonferenz.de/ abgerufen am 13.09.2023 

https://www.umweltministerkonferenz.de/
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Präventionscharakter) werden auch in Hessen die Teilnehmenden hinsichtlich der besonde-

ren Aspekte der Teilnahme am Straßenverkehr mit Motorrädern im Allgemeinen, aber auch 

mit Blick auf die Lärmbelastung der Bevölkerung im Besonderen, sensibilisiert.  

 

Zudem wird Aufklärungsarbeit mittels einer Internetpräsenz in den sozialen Medien betrie-

ben. 

 

Einsatz von ĂLªrm-Displaysñ   

Bei den so genannten ĂLªrm-Displaysñ handelt es sich um Einrichtungen zur Sensibilisierung 

von Motorradfahrenden hinsichtlich ihrer aktuellen Fahrweise. Ein Lärm-Display besteht aus 

einer technischen Einheit zur Erfassung der Geschwindigkeit und der Lautstärke von Motorrä-

dern sowie einem Display zur diesbezüglichen Rückmeldung an die Motorradfahrenden. Sollte 

ein Fahrzeug als zu laut oder zu schnell erfasst werden, erscheint im Display die Aufforderung 

ĂLeiserñ oder ĂLangsamerñ. Bei Einhaltung von Lautstªrke und Geschwindigkeit erfolgt die 

R¿ckmeldung ĂDankeñ. 

Es kommen in Hessen derzeit 19 so genannte Lärmdisplays zum Einsatz, bei denen Motor-

radfahrende eine unverbindliche Rückmeldung über Ihre Fahrweise im Hinblick auf die von 

ihnen verursachten Lärmemissionen erhalten. 

 

Hinweisschilder 

Das seinerzeitige Hessische Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen 

(HMWEVW) hatte eine Handreichung vom 05.05.2021 zur Anbringung/Aufstellung von nicht-

amtlichen Schildern bzw. Hinweistafeln zur Sensibilisierung von Motorradfahrenden in Bezug 

auf eine lärmärmere Fahrweise herausgegeben.  

Die Lärmaktionsplanung begrüßt die bereits in Hessen initiierten Maßnahmen und setzt sich 

für eine verstärkte Umsetzung dieser ein. 

  Optimierung der Übergangskonstruktionen von Aut obahnb rücken  

Der Austausch oder die Erneuerung von Übergangskonstruktionen erfolgt in der Regel ledig-

lich im Sanierungsfall des Bauwerks. Solange der Bauwerkszustand keine Sanierung oder 

Erneuerung erfordert, besteht seitens Autobahn GmbH in der Regel keine Veranlassung 

bzw. Verpflichtung zur Erneuerung einzelner Bauteile. Ein Austauschprogramm zugunsten 

des Lärmschutzes besteht nicht. Neue Übergangskonstruktionen sind in der Regel deutlich 

weniger hörbar, lösen aber dennoch technisch bedingt ein wahrnehmbares Überfahrge-

räusch aus. 

 Versetzen  von Ortstafeln  

Die Anordnung zur Versetzung von Ortstafeln (mit dem Nebeneffekt einer Geschwindigkeits-

reduzierung) kann nicht mit Lärmschutz begründet werden. Die Lage von Ortschildern ist in 

der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrs-Ordnung (VwV-StVO) geregelt. 

Diese gibt vor, dass Ortstafeln ohne Rücksicht auf die Gemeindegrenze und Straßenbaulast 

in der Regel dort anzuordnen sind, wo, ungeachtet einzelner unbebauten Grundstücke, die 

geschlossene Bebauung auf einer der beiden Seiten der Straße für den ortseinwärts Fahren-

den erkennbar beginnt. Eine geschlossene Bebauung liegt demnach vor, wenn die anliegen-

den Grundstücke von der Straße erschlossen werden. Mit Erlass des hessischen Verkehrs-

ministeriums vom 11.08.2016, verlängert durch Erlass vom 22.11.2023, ist diese Regelung 

im Hinblick auf die von innerörtlichen Straßen ausgehenden komplexen Verkehrssituationen 
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konkretisiert bzw. erweitert worden. Hiervon unabhängig wird die Möglichkeit einer schrittwei-

sen Absenkung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit vor Ortsdurchfahrten aus Lärmschutz-

gründen im Lärmaktionsplan einzelfallbezogen geprüft. Nach der VwV-StVO dürfen vor dem 

Beginn geschlossener Ortschaften Geschwindigkeitsbeschränkungen zur stufenweisen An-

passung an die innerorts zulässige Geschwindigkeit nur angeordnet werden, wenn die Orts-

tafel nicht rechtzeitig, im Regelfall auf eine Entfernung von mindestens 100 m, erkennbar ist. 

  Generelle Geschwindigkeitsreduzierungen  (Absenkung der Regelge-

schwindigkeit ) 

Häufig diskutierte Maßnahmen sind auch bundesweite oder stadtweite Geschwindigkeitsre-

duzierungen um Verkehrslärm zu reduzieren: 

¶ Tempo 30 km/h in städtischen Bereichen 

¶ Tempo 130 km/h auf Autobahnen 

Der Effekt der Lärmreduzierung ergibt sich nicht nur aus der geringeren Geschwindigkeit, 

sondern auch aufgrund des einheitlicheren Verkehrsflusses. 

Die maximal zulässige Geschwindigkeit innerhalb und außerhalb geschlossener Ortschaften 

ist in § 3 StVO geregelt. Eine mögliche Änderung dieser bundesgesetzlichen Vorschrift hat 

durch den Bundesverordnungsgeber zu erfolgen. 

 Erleichter te Bedingungen für Geschwindigkeitsreduzierungen  

Ausschließlich im Rahmen der Bundesgesetzgebung können Vorgaben für die Anordnung 

von straßenverkehrsrechtlichen Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung vor Lärm (Stra-

ßenverkehrs-Ordnung StVO) geregelt werden. Das Land Hessen hat sich im Rahmen der 

Verkehrsministerkonferenzen (VMK) am 19./20.04.2018 bzw. am 09./10.10.2019 für eine 

Stärkung des ordnungsrechtlichen Straßenverkehrslärmschutzes, u.a. für eine Absenkung 

der Richtwerte um 6 dB(A) eingesetzt.  

In der Verkehrsministerkonferenz vom 04./05.05.2022 und 12./13.10.2022 wurden die vor 

dem Hintergrund bestehender Lärmprobleme hohe Dringlichkeit einer Novellierung des Ver-

kehrslärmschutzrechts betont und auf eine auch zeitlich höhere Priorisierung der Thematik 

gegenüber dem BMDV gedrängt.  

Die Umweltministerkonferenz (UMK) hat am 13.05.2022 die evaluierten Eckpunkte zur Ver-

besserung des Verkehrslärmschutzes beschlossen, die u.a. die erleichterte Anordnung von 

straßenverkehrsrechtlichen Maßnahmen beinhalten. 

Hiervon unabhängig hat das Land Hessen im Rahmen des Bundesratsverfahrens zur Ver-

ordnung zur Änderung straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften (Drucksache 591/19) denjeni-

gen Änderungsanträgen anderer Bundesländer zugestimmt, die eine erleichterte Anordnung 

von Geschwindigkeitsbeschränkungen vorsahen.  

Die aktuellen Beschlüsse der VMK und UMK sowie die dazugehörigen Berichte des BMDV 

sind öffentlich.39 

 

  

 

39 https://www.verkehrsministerkonferenz.de/ abgerufen am 15.01.2024 
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 Stärkung  des ÖPNV 

Die Stärkung des ÖPNV ist ein wichtiges Instrument, um eine Alternative zum motorisierten 

Individualverkehr zu bieten und die Verkehrswende zu fördern. 

In Hessen konnte bereits 2017 das Schülerticket eingeführt werden. Mit diesem Ticket kön-

nen Schülerinnen, Schüler und Auszubildende in ganz Hessen für nur einen Euro am Tag 

rund ums Jahr Bus und Bahn fahren. Seit 2018 steht allen Landesbediensteten das Landes-

ticket Hessen zur Verfügung. Zum 01.05.2023 wurde deutschlandweit das 49-Euro-Ticket 

eingeführt, eine Zeitfahrkarte für den öffentlichen Personennahverkehr für alle Nahverkehrs-

mittel in Deutschland. 



Lärmkartierung  49 

 

6. Lärmkartierung 

 Rechtsgrundlagen zur Berechnung von Lärm  

Lärmmessungen stellen im Gegensatz zu Berechnungen immer nur eine Momentaufnahme 

der Geräuschsituation an einem bestimmten Messort dar, die nicht repräsentativ für den Jah-

resverlauf ist. Daher werden für die flächendeckende Ermittlung der Lärmeinwirkungen i. d. 

R. Berechnungsverfahren eingesetzt. Aus diesem Grund sind nach den einschlägigen Lärm-

schutzvorschriften nur Verkehrslärmberechnungen zulässig. 

Die einschlägigen Berechnungsverfahren zur Ermittlung der Lärmbelastung aus dem Stra-

ßenbereich überschätzen die Lärmimmissionen generell zu Gunsten der Betroffenen und 

räumen diesen damit einen höheren Schutzanspruch ein. 

 Straßen verkehrs lärm  

Als fachliche Grundlage für die 4. Runde der Lärmaktionsplanung wurde der Umgebungs-

lärm im Jahr 2022 vom zuständigen Hessischen Landesamt für Naturschutz, Umwelt und 

Geologie (HLNUG) flächendeckend für ganz Hessen berechnet. Als Berechnungsgrundlage 

wurde die ĂBerechnungsmethode f¿r den Umgebungslªrm an bodennahen Quellen (BUB, 

veröffentlicht Bundesanzeiger vom 28.12.2018, S. 1 bis 70)ñ eingesetzt. 

Es wurden zwei Lärmindizes berechnet: 

¶ LDEN: mittlerer Pegel in dB(A), der die Belastung über 24 Stunden beschreibt 

(Day, Evening, Night). Bei der Berechnung wird der Lärm in den Abendstunden 

und in den Nachtstunden in erhöhtem Maße durch einen Zuschlag von 5 dB(A) 

für die Abendstunden (von 18:00 bis 22:00 Uhr) und 10 dB(A) für die Nachtstun-

den (von 22:00 bis 6:00 Uhr) berücksichtigt. 

¶ LNight: mittlerer Pegel in dB(A), der den Umgebungslärm im Jahresmittel zur 

Nachtzeit (von 22:00 bis 6:00 Uhr) beschreibt. 

Die Berechnung basiert im Wesentlichen auf den folgenden Eingangsdaten: 

¶ Verkehrsmodell (durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke (DTV), Lkw-Anteil, Fahrge-

schwindigkeit und Verkehrsnetz), 

¶ Digitales Geländemodell (Auflösung von 1x1m² basierend auf der landesweiten La-

serscanbefliegung), 

¶ Gebäudemodell (Lage, Grundriss, Höhe, Einwohnerzahl und Funktion der jeweiligen 

Gebäude), 

¶ Schallschutzeinrichtungen (Lärmschutzwände und -wälle). 

Die Lärmbelastung wird vor allem durch folgende Einflussgrößen geprägt: 

¶ Durchschnittliche tägliche Verkehrsmenge (DTV) 

¶ Lkw-Anteil, 

¶ Fahrbahnbelag, 

¶ Geschwindigkeit der Pkw und Lkw,  

¶ Steigungen und Gefälle  

¶ ggf. vorhandene Lärmschutzwände und -wälle. 

Die Lärmindizes werden in einer Höhe von 4 m über Grund bestimmt. 

Im Gegensatz zur von der EU für die Umgebungslärmkartierung vorgeschriebene Lärmbe-

rechnungsvorschrift für Straßenverkehrslärm (BUB) wird von den deutschen Straßenver-
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kehrsverwaltungen für die Beurteilung von Straßenverkehrslärm die Richtlinie für den Lärm-

schutz an Straßen (RLS-90 oder RLS-19) zu Grunde gelegt. Die Ergebnisse der RLS-Be-

rechnungen können sich von den Ergebnissen der Umgebungslärmkartierung unterscheiden, 

da u.a. die Bezugszeiträume für die Lärmindizes nicht identisch sind. Bei der RLS wird zwi-

schen Tag (06:00 bis 22:00 Uhr) und Nacht (22:00 bis 06:00 Uhr) unterschieden. 

 

Beurteilung der Straßenlärmergebnisse: 

Für die Interpretation der Ergebnisse der Umgebungslärmkartierung und insbesondere beim 

Vergleich der aktuellen Ergebnisse der Straßenlärmkartierung mit den Ergebnissen der letz-

ten Kartierungen ist es wichtig, die Ursachen für mögliche Differenzen im Lärmraster aber 

auch in den Belastetenzahlen zu kennen. 

Eine wesentliche Ursache für Veränderungen der aktuellen Ergebnisse gegenüber den bis-

herigen Ergebnissen der Umgebungslärmkartierungen ist der Wechsel der Berechnungsvor-

schriften im Jahr 2019. Im Abschlussbericht zur Umgebungslärmkartierung 2022 wird aus-

führlich dargelegt, warum Unterschiede in der Rasterdarstellung der Immissionspegel und in 

den Belastetenzahlen zwischen den unterschiedlichen Kartierungsjahrgängen nicht zwin-

gend auf eine tatsächliche Veränderung der Straßenlärmbelastung innerhalb der betroffenen 

Kommune zurückzuführen sind. Im Folgenden werden einige wesentliche Gründe hierfür er-

läutert. 

Weitere Unterschiede zwischen den beiden Berechnungsverfahren resultieren z.B. aus 

¶ den verwendeten Eingangsdaten (Abweichungen durch unterschiedliche Ermittlun-

gen der Verkehrsmengen und der maßgebenden Lkw-Anteile), 

¶ der Modellierung der Schallausbreitung (Boden- und Meteorologiedämpfung, Abschir-

mung etc.), 

¶ der unterschiedlichen Berücksichtigung lokaler Begebenheiten (Kreuzungszuschlag, 

Einfluss des Straßenbelages etc.) und aus  

¶ der Berechnung der Betroffenheiten (BUB: Ermittlung von betroffenen Personen, 

RLS: Ermittlung von betroffenen Wohneinheiten). 

Zusätzlich zu den genannten Größen wird ein Geländemodell (Höhen- und Gebäudemodell) 

bei der Berechnung der Schallimmissionen verwendet, um auftretende Reflexionen und 

Dämpfungen zu berücksichtigen. Abschirmende Hindernisse (Lärmschutzbauwerke und Ge-

bäude) gehen ebenfalls in die Ausbreitungsberechnung ein. Unberücksichtigt bleibt bei den 

Lärmberechnungen hingegen u.U. vorhandener passiver Lärmschutz in Form von Lärm-

schutzfenstern und entsprechenden Lüftungseinrichtungen, da flächendeckende Lärmmo-

delle immer nur die Lärmpegel an den Fassadenaußenseiten von Häusern berechnen. 

 Schienen verkehrs lärm  

Als fachliche Grundlage für die 4. Runde der Lärmaktionsplanung wurde der Umgebungs-

lärm im Jahr 2022 vom Eisenbahnbundesamt (EBA) bzw. vom Hessischen Landesamt für 

Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) flächendeckend für ganz Hessen berechnet. 

Als Berechnungsgrundlage wurde die ĂBerechnungsmethode für den Umgebungslärm von 

bodennahen Quellen (BUB)ñ angewendet. 

Es wurden zwei Lärmindizes berechnet: 

¶ LDEN: mittlerer Pegel in dB(A), der die Belastung über 24 Stunden beschreibt (Day, 

Evening, Night). Bei der Berechnung wird der Lärm in den Abendstunden und in den 
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Nachtstunden in erhöhtem Maße durch einen Zuschlag von 5 dB(A) für die Abend-

stunden (von 18:00 bis 22:00 Uhr) und 10 dB(A) für die Nachtstunden (von 22:00 bis 

6:00 Uhr) berücksichtigt. 

¶ LNight: mittlerer Pegel in dB(A), der den Umgebungslärm im Jahresmittel zur Nacht-

zeit (von 22:00 bis 6:00 Uhr) beschreibt. 

Die Berechnung erfolgt im Wesentlichen analog zum Straßenverkehr, lediglich wird anstelle 

eines Verkehrsmodells der Fahrplan herangezogen. 

Die Lärmindizes werden in einer Höhe von 4 m über Grund bestimmt. 

Die Lärmbelastung wird bei der Berechnung von Bahnverkehr vor allem durch folgende Ein-

flussgrößen bestimmt: 

¶ die Anzahl, Länge und Geschwindigkeit der verkehrenden Züge, 

¶ die Zuggattungen (Personen-/ Güterzüge) und 

¶ die Topografie und Besonderheiten des Schienenweges wie Brücken, enge Kurven 

und Bahnübergänge 

¶ das Gelände und abschirmende Hindernisse (Lärmschutzbauwerke und Gebäude) 

Die vom Schienenverkehr erzeugten Geräusche schwanken stark. Für die Beurteilung von 

Verkehrslärm wird daher ein Mittelungspegel der Schallimmissionen gebildet. Pegelspitzen 

werden durch ihre hohe Intensität entsprechend stark berücksichtigt. 

In Deutschland gibt es zwei parallel anzuwendende Berechnungsvorschriften: 

¶ die Richtlinie zur Berechnung der Schallimmissionen von Schienenwegen (Schall 03) 

und  

¶ Berechnungsmethode für den Umgebungslärm von bodennahen Quellen (BUB)  

 

 

Abbildung 5 Schalldruckpegel und Mittelungspegel im Straßenverkehr (links) und im Schienenverkehr (rechts) © 

EBA 40 

 

Die Schall 03 kommt bei der Berechnung von Schallemissionen und ïimmissionen bei der 

Maßnahmenplanung im Bereich von Eisenbahn- und Straßenbahnanlagen zur Anwendung. 

Bei der Schall 03 wird zwischen Tag (06:00 bis 22:00 Uhr) und Nacht (22:00 bis 06:00 Uhr) 

unterschieden. Diese bildet die Grundlage zur Beurteilung von Bau oder wesentlicher Ände-

rung von Schienenwegen auf der Grundlage der 16. BImSchV wie auch zur Beurteilung von 

Sanierungsmaßnahmen an bestehenden Schienenwegen. 

 

40 Lärmaktionsplan Teil A an Haupteisenbahnstrecken des Bundes, Eisenbahn-Bundesamt, S. 13. 
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Die ĂBerechnungsmethode für den Umgebungslärm von bodennahen Quellen (Straßen, 

Schienenwege, Industrie und Gewerbe) (BUB)ñ vom 7. September 202141,  die zur Berech-

nung im Rahmen der Umgebungslärmkartierung heranzuziehen ist, ist in Bezug auf Schie-

nenlärm angelehnt an die Schall 03, wurde jedoch an die Erfordernisse der Anhänge I und II 

der Umgebungslärmrichtlinie angepasst. 

 Industrielärm  

Mit der ĂBerechnungsmethode f¿r den Umgebungslªrm von bodennahen Quellen (BUB)ñ 

werden die Lärmindizes für Industrie und Gewerbeanlagen berechnet, die für die Kartierung 

von Umgebungslärm nach § 47c des Bundes-Immissionsschutzgesetzes benötigt werden.  

Von Industriebetrieben ausgehender Lärm wird bei der Genehmigung und Überwachung 

nach der TA Lärm beurteilt. Die TA Lärm enthält zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwir-

kungen Immissionsrichtwerte. 

Bei der TA Lärm wird zwischen Tag (06:00 bis 22:00 Uhr) und Nacht (22:00 bis 06:00 Uhr) 

unterschieden. Bei der BUB gibt es den LDEN, der die Belastung über 24 Stunden und den 

LNight (22:00 bis 6:00 Uhr), der die nächtliche Belastung beschreibt. 

  

 

41 BAnz AT 05.10.2021 B4, Ber. 02.12.2021 B6 

https://www.umwelt-online.de/recht/laerm/021221b6.htm
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 Lärmkartierung der 4. Runde in Hessen  

 
Abbildung 6 Straßenverkehrslärm der Umgebungslärmkartierung Hessen PLUS 2022 42 

 

 

42 HLNUG 2022 
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Die strategische Lärmkartierung 2022 des HLNUG bildet die Grundlage für die Erstellung der 

Lärmaktionspläne der hessischen Regierungspräsidien. Dabei werden alle Straßenab-

schnitte mit einem Verkehrsaufkommen von mehr als 3 Mio. Kfz/a (entspricht etwa 8.200 

Kfz/24 h) gemäß EU-Umgebungslärmrichtlinie kartiert.  

Das Land Hessen hat sich auch in Runde 4 der Lärmminderungsplanung entschieden, die 

Umgebungslärmkartierung für den Straßenverkehr auf alle Straßen auszudehnen, für die 

Verkehrszahlen vorliegen. Die kartierte Streckenlänge beträgt ca. 46.076 km. Eine grafische 

Übersicht der kartierten Straßen zeigt die obige Abbildung. 

Die Ergebnisse der Umgebungslärmkartierung können im Lärmviewer Hessen des hessi-

schen Landesamtes für Naturschutz, Umwelt und Geologie http://laerm.hessen.de eingese-

hen werden. Die Ergebnisdarstellung erfolgt in Form strategischer Lärmkarten mittels 5 

dB(A)-Isophonenbändern. 

Weitere Hintergrundinformationen zur Umgebungslärmkartierung Hessen finden sie unter 

(www.hlnug.de) sowie im ebenfalls dort veröffentlichten Abschlussbericht zur Umgebungs-

lärmkartierung 202243. 

In drei von den sechs hessischen Ballungsräumen werden vom HLNUG neben dem Stra-

ßenverkehrslärm auch der Lärm ausgehend von Straßenbahnen, oberirdischen U-Bahnen 

und Privatbahnen berechnet. Des Weiteren werden nicht bundeseigene Eisenbahnstrecken 

kartiert. 

Die bundeseigenen Haupteisenbahnstrecken und in den Ballungsräumen die bundeseigenen 

Nebenstrecken werden für ganz Deutschland dagegen vom zuständigen Eisenbahn-Bundes-

amt (EBA) kartiert und in einem webbasierten Lärmviewer veröffentlicht.44 Die Belasteten-

zahlen sind ebenfalls vom Eisenbahn-Bundesamt ermittelt und veröffentlicht worden.45 Auf 

diese wird explizit verwiesen.  

Die Ausarbeitung der Lärmkarten hat gemäß § 4 Abs. 2 der 34. BImSchV getrennt für jede 

Lärmart (Straßenlärm, Schienenlärm, etc.) zu erfolgen. Darüber hinaus ist bei der Prüfung 

von Maßnahmen auf deren rechtliche Zulässigkeit immer nur auf den Beitrag des einzelnen 

Verkehrsträgers abzustellen. Ein Vorteil der getrennten Betrachtungsweise besteht somit da-

rin, dass eine verursacherspezifische Lärmbetrachtung möglich ist. Auf Orte, die durch meh-

rere Lärmquellen belastet sind, soll gemäß § 47 d Abs. 1 Nr. 2 BImSchG bei Überschreitung 

relevanter Grenzwerte im Rahmen der Prioritätensetzung bei Lärmschutzmaßnahmen einge-

gangen werden. 

Im Lärmviewer Hessen können neben den Ergebnissen der aktuellen Lärmkartierung 2022 

auch die Ergebnisse der vorangegangenen Lärmkartierungen aus den Jahren 2007, 2012 

und 2017 eingesehen werden. Aufgrund der bei diesen Lärmkartierungen zugrunde gelegten 

variierenden Modelldaten, die jeweils nach den Vorgaben die EU-Umgebungslärm-Richtlinie 

vorgegeben waren, sind bei einem Vergleich der Ergebnisse die jeweiligen Randbedingun-

gen zu betrachten. Verªnderungen der Lªrmbelastungen kºnnen hier auch Ănurñ das Resul-

 

43 https://www.hlnug.de/fileadmin/dokumente/laerm/laermkartierung/Abschlussbe-

richt_ULK_2022_23_05_30.pdf , abgerufen am 19.09.2023 

44 https://geoportal.eisenbahn-bundesamt.de/?lang=de&topic=ulr_r4&bgLayer=sgx_geodatenzent-

rum_de_web_grau_EU_EPSG_25832_TOPPLUS&catalogNo-

des=15,11,12,10,13&E=579056.88&N=5687905.82&zoom=5 ,abgerufen am 19.09.2023 

45 https://www.eba.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Laerm/Laermstatistik_BL_Hauptstre-

cken.html?nn=1572778, abgerufen am 19.09.2023 

http://laerm.hessen.de/mapapps/resources/apps/laerm/index.html?lang=de
http://www.hlnug.de/
https://www.hlnug.de/fileadmin/dokumente/laerm/laermkartierung/Abschlussbericht_ULK_2022_23_05_30.pdf
https://www.hlnug.de/fileadmin/dokumente/laerm/laermkartierung/Abschlussbericht_ULK_2022_23_05_30.pdf
https://geoportal.eisenbahn-bundesamt.de/?lang=de&topic=ulr_r4&bgLayer=sgx_geodatenzentrum_de_web_grau_EU_EPSG_25832_TOPPLUS&catalogNodes=15,11,12,10,13&E=579056.88&N=5687905.82&zoom=5
https://geoportal.eisenbahn-bundesamt.de/?lang=de&topic=ulr_r4&bgLayer=sgx_geodatenzentrum_de_web_grau_EU_EPSG_25832_TOPPLUS&catalogNodes=15,11,12,10,13&E=579056.88&N=5687905.82&zoom=5
https://geoportal.eisenbahn-bundesamt.de/?lang=de&topic=ulr_r4&bgLayer=sgx_geodatenzentrum_de_web_grau_EU_EPSG_25832_TOPPLUS&catalogNodes=15,11,12,10,13&E=579056.88&N=5687905.82&zoom=5
https://www.eba.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Laerm/Laermstatistik_BL_Hauptstrecken.html?nn=1572778
https://www.eba.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Laerm/Laermstatistik_BL_Hauptstrecken.html?nn=1572778
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tat der unterschiedlichen Datengrundlagen sein. Das HLNUG hat 2017 eine Gesamtlärm-

karte und darauf basierend eine Karte mit potenziell ruhigen Gebieten erarbeitet. Die Ergeb-

nisse sind im Lärmviewer Hessen veröffentlicht. 

7. Ablauf der Lärmaktionsplanung der 4. Runde in Hessen  

In der folgenden Abbildung ist der Ablauf von der Lärmkartierung über die Identifizierung ei-

nes Lärmkonfliktpunktes bis zur Aufnahme von Maßnahmen in den Lärmaktionsplan skiz-

ziert. 

 
Abbildung 7 Schematischer Ablauf der Lärmaktionsplanung 

46
 

 

Als erster Arbeitsschritt erfolgt eine Analyse der Lärmsituation. Hierzu wird die Lärmkartie-

rung ausgewertet. Unter Zugrundelegung der Lärmbelastung und der Anzahl der Betroffenen 

werden Lärmkonfliktpunkte ermittelt.  

Aufgrund der Unschärfe der strategischen Lärmkartierung werden nur Bereiche, in denen 

mindestens 10 Personen (die der Wohnbevölkerung zugerechnet werden können) einer 

Lärmbelastung von LDEN/Night Ó 65/55 dB(A) ausgesetzt sind, als Lªrmkonfliktpunkte bezeich-

net. 

Die Betroffenheitsanalyse an einem Lärmkonfliktpunkt erfolgt durch Berechnung der Lärm-

kennziffer. In der Lärmkennziffer (LKZ) wird die Stärke der Lärmbelastung am jeweiligen Ort 

 

46 https://umwelt.hessen.de/sites/umwelt.hessen.de/files/2022-11/vhb_lap_strassenver-

kehr_2022_bf.pdf, abgerufen am 15.01.2024 
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und die Anzahl der dort betroffenen Anwohner zusammengeführt. Je mehr Menschen von 

hohen Immissionspegeln betroffen sind, desto größer ist ihr Wert und als desto gravierender 

ist der Lärmkonflikt infolgedessen einzustufen.47  

Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligungen werden die Kommunen sowie die Bürgerinnen 

und Bürger aufgefordert, Maßnahmen zur Lärmminderung zu den einzelnen Lärmkonflikt-

punkten vorzuschlagen. Die erste Öffentlichkeitsbeteiligung erfolgt vor Aufstellung des Pla-

nes mit dem Vorliegen der Lärmkartierung. Sowohl die Lärmkartierung als auch die Stellung-

nahmen der Betroffenen werden ausgewertet, und ggf. um eigene Maßnahmenvorschläge 

ergänzt. Bestehende Lärmkonflikte aus vorherigen Plänen werden weiterverfolgt. 

Bereits umgesetzte bzw. abschließend geprüfte Maßnahmen werden trotz Eingaben aus der 

Öffentlichkeitsbeteiligung nur neu betrachtet, soweit sich wesentliche Änderungen (Verände-

rungen in den Verkehrsdaten, neue Belastungen, u.ä.) ergeben haben. Die Maßnahmen, die 

sich seit letzter Runde noch in Prüfung oder Umsetzung befinden, werden weiterverfolgt. 

Neu genannte Lärmkonflikte werden neu aufgenommen. 

 

Zeichnet sich nach den vorläufigen Berechnungen der Lärmaktionsplanung ab, dass Auslö-

sewerte für Lärmschutzmaßnahmen in den einschlägigen Vorschriften überschritten werden, 

werden die zuständigen Behörden zur Prüfung der Maßnahmen aufgefordert. 

Die lärmmindernden Maßnahmenvorschläge, die von der für die Umsetzung zuständigen Be-

hörde geprüft und bestätigt wurden, werden als Maßnahmen zur Umsetzung in den Lärmak-

tionsplan aufgenommen. Lehnt eine Fachbehörde eine Lärmminderungsmaßnahme begrün-

det ab, wird dies im Lärmaktionsplan dargestellt.  

Im Rahmen einer zweiten Öffentlichkeitsbeteiligung kann zum Lärmaktionsplanentwurf Stel-

lung genommen werden. Neue Maßnahmenvorschläge, die im Rahmen dieser zweiten Öf-

fentlichkeitsbeteiligung eingehen, werden lediglich als Prüfauftrag erfasst.  

Alle Maßnahmen, die bis zur Fertigstellung des Lärmaktionsplans nicht abschließend geprüft 

wurden, werden als Prüfauftrag aufgenommen. Diese werden nach der Veröffentlichung des 

Lärmaktionsplans durch die planaufstellende Behörde weiterverfolgt. Ein Zwischenbericht 

zum Stand der in Prüfung befindlichen Maßnahmenvorschläge zwischen der 4. und der 5. 

Runde der Lärmaktionsplanung wird angestrebt.  

Die Entwicklung und Festsetzung ruhiger Gebiete erfolgt als mittelfristige Maßnahmenstrate-

gie in enger Zusammenarbeit mit den Kommunen. 

 

8. Mitwirkung der Öffentlichkeit in der 4. Runde in Hessen 

Bei der Ausarbeitung der Lärmaktionspläne kommt der Information und Beteiligung der Öf-

fentlichkeit eine besondere Bedeutung zu. Nach § 47 d Abs. 3 BImSchG ist der Öffentlichkeit 

rechtzeitig und effektiv die Möglichkeit zu geben, Vorschläge für den Lärmaktionsplan einzu-

bringen und an der Ausarbeitung und Überprüfung des Lärmaktionsplans effektiv mitzuwir-

ken. Konkrete Verfahrensvorschriften existieren nicht.  

In Hessen wird diese gesetzliche Vorgabe insbesondere durch eine zweistufige Öffentlich-

keitsbeteiligung umgesetzt. Weitere Instrumente der Öffentlichkeitsarbeit wurden genutzt, um 

die Bevölkerung über die Lärmbelastung und die Aufstellung des Lärmaktionsplanes zu infor-

mieren und einzubinden. 

 

47 https://umwelt.hessen.de/sites/umwelt.hessen.de/files/2022-11/vhb_lap_strassenver-

kehr_2022_bf.pdf, abgerufen am 15.01.2024 
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 1. Öffentlichkeitsbeteiligung  

Im Rahmen der 1. Öffentlichkeitsbeteiligung wurden mit Rundschreiben vom 18. November 

2022 alle hessischen Kommunen und Landkreise aufgefordert, Lärmschwerpunkte sowie 

Maßnahmen zur Lärmminderung zu möglichen Lärmkonfliktpunkten vorzuschlagen, sowie 

bereits erfolgte Maßnahmen zur Lärmminderung zu benennen.  

Die Bevölkerung wurde durch Veröffentlichung im Staatsanzeiger am 21. November 2022, 

sowie einer Pressemitteilung aufgefordert, sich aktiv in die Aufstellung der Lärmaktionspläne 

einzubringen.  

Die Kommunen wurden zudem gebeten, die Bevölkerung über Homepage, gemeindliche Mit-

teilungsblätter und Bekanntmachungskästen zu informieren. Über die Homepage der Regie-

rungspräsidien wurde die Öffentlichkeit ebenfalls informiert und der Zugang zur Online-Betei-

ligung verlinkt.  

Über das Beteiligungsportal des Landes Hessen konnten Einwände und Vorschläge zur 

Lärmminderung vorgebracht werden. Die Rückmeldung zu den Stellungnahmen erfolgt im 

Lärmaktionsplan. 

Weitere Träger Öffentlicher Belange wurden angeschrieben und über die Öffentlichkeitsbe-

teiligung informiert. 

Die Frist zur Eingabe von Stellungnahmen endete am 23. Januar 2023. 

 2. Öffentlichkeitsbeteiligung  

Der Öffentlichkeit wurde im Rahmen der 2. Öffentlichkeitsbeteiligung erneut Gelegenheit zur 

Mitwirkung gegeben. 

Hier hatten Bürgerinnen und Bürger, beteiligte Fachbehörden und Träger öffentlicher Be-

lange Gelegenheit, sich zu den dargestellten Lärmkonflikten und Maßnahmenvorschlägen 

des Lärmaktionsplanentwurfs zu äußern und sich über den aktuellen Stand der Lärmminde-

rungsplanung zu informieren. 

Dieser aktuelle Stand wurde im Entwurf des Lärmaktionsplans Hessen (4. Runde) Teilplan 

Regierungsbezirk Gießen veröffentlicht. Der Entwurf des Lärmaktionsplanes wurde auf der 

Homepage des Regierungspräsidiums Gießen und im Beteiligungsportal des Landes Hessen 

eingestellt. 

Die Veröffentlichung dieser Planentwürfe wurde am 24. Juni 2024 im Staatsanzeiger des 

Landes Hessen bekannt gegeben. Zudem erging eine Pressemitteilung an die örtlichen und 

überregionalen Presseorgane. 

Die Kommunen wurden mit E-Mail vom 20. Juni 2024 über die Veröffentlichung des Entwur-

fes informiert und gebeten, die Bevölkerung über Homepage und ortsübliche Bekanntma-

chungen ebenfalls zu informieren. 

Die Abgabe einer Stellungnahme war bis zum 7. August 2024 über die digitale Beteiligungs-

plattform möglich. Darüber hinaus konnten Stellungnahmen auch schriftlich innerhalb der ge-

nannten Frist direkt an das Regierungspräsidium oder über die jeweilige Stadt- bzw. Ge-

meindeverwaltung eingereicht werden. 

 Berüc ksichtigung der Ergebnisse der Mitwirkung der Öffentlichkeit  

Die Würdigung aller Anregungen über Lärm an Hauptverkehrsstraßen erfolgt in diesem 

Lärmaktionsplan. Alle Einwendungen, die Schienenverkehrslärm an Haupteisenbahnstre-

cken des Bundes betreffen, werden an das Eisenbahn-Bundesamt weitergeleitet. 

Alle sonstigen Anregungen werden an die zuständigen Behörden weitergeleitet. 

Die Unterrichtung der Öffentlichkeit erfolgt durch Veröffentlichung des Entwurfes und des 

endgültigen Lärmaktionsplanes. 
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Im Rahmen der 1. Öffentlichkeitsbeteiligung gingen für den Regierungsbezirk Gießen 408 

Einwendungen ein, hiervon 345 aus der Bevölkerung und 63 von Träger Öffentlicher Be-

lange. Insgesamt 31 Kommunen haben sich im Rahmen der 1. Öffentlichkeitsbeteiligung ge-

meldet.  

 

 
Abbildung 8 Verteilung der eingegangenen Eingaben nach Absender 

 
Das online Beteiligungsportal des Landes Hessen wurde im Rahmen der 1. Öffentlichkeits-

beteiligung von der Bevölkerung sehr gut angenommen. Für den Regierungsbezirk Gießen 

waren dies 293 Eingaben. Per Mail gingen 101 und per Brief 14 Einwände ein. 

 

Im Rahmen der 2. Öffentlichkeitsbeteiligung wurden 131 Stellungnahmen zu dem veröffent-

lichten Entwurf des Lärmaktionsplans eingereicht. Es wurden 78 Stellungnahmen über das 

Hessische Beteiligungsportal abgegeben, 53 Einwände gingen per Post oder E-Mail ein. 

Es wurden insgesamt 25 neue Lärmkonflikte genannt, die nach der Veröffentlichung des 

Lärmaktionsplans durch die planaufstellende Behörde weiterverfolgt werden. 

 

Insgesamt gingen 5 neue Vorschläge zu ruhigen Gebieten ein.
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9. Der Regierungsbezirk Gießen 

 Beschreibung des Regierungsbezirks  

Der Regierungsbezirk Gießen liegt zentral in der Mitte sowohl der Bundesrepublik Deutsch-

lands als auch des Bundeslandes Hessen und stellt die Region Mittelhessen mit 1.067.354 

Einwohnern auf einer Fläche von 5.380 km² dar. Er grenzt im Süden an den Regierungsbe-

zirk Darmstadt, im Norden und Osten an den Regierungsbezirk Kassel und im Westen an die 

Bundesländer Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Der Regierungsbezirk Gießen setzt 

sich aus den Landkreisen Gießen, Marburg-Biedenkopf, Lahn-Dill, Limburg-Weilburg und 

dem Vogelsbergkreis zusammen. Die Städte Gießen, Marburg und Wetzlar sind so genannte 

Sonderstatusstädte und bilden die drei Oberzentren des Regierungsbezirks Gießen. Limburg 

an der Lahn bildet ein Mittelzentrum mit Teilfunktionen eines Oberzentrums. 

Im gesamten Regierungsbezirk Gießen existieren keine Haupteisenbahnstrecken, die nicht 

bundeseigen sind. Für Informationen zu den Belastetenzahlen an Schienenstrecken ist auf 

die bereits veröffentlichten Daten des Eisenbahn-Bundesamtes (EBA) zu verweisen. 

Im Regierungsbezirk Gießen ist kein Großflughafen zu verzeichnen. 

 Zusammenfassung der Daten der Lärmkartierung  

Die derzeit aktuelle Lärmkartierung für Straßenlärm, Lärm von nicht bundeseigenen Schie-

nenstrecken sowie von Industrielärm ist im Lärmviewer Hessen zu finden unter 

http://laerm.hessen.de, abgerufen am 19.09.2024. 

Der technische Abschlussbericht des HLNUG ist unter dem folgenden Link zu finden: 

http://www.hlnug.de, abgerufen am 19.09.2024. 

 

Die entsprechenden Lärmkarten für Lärm ausgehend von bundeseigenen Schienenstrecken 

können auch auf der Internetseite des Eisenbahnbundesamtes eingesehen werden: 

https://geoportal.eisenbahn-bundesamt.de/, abgerufen am 19.09.2024.  

Die Lärm-/Betroffenheitskarten für die Haupteisenbahnstrecken in Hessen können außerdem 

hier abgerufen werden: https://www.eba.bund.de/DE/Themen/Laerm_an_Schienenwe-

gen/Laermkartierung/Haupteisenbahnstrecken/he/he_node.html, abgerufen am 10.09.2024. 

 

In den folgenden Tabellen werden die statistischen Daten der Umgebungslärmkartierung 

2022 des Hessischen Landesamts für Naturschutz, Umweltschutz und Geografie aufgeführt. 

 

Für Informationen zu den Belastetenzahlen an Schienenstrecken des Bundes wird nachricht-

lich auf die bereits veröffentlichten Daten des Eisenbahn-Bundesamtes (EBA) verwiesen48.  

 

Die Anzahl der von Umgebungslärm betroffenen Personen für den Tagesmittelungspegel 

(LDEN) und für den Nachtpegel (LNight) werden in den folgenden Tabellen āGeschªtzte Zahl der 

von Umgebungslªrm betroffenen Menschenó dargestellt. 

 

 

 

48 https://www.eba.bund.de/DE/Themen/Laerm_an_Schienenwegen/Laermaktionsplanung/laermakti-

onsplanung_node.html, siehe Lärmaktionsplan Runde 4 mit den Anhängen 1 und 2, abgerufen am 

15.01.2024 

http://laerm.hessen.de/
http://www.hlnug.de/
https://geoportal.eisenbahn-bundesamt.de/
https://www.eba.bund.de/DE/Themen/Laerm_an_Schienenwegen/Laermkartierung/Haupteisenbahnstrecken/he/he_node.html
https://www.eba.bund.de/DE/Themen/Laerm_an_Schienenwegen/Laermkartierung/Haupteisenbahnstrecken/he/he_node.html
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Tabelle 8 Geschätzte Zahl der von Umgebungslärm betroffenen Menschen im Regierungsbezirk Gießen 

 Straßen 
Nicht bundeseigene 

Eisenbahnstrecken 

dB (A) 
LDEN 

(24 Stunden) 

LNight 

(22-06 Uhr) 

LDEN 

(24 Stunden) 

LNight 

(22-06 Uhr) 

> 50 ï 54 X 43.350 0 0 

> 55 ï 59 67.178 21.268 0 0 

> 60 ï 64 29.265 11.594 0 0 

> 65 ï 69 16.917 1.315 0 0 

> 70 ï 74 9.178 120 0 0 

> 75 770 x 0 0 

Summe 123.308 77.647 0 0 

 

Die von Umgebungslärm belastete Fläche, Zahl der Wohnungen, Schul- und Krankenhaus-

gebäude je Ballungsraum können für den Tagesmittelungspegel (LDEN) den folgenden Tabel-

len āGeschªtzte Zahl der von Umgebungslªrm belasteten Flªche, der Wohnungen, Schulen 

und Krankenhªuseró entnommen werden. 

 
Tabelle 9 Geschätzte Zahl der von Umgebungslärm belasteten Flächen, Wohnungen, Schulen und Krankenhäu-

ser im Regierungsbezirk Gießen 

 LDEN 

ab 55 dB(A) 

LDEN 

ab 65 dB(A) 

LDEN 

ab 75 dB(A) 

Gesamtfläche (km2) 592 181 36 

Zahl der Wohnungen 58.581 12.723 355 

Zahl der Krankenhausgebäude 7 1 0 

Zahl der Schulgebäude 105 20 3 

Zahl der Fälle starker Belästigung 20.623 

Zahl der Fälle starker Schlafstörung 5.022 

Zahl der Fälle ischämischer Herzkrankheiten 23 
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 Bewertung der Anzahl von Personen, die Umgebungslärm ausge-
setzt sind  

Die Beurteilung der Betroffenheit erfolgt anhand gesundheitsrelevanter Schwellenwerte, die 

aus der Lärmwirkungsforschung (u.a. des Umweltbundesamtes) resultieren.  

Gemäß der Lärmwirkungsforschung steigt insbesondere ab einer Dauerbelastung von 55 

dB (A) nachts und 65 dB (A) ganztags das Risiko von Gesundheitsgefahren. Die Einhaltung 

dieser Werte soll laut Umweltbundesamt erreicht werden und wird im Rahmen der Lärmakti-

onsplanung als mittelfristiges Ziel verfolgt.  

 

 
Abbildung 9 Anzahl der betroffenen Einwohner mit LDEN > 65 dB(A) je Landkreis 

 

Die Auswertung der Lärmkartierung Hessen 2022 ergibt für den Regierungsbezirk Gießen 

eine Anzahl von 279 Lärmkonfliktpunkten. Die nachstehende Tabelle zeigt deren Verteilung 

auf die fünf Landkreise. 

 
Tabelle 10 Anzahl der untersuchten Lärmkonfliktpunkte je Landkreis 

Landkreis Anzahl der Lärmkonflikte 

Gießen 67 

Lahn-Dill-Kreis 67 

Limburg-Weilburg 58 

Marburg-Biedenkopf 63 

Vogelsberg 24 

 

 

Die Anzahl der Lärmbelasteten über 65 dB(A) ganztags und 55 dB(A) nachts und die daraus 

resultierende Zahl von Lärmkonfliktpunkten im Regierungsbezirk Gießen erfordern Maßnah-

men zur Lärmreduzierung. Im folgenden Kapitel werden die Lärmprobleme und die derzeit 

machbaren Lärmminderungsmaßnahmen beschrieben. 
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Die im Rahmen der 2. Öffentlichkeitsbeteiligung neu genannten 25 Lärmkonflikte werden nach 

der Veröffentlichung des Lärmaktionsplans durch die planaufstellende Behörde weiterverfolgt 

werden. Das Ergebnis wird im Lärmaktionsplan der 5. Runde dargestellt. 

 

Ein weiteres Augenmerk liegt auf der Identifizierung und Festsetzung ruhiger Gebiete. 

 



Landkreis Gießen 63 

 

 

 

 

10. Lärmprobleme und Maßnahmen in den Landkreisen und in den 
einzelnen Kommunen 

Aufgrund der hohen Anzahl von Belasteten oberhalb der Auslösewerte der Lärmaktionspla-

nung ist Handlungsbedarf gegeben. In den nachfolgenden Unterkapiteln werden Lärmprob-

leme, Lösungsansätze und bereits erfolgte Maßnahmenumsetzungen dargestellt.  

  Landkreis Gießen    

Mit seiner zentralen Lage in Hessen verfügt der Landkreis Gießen über eine gute Anbindung 

an das Bundesfernstraßennetz. Zwei bedeutende Nord-Süd-Verbindungen queren den Land-

kreis Gießen. Dies ist einerseits die A 45, die das Ruhrgebiet mit dem Rhein-Main-Gebiet 

verbindet und andererseits die A 5 als Teil der wichtigen europäischen Nord-Süd-Achse. 

Über die B 49 erfolgt der Anschluss an die A 3. Mit der B 3 verfügt der Landkreis über eine 

weitere Verbindung nach Norden in Richtung Kassel. Ein Überblick über die in der Lärmkar-

tierung 2022 erfassten Straßen sind nach den Vorgaben der EU-Kartierung und der hessen-

weiten PLUS-Kartierung für den Ganztagszeitraum LDEN in Abbildung 10 dargestellt. 

 
Abbildung 10 Kartierte Straßenabschnitte im Landkreis Gießen 49 

 

Der Landkreis Gießen weist folgende Hauptlärmquellen auf: 

¶ die Bundesautobahnen A 5, A 45 und A 485 

 

49 HLNUG 2022 
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¶ die Bundesstraßen B 49 und B 489 

¶ die Landesstraßen L 3020, L 3128, L 3129, L 3286, L 3475 und L 3481, L 3051 

¶ die Kreisstraßen K 42, K154 

 

Die Anzahl der Betroffenen im Landkreis Gießen oberhalb der Auslösewerte von > 65 dB(A) 

ganztags und > 55 dB(A) nachts, eingeteilt in verschiedene Pegelklassen, ist Tabelle 11 zu 

entnehmen.  

Tabelle 11 Anzahl belasteter Personen im Landkreis Gießen oberhalb der Auslösewerte LDEN und LNight 

 Betroffenenzahl 

LDEN [dB(A)] 

Betroffenenzahl 

LNight [dB(A)] 

ab 65 bis 

69 
ab 70 bis 74 ab 75 

ab 55 bis 

59 
ab 60 bis 64 ab 65 

Landkreis 

[Anzahl] 
5.370 2.655 47 6.728 3.445 147 

 

Im Landkreis Gießen sind nach Auswertung der Lärmkartierung 2022 oberhalb der Auslöse-

werte ganztags von > 65 dB(A) 8.072 Betroffene erfasst. Über dem Auslösewert für den 

Nachtzeitraum von > 55 dB(A) sind es im gesamten Landkreis 10.321 Betroffene. Damit ist 

die Anzahl der Belasteten im Ganztagszeitraum etwas niedriger als die Anzahl der Belaste-

ten im Nachtzeitraum. Für den Nachtzeitraum ist die Anzahl der Belasteten, analog zu den 

unterschiedlichen Auslösewerten, zu 10 dB(A) niedrigeren Werten verschoben, wie Abbil-

dung 11 zu entnehmen ist. Die Belastungen in den höchsten Pegelklassen mit mehr als 10 

Belasteten im Ganztagszeitraum befinden sich neben der Universitätsstadt Gießen, in Fern-

wald und Linden.  

 

 
Abbildung 11 Anzahl Belasteter im Landkreis Gießen oberhalb der Auslösewerte ganztags (blau) und nachts (rot) 

 

Innerhalb der Kommunen konnten für den Landkreis Gießen die in Tabelle 12 gelisteten 

Lärmkonfliktpunkte ermittelt werden. Kommunen in denen die statistische Auswertung weni-

ger als 10 betroffene Personen in der gesamten Kommune, einzelnen Ortsteilen oder in ein-

zelnen Straßenabschnitten ergab, wurden nicht als Kommunen mit Lärmkonfliktpunkt gewer-

tet. Eine dezidierte Betrachtung der Belasteten in den einzelnen Pegelklassen oberhalb der 
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Auslöseschwelle erfolgt in den folgenden Unterkapiteln für jede einzelne Kommune des 

Landkreises Gießen. Zur Beschreibung der Stärke der Belastung wird die Lärmkennziffer 

(LKZ) herangezogen. Sie führt die Stärke der Lärmbelastung am jeweiligen Ort und die An-

zahl der dort betroffenen Anwohner zusammen. Je mehr Menschen von hohen Immissions-

pegeln betroffen sind, desto größer ist ihr Wert und desto gravierender ist der Lärmkonflikt 

infolgedessen einzustufen.  

Die größten Lärmkennziffern im Landkreis Gießen sind unmittelbar in der Universitätsstadt 

Gießen zu verorten. Das Maximum liegt dabei in der Kernstadt mit einer nächtlichen Lärm-

kennziffer von 1.945 in der Grünberger Straße. Ebenfalls eine Lärmkennziffer von über 1.000 

weisen im Nachtzeitraum die Marburger Straße (1.664), Frankfurter Straße (1.393), Nordan-

lage (1.047)) und Krofdorfer Straße (1.002) auf. Hohe Belastungen finden sich zudem in 

Heuchelheim für die L 3020 im Nachtzeitraum mit einer maximalen Lärmkennziffer von 

1.000. 

Für den Ganztagszeitraum sind die höchsten Belastungen an den gleichen Lärmkonflikt-

punkten wie im Nachtzeitraum. Explizite Lärmkennzifferwerte zu den Belastungen im Ganz-

tagszeitraum und im Nachtzeitraum für alle Lärmkonfliktpunkte sind Tabelle 12 zu entneh-

men. 

Tabelle 12 Lärmkonfliktpunkte nach Kommunen in alphabetischer Reihenfolge im Landkreis Gießen 

# Gemeinde Ort Straße 
LKZ 

LDEN LNight 

1 Allendorf Allendorf L 3146 40 50 

2 Biebertal Biebertal L 3286 155 131 

3 Buseck Alten-Buseck L 3128 156 151 

4 Buseck Großen-Buseck L 3126 76 98 

5 Buseck Oppenrod K 154 113 131 

6 Fernwald Fernwald A 5 85 284 

7 Fernwald Ahlbach L 3129 37 46 

8 Fernwald Steinbach B 457 34 43 

9 Gießen Gießen Frankfurter Straße 1.211 1.393 

10 Gießen Gießen Leihgesterner Weg 47 65 

11 Gießen Gießen Ludwigsplatz 645 720 

12 Gießen Gießen Ludwigstraße 12 32 

13 Gießen Gießen Grünberger Straße 1.694 1.945 

14 Gießen Gießen Krofdorfer Straße 897 1.002 

15 Gießen Gießen Licher Straße 289 358 

16 Gießen Gießen Ludwigsplatz 645 720 

17 Gießen Gießen Marburger Straße 1.476 1.664 

18 Gießen Gießen Moltkestraße 177 217 

19 Gießen Gießen Neustadt 90 97 

20 Gießen Gießen Nordanlage 957 1.047 

21 Gießen Gießen Ostanlage 128 148 

22 Gießen Gießen Robert-Sommer-Straße 105 129 

23 Gießen Gießen Rodheimer Straße 521 618 

24 Gießen Gießen Schiffenberger Weg 494 568 

25 Gießen Gießen Südanlage 861 953 
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# Gemeinde Ort Straße 
LKZ 

LDEN LNight 

26 Gießen Gießen Westanlage 783 853 

27 Gießen Gießen Wißmarer Weg 15 24 

28 Gießen Klein-Linden Frankfurter Straße 167 205 

29 Gießen Nordkreuz A 480 49 147 

30 Gießen Petersweiher Schiffenberger Weg, L 3131 136 151 

31 Gießen Ring, Höhe Grünberger Str. A 485 210 391 

32 Gießen Ring, Höhe Licher Str. A 485 310 585 

33 Gießen 
Ring, Höhe Schiffenberger 
Tal A 485 

116 282 

34 Gießen Ring, Höhe Unterer Hardthof B 429 5 27 

35 Gießen Ring, Höhe Wieseck A 485 369 826 

36 Gießen Rödgen OD 348 415 

37 Grünberg Grünberg L 3127 78 97 

38 Grünberg Grünberg L 3007 85 109 

39 Grünberg Grünberg B 49 44 76 

40 Grünberg Lumda A 5 7 31 

41 Grünberg Reinhardtshain A 5 0 13 

42 
Heuchel-
heim Heuchelheim L 3020 

876 1.000 

43 
Heuchel-
heim Heuchelheim K 42 

207 246 

44 Langgöns Langgöns L 3133 240 291 

45 Langgöns Langgöns L 3475 103 123 

46 Lich Langsdorf  K 149 16 23 

47 Lich Lich L 3053 Kolnhäuser Str. 125 149 

48 Lich Lich L 3053 Gießener Str. 43 56 

49 Lich Lich L 3358 Garbenteicher Str. 50 68 

50 Linden Großen-Linden L 3129 Leihgesterner Str. 38 47 

51 Linden Großen-Linden L 3129 Moltke Str./Alte Heerstr. 397 239 

52 Linden Großen-Linden 
L 3129 Hüttenberger/Frankfurter 
Str. 

6 13 

53 Linden Leihgestern L 3129 Hauptstr.  211 248 

54 Lollar Lollar L 3475 592 704 

55 Pohlheim Grüningen L 3132 25 43 

56 Pohlheim Holzheim L 3132 31 39 

57 Pohlheim Watzenborn-Steinberg L 3132 251 301 

58 Pohlheim Watzenborn-Steinberg L 3129 511 388 

59 Rabenau Geilshausen L 3127 84 102 

60 Reiskirchen Lindenstruth B 49 142 201 

61 Reiskirchen Reiskirchen B 49 191 276 

62 Staufenberg Staufenberg B 3 16 32 

63 Staufenberg Staufenberg L 3059 53 72 

64 Wettenberg Krofdorf-Gleiberg K 394 / Wetzlarer Straße 210 257 

65 Wettenberg Launsbach A 480 24 51 
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# Gemeinde Ort Straße 
LKZ 

LDEN LNight 

66 Wettenberg Launsbach L 3093 180 210 

67 Wettenberg Wißmar L 3093 Launsbacher Straße  53 64 

 

Im Folgenden wird auf alle Lärmkonflikte näher eingegangen, deren Lärmkennziffer (LKZ) 

während des gesamten Tages und/oder in der Nacht mehr als 200 beträgt. Hintergrund ist 

eine besonders starke Lärmbelastung ab Werten von 200. Ermächtigungsgrundlage zu die-

ser Eingrenzung bildet § 47d Abs. 1 Satz 3 BImSchG. Demnach ist eine Priorisierung bei der 

Auswahl der Lärmminderungsmaßnahmen vorzunehmen, die sich aus der Überschreitung 

relevanter Grenzwerte oder aufgrund anderer Kriterien (LKZ) ergibt. Dies bedeutet, dass 

Maßnahmen für stärker mit Lärm belastete Gebiete mit höherer Priorität verfolgt werden sol-

len. Darüber hinaus können im Einzelfall auch Lärmkonflikte mit geringerer Lärmkennziffer 

durch die Lärmaktionsplanung näher betrachtet werden. 

Sofern im Folgenden keine Haupteisenbahnstrecken beschrieben werden, bedeutet dies, 

dass es in der jeweiligen Gemeinde keine solchen gibt. 

 

Maßnahmenvorschläge aus der 2. Öffentlichkeitsbeteiligung 

Folgende Lärmkonfliktpunkte bzw. Maßnahmenvorschläge wurden in der 2. Öffentlichkeits-

beteiligung neu eingebracht und werden nach der Veröffentlichung des Lärmaktionsplans be-

arbeitet. Die Maßnahmenvorschläge werden als Prüfauftrag erfasst. Das Ergebnis wird im 

Lärmaktionsplan der 5. Runde dargestellt. 

 

Für die Kommunen im  Maßnahmenvorschlag  

Lumdatal Reaktivierung der Lumdatalbahn 

 

 

 Allendorf (Lumda)  

In der Stadt Allendorf (Lumda) leben ca. 4.000 Einwohner. Im Stadtgebiet verlaufen weder 

Hauptverkehrsstraßen noch Haupteisenbahnstrecken. Im Stadtgebiet sind die beiden Lan-

desstraßen, L 3146 und L 3089, von der Lärmkartierung 2022 erfasst.  

Wie aus Tabelle 13 ersichtlich ist, sind keine Betroffenen ganztags und nachts oberhalb der 

Auslösewerte im gesamten Stadtgebiet zu verzeichnen. Die Stadt Allendorf besitzt damit kei-

nen Lärmkonfliktpunkt. Es gibt ebenfalls keine von Umgebungslärm belasteten Flächen, 

Wohnungen, Schulen und Krankenhäuser, wie in Tabelle 14 dargestellt. 

Tabelle 13 Betroffene nach BUB aus der Lärmkartierung 2022 für die Stadt Allendorf (Lumda) 

 Betroffenenzahl 

LDEN [dB(A)] 

Betroffenenzahl 

LNight [dB(A)] 

ab 65 bis 69 ab 70 bis 74 ab 75 ab 55 bis 59 ab 60 bis 64 ab 65 

Anzahl 0 0 0 0 0 0 
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Tabelle 14 Geschätzte Zahl der von Umgebungslärm belasteten Flächen, Wohnungen, Schulen und Krankenhäu-

ser in Allendorf (Lumda) (EU-Kartierung) 

 LDEN 

ab 55 dB(A) 

LDEN 

ab 65 dB(A) 

LDEN 

ab 75 dB(A) 

Gesamtfläche (km2) 0 0 0 

Zahl der Wohnungen 0 0 0 

Zahl der Krankenhausgebäude 0 0 0 

Zahl der Schulgebäude 0 0 0 

Zahl der Fälle starker Belästigung 0 

Zahl der Fälle starker Schlafstörung 0 

Zahl der Fälle ischämischer Herzkrankheiten 0 

 

Angabe vorhandener Lärmprobleme 

In der Stadt Allendorf (Lumda) liegt nach Auswertung der EU-Lärmkartierung 2022 kein 

Lärmkonfliktpunkt vor. 

 

Vorhandene Planungen und bereits umgesetzte Maßnahmen 

In den vergangenen Runden der Lärmaktionsplanung lagen keine Lärmkonfliktpunkte in der 

Stadt Allendorf (Lumda) vor. Es wurden zudem auch keine Maßnahmenvorschläge im Rah-

men der Öffentlichkeitsbeteiligungen vorgetragen.  

 

Tempo 30, L 3146, OD Allendorf 

In der OD Allendorf ist im Bereich Einmündung Rahmengasse bis Ortsende in Fahrtrichtung 

Rabenau und in Gegenrichtung ab der Einmündung Ennelbachstraße bis Einmündung Schul-

straße Tempo 30 für alle Verkehrsarten angeordnet. Des Weitern ist Tempo 30 für LKW und 

Busse ab Einmündung Mühlwiese in Fahrtrichtung Rabenau und ab Turmgarten in Gegenrich-

tung angeordnet. 

 

Maßnahmenvorschläge aus der 1. Öffentlichkeitsbeteiligung 

Lärmbeschwerden, L 3146, OD Allendorf 

Im Rahmen der 1. Öffentlichkeitsbeteiligung wurde die L 3146 als Lärmkonfliktpunkt gemel-

det. 

Die Auswertung der Lärmkartierung 2022 ergab nur für den Bereich der L 3146 Treiser 

Straße in Allendorf eine Lärmkennziffer, welche in Tabelle 15 dargestellt ist. Eine überschlä-

gige Berechnung nach RLS-90 zeigte keine Überschreitungen der Richtwerte der Lärm-

schutzrichtlinien-StV. Die zuständige Straßenverkehrsbehörde wurde über die Lärmbe-

schwerde informiert. 

Tabelle 15 Lärmkonfliktpunkte unter Angabe der Lärmkennziffer in der Stadt Allendorf (Lumda) 

Ortsteil Straße 

LKZ 

LDEN LNight 

Allendorf L 3146 Treiser Straße 40 50 

 

In der oben genannten Ortsdurchfahrt wurden an einigen Gebäuden Überschreitungen der 

Auslösewerte für eine bauliche Lärmsanierung festgestellt. Haus- und Wohnungseigentüme-

rinnen und -eigentümer können bei Hessen Mobil Anträge auf Überprüfung der Anspruchs-
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voraussetzung für die finanzielle Erstattung von Aufwendungen für passive Schallschutz-

maßnahmen (in der Regel Schallschutzfenster und Belüftungseinrichtungen) stellen. Nähere 

Informationen sind in Kapitel 3.4.1 zu finden. 

Für die Treiser Straße wurde außerdem vorgetragen, dass sich diese in einem bau- und ver-

kehrstechnisch sehr schlechten Zustand befindet.  

Der vorliegende Lärmkonflikt ist nicht Teil des Lärmsanierungsprogramms Straße des Lan-

des Hessen. Im Rahmen des Lärmsanierungsprogramm Straße des Landes Hessen prüft 

Hessen Mobil, ob für die jeweils 30 am stärksten betroffenen Bereiche entlang von hessi-

schen Bundesstraßen in der Baulast des Bundes sowie Landesstraßen in der Baulast des 

Landes Hessen die Umsetzung von (vorzugsweise aktiven) Lärmschutzmaßnahmen im Rah-

men der Lärmsanierung in Betracht kommt und arbeitet diese von Amts wegen sukzessive 

ab. Mittelfristig können für den vorliegenden Lärmkonflikt daher keine straßenbaulichen Maß-

nahmen im Rahmen der Lärmsanierung in Aussicht gestellt werden. 

 

Maßnahmenvorschläge abseits von Lärmkonfliktpunkten 

Im Rahmen der 1. Öffentlichkeitsbeteiligung sind folgende Maßnahmenvorschläge abseits 

von Lärmkonfliktpunkten vorgetragen worden. Die Eingaben wurden an die zuständigen 

Fachbehörden weitergegeben. Eine Verfolgung der Maßnahmen aus Sicht der Lärmaktions-

planung erfolgt nicht. 

K 33 Bahnhofsstraße, Allendorf 

Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h, Nachtfahrverbot für Lkw und Aufstellung von Blu-

menkübeln o.ä. 

K 34 Marktstraße und Nordecker Straße, Allendorf 

Lärmbelästigung durch LKW-Verkehr, Zunahme des Verkehrs, Risse in Häusern 

Tempo-30-Zonen 

Abseits der Vorfahrtsstraßen werden Tempo-30-Zonen in Nordeck, Winnen und Allendorf 

vorgeschlagen. Der Maßnahmenvorschlag ist als Prüfauftrag erfasst. Die Stadt Allendorf un-

terstützt diesen Vorschlag vollumfänglich. 

 

Stellungnahmen oder Maßnahmenvorschläge in der 2. Öffentlichkeitsbeteiligung 

Im Rahmen der 2. Öffentlichkeitsbeteiligung sind weder Stellungnahmen noch Maßnahmen-

vorschläge eingegangen. 

 

 Biebertal  

In der Gemeinde Biebertal leben ca. 10.000 Einwohner. Alle Landes- und Kreisstraßen im 

Gemeindegebiet sind von der Lärmkartierung erfasst. Der Straßenverkehr im Gemeindege-

biet verläuft u.a. auf den Landesstraßen L 3047, L 3061, L 3376, L 3474, L 3286. Von Stra-

ßenverkehrslärm ausgehend von Bundesautobahnen oder Bundesstraßen ist die Gemeinde 

nicht betroffen. 

Wie aus Tabelle 16 ersichtlich ist, sind keine Betroffenen ganztags und nachts oberhalb der 

Auslösewerte im gesamten Gemeindegebiet zu verzeichnen. Die Gemeinde besitzt damit 

keinen Lärmkonfliktpunkt. 

 
  

https://wirtschaft.hessen.de/verkehr/strassenverkehr/laermsanierung-strasse
https://wirtschaft.hessen.de/verkehr/strassenverkehr/laermsanierung-strasse
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Tabelle 16 Betroffene nach BUB aus der Lärmkartierung 2022 für die Gemeinde Biebertal  

 Betroffenenzahl 
LDEN [dB(A)] 

Betroffenenzahl 
LNight [dB(A)] 

ab 65 bis 69 ab 70 bis 74 ab 75 ab 55 bis 59 ab 60 bis 64 ab 65 

Anzahl 0 0 0 0 0 0 

 

In Tabelle 17 sind die geschätzten Zahlen der von Umgebungslärm belasteten Flächen, Woh-

nungen, Schulen und Krankenhäuser sowie die Fälle starker Belästigung, starker Schlafstö-

rung und ischämischer Herzkrankheiten dargestellt. 

 
Tabelle 17 Geschätzte Zahl der Umgebungslärm belasteten Flächen, Wohnungen, Schulen und Krankenhäuser 

Biebertal (EU-Kartierung)  

 LDEN 

ab 55 dB(A) 

LDEN 

ab 65 dB(A) 

LDEN 

ab 75 dB(A) 

Gesamtfläche (km2) 0,82 0,22 0,03 

Zahl der Wohnungen 0 0 0 

Zahl der Krankenhausgebäude 0 0 0 

Zahl der Schulgebäude 0 0 0 

Zahl der Fälle starker Belästigung 0 

Zahl der Fälle starker Schlafstörung 0 

Zahl der Fälle ischämischer Herzkrankheiten 0 

 

Angabe vorhandener Lärmprobleme 

In der Gemeinde Biebertal liegt nach Auswertung der Lärmkartierung 2022 kein Lärmkonflikt-

punkt vor.  

 

Vorhandene Planungen und bereits umgesetzte Maßnahmen 

Umgestaltung der Gießener Straße 

Seitens der Gemeinde Biebertal ist weiterhin die Umgestaltung der Gießener Straße im Be-

reich zwischen der Einmündung der Bieberstraße und der Einmündung Vetzberger Straße 

vorgesehen. Hierbei sollen neben der Sanierung der Gehweganlagen die Bordführung ver-

ändert, Einmündungsradien optimiert, Bushaltestellen umgebaut und ggf. eine Querungshilfe 

eingerichtet werden. Diese Maßnahme wird zurzeit vorbereitet und soll mit einer Sanierungs-

maßnahme des Landes Hessen für den Fahrbahnbereich koordiniert werden. Gleiches gilt 

f¿r die L 3047 ĂGladenbacher Wegñ (OD Frankenbach). 

 

Tempo 30, nachts, L 3286, Rodheim-Bieber 

Im Bereich von der Einmündung der Vetzberger Straße bis zur Einmündung in die Bieber-

straße besteht Tempo 30 im Nachtzeitraum innerhalb der Gießener Straße.  

 

Sanierung Schadstellen OD Rodheim-Bieber, L 3286 

Kleinere Sanierungsarbeiten an der Fahrbahnoberfläche wurden in Teilbereichen der OD 

Rodheim-Bieber (L 3286 Gießener Straße) bereits umgesetzt. 

 

Sanierung Schadstellen, K 42, Fellingshausen/Rodheim-Bieber 

Im April 2019 wurden durch Hessen Mobil im Auftrag des Landkreises Gießen Schadstellen 

auf der Kreisstraße 24 zwischen Fellingshausen und Rodheim-Bieber beseitigt. 
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Tempo 30, K 24 Fellingshausen 

In Biebertal-Fellingshausen ist Tempo 30 ab der Gladenbacher Straße bis Rodheimer Straße 

6 sowie in Gegenrichtung angeordnet. 

 

Maßnahmenvorschläge aus der 1. Öffentlichkeitsbeteiligung 

Tempo-30-Zone, Talweg 

Die Bevölkerung hat für den Talweg eine Tempo-30-Zone vorgeschlagen. Nach Auswertung 

der Lärmkartierung 2022 sind im Talweg keine von Lärm belasteten Personen ausgewiesen. 

Die Umsetzung der Maßnahme aus Lärmschutzgründen ist daher nicht möglich. 

 

Gießener Straße L 3286 ï Tempo 30 ganztags oder nachts 

Für die Gießener Straße wurde eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km/h ganztags 

oder nachts vorgeschlagen. Eine überschlägige RLS-90 Berechnung hat keine Überschrei-

tung der Richtwerte der Lärmschutz-Richtlinien-StV ergeben. Der Maßnahmenvorschlag 

wurde an die zuständigen Fachbehörden weitergeleitet. Nach Rückmeldung der Gemeinde 

Biebertal wird eine Abstimmung für die generelle Einrichtung einer Geschwindigkeitsreduzie-

rung auf 30 km/h für die gesamte Ortsdurchfahrt Rodheim-Bieber angestrebt. 

 

Rodheimer Straße, K 24, Fellinghausen 

Die Ortsdurchfahrt Fellinghausen wurde als Lärmbelästigung auf Grund von Fahrbahnschä-

den gemeldet. Nach Auswertung der Lärmkartierung 2022 liegt in Fellingshausen allerdings 

kein Lärmkonfliktpunkt im Sinne der Lärmaktionsplanung vor.  

Nach Rückmeldung der Gemeinde Biebertal sind im Jahr 2024 Schadstellen im Bereich der 

Rodheimer Straße durch den zuständigen Straßenbaulastträger beseitigt worden. 

 

Sowohl für die Gießener Straße als auch für die K 24, Rodheimer Straße wurden Berechnun-

gen zur Bestimmung der Lärmkennziffer durchgeführt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 18 dar-

gestellt. 

Tabelle 18 Lärmkonfliktpunkte unter Angabe der Lärmkennziffer in der Gemeinde Biebertal  

Ortsteil Straße 

LKZ 

LDEN LNight 

Biebertal L 3286 Gießener Straße 155 131 

Fellingshausen K 42 Rodheimer Straße 1 3 

 

In den oben genannten Ortsdurchfahrten wurden an einigen Gebäuden Überschreitungen 

der Auslösewerte für eine bauliche Lärmsanierung festgestellt. Haus- und Wohnungseigentü-

merinnen und -eigentümer können bei Hessen Mobil Anträge auf Überprüfung der An-

spruchsvoraussetzung für die finanzielle Erstattung von Aufwendungen für passive Schall-

schutzmaßnahmen (in der Regel Schallschutzfenster und Belüftungseinrichtungen) stellen. 

Nähere Informationen sind in Kapitel 3.4.1 zu finden. 

Tempo-30-Zonen abseits der Vorfahrtsstraßen 

Der Maßnahmenvorschlag zur Errichtung von Tempo-30-Zonen abseits von Vorfahrtsstra-

ßen ist als Prüfauftrag erfasst.  

Nach Rückmeldung der Gemeinde Biebertal wurde im Ortsbereich Vetzberg eine Tempo-30-

Zone eingerichtet. 
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Stellungnahmen oder Maßnahmenvorschläge in der 2. Öffentlichkeitsbeteiligung 

Im Rahmen der 2. Öffentlichkeitsbeteiligung sind weder Stellungnahmen noch Maßnahmen-

vorschläge eingegangen. 

 Buseck  

In der Gemeinde Buseck leben ca. 13.250 Einwohner. Von der Lärmkartierung 2022 sind ne-

ben den beiden Bundesautobahnen A 5 und A 480 auch die Bundesstraße B 49 sowie alle 

Landes- und Kreisstraßen erfasst. 

Summarisch ergeben sich 100 Betroffene ganztags und 151 Betroffene nachts nach Auswer-

tung der Lärmkartierung 2022. Die Aufteilung der Betroffenen in den einzelnen Pegelklassen 

ist in Tabelle 19 dargestellt. 

Tabelle 19 Betroffene nach BUB aus der Lärmkartierung 2022 für die Gemeinde Buseck 

 Betroffenenzahl 

LDEN [dB(A)] 

Betroffenenzahl 

LNight [dB(A)] 

ab 65 bis 69 ab 70 bis 74 ab 75 ab 55 bis 59 ab 60 bis 64 ab 65 

Anzahl 84 16 0 131 20 0 

 

In Tabelle 20 sind die geschätzten Zahlen der von Umgebungslaerm belasteten Flächen, 

Wohnungen, Schulen und Krankenhäuser sowie die Fälle starker Belästigung, starker 

Schlafstörung und ischämischer Herzkrankheiten dargestellt. 

Tabelle 20 Geschätzte Zahl der von Umgebungslärm belasteten Flächen, Wohnungen, Schulen und Krankenhäu-

ser in Buseck (EU-Kartierung)  

 
LDEN 

ab 55 dB(A) 

LDEN 

ab 65 dB(A) 

LDEN 

ab 75 dB(A) 

Gesamtfläche (km2) 18,70 5,17 0,96 

Zahl der Wohnungen 436 47 0 

Zahl der Krankenhausgebäude 0 0 0 

Zahl der Schulgebäude 5 0 0 

Zahl der Fälle starker Belästigung 136 

Zahl der Fälle starker Schlafstörung 32 

Zahl der Fälle ischämischer Herzkrankheiten 0 

 

Angabe vorhandener Lärmprobleme 

Die Bundesautobahn A 5 führt in der Gemeinde Buseck nach Auswertung der Lärmkartie-

rung nicht zu Lärmkonfliktpunkten. Die Ortsdurchfahrten von Alten-Buseck und Großen-Bus-

eck stellen keine Lärmkonfliktpunkte besonderer Belastung dar. 

Als Lärmkonfliktpunkt besonderer Belastung verbleibt die K 154 in der Ortsdurchfahrt von 

Oppenrod. Die Lärmkennziffern jeweils für ganztags und nachts sind in Tabelle 21 aufge-

führt. 

Tabelle 21 Lärmkonfliktpunkte unter Angabe der Lärmkennziffer in der Gemeinde Buseck  

Ortsteil Straße 

LKZ 

LDEN LNight 

Oppenrod K 154 113 131 

Alten-Buseck L 3128 (OD) 156 151 

Großen-Buseck L 3126 76 98 
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In den oben genannten Ortsdurchfahrten wurden an einigen Gebäuden Überschreitungen 

der Auslösewerte für eine bauliche Lärmsanierung festgestellt. Haus- und Wohnungseigentü-

merinnen und -eigentümer von Häusern bzw. Wohnungen an Bundes- bzw. Landesstraßen 

können bei Hessen Mobil Anträge auf Überprüfung der Anspruchsvoraussetzung für die fi-

nanzielle Erstattung von Aufwendungen für passive Schallschutzmaßnahmen (in der Regel 

Schallschutzfenster und Belüftungseinrichtungen) stellen. Nähere Informationen sind in Kapi-

tel 3.4.1 zu finden. 

Vorhandene Planungen und bereits umgesetzte Maßnahmen 

Tempo 70, Ortsausgang Ortsteil Oppenrod, K 154 

Nach der Verkehrsmessung im Januar 2018 wurde seitens der Gemeinde Buseck der Antrag 

bei Hessen Mobil gestellt, auf einem ca. 600 m langen Abschnitt auf der K 154 ein Tempoli-

mit von 70 km/h bis zur Einmündung auf die B 49 zur Lärmminderung einzuführen. 

 

Geschwindigkeitsdisplays 

Zu den drei bestehenden Geschwindigkeitsdisplays, sollen nach Genehmigung des Haus-

halts der Gemeinde Buseck zwei weitere Displays zur Geschwindigkeitsanzeige beschafft 

werden. 

 

Tempo 30, Am Rinnerborn, L 3128, Alten-Buseck 

Die Einführung einer Geschwindigkeitsbegrenzung von Tempo 30 aus Lärmschutzgründen 

im Nachtzeitraum ist in einem 150 m langen Abschnitt der L 3128, Am Rinnerborn, in Alten-

Buseck erfolgt. Es konnten dadurch die Richtwertüberschreitungen von 7 Gebäuden elimi-

niert werden. Durch das Tempolimit treten um 2,6 dB(A) geringere Pegel auf. 

 

Lärmschutzfenster, Am Rinnerborn, L 3128, Alten-Buseck 

Der Zuschuss für den Einbau von Lärmschutzfenstern wurde bereits für vier Gebäude in der 

StraÇe ĂAm Rinnerbornñ gewªhrt. An drei Gebªuden wurden die Lªrmschutzfenster bereits 

installiert. 

 

Tempo 30, Untergasse, Beuern 

Im Bereich der Grundschule und der Straße Fünfhausen ist auf der Länge von 220 m eine 

Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h umgesetzt. 

Geschwindigkeitsdisplays Untergasse, OT Beuern 

Hierbei handelt es sich um ein Display, welches im Rahmen der Aktion ĂEin Smiley f¿r die 

Verkehrssicherheitñ gewonnen wurde und im Bereich von Schulen zu installieren ist. 

 

Wandernde Displays 

Die Gemeinde Buseck besitzt des Weiteren noch zwei Displays, die über einen Zeitraum von 

zwei Wochen an einem Punkt installiert werden. Danach erfolgen die Auswertung und die 

Neuinstallation an einem weiteren Punkt. 

 

Maßnahmenvorschläge aus der 1. Öffentlichkeitsbeteiligung 

Lärmschutzwand A 5, Oppenrod 

Aus der Bevölkerung wurde die A 5 als Lärmkonfliktpunkt genannt und als Maßnahmenvor-

schlag die Errichtung einer Lärmschutzwand vorgetragen. Der Maßnahmenvorschlag wurde 

der Autobahn GmbH übermittelt. 
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Tempo 30, L 3126 OD Großen-Buseck 

Für die Ortsdurchfahrt Großen-Buseck wird für den Verlauf des Schützenweges und der Bis-

markstraße ein Tempolimit von 30 km/h vorgeschlagen. Seitens der Gemeinde Buseck wird 

der Maßnahmenvorschlag befürwortet. 

Eine überschlägige Berechnung nach RLS-90 zur Überprüfung möglicher straßenverkehrs-

rechtlicher Maßnahmen zeigt keine Überschreitungen der Richtwerte der Lärmschutz-Richtli-

nien-StV. Aus Sicht der Lärmaktionsplanung besteht keine weitere Handlungsmöglichkeit. 

 

Umgestaltung Straßenraum, L 3126 OD Großen-Buseck 

Zur Verkehrsberuhigung wird eine bauliche Umgestaltung des Straßenraums im Bereich der 

Ortsdurchfahrt Großen-Buseck mit z.B. Begrünungselementen sowie die Nutzung von hel-

lem, lärmminderndem Fahrbahnbelag bei Sanierung der Fahrbahndecke vorgeschlagen. Die 

Gemeinde Buseck schließt sich den Maßnahmenvorschlägen an. Die zuständigen Fachbe-

hörden wurden über die Maßnahmenvorschläge informiert. 

Bauliche Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung ohne direkte Lärmschutzfunktion (zum Bei-

spiel Fahrbahnteiler, Fahrbahnverengungen oder -verschwenkungen, Schwellen) sind keine 

im Rahmen der Lärmsanierung umsetzbaren Lärmschutzmaßnahmen. Derartige Einrichtun-

gen können aber aus Gründen der Verkehrssicherheit z. B. an Unfallschwerpunkten in Be-

tracht kommen. Die Entscheidung hierüber obliegt dem jeweils zuständigen Straßenbaulast-

träger. 

Hessen Mobil baut seit 2017 ungeachtet der örtlichen Lärmsituation vorrangig lärmmin-

dernde Straßendeckschichten als Regelbauweise ein. Hessen Mobil prüft bei der nächsten 

regulär anstehenden Straßendeckensanierung, ob im Bereich des vorliegenden Lärmkon-

flikts ein lärmarmer Asphalt eingebracht werden kann. 

 

Installation von Blitzersäulen, L 3126 Großen-Buseck 

Auf Höhe des EDEKA im Schützenweg wird ein festinstallierter Blitzer zur Geschwindigkeits-

überwachung in beide Fahrtrichtungen vorgeschlagen. Ebenso soll in Höhe der Bis-

markstraße 45 ein festinstallierter Blitzer zur Geschwindigkeitsüberwachung in beide Fahrt-

richtungen realisiert werden. Die Gemeinde Buseck stimmt dem Maßnahmenvorschlag zu. 

Der Maßnahmenvorschlag wird als Prüfauftrag erfasst. 

 

Umgestaltung Straßenraum Gießener Str., OD L 3356 Alten-Buseck 

Zur Verkehrsberuhigung wird eine bauliche Umgestaltung des Straßenraums im Bereich der 

Ortsdurchfahrt Alten-Buseck mit z.B. Einengungen sowie Umgestaltung der Ecke Gießener 

Straße/Schwarztorweg und eine grundhafte Erneuerung des Fahrbahnbelags vorgeschla-

gen. Die Gemeinde Buseck hat den Maßnahmenvorschlag zur Kenntnis genommen und un-

terstützt die Einengung im Bereich der Gießener Straße/Schwarztorweg. Die zuständigen 

Fachbehörden wurden über die Maßnahmenvorschläge informiert. 

Bauliche Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung ohne direkte Lärmschutzfunktion (zum Bei-

spiel Fahrbahnteiler, Fahrbahnverengungen oder -verschwenkungen, Schwellen) sind keine 

im Rahmen der Lärmsanierung umsetzbaren Lärmschutzmaßnahmen. Derartige Einrichtun-

gen können aber aus Gründen der Verkehrssicherheit z. B. an Unfallschwerpunkten in Be-

tracht kommen. Die Entscheidung hierüber obliegt dem jeweils zuständigen Straßenbaulast-

träger. 

Hessen Mobil baut seit 2017 ungeachtet der örtlichen Lärmsituation vorrangig lärmmin-

dernde Straßendeckschichten als Regelbauweise ein. Hessen Mobil prüft bei der nächsten 
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regulär anstehenden Straßendeckensanierung, ob im Bereich des vorliegenden Lärmkon-

flikts ein lärmarmer Asphalt eingebracht werden kann. 

Die Auswertung der Lärmkartierung 2022 ergab für den Bereich der Gießener Straße keine 

von Straßenlärm belasteten Personen, so dass Maßnahmen im Rahmen der Lärmaktions-

planung nicht weiterverfolgt werden. 

 

Weitere Maßnahmenvorschläge aus der Öffentlichkeitsbeteiligung sind in Tabelle 22 aufge-

listet. 

Tabelle 22 Maßnahmenvorschläge zur Lärmminderung in der Gemeinde Buseck 

Ortsteil Straße Maßnahmenvorschlag Bewertung 

Beuern Östlicher 

Teil 

Tempo-30-Zone abseits der Vor-

fahrtstraßen im östlichen Teil von 

Beuern 

Als Prüfauftrag erfasst 

Alten-

Buseck 

L 3128, 

Am Rinner-

born 

Verkehrslenkungsmaßnahme 

Lkw-Fahrverbot 

Lösung nicht möglich, da an-

dere Straßen mit geringerer 

Klassifizierung nicht geeignet 

sind Verkehr aufzunehmen 

Ausweitung Tempo 30 Aus Sicht der Lärmminderung 

ist Ausweitung rechtlich nicht 

möglich.  

Durchführung von Lärmmessun-

gen 

Lärmmessungen stellen im 

Gegensatz zu Berechnungen 

immer nur eine Momentauf-

nahme der Geräuschsituation 

an einem bestimmten Mess-

ort dar, die nicht repräsentativ 

für den Jahresverlauf ist. Die 

einschlägigen Berechnungs-

verfahren zur Ermittlung der 

Lärmbelastung aus dem Stra-

ßenbereich überschätzen die 

Lärmimmissionen generell zu 

Gunsten der Betroffenen und 

räumen diesen damit einen 

höheren Schutzanspruch ein. 

Aus diesem Grund sind nach 

den einschlägigen Lärm-

schutzvorschriften nur Ver-

kehrslärmberechnungen zu-

lässig. 

Sanierung der Fahrbahndecke Die zuständige Fachbehörde 

wurde über die Maßnahmen-

vorschläge informiert. 

Geschwindigkeits- und Verkehrs-

kontrollen 

Der Maßnahmenvorschlag ist 

als Prüfauftrag erfasst. 
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Ortsteil Straße Maßnahmenvorschlag Bewertung 

Schaffung einer sicheren Que-

rung, sicheres Befahren per Rad 

sowie Ein- und Ausfahren zu bzw. 

von den anliegenden Grundstü-

cken 

Die zuständige Fachbehörde 

wurde über die Maßnahmen-

vorschläge informiert. 

Oppen-

rod 

K 154 Tempo 30 Nach Auswertung der Lärm-

kartierung 2022 und Durch-

führung einer überschlägigen 

RLS-90 Berechnung ergeben 

sich für die K 154 im Tag- 

und Nachtzeitraum Über-

schreitungen der Lärmschutz-

richtlinien-StV. Die Informa-

tion wurden den zuständigen 

Fachbehörden zur Verfügung 

gestellt. Die Gemeinde Bus-

eck schließt sich dem Maß-

nahmenvorschlag an. 

 

Maßnamenvorschläge aus der 2. Öffentlichkeitsbeteiligung 

Folgende Lärmkonfliktpunkte bzw. Maßnahmenvorschläge wurden in der 2. Öffentlichkeitsbe-

teiligung neu eingebracht und werden nach der Veröffentlichung des Lärmaktionsplans bear-

beitet. Die Maßnahmenvorschläge werden als Prüfauftrag erfasst. Das Ergebnis wird im Lärm-

aktionsplan der 5. Runde dargestellt. 

 

Ortsteil Straße / Referenz Maßnahmenvorschlag/Stellungnahme 

Alten-Buseck L 3128 Am Rinnerborn Durchführung einer Lärmmessung über 24 Stun-

den  

Umsetzung von Schutzmaßnahmen nach Durch-

führung der Lärmmessung 

 

 Fernwald  

Die Gemeinde Fernwald besteht aus den drei Ortsteilen Albach, Annerod sowie Steinbach 

und hat ca. 7.100 Einwohner. Im nördlichen Teil der Gemeinde verläuft die Bundesstraße B 

49 am Ortsteil Annerod vorbei. Südlich von Steinbach verläuft die B 457. Östlich wird das 

Gemeindegebiet von der Bundesautobahn A 5 durchzogen. Alle Kreis-, Landes- und Bun-

desstraßen, sowie die Bundesautobahn im Gemeindegebiet sind von der Lärmkartierung 

2022 erfasst. 

Insgesamt sind durch Straßenverkehrslärm 152 Betroffene ganztags und 301 Betroffene 

nachts zu verzeichnen. Die Betroffenen pro Pegelklasse sind in Tabelle 23 dargestellt. 
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Tabelle 23 Betroffenen nach BUB aus der Lärmkartierung 2022 für die Gemeinde Fernwald 

 Betroffenenzahl 

LDEN [dB(A)] 

Betroffenenzahl 

LNight [dB(A)] 

ab 65 bis 69 ab 70 bis 74 ab 75 ab 55 bis 59 ab 60 bis 64 ab 65 

Anzahl 103 49 0 221 55 25 

 

In Tabelle 24 sind die geschätzten Zahlen der von Umgebungslärm belasteten Flächen, 

Wohnungen, Schulen und Krankenhäuser sowie die Fälle starker Belästigung, starker 

Schlafstörung und ischämischer Herzkrankheiten dargestellt. 

Tabelle 24 Geschätzte Zahl der von Umgebungslärm belasteten Flächen, Wohnungen, Schulen und Krankenhäu-

serin Fernwald (EU-Kartierung) 

 
LDEN 

ab 55 dB(A) 
LDEN 

ab 65 dB(A) 
LDEN 

ab 75 dB(A) 

Gesamtfläche (km2) 13,69 4,01 0,87 

Zahl der Wohnungen 966 72 0 

Zahl der Krankenhausgebäude 0 0 0 

Zahl der Schulgebäude 1 0 0 

Zahl der Fälle starker Belästigung 293 

Zahl der Fälle starker Schlafstörung 65 

Zahl der Fälle ischämischer Herzkrankheiten 0 

 

Angabe vorhandener Lärmprobleme 

Die A 5 stellt in der Gemeinde Fernwald einen Lärmkonfliktpunkt dar. In der 1. Öffentlich-

keitsbeteiligung wurde seitens der Bevölkerung eine hohe und permanente Lärmbelästigung 

durch die A 5 gemeldet. Des Weiteren wurde die B 457 sowie die L 3129 in den Ortsdurch-

fahrten von Albach und Steinbach als Lärmkonfliktpunkte in der 1. Öffentlichkeitsbeteiligung 

genannt. In der nachfolgenden Tabelle 25 sind die identifizierten Lärmkonfliktpunkte im Ge-

meindegebiet samt Lärmkennziffer dargestellt. 

Tabelle 25 Lärmkennziffern der bestehenden Lärmkonfliktpunkte in der Gemeinde Fernwald 

Ortsteil Straße 

LKZ 

LDEN LNight 

Fernwald A 5 85 284 

Albach L 3129 37 46 

Steinbach  L 3129 0 0 

Steinbach  B 457 34 43 

 

In den oben genannten Ortsdurchfahrten wurden an einigen Gebäuden Überschreitungen 

der Auslösewerte für eine bauliche Lärmsanierung festgestellt. Haus- und Wohnungseigentü-

merinnen und -eigentümer von Häusern bzw. Wohnungen an Bundes- bzw. Landesstraßen 

können bei Hessen Mobil Anträge auf Überprüfung der Anspruchsvoraussetzung für die fi-

nanzielle Erstattung von Aufwendungen für passive Schallschutzmaßnahmen (in der Regel 

Schallschutzfenster und Belüftungseinrichtungen) stellen. Nähere Informationen sind in Kapi-

tel 3.4.1 zu finden. 

Vorhandene Planungen und bereits umgesetzte Maßnahmen 

Im Bereich der identifizierten Lärmkonfliktpunkte sind keine Planungen der Straßenbau- und 

Verkehrsverwaltung in Hessen bekannt. 
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Bundesautobahn A 5 

Im Rahmen des Ausbaus der A 5 wurden zwischen den Anschlussstellen Reiskirchen und 

Fernwald die Erneuerung der Fahrbahn und der Anbau von zwei Standstreifen umgesetzt. 

Im Planfeststellungsbescheid wurde damals festgehalten, dass eine wesentliche Änderung 

im Sinne des § 1 Abs. 2 der 16. BImSchV in diesem Teilabschnitt nicht vorliegt und Lärm-

schutzmaßnahmen von Seiten des Baulastträgers daher nicht erforderlich sind. Die Ge-

meinde Fernwald hat daraufhin die Umsetzung von lärmmindernden Maßnahmen als eigene 

freiwillige Leistung beschlossen und durch Baurecht umgesetzt. In Zusammenarbeit zwi-

schen der Gemeinde Fernwald und der Bürgerinitiative wurden wirksame aber auch für die 

Gemeinde wirtschaftlich umsetzbare Lärmminderungsmaßnahmen erarbeitet und bereits im 

Lärmaktionsplan der 1. Stufe festgeschrieben. In Tabelle 26 sind die umgesetzten Maßnah-

men dargestellt. 

Tabelle 26 Umgesetzte Maßnahmen zur Lärmminderung in der Gemeinde Fernwald 

Maßnahme Jahr der Umsetzung 

Erhöhung des vorh. Walls durch aufgesetzte Lärmschutz-

wand ï ĂAm Weingartenñ 

2009 

2. LSW auf Steinbacher Brücke 2009 

Beidseitige LSW auf Albacher Brücke 2009 

Lärmschutzwall auf Albacher Seite 2009/2013 

 

Maßnahmenvorschläge aus der 1. Öffentlichkeitsbeteiligung 

B 457, Minderung der Lärmbelastung, Steinbach 

Für die B 457 im Bereich von Steinbach wurde die Minderung der Lärmbelastung vorge-

bracht. Nach Auswertung der Lärmkartierung 2022 und Berechnung der Lärmkennziffer 

(siehe Tabelle 25) handelt es sich hier nicht um einen Lärmkonfliktpunkt besonderer Belas-

tung, so dass Maßnahmen durch die Lärmaktionsplanung nicht verfolgt werden.  

 

Ortsdurchfahrt L 3129 in Albach und Steinbach 

Die L 3129 in den Ortsdurchfahrten von Albach und Steinbach wurden hinsichtlich einer 

möglichen straßenverkehrsrechtlichen Maßnahme zur Anordnung von Tempo 30 überschlä-

gig berechnet. Die überschlägige Berechnung ergab keine Überschreitungen der Richtwerte 

der Lärmschutz-Richtlinien-StV. Für beide Ortsdurchfahrten sind im Rahmen der Lärmakti-

onsplanung keine Maßnahmen geplant. 

Nach Rückmeldung der zuständigen Straßenverkehrsbehörde sind die Voraussetzungen für 

eine Geschwindigkeitsbegrenzung nicht erfüllt. In der Ortsdurchfahrt Steinbach ist lediglich 

im Bereich der Schule Tempo 30 während der Betreuungszeiten angeordnet. 

 

Bundesautobahn A 5, Albach und Steinbach 

Für die Bundesautobahn A 5 wurde die Errichtung von Lärmschutzwänden, Fahrbahnde-

ckensanierung und eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 100 km/h vorgetragen. Die Maß-

nahmenvorschläge sind an die zuständige Autobahn GmbH übermittelt worden. 

Für passiven Lärmschutz (Schallschutzfenster, Lüfter) können sich Haus- und Wohnungsei-

gentümer an die Autobahn GmbH wenden. Nähere Informationen sind in Kapitel 3.4.1 zu-

sammengefasst. 
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Maßnahmenvorschläge abseits von Lärmkonfliktpunkten 

Aus der Bevölkerung wurde für den Bereich der Endhaltestelle in der Sonnenstraße erhebli-

che Lärmbelästigungen durch das Motorengeräusch von stehenden Bussen gemeldet, wel-

che laut Einwendung dem Ordnungsamt ebenfalls vorgetragen worden sind. Eine Minderung 

der Lärmbelästigung ist erwünscht. Der Maßnahmenvorschlag wurde weitergeleitet. 

 

Stellungnahmen oder Maßnahmenvorschläge in der 2. Öffentlichkeitsbeteiligung 

Im Rahmen der 2. Öffentlichkeitsbeteiligung sind weder Stellungnahmen noch Maßnahmen-

vorschläge eingegangen. 
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 Gießen 

Die Universitätsstadt Gießen mit den fünf Stadtteilen Allendorf, Kleinlinden, Lützellinden, 

Rödgen und Wieseck zählt rund 94.000 Einwohner. 

Das Stadtgebiet wird vom Gießener Ring, bestehend aus den Bundesautobahnen A 485 und 

A 480 sowie den Bundesstraßen B 49 und B 429 umschlossen. Der Gießener Ring dient so-

wohl dem Fern- und Durchgangsverkehr als weiträumige Umfahrung des Stadtgebietes, 

kann aber auch als Verteiler für die Verkehrsströme in Richtung Innenstadt genutzt werden. 

Von den 8 Anschlussstellen und einer Behelfsausfahrt führen Haupteinfallstraßen konzent-

risch in Richtung der Innenstadt. Im innerstädtischen Bereich befindet sich der sogenannte 

Anlagenring, bestehend aus den Abschnitten Nordanlage, Westanlage, Südanlage und Ost-

anlage. Dieser dient wiederum als innerstädtische Verteilerschiene und nimmt einen Großteil 

des innerstädtischen Verkehrs auf. 

Alle Bundesautobahnen, Bundesstraßen, Landes- und Kreisstraßen im Stadtgebiet sind von 

der Lärmkartierung 2022 erfasst. Die Visualisierung aller kartierten Straßen der Lärmkartie-

rung 2022 für die Stadt Gießen ist in Abbildung 12 dargestellt. 

 

 
Abbildung 12 Lärmkartierung 2022 der Stadt Gießen mit Isophonenbändern der kartierten Straßen 50 

 

 

50 HLNUG 2022 
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In Tabelle 27 ist die Anzahl der Betroffenen nach Auswertung der Lärmkartierung 2022 für 

die Stadt Gießen aufgeführt. Insgesamt sind 6.429 Betroffene ganztags und 7.796 Betroffene 

nachts oberhalb der Auslösewerte zu verzeichnen. Damit liegt in der Universitätsstadt Gie-

ßen die höchste absolute und prozentuale Anzahl an Belasteten oberhalb der Auslösewerte 

im Regierungsbezirk Gießen vor.  

Tabelle 27 Anzahl der Betroffenen nach BUB aus der Lärmkartierung 2022 für die Universitätsstadt Gießen 

 Betroffenenzahl 

LDEN [dB(A)] 

Betroffenenzahl 

LNight [dB(A)] 

ab 65 bis 69 ab 70 bis 74 ab 75 ab 55 bis 59 ab 60 bis 64 ab 65 

Anzahl 4.286 2.098 45 4.840 2.847 109 

 

In Tabelle 28 sind die geschätzten Zahlen der von Umgebungslärm belasteten Flächen, 

Wohnungen, Schulen und Krankenhäuser sowie die Fälle starker Belästigung, starker 

Schlafstörung und ischämischer Herzkrankheiten dargestellt. 

Tabelle 28 Geschätzte Zahl der von Umgebungslärm belasteten Flächen, Wohnungen, Schulen und Krankenhäu-

ser in Gießen (EU-Kartierung) 

 
LDEN 

ab 55 dB(A) 
LDEN 

ab 65 dB(A) 
LDEN 

ab 75 dB(A) 

Gesamtfläche (km2) 44,63 14,20 2,68 

Zahl der Wohnungen 10.169 3.060 21 

Zahl der Krankenhausgebäude 4 1 0 

Zahl der Schulgebäude 26 6 0 

Zahl der Fälle starker Belästigung 3.791 

Zahl der Fälle starker Schlafstörung 978 

Zahl der Fälle ischämischer Herzkrankheiten 7 

 

Angabe zu vorhandenen Lärmproblemen 

Die Stadt Gießen weist die in Tabelle 29 aufgezählten Lärmkonfliktpunkte mit den abgebilde-

ten maximalen Lärmkennziffern auf.  

Der Lärmkonfliktpunkt mit der größten Lärmkennziffer im Nachtzeitraum befindet sich in der 

Grünberger Straße mit einem maximalen Wert von 1.945. Daran schließt sich die Marburger 

Straße mit einer maximalen nächtlichen Lärmkennziffer von 1.664 an. Beide Straßen weisen 

auch im Ganztagszeitraum hohe Lärmkennziffern mit maximalen Werten von 1.694 in der 

Grünberger Straße und einem Wert von 1.476 in der Marburger Straße auf.  

Weitere hohe Belastungen, nach Betrachtung der Lärmkennziffer, liegen im Nachtzeitraum in 

der Frankfurter Straße mit einer nächtlichen Lärmkennziffer von 1.393, der Nordanlage mit 

einer Lärmkennziffer von 1.047 sowie der Krofdorfer Straße mit einer Lärmkennziffer von 

1.002 vor. Insgesamt sind die Belastungen der Bevölkerung durch die innerstädtischen Stra-

ßen gravierender als durch den Gießener Ring. Im Gegensatz zur Innenstadt, in der die Be-

lastungen ganztags und nachts nahezu identisch sind, sind die nächtlichen Belastungen am 

Gießener Ring höher als ganztags. Dies lässt sich durch den höheren Lkw-Anteil nachts er-

klären. 
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Tabelle 29 Lärmkonfliktpunkte unter Angabe der Lärmkennziffer in der Stadt Gießen 

# Ort Straße 
LKZ 

LDEN LNight 

1 Gießen Frankfurter Straße 1.211 1.393 

2 Gießen Grünberger Straße 1.694 1.945 

3 Gießen Krofdorfer Straße 897 1.002 

4 Gießen Leihgesterner Weg 47 65 

5 Gießen Licher Straße 289 358 

6 Gießen Ludwigsplatz 645 720 

7 Gießen Ludwigstraße 12 32 

8 Gießen Marburger Straße 1.476 1.664 

9 Gießen Moltkestraße 177 217 

10 Gießen Neustadt 90 97 

11 Gießen Nordanlage 957 1.047 

12 Gießen Ostanlage 128 148 

13 Gießen Robert-Sommer-Straße 105 129 

14 Gießen Rodheimer Straße 521 618 

15 Gießen Schiffenberger Weg 494 568 

16 Gießen Südanlage 861 953 

17 Gießen Westanlage 783 853 

18 Gießen Wißmarer Weg 15 24 

19 Klein-Linden Frankfurter Straße 167 205 

20 Nordkreuz A 480 49 147 

21 Petersweiher K 158 4 7 

22 Petersweiher 
Schiffenberger Weg L 
3131 

136 151 

23 Ring, Höhe Grünberger Str. A 485 210 391 

24 Ring, Höhe Klein Linden B 49 0 0 

25 Ring, Höhe Licher Str. A 485 310 585 

26 
Ring, Höhe Schiffenberger 
Tal A 485 

116 282 

27 Ring, Höhe Unterer Hardthof B 429 5 27 

28 Ring, Höhe Ursulum A 485 0 9 

29 Ring, Höhe Wieseck A 485 369 826 

30 Ring, Nähe Umspannwerk B 429 0 2 

31 Rödgen OD 348 415 
 

Im Folgenden soll auf bestehende Lärmkonfliktpunkte, deren Ursachen und bereits erfolgte 

lärmmindernde Maßnahmen eingegangen werden. 

 

Grünberger Straße 

Die Grünberger Straße weist in ihrem Verlauf eine unterschiedliche Bebauung und dadurch 

auch unterschiedlich hohe Belastungen auf. Wie in Abbildung 13 ersichtlich ist, nimmt die 

Lärmbelastung von der Stadtmitte zum Gießener Ring hin ab. Dies lässt sich durch die unter-
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schiedliche Wohnbebauung erklären. Vom Ludwigsplatz bis zur Einmündung der Curtmann-

straße ist die Grünberger Straße durch beidseitige Wohn- und Geschäftsbebauung gekenn-

zeichnet. Daran anschließend bis zur Volkshalle weist die Grünberger Straße nur noch eine 

einseitige Wohnbebauung, mit größtenteils parallel zur Straße stehenden mehrgeschossigen 

Wohnblocks, auf. Daran schließt sich bis zum Gießener Ring lockere Eigenheimbebauung 

an. Die Wohnblocks der ehemaligen ĂAmerikanischen Siedlungñ weisen einen grºÇeren Ab-

stand zur Straße auf. Diese sind außerdem zum Teil nur mit der Schmalseite zur Straße hin-

gewandt, so dass die Auslösewerte der Lärmaktionsplanung hier nur gerade so erreicht wer-

den. 

 

 
Abbildung 13 Visualisierung des Lärmkonfliktpunkts Grünberger Straße im Nachtzeitraum mit normierten Lärm-

kennzifferabschnitten 52 

 

Marburger Straße 

Die Marburger Straße ist eine sehr lange Hauptverkehrsstraße, die in ihrem Verlauf durch 

eine unterschiedliche Bebauung geprägt ist. Von der Ortstafel bis zur Einmündung des Wies-

ecker Weges stadteinwärts ist die Marburger Straße sowohl durch Ein- und Mehrfamilien-

häuser als auch durch Wohnblocks geprägt. Stadteinwärts dominieren zunehmend Wohnblö-

cke. Entlang der Straße wechseln sich Wohngebiets- und Mischgebietsausweisung ab. Bis 

zur Einmündung Wiesecker Weg existiert jeweils nur eine Fahrspur in jeder Fahrtrichtung mit 

beidseitiger Fahrbahnbegrünung. Durch Parkbuchten und beidseitige Radverkehrsanlagen 

(getrennte Radwege bzw. Radfahrstreifen) sind die Möglichkeiten einer Vergrößerung des 

Abstandes zu den Immissionsorten bereits ausgereizt. Abbiegespuren sind weitgehend an-

gelegt. Ab der Einmündung Wiesecker Weg sind jeweils zwei Fahrspuren pro Fahrtrichtung 

vorhanden, die durch einen Mittelstreifen getrennt werden. Ab der Einmündung der Suden-

tenlandstraße verdichtet sich die Wohnbebauung.  

 

Frankfurter Straße, Kernstadt 

Die Frankfurter Straße zeichnet sich durch eine überwiegend dichte Blockbebauung aus. 

Durch die Lage des Universitätsklinikums an der Frankfurter Straße liegt auch ein schutzbe-

dürftiges Gebäude entlang des Lärmkonfliktpunkts. Teilweise sind seitlich Parkbuchten vor-

handen, sowie ein beidseitiger Radfahrstreifen, wie links in Abbildung 14 ersichtlich ist. Die 

Belastung in der Frankfurter Straße ist durch die gelben und dunkelgrünen Bänder der nor-

mierten Lärmkennziffer in der rechten Abbildung 14 dargestellt. 
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Abbildung 14 Bebauung in der Frankfurter Straße (links) und Visualisierung des Lärmkonfliktpunkts im Nachtzeit-

raum durch normierte Lärmkennziffernbänder (rechts) 51,52 

 

Anlagenring 

Der Anlagenring besteht aus Nord-, Ost-, Süd- und Westanlage. Die Lärmbelastung rund um 

den Anlagenring ist sehr unterschiedlich verteilt. Im Nachtzeitraum stellt der Anlagenring ei-

nen Lärmkonfliktpunkt dar. Ein Teil der Südanlage ist mit einer Lärmkennziffer im Bereich Ò 

400 besonders belastet, wie unten in Abbildung 15 dargestellt. Ein Teil der Westanlage zwi-

schen der Gabelsbergerstraße und Reichensand ist mit einer Lªrmkennziffer von Ò 300 

ebenfalls besonders belastet.  Im weiteren Verlauf des Anlagenrings sind vereinzelt weitere 

Abschnitte mit einer Lärmkennziffer von über 200 zu verzeichnen. Der größte Teil des Anla-

genrings ist mit Mittelstreifen, teilweise mit Begrünung ausgestattet, wie in Abbildung 15, 

links dargestellt ist. Zahlreiche Querungshilfen erleichtern den Fußgängerverkehr. Am Anla-

genring wechseln Bereiche mit dichter Wohnbebauung mit Wohn- und Geschäftshäusern ab. 

Als weitere schutzwürdige Objekte befinden sich mehrere Schulen im Verlauf des Anlagen-

rings. 

 

51 Regierungspräsidium Gießen  
52 HLNUG 2022 
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Abbildung 15 Typische Wohnbebauung am Anlagenring (links) und Visualisierung des Lärmkonfliktpunktes durch 

farbige Bänder der normierten Lärmkennziffern 53,54 

 

 

Maßnahmenumsetzung ab 2014  

Sanierungsmaßnahmen an Hauptverkehrsstraßen 

Die Verbesserung von schadhaften und unebenen Oberflächen ist an folgenden Straßen un-

ter Benennung der folgenden, konkreten Maßnahmen bereits umgesetzt worden: 

¶ Grundhafte Erneuerung in der Ringallee unter Anlage von Radfahrschutzstreifen 

¶ Grundhafte Erneuerung des Aulwegs zwischen Schiffenberger Weg und Bahnüber-

gang mit Anlage von Radfahrschutzstreifen 

¶ Deckenerneuerung Lahnstraße mit Anlage von Radfahrschutzstreifen 

¶ Maßnahmen der Deckensanierung am Leihgesterner Weg/Ohlebergsweg auf der 

Höhe der Universität 

 

Tempo 30 (Zonen) 

An 85% der Straßen in Wohngebieten waren in der 2. Stufe der Lärmaktionsplanung bereits 

Tempo-30-Zonen eingerichtet. Neben der Lärmminderung dient diese Geschwindigkeitsre-

duktion ebenfalls der Verbesserung der Lufthygiene in der Stadt Gießen. Abbildung 16 zeigt 

lila eingefärbt die Tempo-30-Zonen der Stadt Gießen und rot eingefärbt Straßenabschnitte, 

auf denen eine Geschwindigkeitsbegrenzungen mit Tempo 30 bestehen. Zwischenzeitlich 

wurde eine zusätzliche kleinflächige Erweiterung von Tempo-30-Zonen in Wohngebieten re-

alisiert. 

 

53 Regierungspräsidium Gießen 
54 HLNUG 2022 
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Abbildung 16 Tempo 30 Zonen und Tempolimits auf 30 km /h in der Universitätsstadt Gießen 55 

 

 

Tempo 100, Nachtzeit, Gießener Ring 

Die nächtliche Geschwindigkeitsbeschränkung (22 Uhr bis 6 Uhr) auf 100 km/h im Strecken-

abschnitt der BAB A 485 zwischen den Anschlussstellen GI-Ursulum und GI-Licher Str. aus 

Lärmschutzgründen ist umgesetzt. 

 

Tempo 60/70/80/100 nachts, Grünberger Straße bei Marshallsiedlung 

Sämtliche potentielle o.g. Tempolimits im Nachtzeitraum wurden für die Grünberger Straße, B 

49 durch den Straßenbaulastträger mittels schalltechnischen Untersuchungen berechnet. Bei 

einem Tempolimit von 60 km/h im Nachtzeitraum ergeben sich Pegelminderungen von 

1,4 dB(A) bis 2,7 dB(A), sodass die Rundungskriterien nach RLS-90 von 3 dB(A) erfüllt sind. 

Die Zustimmung der Anordnung dieser Geschwindigkeitsbeschränkung ist durch die Oberen 

Verkehrsbehörde erteilt worden. Die Beschilderung beidseitig des Straßenverlaufs der B 49 ist 

mittlerweile erfolgt. 

 

Verbesserung ÖPNV 

Die Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs erfolgt durch Optimierung bzw. zu-

sätzliche Fahrtenangebote wie folgt: 

¶ Bei der Linie 1 stehen montags bis freitags abends zwei zusätzliche Fahrtenpaare zur 

Verfügung. Samstags und sonntags gibt es ein neues Angebot im Stundentakt. 

 

55 Unterlagen der Stadt Gießen 
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¶ Die Linie 378/379 fährt direkt den Bahnhof über die Klinikstraße/Lahnstraße an und 

bewirkt dadurch eine höhere Fahrplanstabilität sowie eine bessere Anschlusssiche-

rung. 

¶ Im Allgemeinen gibt es bedarfsgerechte Verstärkungsfahrten auf verschiedenen Li-

nien. 

¶ Durch kleinere Fahrplankorrekturen wird die Anschlusssicherung verbessert. 

¶ Die Linie 5 fährt seit 12/2018 unter verdichteter Taktung mit sechs Fahrten pro 

Stunde in der Hauptverkehrszeit sowie als Verstärkerlinie 15 unter Anbindung des 

Neubaugebiets Marburger Straße West, welches ca. 1000 Einwohner zählt. 

¶ Als Verstärkerlinie im Abschnitt Bahnhof bis Gewerbegebiet Am Alten Flughafen mit 

Einschleifung in diesen großen Entwicklungsschwerpunkt wurde die Linie 17 einge-

richtet. 

 

Infrastruktur 

¶ Eine dynamische Fahrgastinformation wurde zudem am Bahnhof, am Marktplatz und 

am Berliner Platz/ Behördenzentrum aufgebaut. 

¶ Die Haltestellen werden kontinuierlich modernisiert. 

 

Radverkehr 

Aus dem Radverkehrsentwicklungsplan wurden zwischen 2014 und 2019 folgende Maßnah-

men umgesetzt: 

 

Radverkehrsanlagen: 

¶ Marburger Straße ï Lichtenauer Weg 

¶ Ebenerdige Querung Ostanlage (Gutfleischstraße/Landgrafenstraße) 

¶ Dammdurchstich (Anbindung DammstraßeðBootshausstraße) 

¶ Bau Christoph-Rübsamen-Steg über die Lahn 

¶ Lahnquerung über Wehranlage 

¶ Johannesstraße optimiert für den Radverkehr 

¶ Frankfurter Straße Lückenschluss ab Schubertstraße stadtauswärts 

¶ Radverkehrsanlagen im Aulweg: Anpassung Knoten Schiffenberger Weg sowie berg-
auf (Abschnitt Schiffenberger Weg ï Liebigstraße), 

¶ Lückenschluss Radverkehrsanlagen im Schiffenberger Weg zwischen Ferniestraße 
und Karl-Glöckner-Straße, 

¶ Radschutzstreifen Wiesecker Weg, Abschnitt Marburger Straße ï Dürerstraße,  

¶ Lückenschluss Ludwig-Richter-Straße, 

¶ Aufhebung der Einbahnstraßenführung im Gewerbegebiet West 

¶ Sanierung Marktplatz mit Beseitigung der Spurrinnen als Gefahrenstelle Radverkehr 

¶ Radverkehrsanlagen ĂAm Alten Flughafen I+IIñ 

¶ Öffnung von Einbahnstraße für den Radverkehr (Riegelpfad, Hein-Heckroth-Straße, 
Am Alten Friedhof) 

¶ Radweg entlang der L3054, Abs. Aussiedlerhof - Rechtenbach (Hessen Mobil) 
 
Abstellplätze Fahrräder: 

¶ Bahnhofsvorplatz 

¶ Oswaldsgarten 

¶ Vorplatz ĂZu den M¿hlenñ 

¶ Wasserspielplatz Lahn 

¶ Ringallee vor dem Schwimmbadparkplatz 
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¶ Ringallee Quellgarten 

¶ Erdkauter Weg 

¶ Licher Straße (An der Kaserne) 

¶ DB-Haltepunkt Watzenborn-Steinberg  

¶ Licher Straße (Heinrich-Fourier-Straße) 

¶ Goethestraße, Handwerkskammer  

¶ Johanneskirche (Nextbike) 
 

 

Fortlaufende und sich in Umsetzung befindlichen Maßnahmen: 

Folgende Maßnahmen der Stadt Gießen laufen fort oder befinden sich aktuell in Umsetzung: 

¶ Das Busbeschleunigungssystem wird laufend angepasst und ergänzt 

¶ Die Bushaltestellen werden kontinuierlich modernisiert 

¶ Mobilisierung/Werbung für den Umstieg aufs Rad durch Teilnahme an bundesweiter 

Kampagne STADTRADELN (seit 2015) 

¶ Öffnung der Einbahnstraßen entgegen der Fahrtrichtung für Fahrräder, wenn es ver-

kehrstechnisch vertretbar ist 

¶ Kontinuierliche Neuschaffung, Erweiterung und Modernisierung von Abstellflächen für 

Fahrräder 

¶ Abstellmöglichkeiten für Fahrräder erweitern und verbessern (z.B. Fahrradboxen, 

städtische Beteiligung am Fahrradleihsystem) 

¶ Beschilderung der Fahrradrouten kontinuierlich vervollständigen 

¶ Goethe- und Löber-/Lonystraße werden 2020 als Fahrradstraße ausgewiesen 

¶ Radverkehrsführung in der Rathenaustraße (Abschnitt Alter Steinbacher Weg ï Otto-

Behagel-Straße Tempo 30 Begrenzung, im anschließenden Abschnitt bis 

Heegstrauch Weg Schutzstreifen), 

¶ Radverkehrsführung Rödgener Straße zwischen Rudolf-Diesel-Straße und Sophie-

Scholl-Schule, 

¶ Schutzstreifen Lahnstraße Abschnitt Meisenbornweg ï Hüttenweg, 

¶ Systematische Einrichtung von Radsignalgebung, Vorbeifahrstreifen und aufgewei-

tete Radaufstellstreifen (ARAS) sowie indirektes Linksabbiegen in der Frankfurter/Kli-

nik/Friedrich Straße, 

¶ Frankfurter Straße, Abs. Robert-Sommer-Str. bis Schubertstraße (stadteinwärts) - Lü-

ckenschluss 

¶ Robert-Sommer-Straße: Lückenschluss. 

¶ Eignung weiterer Fahrradstraßen prüfen 

 

Angabe zu weiteren Planungen mit zu erwartenden Maßnahmen 

Verkehrsentwicklungsplan 2024 

Mit Stadtverordnetenbeschluss im Juni 2024 wurde der neue Verkehrsentwicklungsplan für 

die Stadt Gießen beschlossen. Die Neuaufstellung des Verkehrsentwicklungsplanes dient 

dazu strategische Grundsätze und Leitlinien der zukünftigen Verkehrs- und Mobilitätsplanung 

bis 2035 festzulegen. Die Rahmenbedingungen haben sich in den letzten Jahren durch viel-

fältige Einflüsse und Trends, beispielsweise im Bereich des Umwelt- und Klimaschutzes, in 

demografischen Tendenzen oder in der Stadtentwicklung, verändert. Als übergeordnetes 

Planwerk weist der Verkehrsentwicklungsplan die Leitlinien für alle Verkehrsplanungen der 
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kommenden zehn bis 15 Jahre auf. Dabei soll mit einem Push-und-Pull-Ansatz die Förde-

rung des Umweltverbundes vorangetrieben werden. Durch ein geändertes Mobilitätsverhal-

ten sowie konkreten Maßnahmen im Verkehrsablauf wird dabei auch auf Lärmemissionen 

eingewirkt werden. Im Maßnahmenkonzept des Verkehrsentwicklungsplans wird auch die 

zukünftige Zusammensetzung der Kraftfahrzeugflotte sowie die Weiterentwicklungen der 

Fahrzeugtechnik berücksichtigt. So wird davon ausgegangen, dass bis 2035 rund ein Drittel 

des Fahrzeugbestandes vollelektrisch oder als Hybrid betrieben wird. Diese Flottenumstel-

lung wird ebenfalls zu einer Lärmreduzierung beitragen.  

Ein im Zuge der Erstellung des Verkehrsentwicklungsplanes entwickeltes Verkehrsmodell 

schafft zusätzlich die Möglichkeit der Analyse von verkehrlichen Strukturen sowie der Simu-

lation des aktuellen und zukünftigen Verkehrsverhalten. Dadurch können Verkehrsentwick-

lungen und -verlagerungen ermittelt und dessen Wirkungen besser abgeschätzt werden. 

 

ÖPNV ï Nahverkehrsplan 2023 

Der Nahverkehrsplan dient zur Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung der Bevölke-

rung mit Verkehrsleistungen im öffentlichen Personennahverkehr und definiert Anforderun-

gen an Umfang und Zustand des Verkehrsangebotes, dessen Umweltqualität sowie Vorga-

ben für verkehrsmittelübergreifende Vernetzung. Durch eine bedarfsgerechte Netz- und An-

gebotskonzeption, wird der Nahverkehrsplan 2023 zukünftige Nachfragen und Entwicklun-

gen bedienen und insbesondere durch Taktverdichtungen und Anbindungsoptimierungen zu 

einer Steigerung der Attraktivität des Gießener Nahverkehrs beitragen. Mit dem Zielkonzept 

Stadtbus 2023+ wird eine sukzessive Optimierung des Gießener ÖPNV forciert. Durch die 

Neukonzeption des Nahverkehrsplans sollen große Teile der Bevölkerung angesprochen 

und ein Umstieg auf den ÖPNV gefördert werden. Somit kommt dem ÖPNV ebenfalls eine 

große Bedeutung hinsichtlich einer Reduzierung von Emissionen zu. Bei der Beschaffung 

von Neufahrzeugen, sollen langfristig auch E-Busse berücksichtigt werden. Dies wird zu ei-

ner weiteren Lärmminderung beitragen. 

 

Green City Plan 

Der Masterplan für die Gestaltung nachhaltiger und emissionsfreier Mobilität" - Green City 

Plan ï enthält für die Universitätsstadt Gießen eine umfassende Ausarbeitung von umset-

zungsorientierten und vorwiegend in der kommunalen Verantwortung durchzuführenden 

Maßnahmen für die künftige Gestaltung nachhaltiger und emissionsfreier Mobilität. Insge-

samt werden fünf Handlungsfelder (Digitalisierung des Verkehrs, Vernetzung von Verkehrs-

trägern, Elektrifizierung und alternative Antriebstechnologien, Radverkehrsförderung und Ur-

bane Logistik) aufgezeigt, die u.a. eine Verringerung des motorisierten Individualverkehrs so-

wie eine Verkehrsverlagerung auf ÖPNV und Rad erwirken soll. Insgesamt wurden 15 Maß-

nahmen zur Förderung des umweltgerechten Verkehrs ermittelt. Als Maßnahmen mit primä-

rer Wirkung auf die Verkehrsverringerung werden die Schließung von Lücken im Radwege-

netz, Digitalisierung und Ausbau des Fahrradparkens, digitales Fahrradleihsystem, Rad-

schnellverbindung zwischen Wetzlar und Gießen sowie Angebotsverbesserung im Stadtbus-

verkehr genannt.  

Der Green City Plan kann hier eingesehen werden: 

https://www.giessen.de/media/custom/684_18910_1.PDF?1541778255?direct 

 

 

 

https://www.giessen.de/media/custom/684_18910_1.PDF?1541778255?direct
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Anlagenring 

Um den Anlagenring für Radfahrende zugänglicher zu machen, das Reisen mittels ÖPNV 

komfortabler zu gestalten und gleichzeitig eine Lärmreduzierung herbeizuführen, werden die 

Knoten am Anlagenring sowie ggf. die Wegeverbindung zwischen den Knoten sukzessive um-

gestaltet. Im Zuge der Änderungen werden teilweise Fahrspuren für den Kraftverkehr redu-

ziert, gleichzeitig zur Förderung von Radverkehr und ÖPNV neue Radwege sowie Umweltspu-

ren installiert. Durch Maßnahmen zugunsten des Umweltverbunds werden somit auch Lärm-

reduzierungen im Bereich Anlagenring herbeigeführt. Zusätzlich wurde bereits in der Westan-

lage im Bereich Goetheschule, Fahrtrichtung Selterstor Tempo 30 eingerichtet.  

 

Weitere Informationen zur Umgestaltung des Anlagenrings sind abrufbar unter: 

https://www.giessen.de/Leben/Verkehr-und-Mobilität/Umgestaltung-Anlagenring/ 

 

Planungen Radverkehr 
Folgende Planungen liegen vor und sollen kurzfristig umgesetzt werden: 

¶ Rudolf-Diesel-Straße (Abschnitt Rödgener Straße ï Oberlachweg, Radfahrstreifen 

Richtung Autobahn), 

¶ Radweg entlang L 3128 zw. Wieseck ï Alten-Buseck (Hessen Mobil),  

¶ Radverkehrsanlagen ĂAm Alten Flughafen IIIñ, 

¶ Moltkestraße/Roonstraße/Eichgärtenallee: indirektes Linksabbiegen, Roonstr. - Vor-

beifahrstreifen/ARAS 

¶ Aulweg/Wartweg Lücken Radverkehrsanlagen 

Ein Status zur Umsetzung der genannten Maßnahmen liegt aktuell nicht vor. 

 

Errichtung von Radstreifen  

Die Errichtung von Radstreifen zum Lärmschutz an folgenden Straßen wurde als Prüfauftrag 

erfasst. Ein Status zur Umsetzung der genannten Maßnahmen liegt aktuell nicht vor. 

¶ Aulweg 

¶ Bleichstraße 

¶ Gnautstraße 

¶ Untere Grünberger Straße 

¶ Berliner Platz (kein LKP) 

¶ Wiesecker Weg 

 

Umwandlung der rechten Spur in Bus- und Radspur  

Die Eingabe zur Umwandlung der rechten Spuren in Bus- und Radspuren (ĂUmweltspurenñ) 

wurde an folgenden Straßen eingebracht und ist als Prüfauftrag erfasst. Ein Status zur Um-

setzung der genannten Maßnahmen liegt aktuell nicht vor. 

¶ Nordanlage 

¶ Westanlage 

¶ Südanlage 

¶ Marburger Straße 

¶ Wiesecker Weg zwischen Dürerstraße und Ludwig-Richter-Straße 

¶ Grünberger Straße zwischen Licher Straße und Ludwigstraße 

¶ Frankfurter Straße zwischen Robert-Sommer-Straße und Schubertstraße 

 

 

https://www.giessen.de/Leben/Verkehr-und-Mobilität/Umgestaltung-Anlagenring/
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Verbreiterung Schutzstreifen in der Sudetenlandstraße 

Der Schutzstreifen für Radfahrer in der Sudetenlandstraße soll verbreitert werden. Die Kern-

fahrbahn soll in der Breite reduziert werden und die Mittelmarkierung entfernt werden. 

In der Sudetenlandstraße existiert beidseitig ein Radweg. Ein Status zur Umsetzung der ge-

nannten Maßnahmen liegt aktuell nicht vor. 

 

Tempo 20, Schulstraße 

Die Einführung von Tempo 20 in der Schulstraße wurde als Prüfauftrag erfasst. Eine aktuelle 

Stellungnahme liegt nicht vor. 

 

Tempo-30-Zonen 

Die Einführung von Tempo-30-Zonen in Teilbereichen von Wieseck ist als Prüfauftrag er-

fasst. Eine aktuelle Stellungnahme liegt nicht vor. 

 

Maßnahmenvorschläge aus der 1. Öffentlichkeitsbeteiligung 

 

Kartierung 

Im Folgenden werden Maßnahmenvorschläge aus der Beteiligung behandelt, welche die 

Kartierung betreffen. 

Das Verkehrsmodell, das für die Umgebungslärmkartierung 2022 zugrunde gelegt wurde, 

stammt von Hessen Mobil und ist für eine flächendeckende Kartierung grundsätzlich sehr gut 

geeignet.  

Allerdings hat dieses Modell in städtischen Strukturen z. T. auch Nachteile. Aufgrund der Me-

thode zur Bestimmung der DTV-Werte kann es in relativ dicht bebauten Gebieten zwischen 

Straßenabschnitten, die in der Realität im Wesentlichen eine homogene Verkehrsbelastun-

gen aufweisen, zu abrupten Sprüngen bei den DTV-Werten kommen, die schwer nachvoll-

ziehbar sind.  

Die Lärmkartierung entspricht den gesetzlichen Vorgaben der 34. Verordnung zur Durchfüh-

rung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über die Lärmkartierung ï 34. 

BImSchV). Gemäß den gesetzlichen Verpflichtungen der §§ 47 a ï f BImSchG ist die Lärm-

aktionsplanung aufbauend auf die vorausgegangene Lärmkartierung vorzunehmen. Eine 

Pflicht zur teilweisen Neumodellierung und Neuberechnung der Lärmbelastungen im Rah-

men der Lärmaktionsplanung besteht daher nicht. Dies ist auch nicht notwendig. Schließlich 

schließt sich an die 4. Runde der Lärmminderungsplanung unweigerlich die 5. Runde eben-

dieser an. Sofern im Rahmen der Lärmaktionsplanung festgestellt wird, dass zwischenzeit-

lich neue Verkehrsmodelle erarbeitet werden und damit vorliegen, werden diese im Rahmen 

der Lärmkartierung berücksichtigt werden. Dies geschieht jedoch erst in der folgenden 

Runde der Lärmminderungsplanung. Dadurch ergibt sich ein zeitlicher Versatz. Dieser wird 

gemäß den gesetzlichen Vorgaben maximal 5 Jahre betragen. Nähere Informationen zur 

Lärmkartierung können Kapitel 6 entnommen werden.  

Der Maßnahmenvorschlag die unten genannten Straßen mir realistischen DTV-Werten nach-

zuberechnen wurde an die Stadt Gießen weitergegeben, damit durch die Stadt Gießen erho-

bene DTV-Werte bei der nächsten Runde der Lärmkartierung berücksichtigt werden können: 

¶ Westanlage 

¶ Ludwigstraße 

¶ Aulweg 

¶ Sudetenlandstraße 
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¶ Wiesecker Weg 

¶ Frankfurter Straße 

¶ Kleinlindener Straße 

¶ Rheinfelser Straße 

 

Lärmmessungen 

Die Lärmminderungsplanung basiert nicht auf vorgenommenen Lärmmessungen, sondern 

auf der in Kapitel 6 dargestellten Lärmkartierung. Weitere Informationen sind dort zu entneh-

men. 

 

Einhausung/Untertunnelung des Gießener Rings an allen gefährdeten Stellen 

Die Anzahl der Häuser mit Belastungen oberhalb der Sanierungswerte steht in keinem Ver-

hältnis zu den voraussichtlichen Kosten einer Untertunnelung bzw. Einhausung, für die je 

nach baulicher Ausfertigung (z.B. Be- und Entlüftung) bis zu 20.000 ú/m aufzuwenden wä-

ren.  

 

Radverkehr 

Im Folgenden werden Maßnahmenvorschläge aus der Beteiligung behandelt, welche potenti-

elle Maßnahmen der Lärmminderung durch Förderung bzw. den Ausbau des Radverkehrs 

betreffen. 

 

Philosophenstraße 

Für die Philosophenstraße wurde vorgeschlagen diese als Fahrradstraße ohne Kfz-Verkehr 

auszuweisen. Der Maßnahmenvorschlag wurde der Stadt Gießen übermittelt. Nach Stellung-

nahme der Stadt Gießen wir der Maßnahmenvorschlag zur weiteren Überprüfung aufgenom-

men. 

 

Ludwigstraße 

Für die Ludwigstraße wurde vorgeschlagen diese im nördlichen Abschnitt als Sackgasse 

auszuweisen um den Bereich für Fußgänger und Radfahrer zu öffnen und die Anwohner 

vom Durchgangsverkehr zu entlasten. Der Maßnahmenvorschlag wurde der Stadt Gießen 

übermittelt. Laut Stellungnahme der Stadt Gießen ist für diesen Bereich die Umsetzung einer 

Geschwindigkeitsreduzierung für 2024 vorgesehen. Weitere Maßnahmen werden seitens der 

Stadt Gießen als nicht zielführend eingestuft. 

 

Straßenverkehrsrechtliche und straßenbauliche Maßnahmen 

Im Folgenden werden Maßnahmenvorschläge aus der Öffentlichkeitsbeteiligung behandelt, 

welche straßenverkehrsrechtliche und/oder straßenbauliche Maßnahmen der Lärmminde-

rung darstellen. 

 

Tempo 30 an Lärmkonfliktpunkten: 

Maßnahmenvorschläge zu Tempo 30 ganztags bzw. nachts an folgenden Lärmkonfliktpunk-

ten wurden als Prüfauftrag erfasst. Die Stellungnahme der Stadt Gießen ist jeweils direkt zur 

entsprechenden Straße ergänzt. 

¶ Anlagenring 

¶ Aulweg 

¶ Bismarckstraße 
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¶ Bleichstraße 

¶ Bahnhofstraße 

Die Einrichtung von Tempo 30 in der Bahnhofsstraße ist verkehrsrechtlich nicht zu 

begründen. 

¶ Bootshausstraße 

Große Teile der Bootshausstraße sind bereits verkehrsberuhigte Bereiche. 

¶ Dürerstraße 

Die Einrichtung von Tempo 30 in der Dürerstraße wird verkehrsrechtlich geprüft. 

¶ Frankfurter Straße (Kernstadt) 

Für die Frankfurter Straße ist eine Untersuchung zur Einrichtung von Tempo 30 noch 

für 2024 vorgesehen. 

¶ Frankfurter Straße (Kleinlinden) 

Ein Gutachten für die Einrichtung von Tempo 30 in der Frankfurter Straße in Kleinlin-

den liegt vor. Zurzeit werden Umsetzungsmöglichkeiten juristisch geprüft. 

¶ Gabelsberger Straße 

Eine Untersuchung des Abschnittes zwischen der Konrad-Adenauer-Brücke und dem 
Knoten Gabelsberger Straße/Westanlage wird zurzeit mit einer geringen Priorität ein-
gestuft. Die Goetheschule ist bereits berücksichtigt worden und Tempo 30 eingerich-
tet. 

¶ Georg-Philipp-Gail-Straße 

Für die Georg-Philipp-Gail-Straße ist eine Lärmschutzuntersuchung für die Einrich-

tung von Tempo 30 mit mittlerer Priorität eingestuft. 

¶ Gießener Straße 

Eine Lärmschutzuntersuchung erfolgt in 2024. 

¶ Gnaustraße 

¶ Grünberger Straße 

Die Einrichtung von Tempo 30 in der Grünberger Straße in Höhe der Volkshalle ist 
derzeit verkehrsrechtlich nicht zu begründen. 
In weiteren Bereichen der Grünberger Straße ist die Umsetzung der Lärmschutzmaß-
nahme Tempo 30 bereits erfolgt. 

¶ Heyerweg 

Die Einrichtung von Tempo 30 im Heyerweg wird verkehrsrechtlich geprüft. 

¶ Krofdorfer Straße 

Eine Lärmschutzuntersuchung erfolgt in 2024. 

¶ Leihgesterner Weg 

¶ Licher Straße 

¶ Lichtenauer Weg 

¶ Ludwigsplatz 

Umsetzung der Lärmschutzmaßnahme Tempo 30 ist im Bereich Ludwigsplatz, untere 

Grünberger Straße und Ludwigstraße bereits erfolgt. 

¶ Ludwigstraße 

¶ Ludwig-Richter-Straße 

Eine Lärmschutzuntersuchung in diesem Bereich ist mit niedriger Priorität eingestuft. 

¶ Marburger Straße 

¶ Moltkestraße 

¶ Nahrungsberg 

¶ Neue Bäue 
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¶ Nordanlage 

Eine Lärmschutzuntersuchung erfolgt in 2024. 

¶ Ostanlage 

¶ Ringallee 

Die Einrichtung von Tempo 30 in der Ringallee ist verkehrsrechtlich nicht zulässig. 

Eine Lärmschutzuntersuchung ist mit mittlerer Priorität eingestuft. 

¶ Robert-Sommer-Straße 

Eine Lärmschutzuntersuchung in diesem Bereich ist mit mittlerer Priorität eingestuft. 

¶ Rodheimer Straße 

Eine Lärmschutzuntersuchung erfolgt in 2024. 

¶ Schiffenberger Weg 

¶ Sudetenlandstraße 

Ein Lärmgutachten wird in 2024 erstellt. Eine Einrichtung von Tempo 30 wird erfol-

gen, falls aus dem Gutachten eine Zulässigkeit von Tempo 30 hervorgeht. 

¶ Waldbrunnerweg 

¶ Westanlage 

Eine Lärmschutzuntersuchung für die Einrichtung von Tempo 30 ist mit mittlerer Prio-

rität eingestuft. 

¶ Wetzlarer Straße (Kleinlinden) 

Ein Gutachten für die Einrichtung von Tempo 30 in der Wetzlarer Straße liegt vor. 

Zurzeit werden Umsetzungsmöglichkeiten juristisch geprüft. 

¶ Rödgen: Ortsdurchfahrt 

Eine Lärmschutzuntersuchung für die Einrichtung von Tempo 30 ist mit mittlerer Prio-

rität eingestuft. 

 

Die Prüfung einer potentiellen Geschwindigkeitsbeschränkung aus Lärmschutzgründen der 

eben gelisteten Straßen hat einzelfallbezogen und unter Berücksichtigung aller entschei-

dungsrelevanten Gegebenheiten zu erfolgen. 

 

B 429, Geschwindigkeitsbegrenzung und Lärmschutzwand, Bereich Unterer Hardthof 

F¿r die BundesstraÇe B 429 im Bereich ĂUnterer Hardthofñ wurde eine Geschwindigkeitsbe-

grenzung, mindestens in den Nachtstunden, auf 80 km/h vorgeschlagen. Des Weiteren 

wurde die Errichtung einer Lärmschutzwand vorgeschlagen. Der Maßnahmenvorschlag 

wurde an die zuständige Straßenverkehrsbehörde von Hessen Mobil Straßen- und Verkehrs-

management weitergeleitet sowie an den zuständigen Straßenbaulastträger Stadt Gießen 

weitergeleitet. 

Nach Rückmeldung der Stadt Gießen zu baulichen Maßnahmen wird eine Untersuchung zur-

zeit mit geringer Priorität eingestuft, da das Anliegen bzgl. des Lkw-Verkehrs nicht nachvoll-

zogen werden kann. Eine Lärmschutzwand an der Paul-Zipp-Straße ist als nicht zielführend 

einzustufen. 

 

L 3131 Schiffenberger Weg Petersweiher, Geschwindigkeitsbegrenzung 

Für den Schiffenberger Weg (L 3131) in Petersweiher wurde eine Geschwindigkeitsbegren-

zung von 50 km/h oder weniger ganztags oder nachts vorgeschlagen. Der Maßnamenvor-

schlag wurde an die zuständigen Fachbehörden weitergeleitet. 

Nach Rückmeldung der Stadt Gießen ist eine Lärmschutzuntersuchung in diesem Bereich 

mit niedriger Priorität eingestuft. 



Landkreis Gießen 95 

 

 

 

 

Leihgesterner Weg, Geschwindigkeitsbegrenzung und Lärmschutzwand 

Für den Leihgesterner Weg wurde eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km/h sowie 

eine Lärmschutzwand oder immergrüne Hecke auf der Westseite des Leihgesterner Weges 

vorgeschlagen. Der Maßnamenvorschlag wurde an die zuständigen Fachbehörden weiterge-

leitet. Nach Rückmeldung der Stadt Gießen ist eine Lärmschutzuntersuchung im nördlichen 

Bereich des Leihgesterner Weges mit mittlerer Priorität eingestuft. Im südlichen Bereich ist 

eine Lärmschutzuntersuchung mit niedriger Priorität eingestuft. 

 

Frankfurter Straße, Klein-Linden, Geschwindigkeitsbegrenzung 

Für die Frankfurter Straße in Klein-Linden wurde eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 

km/h vorgeschlagen. Der Maßnamenvorschlag wurde an die zuständigen Fachbehörden 

weitergeleitet. Eine Stellungnahme liegt aktuell nicht vor. 

 

Maßnahmenvorschläge abseits von Lärmkonfliktpunkten 

Folgende Maßnahmenvorschläge zu Geschwindigkeitsbeschränkungen aus Lärmschutz-

gründen abseits von Lärmkonfliktpunkten wurden eingereicht. Aus Sicht der Lärmaktionspla-

nung besteht damit keine Handlungsmöglichkeit. 

 

Tempo 30, abseits von LKPs 

¶ Wiesecker Weg 

Nach Rückmeldung der Stadt Gießen ist eine Lärmschutzuntersuchung für die Einrich-

tung von Tempo 30 mit mittlerer Priorität eingestuft. 

¶ Wißmarer Weg, Wieseck  

¶ Goethestraße 

Nach Rückmeldung der Stadt Gießen wurde im Jahr 2020 eine Fahrradstraße in der 

Goethestraße eingerichtet. In Fahrradstraßen liegt die zulässig Höchstgeschwindigkeit 

bei 30 km/h. 

¶ Berliner Platz 

¶ Schubertstraße 

Nach Rückmeldung der Stadt Gießen wird die Einrichtung von Tempo 30 in der Schu-

bertstraße geprüft. 

 

Tempo 50, abseits LKP 

¶ Hangelsteinstraße, Wieseck 

 

Tempo 30, K 158 Pohlheimer Straße und Hofacker, Petersweiher 

Für die Ortsdurchfahrt der K 158 in Petersweiher wurde eine Geschwindigkeitsbegrenzung 

von 30 km/h vorgeschlagen. 

Nach Rückmeldung der Stadt Gießen ist eine Lärmschutzuntersuchung in diesem Bereich 

mit niedriger Priorität eingestuft. 

 

Gleiberger Weg, teilweise Sperrung für Verkehr 

Für den Gleiberger Weg wurde eine Lärmbelästigung durch den Zielverkehr der umliegen-

den Schulen vorgetragen. Konkret wurde hier der individuelle Transport zu den Schulen be-

klagt. Als Maßnahmenvorschlag soll der Gleiberger Weg für diesen Verkehr gesperrt wer-

den, nicht aber für entsprechende Busse etc.  
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Nach Rückmeldung der Stadt Gießen werden die vorgeschlagenen Maßnahmen als nicht 

zielführend eingestuft. 

 

K 25, Wißmarer Weg, Verkehrsberuhigung und Ausweichrouten 

Für den Wißmarer Weg wurden Verkehrsberuhigung sowie die Schaffung von Ausweichrou-

ten, z.B. Richtung Wieseck, vorgeschlagen. Der Maßnamenvorschlag wurde an die zuständi-

gen Fachbehörden weitergeleitet. Laut Auskunft der Stadt Gießen ist der Wißmarer Weg als 

Kreisstraße klassifiziert und nimmt überörtlichen Verkehr auf. Ausweichrouten sind baulich 

nicht realisierbar, somit ist auch kein Ausbau des Lichtenauer Weges vorgesehen. 

 

A 480, Lärmschutzwand 

Für die A 480 wurde die Errichtung von Lärmschutzwänden auf beiden Seiten vorgeschla-

gen. Der Maßnahmenvorschlag soll die Lärmbelastung im Gießener Wohngebiet Sandfeld 

und in Launsbach, sowie die Naherholungsgebiete um die Lahn und den Silbersee schützen. 

Nach Auswertung der Lärmkartierung 2022 stellt die A 480 im Wohngebiet Sandfeld keinen 

Lärmkonfliktpunkt dar. 

Der Maßnahmenvorschlag wurde der zuständigen Fachbehörde weitergeleitet. 

 

Ruhige Gebiete in Gießen 

Die Stadt Gießen ist kein Ballungsraum, aber eine Stadt mit mehr als 80.000 Einwohnern. 

Sie gehört somit zu den größeren Städten, die städtische Strukturen aufweisen und deren 

Bewohner ähnlich wie die Bewohner von Ballungsräumen ein Bedürfnis nach innerstädti-

schen oder stadtnahen Erholungsräumen haben. 

 

Ziel der Stadt Gießen 

Die von der Stadt Gießen genannten Gebietsvorschläge dienen in besonderem Maß der Si-

cherung und Verwirklichung der beschlossenen langfristigen städtebaulichen Entwicklungs-

vorstellungen für diese Grünflächen sowie deren hoher Qualität für die Erholung und das Ru-

hebedürfnis der Bevölkerung im Stadtgebiet. Durch das Angebot an innerstädtischen Erho-

lungsflächen ergeben sich folgende Synergieeffekte: 

¶ durch Erholungsmöglichkeiten im Nahumfeld steigt die dortige Qualität des Wohnum-

felds 

¶ durch die entfallende Notwendigkeit, entfernte Erholungsgebiete anzufahren, sinkt 

das Aufkommen im motorisierten Freizeitverkehr. 

 

Die Stadt Gießen hat sich bei der Auswahl innerstädtischer Erholungsflächen an folgenden 

Kriterien orientiert: 

¶ Konzentration auf Bereiche in der Innenstadt oder am Innenstadtrand (in der Nähe 

von Wohngebieten oder in relativ kurzer Entfernung zu Wohngebieten) 

¶ Erreichbarkeit fußläufig oder mittels ÖPNV 

¶ Ăempfundene Ruheñ,  

¶ Bereiche, die öffentlich zugänglich sind 

 

Vorschläge der Stadtverwaltung Gießen 

Auf dieser Grundlage hat die Stadtverwaltung Gebietsvorschlªge f¿r die Festlegung von Ăru-

higen Gebietenñ im Rahmen der Lªrmaktionsplanung in der 2. Stufe in 2016 erarbeitet. Diese 
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sind in im Anhang A in Tabelle 306 zusammengestellt. Graphische Darstellungen der einzel-

nen Gebietsvorschläge finden sich ebenfalls im Anhang A. 

Die Vorschläge liegen teilweise innerhalb des Siedlungszusammenhangs und sind laut Regi-

onalplan Mittelhessen 2010 entsprechend als Vorranggebiet (VRG) Siedlung Bestand darge-

stellt, teilweise liegen sie aber auch im Freiraum. Hier kommen auf regionalplanerischer 

Ebene die Kategorien VRG Regionaler Grünzug, Vorbehaltsgebiet (VBG) für Landwirtschaft, 

VBG für besondere Klimafunktion, VRG für den vorbeugenden Hochwasserschutz und VRG 

für Natur und Landschaft zur Darstellung. 

Die Gebietsvorschlªge sind im Flªchennutzungsplan vorwiegend als ĂGr¿n- und Freiflªcheñ 

dargestellt; in Einzelfªllen als ĂWaldñ bzw. ĂGewªsserñ. Das ĂWiesecker Gewªsserbandñ (Ab-

schnitt Ringallee bis Eisenbahn¿berf¿hrung am Flutgraben), der ĂStadtpark Wieseckaueñ und 

große Flächenanteile im Bereich Lahnaue sind Bestandteil des Landschaftsschutzgebietes 

ĂAuenverbund Lahn-Dillñ. 

Bei dem überwiegenden Anteil der vorgeschlagenen Gebiete handelt es sich um städtische 

Grundst¿cke. Der ĂBotanische Gartenñ, dessen Einbeziehung aus städtischer Sicht besonders 

wichtig ist, befindet sich im Eigentum des Landes Hessen. Die Zustimmung der Justus-Liebig-

Universität zur Festlegung als ruhiges Gebiet wurde 2015 eingeholt. 

Im Bereich der Lahnaue befinden sich viele (Garten)Grundstücke im Einzeleigentum. Für 

diese Flächen wurden in der Vergangenheit bereits Aufstellungsbeschlüsse für Bebauungs-

pläne gefasst, mit denen die bestehende, naherholungsbetonte Nutzung der Grünflächen fest-

gesetzt bzw. gesichert werden soll. Die jeweiligen Eigentümer der Gartengrundstücke an der 

Lahn sind seitens der Stadtverwaltung Gießen nicht über die Einbeziehung ihrer Grundstücke 

in die Vorschläge zu den innerstädtischen Erholungsflächen informiert worden, da der durch 

die bestehenden Bauleitpläne determinierte Rahmen der Grundstücksnutzung nicht verändert 

wird. 

 

Beteiligung der Öffentlichkeit durch die Stadt Gießen  

Die Stadt Gießen hat bereits in den vergangenen Stufen der Lärmaktionsplanung eine Öf-

fentlichkeitsbeteiligung zur Benennung von Ăruhigen Gebietenñ oder ĂRuhezonenñ vom 01. 

bis 24. April 2015 durchgeführt. Dabei waren die Bürgerinnen und Bürger aufgefordert, ei-

gene Vorschläge für solche Bereiche einzubringen, die von ihnen als ruhig empfunden wer-

den. In insgesamt 38 Vorschlägen wurden hierfür 17 Gebiete genannt. Diese Vorschläge 

wurden nach den Kriterien der Stadt Gießen auf ihre Eignung als innerstädtische Erholungs-

flächen geprüft und mit den Vorschlägen der Stadt Gießen abgeglichen.  

 

Ergebnisprüfung  

In weiten Teilen stimmen die Vorschläge aus der Öffentlichkeitsbeteiligung mit den Vorschlä-

gen der Stadt Gießen überein. 

Der Vorschlag aus der Öffentlichkeitsbeteiligung zur Verlängerung des Gebietes Lahnaue bis 

zur Konrad-Adenauer-Brücke entspricht den Kriterien für innerstädtische Erholungsflächen 

und würde eine sinnvolle Ergänzung zum gemeldeten Gebiet der Lahnaue darstellen. Diese 

Fläche wurde jedoch noch nicht innerhalb der Stadtverwaltung Gießen abgestimmt und kann 

daher nicht als Vorschlag der Stadt Gießen gewertet werden. Er wird aber als Vorschlag der 

Öffentlichkeit im Entwurf des Lärmaktionsplanes zur Diskussion gestellt. 

Ein Kriterium für Festlegung von innerstädtischen Erholungsflächen war deren Nähe zu 

Wohngebieten. Dies trifft nicht auf die Lahnwiesen im Bereich des Radweges nach Launs-

bach, den Schiffenberger Wald, den Bergwerkswald und die Hohe Warte zu. 
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Ein weiteres Kriterium war die Zugänglichkeit für die Öffentlichkeit. Dies ist auf dem Klinikge-

lände nicht gegeben. 

 

Offene Maßnahmenvorschläge aus der 3. Runde der Lärmaktionsplanung 

Tempo 30, Aulweg 

Nach Auswertung der Lärmkartierung 2017 liegt im Nachtzeitraum im Aulweg ein Lärmkon-

fliktpunkt vor. Der Bereich der besonderen Belastung beschränkt sich allerdings auf einen ca. 

100 m langen Abschnitt. Eine überschlägige Berechnung nach RLS-90 ergab, dass die Richt-

werte der Lärmschutzrichtlinie-StV nicht erreicht werden. Tempo 30 ist damit keine geeignete 

Maßnahme zur Lärmminderung im Aulweg. 

Tempo 30 aus Gründen der Verkehrssicherheit wurde im Rahmen der 2. Öffentlichkeitsbetei-

ligung vorgebracht. Der Vorschlag wird an die zuständige Behörde übermittelt. 

 

Querungshilfe Aulweg 

Der Maßnahmenvorschlag zur Errichtung einer Querungshilfe für Fahrgäste der Busse wurde 

als Prüfauftrag erfasst. Der Maßnahmenvorschlag wird an die Stadt Gießen übermittelt. 

 

Tempo 30, Grünberger Straße 

Der Maßnahmenvorschlag wurde seitens der Stadt Gießen am 05.09.2019 abgelehnt, obwohl 

die Grünberger Straße einen Lärmkonfliktpunkt darstellt. 

Die Lärmaktionsplanung ist die planaufstellende Behörde. Die fachliche Beurteilung liegt bei 

der Stadt Gießen. Die Lärmaktionsplanung hat als planaufstellende Behörde darstellenden 

Charakter. 

Der Maßnahmenvorschlag wird aufgrund des bestehenden Lärmkonflikts erneut an die Stadt 

Gießen übermittelt. Die aktuelle Stellungnahme der Stadt Gießen kann oben zur Grünberger 

Straße entnommen werden. 

 

Tempo 30, rechte Spuren der Grünberger Straße 

Der Maßnahmenvorschlag zur Einführung von Tempo 30 auf den beiden rechten Spuren und 

Verbleib von Tempo 50 auf den linken Spuren wird als Prüfauftrag erfasst und wird an die 

Stadt Gießen weitergeleitet. Die aktuelle Stellungnahme der Stadt Gießen kann oben zur 

Grünberger Straße entnommen werden. 

 

Straßenraumumgestaltung, Grünberger Straße 

Planungen zur Straßenraumumgestaltung sollen kurzfristig erfolgen. Nach Rückmeldung der 

Stadt Gießen im Jahr 2024 ist eine Neugestaltung des Straßenraums für die Folgejahre ge-

plant. 

 

Ludwigstraße 

¶ Die Straßenraumumgestaltung am Ludwigsplatz wurde innerhalb der Beteiligung ein-

gebracht. Planungen zur Straßenraumumgestaltung sollen nach Aussage der Stadt 

Gießen kurzfristig erfolgen.  

¶ Entfernung von Kfz-Parkplätzen zugunsten von Radspur. Der Maßnahmenvorschlag 

wurde mit Schreiben vom 08.08.18 an die Stadt Gießen übermittelt. Die Maßnahme 

wird seitens der Stadt geprüft. 

¶ Abschnittsweise Tempo 30, wegen Kinderhort in Ludwigstraße 28 befindet sich in 

Prüfung. 
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¶ Tempo 20: Die Einführung von Tempo 20 in der Ludwigstraße wurde als Prüfauftrag 

erfasst. Es erfolgt eine Weiterleitung an die Stadt Gießen Die aktuelle Stellungnahme 

der Stadt Gießen kann oben zur Ludwigstraße entnommen werden. 

 

Krofdorfer Straße, K 28 

Die Sanierung der Straße inklusive eines kompletten Umbaus bzw. Ausbaus ist mittelfristig in 

Planung. Von der Höhe EDEKA/Aldi Süd stadtauswärts ist die Sanierung bzw. der Umbau 

bereits erfolgt. Der restliche Umbau wurde in der Finanzierung zurückgestellt, da die Rodhei-

mer Straße und die Konrad-Adenauer-Brücke höhere Priorität besitzen. 

 

Verbreiterung von Radwegen in der Marburger Straße 

Als Maßnahmenvorschlag wurde eine Verbreiterung der Radspuren von 1,4 m im Bestand auf 

2 m vorgeschlagen. Die Radstreifen sind beidseitig vorhanden, wo die Marburger Straße einen 

Lärmkonfliktpunk darstellt.  

 

Zusammenfassung der Richtungsfahrbahnen Marburger Straße 

Die Zusammenfassung der Richtungsfahrbahnen in der Marburger Straße wird als Prüfauftrag 

erfasst und an die Stadt Gießen weitergeleitet. 

 

Rodheimer Straße, Kernstadt 

¶ Der Maßnahmenvorschlag Lkw-Durchfahrverbot wurde zur Prüfung an die Stadt Gie-

ßen übermittelt. 

¶ Mittelfristig ist der Umbau und Ausbau der Rodheimer Straße seitens der Stadt Gie-

ßen angedacht. Dies kann allerdings erst nach Sanierung der Konrad-Adenauer-Brü-

cke erfolgen, welche sich in Kürze im Planfeststellungsverfahren befindet. 

 

Schiffenberger Weg, Kernstadt 

Der Schiffenberger Weg stellt im Bereich der Einmündung Sternmark bis zur Einmündung Am 

Unteren Rain einen Lärmkonfliktpunkt im Nachtzeitraum dar. Als Maßnahmenvorschlag wurde 

vorgebracht das 150 m lange zweispurige Teilstück von der Einmündung in den Aulweg bis 

zur Einmündung Sternmark zugunsten einer Rechtsabbiegerspur umzuwandeln. Dieser Vor-

schlag befindet sich in Prüfung durch die Stadt Gießen. Ein Rückstau auf die Bahngleise muss 

ausgeschlossen werden. 

 

Tempo 30 aus Verkehrssicherheit, gesamtes Stadtgebiet 

Im gesamten Stadtgebiet wurden Maßnahmenvorschläge zu Geschwindigkeitsbeschränkun-

gen auf 30 km/h vor Kindergärten, Kindertagesstätten und Altenheimen vorgetragen. Da es 

sich primär um Aspekte der Verkehrssicherheit handelt, wurden diese an dies hierfür zustän-

dige Stelle am 08.08.18 übermittelt. 
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Maßnamenvorschläge aus der 2. Öffentlichkeitsbeteiligung 

Folgende Lärmkonfliktpunkte bzw. Maßnahmenvorschläge wurden in der 2. Öffentlichkeits-

beteiligung neu eingebracht und werden nach der Veröffentlichung des Lärmaktionsplans be-

arbeitet. Die Maßnahmenvorschläge werden als Prüfauftrag erfasst. Das Ergebnis wird im 

Lärmaktionsplan der 5. Runde dargestellt. 

 

Ortsteil Straße /  

Referenz 

Maßnahmenvorschlag/Stellungnahme 

Gießen Rodheimer 

Straße 

Einrichtung eines stationären Blitzers an der Rodheimer 

Straße 

Autospuren verkleinern und Radspur stadteinwärts in ei-

nen durchgehenden getrennten Radweg umwandeln 

oder an besonders breiten Stellen sogar Grüninseln mit 

Bäumen 

Konrad-Adenauer-Brücke schnellstens renoviert oder er-

setzt wird, sodass ein Großteil vom Verkehr und der ge-

samte Schwerlastverkehr nicht mehr durch die an ganzer 

Strecke bewohnten Rodheimer Straße geführt werden 

muss 

Eine funktionierende Umfahrung würde in Zukunft weitere 

Möglichkeiten eröffnen Spuren zu verringern, Bus- oder 

Umweltspuren einzurichten und leichtere Querungen am 

Oswaldsgarten zum Bahnhalt oder Spielplatz zu ermögli-

chen.  

Gießen 

Anneröder Sied-

lung, Eichen-

dorffring 

A 485 

(Höhe Licher 

Str.) 

Minimierung der Lärmbelästigung 

Erhöhung der bestehenden Lärmschutzwände 

Verlängerung der bestehenden Lärmschutzwand bis zum 

anderen Ende der Brücke über die Bahnstrecke Gießen-

Fulda 

Tempolimit 

Geschwindigkeitskontrolle 

Wieseck Wiesecker 

Weg 

Tempo 30 zwischen Ludwig-Richter-Straße und Dürer-

straße als Lärmschutz und zur Verkehrssicherheit 

Wieseck A 485 Ausdehnung des bestehenden Tempolimits von 100 km/h 

zwischen GI-Licher Str. bis GI-Ursulum bis GI-Wieseck, 

mindestens in der Nacht 

Geschwindigkeitsreduzierung auf 80 km/h in beide Rich-

tungen 

Geschwindigkeitskontrollen 

Erhöhung der Lärmschutzwände oder Installation neuer 

Lärmschutzwände im Bereich GI-Wieseck bis GI-Ursulum 

Verlängerung der Lärmschutzwand bis zur Ausfahrt GI-

Ursulum 

Kein radikaler Grünschnitt an Autobahnen 

Weitere Begrünung am Autobahnabschnitt 
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Gießen A 485 Erneute, aktuelle Berechnung der Umgebungs-Lärmbe-

lastung f¿r Abschnitt ĂUrsulumñ bis ĂSchiffenberger Talñ 

und daraus resultierende Erhöhung der vorhandenen 

Lärmschutzwand und Verlängerung in südlicher Richtung 

Forderung zur Einhaltung der Immissionsgrenzwerte, 

Überprüfung und Berechnung durch Verdopplung SV-An-

teil 

Installation von stationären Geschwindigkeitsüberwa-

chungsanlagen 

 

 Grünberg  

Die Stadt Grünberg hat 14.070 Einwohner und liegt mit den 13 Stadtteilen sowie der Kern-

stadt im Osten des Landkreis Gießen. Das Stadtgebiet ist geprägt von der Bundesautobahn 

A 5 im Norden, den zwei Bundesstraßen B 49 und B 276, sowie einigen Landesstraßen, wel-

che allesamt von der Kartierung erfasst sind.  

Insgesamt sind durch Straßenverkehrslärm 22 Betroffene ganztags und 83 Betroffene nachts 

zu verzeichnen. Die Betroffenen pro Pegelklasse sind in Tabelle 30 dargestellt. 

Tabelle 30 Betroffene nach BUB aus der Lärmkartierung 2022 für die Stadt Grünberg 

 Betroffenenzahl 

LDEN [dB(A)] 

Betroffenenzahl 

LNight [dB(A)] 

ab 65 bis 69 ab 70 bis 74 ab 75 ab 55 bis 59 ab 60 bis 64 ab 65 

Anzahl 22 0 0 81 2 0 

 

In Tabelle 31 sind die geschätzten Zahlen der von Umgebungslärm belasteten Flächen, 

Wohnungen, Schulen und Krankenhäuser sowie die Fälle starker Belästigung, starker 

Schlafstörung und ischämischer Herzkrankheiten dargestellt. 

Tabelle 31 Geschätzte Zahl der von Umgebungslärm belasteten Flächen, Wohnungen, Schulen und Krankenhäu-

ser in Grünberg (EU-Kartierung) 

 
LDEN 

ab 55 dB(A) 
LDEN 

ab 65 dB(A) 
LDEN 

ab 75 dB(A) 

Gesamtfläche (km2) 14,62 4,28 0,85 

Zahl der Wohnungen 343 10 0 

Zahl der Krankenhausgebäude 0 0 0 

Zahl der Schulgebäude 0 0 0 

Zahl der Fälle starker Belästigung 101 

Zahl der Fälle starker Schlafstörung 24 

Zahl der Fälle ischämischer Herzkrankheiten 0 

 

Angabe vorhandener Lärmprobleme 

In der Gemeinde befindet sich kein Lärmkonfliktpunkt besonderer Belastung. Die Auswer-

tung der in der 1. Öffentlichkeitsbeteiligung genannten Lärmkonfliktpunkte ist in Tabelle 32 

dargestellt.  
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Tabelle 32 Lärmkonfliktpunkte unter Angabe der Lärmkennziffer in der Stadt Grünberg 

Ortsteil Straße 

LKZ 

LDEN LNight 

Grünberg, OD B 49 44 76 

Lumda A 5 7 31 

Grünberg L 3007 85 109 

Lehnheim L 3072 0 1 

Grünberg, West B 49 5 8 

Reinhardshain A 5 0 13 

 

In den oben genannten Ortsdurchfahrten wurden an einigen Gebäuden Überschreitungen 

der Auslösewerte für eine bauliche Lärmsanierung festgestellt. Haus- und Wohnungseigentü-

merinnen und -eigentümer von Häusern bzw. Wohnungen an Bundes- bzw. Landesstraßen 

können bei Hessen Mobil Anträge auf Überprüfung der Anspruchsvoraussetzung für die fi-

nanzielle Erstattung von Aufwendungen für passive Schallschutzmaßnahmen (in der Regel 

Schallschutzfenster und Belüftungseinrichtungen) stellen. Nähere Informationen sind in Kapi-

tel 3.4.1 zu finden. 

Vorhandene Planungen und bereits umgesetzte Maßnahmen 

Tempo-30-Zonen 

In der 3. Runde der Lärmaktionsplanung wurde der Maßnahmenvorschlag zu Tempo-30-Zo-

nen in den unten genannten Stadtteilen vorgebracht und als Prüfauftrag erfasst. Im Folgen-

den wird der aktuelle Stand der Maßnahmen und deren Umsetzung dargestellt. 

¶ Der Stadtteil Göbelnrod wurde geprüft und eine Umsetzung der Tempo-30-Zonen er-
folgt nicht.  

¶ Die Stadtteile Klein-Eichen, Lardenbach und Reinhardshain werden seitens der Stadt 
Grünberg straßenverkehrsrechtlich, auch in Bezug auf den Maßnahmenvorschlag, 
noch komplett überprüft.  

¶ Der Stadtteil Stockhausen wurde bereits überprüft und alle Straßen abseits der B 276 
sind als Tempo-30-Zonen ausgewiesen.  

¶ Der Stadtteil Lumda wird nach Ausbau der Ortsdurchfahrt überprüft.  

¶ Der Stadtteil Lehnheim wurde ebenfalls überprüft und Tempo-30-Zonen werden zeit-
nah abseits der Ortsdurchfahrt eingerichtet.  

¶ Der Stadtteil Weickartshain wurde straßenverkehrsrechtlich überprüft. Es wurden 
zwei Tempo-30-Zonen ausgewiesen (alle Straßen nördlich der Ortsdurchfahrt und 
der Bereich Forststraße/Am Sportplatz). Alle übrigen Straßen erfüllen nicht die Vo-
raussetzungen.  

¶ Die Überprüfung von Queckborn fand ebenfalls statt. Abseits der Ortsdurchfahrt sind 
alle Straßen als Tempo-30-Zonen ausgewiesen, die die Voraussetzungen erfüllen.  

¶ Einer grundsätzlichen Betrachtung wird der Mühlenweg aktuell unterzogen, wobei so-
wohl Ortstafeln als auch Fußwegebeziehungen zur Kernstadt, Querungshilfen und 
die weitere Entwicklung ĂSchwedendorfñ im Fokus stehen.  

¶ Das Wohngebiet südlich der Gießener Straße wurde straßenverkehrsmäßig über-
prüft. Die Ausweisung einer Tempo-30-Zone im Bereich zwischen Bismarck-
straße/Frankfurter Straße (L 3007) und der Gießener Straße (B 49) erfolgt noch im 
Jahr 2024.  

¶ Das Gebiet ĂAuf dem Steinkoppel" wurde ebenfalls ¿berpr¿ft. Da es sich hierbei um 

ein Wochenend- bzw. Ferienwohngebiet handelt und ein dauerhafter Wohnsitz nicht 
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erlaubt ist, wird von Seiten der Stadt keine Notwendigkeit der Ausweisung als 

Tempo-30-Zone gesehen. 

 

Maßnamenvorschläge aus der 1. Öffentlichkeitsbeteiligung 

Im Rahmen der 1. Öffentlichkeitsbeteiligung sind unter anderem die in Tabelle 33 dargestell-

ten Maßnahmenvorschläge eingegangen. 

Tabelle 33 Eingegangene Maßnahmenvorschläge für die Stadt Grünberg  

Straße Ortsteil Maßnahmenvorschlag Bewertung 

L 3007 

Bismarck-

straße 

Grünberg Tempo 30 ganztags oder 

nachts 

Keine Überschreitung der 

Richtwerte der Lärmschutz-

Richtlinien-StV, keine Maß-

nahmen im Rahmen der 

Lärmaktionsplanung 

L 3072 OD  

Lehnheim 

Tempo 30 ganztags oder 

nachts 

  Fester Blitzer 

  Zebrastreifen mit Fußgän-

gerampel ausstatten 

Keine Maßnahme im Sinne 

der Lärmaktionsplanung, 

Weitergabe des Maßnah-

menvorschlag an Fachbehör-

den 

  Kreisel als Alternative prü-

fen 

L 3166 OD Seenbrü-

cke 

Fahrbahnteiler Ortsein-

gang aus Richtung Lar-

denbach 

B 49  Ortseingang 

Grünberg von 

Reiskirchen 

kommend 

Verbesserte Sicherung 

der Querungshilfe 

Keine Maßnahme im Sinne 

der Lärmaktionsplanung, 

Weitergabe des Maßnah-

menvorschlag an Fachbehör-

den 

 

Lärmbeschwerde A 5 Stadt Grünberg 

Aus der Bevölkerung wurde die A 5 als Lärmkonfliktpunkt genannt und als Maßnahmenvor-

schlag die Errichtung einer Lärmschutzwand, Fahrbahndeckensanierung (Flüsterasphalt) so-

wie eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 120 km/h oder 100 km/h auf Höhe der Raststät-

ten vorgetragen. Die Maßnahmenvorschläge wurden der Autobahn GmbH durch die Lärmak-

tionsplanung übermittelt. 

Für passiven Lärmschutz (Schallschutzfenster, Lüfter) können sich Haus- und Wohnungsei-

gentümer an die Autobahn GmbH wenden. Nähere Informationen sind in Kapitel 3.4.1 zu-

sammengefasst. 

 

Geschwindigkeitsbegrenzung, Londorfer Straße L 3127, Grünberg 

Von der Bevölkerung wurde eine Geschwindigkeitsbegrenzung für die Londorfer Straße (L 

3127) auf 30 km/h vorgeschlagen. Nach Auswertung der Lärmkartierung 2022 und Durchfüh-

rung einer überschlägigen RLS-90 Berechnung kommt es in dem Bereich nachts zu Über-

schreitung der Richtwerte der Lärmschutz-Richtlinien-StV. Nach Auskunft der Stadt Grün-

berg steht für die Londorfer Straße unmittelbar eine Sanierung an. Die Situation soll dann 

nach der Sanierung neu bewertet werden. 

  



Landkreis Gießen 104 

 

 

 

 

Maßnamenvorschläge aus der 2. Öffentlichkeitsbeteiligung 

Folgende Lärmkonfliktpunkte bzw. Maßnahmenvorschläge wurden in der 2. Öffentlichkeitsbe-

teiligung neu eingebracht und werden nach der Veröffentlichung des Lärmaktionsplans bear-

beitet. Die Maßnahmenvorschläge werden als Prüfauftrag erfasst. Das Ergebnis wird im Lärm-

aktionsplan der 5. Runde dargestellt. 

 

Ortsteil Straße Maßnahmenvorschlag 

Queckborn K 150 

Petersweg 

Lärmbelästigung durch Straßenverkehr 

Erneuerung der Asphaltdecke 

Grünberg, Baum-

gartenfeld 

Von-Bibra-Straße Verkehrsberuhigter Bereich, bauliche Zusatz-

maßnahmen z.B. Einbuchtungen 

Deutlichere und mehrfache Tempo-30 Kenn-

zeichnung 

 

 

 Heuchelheim  

Die Gemeinde Heuchelheim hat mit den zwei Ortsteilen Heuchelheim und Kinzenbach ca. 

8.000 Einwohner und liegt direkt westlich von Gießen. Das Gemeindegebiet wird von der 

Landesstraße L 3020 und L 3359 sowie der Kreisstraße 42 geprägt. Alle Landes- und Kreis-

straßen sind von der Lärmkartierung 2022 erfasst. Die Anzahl der von Straßenverkehrslärm 

betroffenen Einwohner ist in Tabelle 34 dargestellt. Demnach sind in Summe 508 Personen 

ganztags und 540 Personen nachts von Verkehrslärm betroffen. 

Tabelle 34 Betroffene nach BUB aus der Lärmkartierung 2022 für die Gemeinde Heuchelheim 

 Betroffenenzahl 

LDEN [dB(A)] 

Betroffenenzahl 

LNight [dB(A)] 

ab 65 bis 69 ab 70 bis 74 ab 75 ab 55 bis 59 ab 60 bis 64 ab 65 

Anzahl 313 195 0 328 212 0 

 

In Tabelle 35 sind die geschätzten Zahlen der von Umgebungslärm belasteten Flächen, 

Wohnungen, Schulen und Krankenhäuser sowie die Fälle starker Belästigung, starker 

Schlafstörung und ischämischer Herzkrankheiten dargestellt. 

Tabelle 35 Geschätzte Zahl der von Umgebungslärm belasteten Flächen, Wohnungen, Schulen und Krankenhäu-

ser in Heuchelheim (EU-Kartierung) 

 
LDEN 

ab 55 dB(A) 
LDEN 

ab 65 dB(A) 
LDEN 

ab 75 dB(A) 

Gesamtfläche (km2) 2,37 0,31 0,01 

Zahl der Wohnungen 546 241 0 

Zahl der Krankenhausgebäude 0 0 0 

Zahl der Schulgebäude 0 0 0 

Zahl der Fälle starker Belästigung 229 

Zahl der Fälle starker Schlafstörung 59 

Zahl der Fälle ischämischer Herzkrankheiten 0 

 

Angabe vorhandener Lärmprobleme 

In der Gemeinde Heuchelheim konnten zwei Lärmkonfliktpunkte identifiziert werden. Zum ei-

nen die L 3020, Gießener Straße mit einer maximalen Lärmkennziffer im Nachtzeitraum von 
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1.000. Außerdem konnte die K 42, Rodheimer Straße mit einer maximalen nächtlichen Lärm-

kennziffer von 246 identifiziert werden. 

Tabelle 36 Lärmkennziffern der bestehenden Lärmkonfliktpunkte in der Gemeinde Heuchelheim 

Ortsteil Straße 

LKZ 

LDEN LNight 

Heuchelheim K 42 207 246 

Heuchelheim L 3020 876 1.000 

 

In den oben genannten Ortsdurchfahrten wurden an einigen Gebäuden Überschreitungen 

der Auslösewerte für eine bauliche Lärmsanierung festgestellt. Haus- und Wohnungseigentü-

merinnen und -eigentümer von Häusern bzw. Wohnungen an Bundes- bzw. Landesstraßen 

können bei Hessen Mobil Anträge auf Überprüfung der Anspruchsvoraussetzung für die fi-

nanzielle Erstattung von Aufwendungen für passive Schallschutzmaßnahmen (in der Regel 

Schallschutzfenster und Belüftungseinrichtungen) stellen. Nähere Informationen sind in Kapi-

tel 3.4.1 zu finden. 

Vorhandene Planungen und bereits umgesetzte Maßnahmen 

Tempo 30, Gießener Straße, L 3020 

Die Gießener Straße L 3020 stellt im Nachtzeitraum einen Lärmkonfliktpunkt dar. 

Die Berechnung durch den Straßenbaulastträger hat ergeben, dass an keinem der 125 un-

tersuchten Gebäude die Richtwerte der Lärmschutz-Richtline StV überschritten werden. 

Die verkehrsrechtlichen Voraussetzungen zur Einführung eines nächtlichen Tempolimits aus 

Lärmschutzgründen sind damit nicht gegeben. 

 

L 3020 im Lärmsanierungsprogramm Straße  

Im Rahmen des Lärmsanierungsprogramms Straße des Landes Hessen prüft Hessen Mobil, 

ob für die jeweils 30 am stärksten betroffenen Bereiche entlang von hessischen Bundesstra-

ßen in der Baulast des Bundes sowie Landesstraßen in der Baulast des Landes Hessen die 

Umsetzung von (vorzugsweise aktiven) Lärmschutzmaßnahmen im Rahmen der Lärmsanie-

rung in Betracht kommt. Der vorliegende Lärmkonflikt befindet sich auf der Liste mit den 

Lärmkonfliktpunkten des Lärmsanierungsprogramms Straße des Landes Hessen. Hessen 

Mobil wird in der Rangfolge der priorisierten Lärmkonflikte prüfen, ob straßenbauliche Lärm-

minderungsmaßnahmen möglich sind. Eine konkrete Zeitplanung für diese Prüfung und die 

etwaige Umsetzung von straßenbaulichen Maßnahmen kann nicht benannt werden. 

 

Maßnahmenvorschläge aus der 1. Öffentlichkeitsbeteiligung 

Tempo 30, Gießener Straße, L 3020 

Für die Gießener Straße wird erneut Tempo 30 vorgeschlagen. Dieser Vorschlag wurde be-

reits in der 3. Runde der Lärmaktionsplanung bearbeitet und aufgrund nicht vorliegender 

Überschreitungen der Richtwerte der Lärmschutz-Richtlinien-StV abgelehnt. Da die Ver-

kehrsmengen laut der interaktiven Verkehrsmengenkarte von Hessen Mobil im Vergleich zu 

2015 gesunken sind und somit eine Überschreitung der Richtwerte der Lärmschutz-Richtli-

nien-StV nicht wahrscheinlich ist, wird dieser Vorschlag nicht weiterverfolgt. 

 

  

https://wirtschaft.hessen.de/verkehr/strassenverkehr/laermsanierung-strasse
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Tempo 30, K 42, Heuchelheim 

Am Lärmkonfliktpunkt der K 42 in Heuchelheim wurde Tempo 30 als Maßnahmenvorschlag 

vorgetragen. Der Maßnahmenvorschlag wurde seitens der Kommune in der 3. Runde der 

Lärmaktionsplanung befürwortet. Der aktuelle Status zur möglichen Anordnung der Maß-

nahme ist bei der Gemeinde angefragt. Eine Stellungnahme der Gemeinde Heuchelheim 

steht noch aus. 

 

Maßnamenvorschläge aus der 2. Öffentlichkeitsbeteiligung 

Folgende Lärmkonfliktpunkte bzw. Maßnahmenvorschläge wurden in der 2. Öffentlichkeits-

beteiligung neu eingebracht und werden nach der Veröffentlichung des Lärmaktionsplans be-

arbeitet. Die Maßnahmenvorschläge werden als Prüfauftrag erfasst. Das Ergebnis wird im 

Lärmaktionsplan der 5. Runde dargestellt: 

 

Ortsteil Straße Maßnahmenvorschlag/Stellungnahme 

Heuchelheim L 3020 Zunahme des Verkehrs aufgrund von Brückenteilsperrun-

gen der Brücke über die Lahn im Verlauf des Gießener 

Rings (Westtangente, Nähe Kläranlage Gießen), Sanie-

rung der Brücke nicht absehbar, aktuelle Lärmbelastung 

feststellen und Anordnung von Tempo 30 für alle Kfz 

 

 Hungen  

Die Stadt Hungen zählt mit ihren 12 Stadtteilen rund 13.100 Einwohner. Die B 489 durchläuft 

die Gemeinde von Süden nach Norden und durchquert dabei den Stadtteil Utphe, führt west-

lich am Stadtteil Trais-Horloff vorbei und führt als Ortsdurchfahrt durch den Ortsteil Inheiden, 

bevor sie in die Bundesstraße B 457 einmündet. 

Die B 457 verläuft in West-Ost-Richtung zwischen dem Stadtteil Indheiden, der Stadt Hun-

gen und im Bogen südwestlich des Stadtteils Rodheim vorbei.  

Im Gemeindegebiet sind neben den Bundesstraßen auch alle Landesstraßen von der Kartie-

rung erfasst. Insgesamt sind in der Gemeinde Hungen keine Betroffenen oberhalb der Auslö-

sewerte zu verzeichnen. Es gibt ebenfalls keine von Umgebungslärm belasteten Flächen, 

Wohnungen, Schulen und Krankenhäuser, wie in Tabelle 38 dargestellt. 

Tabelle 37 Betroffene nach BUB aus der Lärmkartierung 2022 für die Gemeinde Hungen 

 Betroffenenzahl 

LDEN [dB(A)] 

Betroffenenzahl 

LNight [dB(A)] 

ab 65 bis 69 ab 70 bis 74 ab 75 ab 55 bis 59 ab 60 bis 64 ab 65 

Anzahl 0 0 0 0 0 0 
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Tabelle 38 Geschätzte Zahl der von Umgebungslärm belasteten Flächen, Wohnungen, Schulen und Krankenhäu-

ser in Hungen (EU-Kartierung) 

 
LDEN 

ab 55 dB(A) 
LDEN 

ab 65 dB(A) 
LDEN 

ab 75 dB(A) 

Gesamtfläche (km2) 3,35 0,41 0,04 

Zahl der Wohnungen 0 0 0 

Zahl der Krankenhausgebäude 0 0 0 

Zahl der Schulgebäude 0 0 0 

Zahl der Fälle starker Belästigung 0 

Zahl der Fälle starker Schlafstörung 0 

Zahl der Fälle ischämischer Herzkrankheiten 0 

 

Angabe vorhandener Lärmprobleme 

Nach Auswertung der Lärmkartierung 2022 liegen im Gemeindegebiet keine Lärmkonflikt-

punkte vor. 

 

Vorhandene Planungen und bereits umgesetzte Maßnahmen 

Lärmschutzwälle, B 457 

Entlang der B 457 plant die Stadt Hungen in drei Abschnitten Lärmschutzwälle zu errichten. 

Die entsprechenden Baugenehmigungen liegen bereits vor. Eine aktuelle Stellungnahme 

zum Sachstand liegt nicht vor. 

 

Tempo 30, nachts, OT Utphe, B 489 

Die Zustimmungserklärung ist seitens der Landrätin und der Oberen Verkehrsbehörde für die 

Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h für die Ortsdurchfahrt Hungen-Utphe, B 489 - 

von der Einmündung Heegweg (Berstädter Straße 10) bis zur Einmündung Weedstraße 

(Berstädter Straße 26) - für alle Kraftfahrzeuge in der Zeit von 22.00 Uhr bis 6.00 Uhr zum 

Schutz der Wohnbevölkerung vor Lärm erteilt worden. Die Maßnahme wurde in der 21. KW 

2019 durch die Straßenmeisterei umgesetzt. 

 

Tempo 30, nachts, OT Inheiden, B 489 

Das Tempolimit von 30 km/h im Nachtzeitraum an der B 489 in der Ortsdurchfahrt von Inhei-

den ist umgesetzt.  

 

Maßnahmenvorschläge aus der 1. Öffentlichkeitsbeteiligung 

Tempo 30, nachts, Untertor-Obertorstraße, Hungen 

Der Maßnahmenvorschlag zur Einführung von Tempo 30 im Nachtzeitraum in der Untertor- 

und Obertorstraße wird durch die Stadt Hungen begrüßt. Im Bereich des Marktplatzes be-

steht bereits Tempo 30. Nach Abschluss des Umbaus des Bahnübergangs in der Obertor-

straße soll erneut geprüft werden, ob der Straßenzug in einer Tempo-30-Zone eingebunden 

werden kann. 

 

Ortsumgehung B 489, Inheiden und Utphe 

Die Ortsumgehung ist im Bundesverkehrswegeplan 2030 als weiterer Bedarf eingestuft. 

Wann es zu einer Konkretisierung der Maßnahme kommen wird, ist aktuell nicht bekannt. 

 

Ausweisung von Tempo-30-Zonen 

Der Stadtteil Bellersheim befindet sich diesbezüglich aktuell in Planung durch die Straßen-

verkehrsbehörde. 
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Die Planung im Stadtteil Inheiden wurde im Jahr 2021 abgeschlossen und der Stadtteil ent-

sprechend beschildert. 

Im Stadtteil Langd ist ein Umbau der Ortsdurchfahrt geplant. Die Planungen zur Ausweisung 

von Tempo-30-Zonen erfolgen nach Abschluss der Baumaßnahme. 

Für den Stadtteil Nonnenroth ist die Planung samt Beschilderung abgeschlossen. 

Der Stadtteil Obbornhofen befindet sich diesbezüglich aktuell in Planung durch die Straßen-

verkehrsbehörde. 

Die Raiffeisenstraße wurde geprüft. Aufgrund der Befahrung durch den Linienverkehr, sollte 

hier von einer Beschilderung mit 30 km/h abgesehen werden. Im Rahmen des Stadtumbaus 

müssen nach Abschluss der geplanten Baumaßnahmen in der Gesamtbetrachtung die Stra-

ßen Kaiserstraße, Gießener Straße, Ladestraße und die Raiffeisenstraße geplant werden. 

Für den Stadtteil Rodheim ist die Planung samt Beschilderung abgeschlossen. 

 

Maßnahmenvorschläge abseits von Lärmkonfliktpunkten 

Folgende Maßnahmenvorschläge zu Geschwindigkeitsbeschränkungen aus Lärmschutz-

gründen abseits von Lärmkonfliktpunkten wurden eingereicht. Aus Sicht der Lärmaktionspla-

nung besteht damit keine Handlungsmöglichkeit. 

 

OD Steinheim, L 3188 

Aus der Bevölkerung wurde der Durchgangsverkehr auf der Hessenstraße in Steinheim als 

Lärmbelastung gemeldet. Als Maßnahmenvorschlag wird eine wechselseitige Durchfahrt der 

Hessenstraße vorgeschlagen, welche durch eine Lichtzeichenanlage geregelt werden soll. 

Auch die Einfahrt von Lkw in den Ort wird als laut und störend empfunden. Ein vorheriges 

Abbremsen der Lkw wegen eines Hindernisses, z.B. geparktes Auto verbessert die Situation 

nach Auskunft der Bevölkerung. 

Der Maßnahmenvorschlag wurde an die Gemeinde Hungen weitergeleitet. 

 

OT Villingen, L 3137 

Für die L 3137 im Ortsteil Villingen liegt eine Lärmbeschwerde für den Bereich zwischen 

Hungener Straße und dem Ortseingang vor. Hier ist ein neues Wohngebiet entstanden. 

Es handelt sich vorliegend um ein Neubaugebiet, das von der Stadt Hungen in Kenntnis der 

bestehenden Landesstraße ausgewiesen wurde. Da die Bebauung in Kenntnis der vorhan-

denen Landesstraße errichtet wurde, ist nicht Hessen Mobil als Straßenbaulastträger, son-

dern die Stadt Hungen für den eventuellen notwendigen Lärmschutz verantwortlich. Es wird 

auf die allgemeinen Ausführungen zu Neubaugebieten in Kapitel 3.5.3 verwiesen. 

 

Hungen, Niddaer Straße/Goethestraße 

Für die Niddaer Straße wurde ein Maßnahmenvorschlag von Tempo 30 sowie eine bessere, 

zielgerichtete Verkehrsführung für den Verkehr Richtung Gewerbegebiet vorgebracht. 

 

Hungen, Langgasse 

Die Langgasse in Hungen wurde hinsichtlich ihrer Funktion als Hauptzufahrtsstraße zu den 

landwirtschaftlichen Gebieten als Lärmbelastung gemeldet. Als störend wird hier die Zufahrt 

der Traktoren, Mofas und Motorroller mit teils überhöhter Geschwindigkeit erlebt.  

Des Weiteren wurde ein sehr aktives Glockengeläut genannt.  

Der Maßnahmenvorschlag wurde an die Gemeinde Hungen weitergeleitet. 
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Maßnamenvorschläge aus der 2. Öffentlichkeitsbeteiligung 

Folgende Lärmkonfliktpunkte bzw. Maßnahmenvorschläge wurden in der 2. Öffentlichkeits-

beteiligung neu eingebracht und werden nach der Veröffentlichung des Lärmaktionsplans be-

arbeitet. Die Maßnahmenvorschläge werden als Prüfauftrag erfasst. Das Ergebnis wird im 

Lärmaktionsplan der 5. Runde dargestellt. 

 

Ortsteil Straße Maßnahmenvorschlag/Stellungnahme 

Inheiden und Ut-

phe 

B 489 Aktuelle Messung des Verkehrsaufkommens 

Tempolimit vom Ortsausgang Inheiden bis zum Kreisel 

(Kreuzung B 457 und B 489) 

Regelmäßige Geschwindigkeitskontrollen 

Kontrolle von PKW, Krafträdern und Quads auf Lärmer-

zeugung 

 

 Langgöns  

Die Gemeinde Langgöns besteht aus den Ortsteilen Langgöns, Cleeberg, Dornholzhausen, 

Espa, Niederkleen sowie Oberkleen und zählt 11.700 Einwohner. 

Durch die Gemeinde Langgöns führt in Nord-Süd-Richtung die Bundesautobahn A 485 west-

lich der Ortschaft Langgöns vorbei. Im Osten verläuft die Bundesautobahn A 45 ebenfalls in 

Nord-Süd-Richtung an der Ortschaft vorbei.  

Im Gemeindegebiet sind neben den Autobahnen A 45 und A 485 alle Kreis- und Landesstra-

ßen von der Lärmkartierung 2022 erfasst. 

Insgesamt sind in der Gemeinde Langgöns 6 Betroffene ganztags und 78 Betroffene nachts 

oberhalb der Auslösewerte zu verzeichnen. Alle Betroffenen befinden sich jeweils in der 

niedrigsten Pegelklasse oberhalb der Auslösewerte, wie in Tabelle 39 dargestellt ist. 

Tabelle 39 Betroffene nach BUB aus der Lärmkartierung 2022 für die Gemeinde Langgöns 

 Betroffenenzahl 

LDEN [dB(A)] 

Betroffenenzahl 

LNight [dB(A)] 

ab 65 bis 69 ab 70 bis 74 ab 75 ab 55 bis 59 ab 60 bis 64 ab 65 

Anzahl 6 0 0 78 0 0 

 

In Tabelle 40 sind die geschätzten Zahlen der von Umgebungslärm belasteten Flächen, 

Wohnungen, Schulen und Krankenhäuser sowie die Fälle starker Belästigung, starker 

Schlafstörung und ischämischer Herzkrankheiten dargestellt. 

Tabelle 40 Geschätzte Zahl der von Umgebungslärm belasteten Flächen, Wohnungen, Schulen und Krankenhäu-

ser in Langgöns (EU-Kartierung) 

 
LDEN 

ab 55 dB(A) 
LDEN 

ab 65 dB(A) 
LDEN 

ab 75 dB(A) 

Gesamtfläche (km2) 6,97 2,27 0,30 

Zahl der Wohnungen 676 2 0 

Zahl der Krankenhausgebäude 0 0 0 

Zahl der Schulgebäude 3 0 0 

Zahl der Fälle starker Belästigung 192 
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Zahl der Fälle starker Schlafstörung 37 

Zahl der Fälle ischämischer Herzkrankheiten 0 

Angabe zu vorhandenen Lärmkonfliktpunkten 

Weder die A 45 noch die A 485 stellen in der Gemeinde Langgöns einen Lärmkonfliktpunkt 

dar. Als Lärmkonfliktpunkte konnten die L 3133 und die L 3475 in der Ortsdurchfahrt von 

Langgöns identifiziert werden.  

Tabelle 41 Lärmkonfliktpunkte unter Angabe der Lärmkennziffer in der Gemeinde Langgöns 

Ortsteil Straße 

LKZ 

LDEN LNight 

Langgöns L 3133 (OD) 240 291 

Langgöns L 3475 (OD) 103 123 

 

In den oben genannten Ortsdurchfahrten wurden an einigen Gebäuden Überschreitungen 

der Auslösewerte für eine bauliche Lärmsanierung festgestellt. Haus- und Wohnungseigentü-

merinnen und -eigentümer von Häusern bzw. Wohnungen an Bundes- bzw. Landesstraßen 

können bei Hessen Mobil Anträge auf Überprüfung der Anspruchsvoraussetzung für die fi-

nanzielle Erstattung von Aufwendungen für passive Schallschutzmaßnahmen (in der Regel 

Schallschutzfenster und Belüftungseinrichtungen) stellen. Nähere Informationen sind in Kapi-

tel 3.4.1 zu finden. 

Vorhandene Planungen und bereits umgesetzte Maßnahmen 

Aus den vergangenen Runden der Lärmaktionsplanung sind weder Planungen noch bereits 

umgesetzte Maßnahmen bekannt. 

 

Maßnahmenvorschläge aus der 1. Öffentlichkeitsbeteiligung 

L 3133 Obergasse und Moorgasse, Langgöns 

Für die Obergasse als Teil der Ortsdurchfahrt von Langgöns wurden als Maßnahmenvor-

schläge bessere Querungshilfen, verstärkte Geschwindigkeitsüberwachung, eine Geschwin-

digkeitsbegrenzung auf Tempo 30, Durchfahrtsbeschränkung und Umleitung des Schwer-

lastverkehrs, die Installation von stationärer Geschwindigkeitsüberwachung sowie die Sanie-

rung der maroden Fahrbahnoberfläche vorgebracht. 

Die Maßnahmenvorschläge wurden an die entsprechenden Fachbehörden weitergegeben. 

Nach Rückmeldung der Gemeinde Langgöns sind die Maßnahmenvorschläge noch nicht ab-

schließend geprüft, da Stellungnahmen aus den Fachbehörden noch ausstehen. 

 

L 3475 Schmittgraben, Langgöns 

Für die Ortsdurchfahrt der L 3475 Schmittgraben wurde ein erhöhtes Verkehrsaufkommen 

sowie Lärm verursacht von Straßenverkehr gemeldet. Außerdem wurde eine erhöhte Ge-

schwindigkeit des Verkehrs vorgebracht.  

Eine beim Straßenbaulastträger beauftragte schalltechnische Berechnung als Vorausset-

zung möglicher straßenverkehrsrechtlicher Maßnahmen zeigte keine Überschreitungen der 

Lärmschutz-Richtlinien-StV. Da es sich bei dem Streckenabschnitt der L 3475 nicht um einen 

Lärmkonfliktpunkt besonderer Belastung, sind weitere Maßnahmen im Rahmen der Lärmak-

tionsplanung nicht geplant. Der Maßnahmenvorschlag wurde entsprechend weitergegeben. 
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Maßnahmenvorschläge abseits von Lärmkonfliktpunkten 

Folgende Maßnahmenvorschläge zu Geschwindigkeitsbeschränkungen aus Lärmschutz-

gründen abseits von Lärmkonfliktpunkten wurden eingereicht. Aus Sicht der Lärmaktionspla-

nung besteht damit keine Handlungsmöglichkeit. 

 

Lärmschutz A 45 

Für den Neubau der Autobahnbrücke der A 45 im Gemeindegebiet von Langgöns wurde an-

geregt, den Lärmschutz über das Brückenende hinaus zu gestalten.  

Bei Neubauvorhaben bzw. wesentlichen Änderungen (z.B. Fahrstreifenerweiterung) an be-

stehenden Straßen erfolgt der Lärmschutz im Rahmen der Lärmvorsorge nach den Vorga-

ben der Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV).  

Die Lärmvorsorge dient dem Zweck, dem Entstehen gesundheitlicher Gefährdungen vorzu-

beugen. Hier besteht für die Wohnbevölkerung ein Anspruch auf Einhaltung der Grenzwerte 

der 16. BImSchV durch aktive Lärmschutzmaßnahmen (z.B. Schallschutzwände/-wälle, lärm-

mindernde Fahrbahnoberflächen, Einhausungen), soweit diese gemäß dem Stand der Tech-

nik realisierbar sind und deren Kosten nicht außer Verhältnis zu dem angestrebten Schutz-

zweck (also die Einhaltung der Grenzwerte) stehen.  

Die Lärmvorsorge führt in der Praxis zu einem deutlich höheren Schutzniveau, als es bei der 

freiwilligen (fachgesetzlich nicht normierten) Lärmsanierung nach den hierfür geltenden Best-

immungen in der Regel der Fall ist. Die Immissionsgrenzwerte liegen im Fall der Lärmvor-

sorge deutlich unter denen der Lärmsanierung und auch unterhalb der Lärmwerte, ab denen 

im Rahmen der Lärmaktionsplanung in Hessen von einem Lärmkonfliktpunkt gesprochen 

wird. 

 

L 3129 Dorfstraße, Dornholzhausen 

Für die Ortseinfahrt der L 3129 in Dornholzhausen wurde ein zunehmender Verkehrslärm so-

wie Überschreitungen der dort geltenden Geschwindigkeit von 30 km/h vorgebracht. Als 

Maßnahmenvorschlag wurden Geschwindigkeitskontrollen vorgeschlagen. Der Maßnahmen-

vorschlag wurde weitergegeben.  

 

Maßnamenvorschläge aus der 2. Öffentlichkeitsbeteiligung 

Folgende Lärmkonfliktpunkte bzw. Maßnahmenvorschläge wurden in der 2. Öffentlichkeits-

beteiligung neu eingebracht und werden nach der Veröffentlichung des Lärmaktionsplans be-

arbeitet. Die Maßnahmenvorschläge werden als Prüfauftrag erfasst. Das Ergebnis wird im 

Lärmaktionsplan der 5. Runde dargestellt. 

 

Ortsteil Straße Maßnahmenvorschlag/Stellungnahme 

Langgöns L 3133  Änderung der Vorfahrtsregelung: An der L 3133 (Ober-

gasse 2) abknickende Vorfahrt auf die L 3475 (Breit-

gasse), das würde die Geschwindigkeit in Obergasse und 

Moorgasse erheblich drosseln 

 

Sperrung der Ortsdurchfahrt für Schwerverkehr nachts 

und zwingende Nutzung der innerörtlichen Umgehungs-

straße am Wingert 
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 Laubach  

In der Gemeinde Laubach leben ca. 9.700 Einwohner. Im Gemeindegebiet sind neben der 

Bundesstraße B 276 auch alle Landes- und Kreisstraßen von der Lärmkartierung erfasst. 

Wie aus Tabelle 42 ersichtlich ist, sind keine Betroffene ganztags und nachts oberhalb der 

Auslösewerte im gesamten Gemeindegebiet zu verzeichnen. Die Gemeinde besitzt damit 

keinen Lärmkonfliktpunkt. Es gibt ebenfalls keine von Umgebungslärm belasteten Flächen, 

Wohnungen, Schulen und Krankenhäuser, wie in Tabelle 43 dargestellt. 

Tabelle 42 Betroffene nach BUB aus der Lärmkartierung 2022 für die Gemeinde Laubach 

 Betroffenenzahl 

LDEN [dB(A)] 

Betroffenenzahl 

LNight [dB(A)] 

ab 65 bis 69 ab 70 bis 74 ab 75 ab 55 bis 59 ab 60 bis 64 ab 65 

Anzahl 0 0 0 0 0 0 

 
Tabelle 43 Geschätzte Zahl der von Umgebungslärm belasteten Flächen, Wohnungen, Schulen und Krankenhäu-

ser in Laubach (EU-Kartierung) 

 
LDEN 

ab 55 dB(A) 
LDEN 

ab 65 dB(A) 
LDEN 

ab 75 dB(A) 

Gesamtfläche (km2) 0 0 0 

Zahl der Wohnungen 0 0 0 

Zahl der Krankenhausgebäude 0 0 0 

Zahl der Schulgebäude 0 0 0 

Zahl der Fälle starker Belästigung 0 

Zahl der Fälle starker Schlafstörung 0 

Zahl der Fälle ischämischer Herzkrankheiten 0 

 

Angaben zu vorhandenen Lärmkonfliktpunkten 

In der Gemeinde Amöneburg liegt nach Auswertung der Lärmkartierung 2022 kein Lärmkon-

fliktpunkt vor.  

 

Vorhandene Planungen und bereits umgesetzte Maßnahmen 

Tempo-30-Zone, Laubach, Gonterskirchen 

Die Errichtung einer Tempo-30-Zone für Gonterskirchen wurde in der vergangenen Runde 

der Lärmaktionsplanung als Maßnahmenvorschlag eingebracht. Ein aktueller Status zur Um-

setzung des Maßnahmenvorschlags ist angefragt. Eine Stellungnahme liegt aktuell nicht vor. 

 

Maßnahmenvorschläge aus der 1. Öffentlichkeitsbeteiligung 

Im Rahmen der 1. Öffentlichkeitsbeteiligung sind keine Maßnahmenvorschläge eingegan-

gen. 

 

Stellungnahmen oder Maßnahmenvorschläge in der 2. Öffentlichkeitsbeteiligung 

Im Rahmen der 2. Öffentlichkeitsbeteiligung sind weder Stellungnahmen noch Maßnahmen-

vorschläge eingegangen. 
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 Lich  

Die Stadt Lich zählt mit der Kernstadt und den 8 Stadtteilen rund 14.200 Einwohner. Die 

Bundesstraße B 457 durchläuft das ganze Gemeindegebiet von Nordwesten in Richtung 

Südosten. Die Straße führt dabei im Norden und Osten an der Stadt Lich vorbei sowie im 

weiteren Verlauf südlich des Stadtteils Langsdorf. Im Gemeindegebiet sind alle Bundes-, 

Landes- und Kreisstraßen von der Lärmkartierung 2022 erfasst. 

In der Stadt Lich sind 2 Betroffene ganztags und 30 Betroffene nachts oberhalb der Auslöse-

werte zu verzeichnen. Die Belasteten pro Pegelklasse sind Tabelle 44 zu entnehmen. 

Tabelle 44 Betroffene nach BUB aus der Lärmkartierung 2022 für die Gemeinde Lich 

 Betroffenenzahl 

LDEN [dB(A)] 

Betroffenenzahl 

LNight [dB(A)] 

ab 65 bis 69 ab 70 bis 74 ab 75 ab 55 bis 59 ab 60 bis 64 ab 65 

Anzahl 2 0 0 30 0 0 

 

In Tabelle 45 sind die geschätzten Zahlen der von Umgebungslärm belasteten Flächen, 

Wohnungen, Schulen und Krankenhäuser sowie die Fälle starker Belästigung, starker 

Schlafstörung und ischämischer Herzkrankheiten dargestellt. 

Tabelle 45 Geschätzte Zahl der von Umgebungslärm belasteten Flächen, Wohnungen, Schulen und Krankenhäu-

ser in Lich (EU-Kartierung) 

 
LDEN 

ab 55 dB(A) 
LDEN 

ab 65 dB(A) 
LDEN 

ab 75 dB(A) 

Gesamtfläche (km2) 10,73 1,81 0,31 

Zahl der Wohnungen 205 0 0 

Zahl der Krankenhausgebäude 0 0 0 

Zahl der Schulgebäude 0 0 0 

Zahl der Fälle starker Belästigung 60 

Zahl der Fälle starker Schlafstörung 12 

Zahl der Fälle ischämischer Herzkrankheiten 0 

 

Angaben zu vorhandenen Lärmkonfliktpunkten 

In der Stadt Lich besteht nach Auswertung der Lärmkartierung 2022 kein Lärmkonfliktpunk 

besonderer Belastung. Die Ortsdurchfahrt der L 3053 im Bereich der Kolnhäuser Straße 

weist nachts eine maximale Lärmkennziffer von 149 auf. Die Lärmkennziffern für die weite-

ren Bereiche der Ortsdurchfahrt sowie der L 149 in Langsdorf sind in Tabelle 46 dargestellt. 

Tabelle 46 Lärmkonfliktpunkte unter Angabe der Lärmkennziffer für die Stadt Lich 

Ortsteil Straße 

LKZ 

LDEN LNight 

Lich L 3053 Kolnhäuser Str. 125 149 

Lich L 3358 Garbenteicher Straße 50 68 

Lich L 3053 Gießener Str. 43 56 

Lich L 3355 Oberstadt 0 1 

Langsdorf L 149 Ortsdurchfahrt 16 23 
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In den oben genannten Ortsdurchfahrten wurden an einigen Gebäuden Überschreitungen 

der Auslösewerte für eine bauliche Lärmsanierung festgestellt. Haus- und Wohnungseigentü-

merinnen und -eigentümer von Häusern bzw. Wohnungen an Bundes- bzw. Landesstraßen 

können bei Hessen Mobil Anträge auf Überprüfung der Anspruchsvoraussetzung für die fi-

nanzielle Erstattung von Aufwendungen für passive Schallschutzmaßnahmen (in der Regel 

Schallschutzfenster und Belüftungseinrichtungen) stellen. Nähere Informationen sind in Kapi-

tel 3.4.1 zu finden. 

Vorhandene Planungen und bereits umgesetzte Maßnahmen 

Für die Stadt Lich sind keine Planungen oder bereits umgesetzte Maßnahmen bekannt. 

 

Maßnahmenvorschläge aus der 1. Öffentlichkeitsbeteiligung 

Bessinger Straße ï K 149, Ortseinfahrt Langsdorf 

Die Ortseinfahrt von Langsdorf wurde im Bereich der Bessinger Straße als Lärmbelastung 

seitens der Bevölkerung genannt. Maßnahmenvorschläge sind eine Fahrbahnverengung, 

eine Tempo-30-Zone oder ein großer Fußgängerüberweg. 

Nach Auswertung der Lärmkartierung 2022 und Durchführung einer überschlägigen RLS90-

Berechnung konnten keine Überschreitungen der Richtwerte der Lärmschutz-Richtlinie-StV 

festgestellt werden. 

Der Maßnahmenvorschlag wurde an die zuständigen Fachbehörden weitergeleitet. 

Nach Rückmeldung der zuständigen Straßenverkehrsbehörde könnte ein Fußgängerüber-

weg nur angeordnet werden, wenn die Vorgaben der FGÜ Richtlinie erfüllt sind. Hierzu wäre 

eine Vorabzählung durch die Stadt Lich vorzunehmen.  Da ein Fußgängerüberweg allerdings 

nicht zur Lärmreduzierung beiträgt, stellt dies keine geeignete Maßnahme dar. 

 

Tempolimit an der L 3053, Kolnhäuser Straße und Gießener Straße, Lich 

Aus der Bevölkerung wurde der Maßnahmenvorschlag zur Einführung eines Tempolimits von 

30 km/h ganztags oder nachts eingebracht. Der Maßnahmenvorschlag wurde an die zustän-

digen Fachbehörden weitergeleitet. 

Eine aktuelle schalltechnische Berechnung vom Straßenbaulastträger zeigt keine Über-

schreitungen der Richtwerte der Lärmschutz-Richtlinien-StV. 

 

Tempolimit an der L 3355 Oberstadt, Lich 

Aus der Bevölkerung wurde der Maßnahmenvorschlag zur Einführung eines Tempolimits von 

30 km/h ganztags oder nachts eingebracht. Der Maßnahmenvorschlag wurde an die zustän-

digen Fachbehörden weitergeleitet. 

Eine aktuelle schalltechnische Berechnung vom Straßenbaulastträger zeigt keine Über-

schreitungen der Richtwerte der Lärmschutz-Richtlinien-StV. 

 

Tempolimit an der L3358, Garbenteicher Straße, Lich 

Aus der Bevölkerung wurde der Maßnahmenvorschlag zur Einführung eines Tempolimits von 

30 km/h ganztags oder nachts eingebracht. Der Maßnahmenvorschlag wurde an die zustän-

digen Fachbehörden weitergeleitet. 

Eine aktuelle schalltechnische Berechnung vom Straßenbaulastträger zeigt keine Über-

schreitungen der Richtwerte der Lärmschutz-Richtlinien-StV. 
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Maßnahmenvorschläge abseits von Lärmkonfliktpunkten 

Folgende Maßnahmenvorschläge zu Geschwindigkeitsbeschränkungen aus Lärmschutz-

gründen abseits von Lärmkonfliktpunkten wurden eingereicht. Aus Sicht der Lärmaktionspla-

nung besteht damit keine Handlungsmöglichkeit. 

 

Ortsumfahrung Nieder-Bessing L 3481 

Aus der Bevölkerung wurde die vorhandene Agglomerat-Fahrbahnmarkierung (ĂNoppenñ) als 

Lärmbelastung gemeldet. Als Maßnahmenvorschlag wurde die Entfernung der Agglomerat-

Fahrbahnmarkierung, eine Geschwindigkeitsbegrenzung sowie ein Überholverbot vorge-

bracht. Außerdem wäre eine Lärmschutzwand oder ähnliche Lärmschutzmaßnahmen wün-

schenswert.  

Der Maßnahmenvorschlag wurde an die zuständigen Fachbehörden weitergegeben. 

 

L 3354 und B 457, Hungener Pforte, Langsdorf 

Aus der Bevölkerung wurde für den Ort Langsdorf die L 3354 sowie die B 457 als Lärmbelas-

tung genannt. Des Weiteren wurde die Möglichkeit des Passierens der Kreuzung der Hunge-

ner Pforte sowohl mit dem Auto als auch zu Fuß kritisiert. Die Ein- und Auffahrt zu Grundstü-

cken ist ebenfalls auf Grund der Sichtverhältnisse erschwert. 

Als Maßnahmenvorschläge wird eine Geschwindigkeitsbegrenzung der B 457 im Bereich 

von Langsdorf, sowie der L 3354 auf 70 km/h vor dem Ortsschild, Geschwindigkeitskontrol-

len durch Blitzer und ein Warnschild Ăgefªhrliche Ausfahrtñ genannt. 

Nach Rückmeldung der Stadt Lich wird in Kürze ein Verkehrsspiegel im Bereich der Hunge-

ner Pforte aufgestellt, um die Ausfahrt bzw. die Einsicht aus der Nebenstraße zu verbessern. 

Nach Rückmeldung der zuständigen Straßenverkehrsbehörde sind im außerörtlichen Be-

reich der B 457 die Voraussetzungen zur Anordnung einer Geschwindigkeitsbeschränkung 

nicht erfüllt. 

 

Schlagmühle B 457, Lich 

Von der Bevölkerung wurde vorgeschlagen an der B 457 auf der Lich zugewandten Seite ei-

nen Lärmschutzwall zu errichten oder einen Flüsterasphalt aufzutragen. 

Der vorliegende Lärmkonflikt ist nicht Teil des Lärmsanierungsprogramms Straße des Lan-

des Hessen. Im Rahmen des Lärmsanierungsprogramm Straße des Landes Hessen prüft 

Hessen Mobil, ob für die jeweils 30 am stärksten betroffenen Bereiche entlang von hessi-

schen Bundesstraßen in der Baulast des Bundes sowie Landesstraßen in der Baulast des 

Landes Hessen die Umsetzung von (vorzugsweise aktiven) Lärmschutzmaßnahmen im Rah-

men der Lärmsanierung in Betracht kommt und arbeitet diese von Amts wegen sukzessive 

ab. Mittelfristig können für den vorliegenden Lärmkonflikt daher keine straßenbaulichen Maß-

nahmen im Rahmen der Lärmsanierung in Aussicht gestellt werden. Ungeachtet dessen be-

steht für Eigentümerinnen und Eigentümer betroffener Wohnimmobilien die Möglichkeit, ei-

nen Antrag auf eine Förderung passiver Lärmschutzeinrichtungen (z. B. Lärmschutzfenster) 

bei Hessen Mobil zu stellen.  

Hessen Mobil baut seit 2017 ungeachtet der örtlichen Lärmsituation vorrangig lärmmin-

dernde Straßendeckschichten als Regelbauweise ein. Hessen Mobil prüft bei der nächsten 

regulär anstehenden Straßendeckensanierung, ob im Bereich des vorliegenden Lärmkon-

flikts ein lärmarmer Asphalt eingebracht werden kann. 

 

  

https://wirtschaft.hessen.de/verkehr/strassenverkehr/laermsanierung-strasse
https://wirtschaft.hessen.de/verkehr/strassenverkehr/laermsanierung-strasse
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Maßnahmenvorschläge aus der 2. Öffentlichkeitsbeteiligung 

Folgende Lärmkonfliktpunkte bzw. Maßnahmenvorschläge wurden in der 2. Öffentlichkeitsbe-

teiligung neu eingebracht und werden nach der Veröffentlichung des Lärmaktionsplans bear-

beitet. Die Maßnahmenvorschläge werden als Prüfauftrag erfasst. Das Ergebnis wird im Lärm-

aktionsplan der 5. Runde dargestellt. 

 

Ortsteil Straße Maßnahmenvorschlag/Stellungnahme 

Lich L 3358 Installation Hinweisschilder zur gefahrenen Geschwin-

digkeit 

 

 Linden  

Die Stadt Linden zählt mit den Stadtteilen Großen-Linden und Leihgestern rund 13.600 Ein-

wohner. Das Gemeindegebiet der Stadt Linden wird im westlichen Teil der Gemeinde von 

Norden nach Süden von der A 485 durchquert. In Ost-West-Richtung führt die Bundesautob-

ahn A 45 südlich an Großen-Linden und dem Stadtteil Leihgestern vorbei. Die L 3475 führt 

als Ortsdurchfahrt durch Großen-Linden und weiter als L 3129 durch Leihgestern. 

Insgesamt sind im Gemeindegebiet 447 Betroffene ganztags und 731 Betroffene nachts zu 

verzeichnen. Die Betroffenen pro Pegelklasse sind in Tabelle 47 ersichtlich. 

Tabelle 47 Betroffene nach BUB aus der Lärmkartierung 2022 für die Stadt Linden 

 Betroffenenzahl 

LDEN [dB(A)] 

Betroffenenzahl 

LNight [dB(A)] 

ab 65 bis 69 ab 70 bis 74 ab 75 ab 55 bis 59 ab 60 bis 64 ab 65 

Anzahl 283 162 2 574 145 12 

 

In Tabelle 48 sind die geschätzten Zahlen der von Umgebungslärm belasteten Flächen, 

Wohnungen, Schulen und Krankenhäuser sowie die Fälle starker Belästigung, starker 

Schlafstörung und ischämischer Herzkrankheiten dargestellt. 

Tabelle 48 Geschätzte Zahl der von Umgebungslärm belasteten Flächen, Wohnungen, Schulen und Krankenhäu-

ser in Linden (EU-Kartierung) 

 
LDEN 

ab 55 dB(A) 
LDEN 

ab 65 dB(A) 
LDEN 

ab 75 dB(A) 

Gesamtfläche (km2) 14,96 6,19 1,56 

Zahl der Wohnungen 2.030 211 0 

Zahl der Krankenhausgebäude 0 0 0 

Zahl der Schulgebäude 8 0 0 

Zahl der Fälle starker Belästigung 640 

Zahl der Fälle starker Schlafstörung 150 

Zahl der Fälle ischämischer Herzkrankheiten 1 

 

Angabe zu vorhandenen Lärmkonfliktpunkten 

Der Schwerpunkt der Belastungen trotz Umsetzung einer nächtlichen Geschwindigkeitsbe-

schränkung auf 30 km/h besteht in Form von zwei Lärmkonfliktpunkten auf der L 3129 in den 

Ortsdurchfahrten der Stadtteile Großen-Linden und Leihgestern.  

Die Lärmkennziffern für die untersuchten Straßenabschnitte sind aus Tabelle 49 zu entneh-

men.  
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Tabelle 49 Lärmkonfliktpunkte unter Angabe der Lärmkennziffer in der Stadt Linden 

Ortsteil Straße 

LKZ 

LDEN LNight 

Großen-Linden L 3129 Leihgesterner Str. 38 47 

Großen-Linden L 3129 Moltke Str. / Alte Heerstr. 397 239 

Großen-Linden L 3129 Hüttenberger Str. / Frankfurter Str. 6 13 

Leihgestern L 3129 Hauptstr. 211 248 

Forst L 3130 Gießener Str. 0 1 

 

In den oben genannten Ortsdurchfahrten wurden an einigen Gebäuden Überschreitungen 

der Auslösewerte für eine bauliche Lärmsanierung festgestellt. Haus- und Wohnungseigentü-

merinnen und -eigentümer von Häusern bzw. Wohnungen an Bundes- bzw. Landesstraßen 

können bei Hessen Mobil Anträge auf Überprüfung der Anspruchsvoraussetzung für die fi-

nanzielle Erstattung von Aufwendungen für passive Schallschutzmaßnahmen (in der Regel 

Schallschutzfenster und Belüftungseinrichtungen) stellen. Nähere Informationen sind in Kapi-

tel 3.4.1 zu finden. 

Der Grund für die hohe Belastung insbesondere an der L 3129 wird im Folgenende darge-

stellt und visualisiert. Die Ortsdurchfahrt der L 3129 in Großen-Linden ist geprägt durch eine 

straßenrandnahe, dichte, geschlossene Wohnbebauung, wie es Abbildung 17 zu entnehmen 

ist. Die unmittelbare Nähe zum Straßenrand ist hierbei bestimmend für die Höhe der Belas-

tung. Die Ortsdurchfahrt der L 3129 in Leihgestern ist ab der Einmündung der Wilhelmstraße 

ebenfalls durch eine straßenrandnahe, geschlossene Wohnbebauung geprägt. Zwischen 

den Häusern Großen-Lindener-Straße 12 und Hauptstraße 15, wo sich eine Engstelle befin-

det, besteht ein Tempolimit von 30 km/h. Ab der Verbreiterung der Straße gilt Tempo 50. Wie 

Abbildung 17 zu entnehmen ist, ist beidseitiges Parken an der L 3129 in Leihgestern mög-

lich. 

 

 
Abbildung 17 Bebauung an der L 3129 in der Ortsdurchfahrt von Großen-Linden (links) und Leihgestern (rechts)56 
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Vorhandene Planungen und bereits umgesetzte Maßnahmen 

Stationäre Geschwindigkeitsüberwachung 

Die Installation stationärer Geschwindigkeitsüberwachungen in Linden ist weiterhin in Pla-

nung. 

 

Innerörtliche Umgehungsstraße 

Der Maßnahmenvorschlag sieht eine Lenkung des Durchgangsverkehrs von der L 3475 

durch das Gewerbegebiet von Großen-Linden, über die Robert-Bosch-Straße und die Niko-

laus-Otto-Straße, durch den Tunnel und über Wirtschaftswege (die hierfür ausgebaut werden 

müssten) zur L 3130 mit Anbindung des Kuhn-Centers vor. Hierdurch würde die Ortsdurch-

fahrt von Großen-Linden vom Durchgangsverkehr freigehalten. Bei einer Weiterführung über 

betonierte Wirtschaftswege zur L 3129 und Anbindung an die L 3129 außerhalb des Ortsteils 

Leihgestern könnte auch diese Ortsdurchfahrt vom Durchgangsverkehr entlastet werden. Die 

Einrichtung einer innerörtlichen Umgehungsstraße wurde bereits in der Vergangenheit nach 

Auskunft der Stadt Linden mehrfach beraten. In Abwägung der entstehenden Kosten zu den 

geringen Entlastungseffekten an den stark belasteten Landesstraßen wurde von der Stadt 

Linden vom Bau einer Umgehungsstraße abgesehen. Im Rahmen einer Baumaßnahme der 

Bahn zur Erweiterung des vorhandenen Viadukts und weiteren Planungen des Baugebiets 

Nördlich Breiter Weg könnte eine Verbindung der L 3129 zum Viadukt entstehen. 

 

L 3129 im Lärmsanierungsprogramm Straße  

Im Rahmen des Lärmsanierungsprogramms Straße des Landes Hessen prüft Hessen Mobil, 

ob für die jeweils 30 am stärksten betroffenen Bereiche entlang von hessischen Bundesstra-

ßen in der Baulast des Bundes sowie Landesstraßen in der Baulast des Landes Hessen die 

Umsetzung von (vorzugsweise aktiven) Lärmschutzmaßnahmen im Rahmen der Lärmsanie-

rung in Betracht kommt. Der vorliegende Lärmkonflikt befindet sich auf der Liste mit den 

Lärmkonfliktpunkten des Lärmsanierungsprogramms Straße des Landes Hessen. Hessen 

Mobil wird in der Rangfolge der priorisierten Lärmkonflikte prüfen, ob straßenbauliche Lärm-

minderungsmaßnahmen möglich sind. Eine konkrete Zeitplanung für diese Prüfung und die 

etwaige Umsetzung von straßenbaulichen Maßnahmen kann nicht benannt werden. 

 

Tempo 30, nachts, L 3129, Großen-Linden  

In der Moltkestraße und in der Alten Heerstraße ist ein nächtliches Tempolimit von 30 km/h 

im Zeitraum von 22:00 ï 6:00 Uhr umgesetzt. 

 

Tempo 30, nachts, L3129, Leihgestern 

In der Ortsdurchfahrt der L 3129 durch den Stadtteil Leihgestern besteht ab dem Bereich der 

Großen-Lindener Straße 12 nach Osten bis zur Hauptstraße 15 eine Geschwindigkeitsbe-

grenzung auf 30 km/h. Für den nach Osten anschließenden Straßenabschnitt zeigen die Be-

rechnungsergebnisse des Straßenbaulastträgers, dass an keinem der Häuser die Richtwerte 

der Lärmschutz-RL-StV für ein Mischgebiet überschritten werden. Die Erweiterung des Tem-

polimits ist somit im Sinne der vorgenannten Richtlinie keine geeignete Lärmminderungs-

maßnahme. 
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Maßnahmenvorschläge aus der 1. Öffentlichkeitsbeteiligung 

Tempolimit Leihgesterner Straße - L 3129, Großen-Linden 

Aus der Bevölkerung wurde der Maßnahmenvorschlag zur Einführung eines Tempolimits von 

30 km/h auf der Leihgesterner Straße vorgebracht. Nach Auswertung der Lärmkartierung 

2022 und Durchführung einer überschlägigen RLS-90-Berechnung konnten jedoch keine 

Überschreitungen der Richtwerte der Lärmschutz-Richtlinien-StV festgestellt werden. Der 

Maßnahmenvorschlag wurde den zuständigen Fachbehörden übermittelt. 

 

Tempolimit Moltkestraße und Alte Heerstraße - L 3129, Großen-Linden 

Im Rahmen der Auswertung der Lärmkartierung 2022 und Durchführung einer überschlägi-

gen RLS-90-Berechnung für die L 3129 wurden für die Straßenabschnitte Alte Heerstraße 

und Moltkestraße Überschreitungen der Richtwerte der Lärmschutz-Richtlinien-StV am Tag 

und in der Nacht festgestellt werden. Die bestehende Geschwindigkeitsbegrenzung auf 

Tempo 30 nachts in diesen Straßenabschnitten wurde dabei berücksichtigt. Die Lärmaktions-

planung regt deshalb die Ausweitung des Tempolimits für ganztags an. Der Maßnahmenvor-

schlag wurde den zuständigen Fachbehörden übermittelt. 

 

Tempolimit Gießener Straße - L 3130, Linden Forst 

Aus der Bevölkerung wurde der Maßnahmenvorschlag zur Einführung eines Tempolimits von 

30 km/h ganztags oder nachts eingebracht. Nach Auswertung der Lärmkartierung 2022 und 

Durchführung einer überschlägigen RLS-90-Berechnung konnten jedoch keine Überschrei-

tungen der Richtwerte der Lärmschutz-Richtlinien-StV festgestellt werden. Der Maßnahmen-

vorschlag wurde den zuständigen Fachbehörden übermittelt. 

 

Tempolimit Hauptstraße - L3129, Leihgestern 

Nach Auswertung der Lärmkartierung 2022 und Durchführung einer überschlägigen RLS-90-

Berechnung konnten sowohl für den Tag- als auch für den Nachtzeitraum Überschreitungen 

der Richtwerte der Lärmschutz-Richtlinien-StV festgestellt werden. Die Lärmaktionsplanung 

regt deshalb die Ausweitung des Tempolimits für ganztags sowie den gesamten Straßenver-

lauf an. Bei Zustimmung durch die Stadt Linden wird eine entsprechende schalltechnische 

Überprüfung durch die Lärmaktionsplanung beim Straßenbaulastträger beauftragt. 

 

Tempolimit Hüttenberger Straße und Frankfurter Straße, Großen-Linden 

Nach Auswertung der Lärmkartierung 2022 und Durchführung einer überschlägigen RLS-90-

Berechnung konnten keine Überschreitungen der Richtwerte der Lärmschutz-Richtlinien-StV 

festgestellt werden. Der Maßnahmenvorschlag wurde den zuständigen Fachbehörden über-

mittelt. 

 

Lärmbeschwerde A 45, A 485 Stadt Linden 

Aus der Bevölkerung wurde die A 45 und die A 485 als Lärmkonfliktpunkt genannt und als 

Maßnahmenvorschlag die Errichtung einer durchgehenden Lärmschutzwand vorgetragen. 

Der Maßnahmenvorschlag wurden der Autobahn GmbH durch die Lärmaktionsplanung über-

mittelt. 

Für passiven Lärmschutz (Schallschutzfenster, Lüfter) können sich Haus- und Wohnungsei-

gentümer an die Autobahn GmbH wenden. Nähere Informationen sind in Kapitel 3.4.1 zu-

sammengefasst. 

 



Landkreis Gießen 120 

 

 

 

 

Stellungnahmen oder Maßnahmenvorschläge in der 2. Öffentlichkeitsbeteiligung 

Im Rahmen der 2. Öffentlichkeitsbeteiligung sind weder Stellungnahmen noch Maßnahmen-

vorschläge eingegangen. 

 

 Lollar  

Die Stadt Lollar zählt mit der Kernstadt und den drei Stadtteilen Odenhausen, Ruttershausen 

und Salzböden rund 10.300 Einwohner. 

Entlang der kompletten Gemeindegrenze nach Osten hin verläuft die Bundesstraße B 3 als 

kartierte Straße von Norden nach Süden. Zudem verläuft die L 3475, Gießener Straße und 

Marburger Straße, als Ortsdurchfahrt durch die Stadt Lollar. Im Gemeindegebiet sind zusätz-

lich zur B 3 alle Landesstraßen von der Lärmkartierung 2022 erfasst. 

Es sind 217 Betroffene ganztags und 289 Betroffene nachts oberhalb der Auslösewerte zu 

verzeichnen. Die Betroffenen pro Pegelklasse sind Tabelle 50 zu entnehmen. Parallel zur 

B 3 verläuft die Main-Weser-Bahn in Nord-Süd-Richtung durch das Gemeindegebiet von Lol-

lar. Die Bahnstrecke verläuft dabei weitestgehend im Westen an Lollar und vollständig östlich 

an den Stadtteilen Ruttershausen, Odenhausen und Salzböden vorbei. 

Tabelle 50 Betroffene nach BUB aus der Lärmkartierung 2022 für die Stadt Lollar 

 Betroffenenzahl 

LDEN [dB(A)] 

Betroffenenzahl 

LNight [dB(A)] 

ab 65 bis 69 ab 70 bis 74 ab 75 ab 55 bis 59 ab 60 bis 64 ab 65 

Anzahl 156 115 0 167 122 0 

 

In Tabelle 51 sind die geschätzten Zahlen der von Umgebungslärm belasteten Flächen, 

Wohnungen, Schulen und Krankenhäuser sowie die Fälle starker Belästigung, starker 

Schlafstörung und ischämischer Herzkrankheiten dargestellt. 

Tabelle 51 Geschätzte Zahl der von Umgebungslärm belasteten Flächen, Wohnungen, Schulen und Krankenhäu-

ser in Lollar (EU-Kartierung) 

 
LDEN 

ab 55 dB(A) 
LDEN 

ab 65 dB(A) 
LDEN 

ab 75 dB(A) 

Gesamtfläche (km2) 4,72 1,24 0,36 

Zahl der Wohnungen 394 128 0 

Zahl der Krankenhausgebäude 0 0 0 

Zahl der Schulgebäude 5 0 0 

Zahl der Fälle starker Belästigung 151 

Zahl der Fälle starker Schlafstörung 34 

Zahl der Fälle ischämischer Herzkrankheiten 0 

 

Angabe vorhandener Lärmprobleme 

Den einzigen Lärmkonfliktpunkt besonderer Belastung stellt die Ortsdurchfahrt, L 3475, in 

der Kernstadt dar. Unter Berücksichtigung der gesamten Ortsdurchfahrt ergeben sich die in 

Tabelle 52 dargestellten Lärmkennziffern. 

Tabelle 52 Lärmkonfliktpunkte unter Angabe der Lärmkennziffer in der Stadt Lollar 

Ortsteil Straße 

LKZ 

LDEN LNight 

Lollar L 3475 Gießener Str./Marburger Str. 592 704 
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In der oben genannten Ortsdurchfahrt wurden an einigen Gebäuden Überschreitungen der 

Auslösewerte für eine bauliche Lärmsanierung festgestellt. Haus- und Wohnungseigentüme-

rinnen und -eigentümer von Häusern bzw. Wohnungen an der Landesstraße können bei 

Hessen Mobil Anträge auf Überprüfung der Anspruchsvoraussetzung für die finanzielle Er-

stattung von Aufwendungen für passive Schallschutzmaßnahmen (in der Regel Schall-

schutzfenster und Belüftungseinrichtungen) stellen. Nähere Informationen sind in Kapitel 

3.4.1 zu finden. 

 

Der Lärmkonfliktpunkt ist bedingt durch die dichte, straßenrandnahe Bebauung mit gemisch-

ter Nutzung von Wohnen und Gewerbe, wie in Abbildung 18 ersichtlich ist. Zwischen der Ein-

mündung Holzmühler Weg und der Einmündung Bahnhofstraße ist der Abstand zwischen 

der Wohnbebauung und dem Straßenrand durchweg besonders gering, was zu einer Ver-

schärfung des Lärmkonflikts führt. Einseitig verteilt sind Parkbuchten in der Ortsdurchfahrt zu 

verzeichnen. 
 

 
Abbildung 18 Bebauung in der Kernstadt Lollar 57 

 

Vorhandene Planungen und bereits umgesetzte Maßnahmen 

L 3475 im Lärmsanierungsprogramm Straße  

Im Rahmen des Lärmsanierungsprogramms Straße des Landes Hessen prüft Hessen Mobil, 

ob für die jeweils 30 am stärksten betroffenen Bereiche entlang von hessischen Bundesstra-

ßen in der Baulast des Bundes sowie Landesstraßen in der Baulast des Landes Hessen die 

Umsetzung von (vorzugsweise aktiven) Lärmschutzmaßnahmen im Rahmen der Lärmsanie-

rung in Betracht kommt. Der vorliegende Lärmkonflikt befindet sich auf der Liste mit den 

Lärmkonfliktpunkten des Lärmsanierungsprogramms Straße des Landes Hessen. Hessen 

Mobil wird in der Rangfolge der priorisierten Lärmkonflikte prüfen, ob straßenbauliche Lärm-

minderungsmaßnahmen möglich sind. Eine konkrete Zeitplanung für diese Prüfung und die 

etwaige Umsetzung von straßenbaulichen Maßnahmen kann nicht benannt werden. 

 

Kreisverkehr, Lollar 

Im Jahr 2013 erfolgte die Verkehrsfreigabe für den Kreisverkehr am Ortseingang von Lollar 

aus Richtung Gießen. Dies führt durch die optische Unterbrechung zu einer Verminderung 

der Geschwindigkeit und damit zur Lärmminderung. Darüber hinaus kommt es durch den 

Wegfall einer Kreuzung zu einer Verstetigung des Verkehrsflusses, was ebenfalls lärmmin-

dernd wirkt.  
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Tempo 30, L 3475, Bereich Kindertagesstätte Flohkiste 

Im Zeitraum von 06:30-16:30 Uhr ist im Bereich der Kindertagesstätte Flohkiste eine Ge-

schwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h werktags (außer samstags) eingerichtet. 

 

Tempo 30, L 3475, Lollar 

Tempo 30 ganztags zwischen den StraÇen ĂKirschgartenñ und ĂAm Alten Bahnhofñ ist umge-

setzt. 

 

Maßnahmenvorschläge aus der 1. Öffentlichkeitsbeteiligung 

Im Rahmen der 1. Öffentlichkeitsbeteiligung sind keine Maßnahmenvorschläge eingegan-

gen. 

 

Stellungnahmen oder Maßnahmenvorschläge in der 2. Öffentlichkeitsbeteiligung 

Im Rahmen der 2. Öffentlichkeitsbeteiligung sind weder Stellungnahmen noch Maßnahmen-

vorschläge eingegangen. 

 Pohlheim  

Die Stadt Pohlheim bestehend aus den sieben Stadtteilen Dorf-Güll, Garbenteich, Grünin-

gen, Hausen, Holzheim und Watzenborn-Steinberg zählt rund 18.100 Einwohner. 

An der südlichen Grenze des Gemeindegebietes wird Pohlheim von der kartierten A 45 er-

fasst. Östlich am Stadtteil Holzheim, zwischen den Stadtteilen Dorf-Güll und Grünigen hin-

durch nach Norden östlich von Garbenteich vorbei verläuft die kartierte A 5. Alle Ortsdurch-

fahrten der sieben Stadtteile sowie alle Landesstraßen sind von der Kartierung erfasst.  

In der Stadt Pohlheim sind 18 Betroffene ganztags und 91 Betroffene nachts oberhalb der 

Auslösewerte zu verzeichnen. Die Belasteten pro Pegelklasse sind Tabelle 53 zu entneh-

men. 

Tabelle 53 Betroffene nach BUB aus der Lärmkartierung 2022 für die Stadt Pohlheim 

 Betroffenenzahl 

LDEN [dB(A)] 

Betroffenenzahl 

LNight [dB(A)] 

ab 65 bis 69 ab 70 bis 74 ab 75 ab 55 bis 59 ab 60 bis 64 ab 65 

Anzahl 13 5 0 77 14 0 

 

In Tabelle 54 sind die geschätzten Zahlen der von Umgebungslärm belasteten Flächen, 

Wohnungen, Schulen und Krankenhäuser sowie die Fälle starker Belästigung, starker 

Schlafstörung und ischämischer Herzkrankheiten dargestellt. 

Tabelle 54 Geschätzte Zahl der von Umgebungslärm belasteten Flächen, Wohnungen, Schulen und Krankenhäu-

ser in Pohlheim (EU-Kartierung) 

 
LDEN 

ab 55 dB(A) 
LDEN 

ab 65 dB(A) 
LDEN 

ab 75 dB(A) 

Gesamtfläche (km2) 18,16 7,13 1,37 

Zahl der Wohnungen 787 8 0 

Zahl der Krankenhausgebäude 0 0 0 

Zahl der Schulgebäude 0 0 0 

Zahl der Fälle starker Belästigung 221 

Zahl der Fälle starker Schlafstörung 46 

Zahl der Fälle ischämischer Herzkrankheiten 0 
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Angabe vorhandener Lärmprobleme 

Nach Auswertung der Kartierung ergeben sich Lärmkonfliktpunkte besonderer Belastung im 

Ortsteil Watzenborn-Steinberg. Es handelt sich einerseits um die Ortsdurchfahrt der L 3129 

sowie um die L 3132. Die maximalen Lärmkennziffern der beiden Lärmkonfliktpunkte sind 

unter anderem in Tabelle 55 gelistet. 

Tabelle 55 Lärmkonfliktpunkte unter Angabe der Lärmkennziffer in der Stadt Pohlheim 

Ortsteil Straße 

LKZ 

LDEN LNight 

Dorf-Güll Ortsdurchfahrt  5 8 

Grüningen  L 3132 25 43 

Holzheim L 3132 / L 3133 31 39 

Watzenborn-Steinberg L 3129 511 388 

Watzenborn-Steinberg L 3132 251 301 

 

In den oben genannten Ortsdurchfahrten wurden an einigen Gebäuden Überschreitungen 

der Auslösewerte für eine bauliche Lärmsanierung festgestellt. Haus- und Wohnungseigentü-

merinnen und -eigentümer von Häusern bzw. Wohnungen an Bundes- bzw. Landesstraßen 

können bei Hessen Mobil Anträge auf Überprüfung der Anspruchsvoraussetzung für die fi-

nanzielle Erstattung von Aufwendungen für passive Schallschutzmaßnahmen (in der Regel 

Schallschutzfenster und Belüftungseinrichtungen) stellen. Nähere Informationen sind in Kapi-

tel 3.4.1 zu finden. 

Vorhandene Planungen und bereits umgesetzte Maßnahmen 

Tempo-30-Zone, L 3123, Watzenborn-Steinberg 

18 Gebäude an der L 3132 im Bereich zwischen der Kreuzung L 3132/L 3129 und befinden 

sich auf der Gießener Straße in einer Tempo-30-Zone. 

 

L 3129 im Lärmsanierungsprogramm Straße  

Im Rahmen des Lärmsanierungsprogramms Straße des Landes Hessen prüft Hessen Mobil, 

ob für die jeweils 30 am stärksten betroffenen Bereiche entlang von hessischen Bundesstra-

ßen in der Baulast des Bundes sowie Landesstraßen in der Baulast des Landes Hessen die 

Umsetzung von (vorzugsweise aktiven) Lärmschutzmaßnahmen im Rahmen der Lärmsanie-

rung in Betracht kommt. Der vorliegende Lärmkonflikt befindet sich auf der Liste mit den 

Lärmkonfliktpunkten des Lärmsanierungsprogramms Straße des Landes Hessen. Hessen 

Mobil wird in der Rangfolge der priorisierten Lärmkonflikte prüfen, ob straßenbauliche Lärm-

minderungsmaßnahmen möglich sind. Eine konkrete Zeitplanung für diese Prüfung und die 

etwaige Umsetzung von straßenbaulichen Maßnahmen kann nicht benannt werden. 

 

Maßnahmenvorschläge aus der 1. Öffentlichkeitsbeteiligung 

Tempolimit Ortsdurchfahrt - L 3131 und L 3133, Dorf-Güll 

Aus der Bevölkerung wurde der Maßnahmenvorschlag zur Einführung eines Tempolimits von 

30 km/h auf der Leihgesterner Straße vorgebracht. Nach Auswertung der Lärmkartierung 

2022 und Durchführung einer überschlägigen RLS90-Berechnung konnten jedoch keine 

Überschreitungen der Richtwerte der Lärmschutz-Richtlinien-StV festgestellt werden. 

Des Weiteren wurde der Wunsch nach Geschwindigkeitskontrollen, einer Sperrung für den 

Lkw-Durchgangsverkehr sowie einer Tempo-30-Zone für den gesamten Ort vorgebracht. 
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Die Maßnahmenvorschläge wurden an die entsprechenden Fachbehörden weitergeleitet. 

 

Tempolimit Ortsdurchfahrt - L 3129 und L 3132, Watzenborn-Steinberg 

Für die Ortsdurchfahrt der L 3129 und L 3132 in Watzenborn-Steinberg wurde ein Tempoli-

mit vorgeschlagen. Der Maßnahmenvorschlag wurde an die entsprechenden Fachbehörden 

weitergeleitet. 

Im Rahmen der Auswertung der Lärmkartierung 2022 und Durchführung einer überschlägi-

gen RLS-90-Berechnung für die Ortsdurchfahrt Watzenborn-Steinberg wurden zwar Über-

schreitungen der Richtwerte der Lärmschutz-Richtlinien-StV am Tag und in der Nacht festge-

stellt, jedoch wurden diese in der schalltechnischen Berechnung des Straßenbaulastträgers 

nicht bestätigt. 

 

Tempolimit Ortsdurchfahrt- L 3132, Grüningen 

Für die Ortsdurchfahrt der L 3132 in Grüningen wurde ein Tempolimit vorgeschlagen. Der 

Maßnahmenvorschlag wurde an die entsprechenden Fachbehörden weitergeleitet. 

Die Auswertung der Lärmkartierung 2022 und Durchführung einer überschlägigen RLS-90-

Berechnung für die Ortsdurchfahrt Grüningen zeigt keine Überschreitungen der Richtwerte 

der Lärmschutz-Richtlinien-StV am Tag oder in der Nacht. Im Rahmen der Lärmaktionspla-

nung wird der Maßnahmenvorschlag nicht weiterverfolgt. 

 

Tempolimit Hauptstraße ï L 3132 und L 3133, Holzheim 

Für die Ortsdurchfahrt der L 3132 und der L 3133 in Holzheim wurde ein Tempolimit vorge-

schlagen. Der Maßnahmenvorschlag wurde an die entsprechenden Fachbehörden weiterge-

leitet. 

Die Auswertung der Lärmkartierung 2022 und Durchführung einer überschlägigen RLS-90-

Berechnung für die Ortsdurchfahrt Grüningen zeigt keine Überschreitungen der Richtwerte 

der Lärmschutz-Richtlinien-StV am Tag oder in der Nacht. Im Rahmen der Lärmaktionspla-

nung wird der Maßnahmenvorschlag nicht weiterverfolgt.  

 

Tempolimit und Lärmschutzwand L 3129, Hausen - Garbenteich 

Aus der Bevölkerung wurde der Wunsch vorgetragen an der L 3129 im Bereich zwischen 

Hausen und Garbenteich (auf Seite der Ortsbebauung und am Neubaugebiet) eine Lärm-

schutzwand zu errichten. Bis zu deren Fertigstellung wird eine Geschwindigkeitsreduzierung 

auf 60 km/h und eine stationäre Blitzeranlage vorgeschlagen.  

Es handelt sich vorliegend um ein Neubaugebiet, das von der Stadt Pohlheim in Kenntnis 

der bestehenden Landesstraße ausgewiesen wurde. Da die Bebauung in Kenntnis der vor-

handenen Landesstraße errichtet wurde, ist nicht Hessen Mobil als Straßenbaulastträger, 

sondern die Stadt Pohlheim für den eventuellen notwendigen Lärmschutz verantwortlich. Es 

wird auf die allgemeinen Ausführungen zu Neubaugebieten in Kapitel 3.5.3 verwiesen. 

Der Maßnahmenvorschlag wurde an die entsprechenden Fachbehörden weitergeleitet. 

 

Tempolimit Bahnhofstraße ï K 158, Watzenborn-Steinberg 

Für die Bahnhofstraße wurde ein Tempolimit von 30 km/h seitens der Bevölkerung vorge-

schlagen. Der Maßnahmenvorschlag wurde an die entsprechenden Fachbehörden weiterge-

leitet. 
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Stellungnahmen oder Maßnahmenvorschläge in der 2. Öffentlichkeitsbeteiligung 

Im Rahmen der 2. Öffentlichkeitsbeteiligung sind weder Stellungnahmen noch Maßnahmen-

vorschläge eingegangen. 

 

 Rabenau  

In der Gemeinde Rabenau leben ca. 5.200 Einwohner. Die im Gemeindegebiet verlaufenden 

Landes- und Kreisstraßen sind von der Lärmkartierung 2022 erfasst. 

Wie aus Tabelle 56 ersichtlich ist, sind keine Betroffene ganztags und nachts oberhalb der 

Auslösewerte im gesamten Gemeindegebiet zu verzeichnen. Die Gemeinde besitzt damit 

keinen Lärmkonfliktpunkt.  

Tabelle 56 Betroffene nach BUB aus der Lärmkartierung 2022 für die Gemeinde Rabenau 

 Betroffenenzahl 

LDEN [dB(A)] 

Betroffenenzahl 

LNight [dB(A)] 

ab 65 bis 69 ab 70 bis 74 ab 75 ab 55 bis 59 ab 60 bis 64 ab 65 

Anzahl 0 0 0 0 0 0 

 

In Tabelle 57 sind die geschätzten Zahlen der von Umgebungslärm belasteten Flächen, 

Wohnungen, Schulen und Krankenhäuser sowie die Fälle starker Belästigung, starker 

Schlafstörung und ischämischer Herzkrankheiten dargestellt. 

Tabelle 57 Geschätzte Zahl der von Umgebungslärm belasteten Flächen, Wohnungen, Schulen und Krankenhäu-

ser in Rabenau (EU-Kartierung) 

 
LDEN 

ab 55 dB(A) 
LDEN 

ab 65 dB(A) 
LDEN 

ab 75 dB(A) 

Gesamtfläche (km2) 0,25 0 0 

Zahl der Wohnungen 0 0 0 

Zahl der Krankenhausgebäude 0 0 0 

Zahl der Schulgebäude 0 0 0 

Zahl der Fälle starker Belästigung 0 

Zahl der Fälle starker Schlafstörung 0 

Zahl der Fälle ischämischer Herzkrankheiten 0 

 

 

Angaben zu vorhandenen Lärmkonfliktpunkten 

In der Gemeinde Rabenau liegt nach Auswertung der Lärmkartierung 2022 kein Lärmkon-

fliktpunkt vor.  

 

Vorhandene Planungen und bereits umgesetzte Maßnahmen 

Es sind keine Planungen oder bereits umgesetzte Maßnahmen im Sinne der Lärmaktionspla-

nung bekannt. 

 

Maßnahmenvorschläge aus der 3. Runde der Lärmaktionsplanung 

In der 3. Runde der Lärmaktionsplanung wurde als Maßnahme der Lärmminderung die Ein-

führung von Tempo 30 an folgenden Straßen vorgeschlagen: 

¶ L 3126 Ortsdurchfahrt Geilshausen 

¶ L 3127 Ortsdurchfahrt Geilshausen 

Nach Durchführung einer schalltechnischen Berechnung durch den Straßenbaulastträger 

wurde diese an die zuständige Straßenverkehrsbehörde weitergeleitet. Die Anordnung der 
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Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h wurde von der zuständigen Straßenverkehrsbe-

hörde abgelehnt.  

Haus- und Wohnungseigentümerinnen und -eigentümer von Häusern bzw. Wohnungen an 

Bundes- bzw. Landesstraßen können bei Hessen Mobil Anträge auf Überprüfung der An-

spruchsvoraussetzung für die finanzielle Erstattung von Aufwendungen für passive Schall-

schutzmaßnahmen (in der Regel Schallschutzfenster und Belüftungseinrichtungen) stellen. 

Nähere Informationen sind in Kapitel 3.4.1 zu finden. 

Maßnahmenvorschläge aus der 1. Öffentlichkeitsbeteiligung 

Tempo-30-Zonen 

Als Maßnahme der Lärmminderung ist die Errichtung von Tempo-30-Zonen in folgenden 

Ortsteilen eingebracht worden:  

¶ Allertshausen 

¶ Geilshausen 

¶ Kesselbach 

¶ Londorf 

¶ Odenhausen 

¶ Rüddingshausen 

Die Maßnahmenvorschläge wurden an die entsprechenden Fachbehörden weitergeleitet. 

Eine Stellungnahme liegt aktuell nicht vor. 

 

Maßnamenvorschläge und Stellungnahmen aus der 2. Öffentlichkeitsbeteiligung 

Folgende Lärmkonfliktpunkte bzw. Maßnahmenvorschläge wurden in der 2. Öffentlichkeitsbe-

teiligung neu eingebracht und werden nach der Veröffentlichung des Lärmaktionsplans bear-

beitet. Die Maßnahmenvorschläge werden als Prüfauftrag erfasst. Das Ergebnis wird im Lärm-

aktionsplan der 5. Runde dargestellt. 

 

Ortsteil Straße Maßnahmenvorschlag/Stellungnahme 

Geilshausen L 3126 

L 3127 

Durchgangsverkehr hat stark zugenommen 

Lärmkartierung bzw. Verkehrszählung entspricht nicht 

der Realität 

Fahrbahnoberfläche weist Schlaglöcher auf 

 Reiskirchen  

Die Gemeinde Reiskirchen besteht aus 8 Ortsteilen und zählt rund 10.500 Einwohner. An der 

westlichen Gemeindegrenze wird die Gemeinde Reiskirchen von der A 5 von Süden nach 

Norden durchquert. Nördlich vom Ort Reiskirchen biegt die A 5 in östliche Richtung ab und 

verläuft zwischen den Orten Winnerod und Bersrod. Zusätzlich ist die B 49 mit einem Verlauf 

von Westen nach Osten durch die Orte Reiskirchen und Lindenstruth kartiert. Sämtliche Lan-

des- und Kreisstraßen im Gemeindegebiet sind ebenfalls von der Kartierung erfasst. 

In der Großgemeinde Reiskirchen sind 5 Betroffene ganztags und 49 Betroffene nachts 

oberhalb der Auslösewerte zu verzeichnen. Die Betroffenen pro Pegelklasse oberhalb der 

Auslösewerte sind in Tabelle 58 gelistet. 
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Tabelle 58 Betroffene nach BUB aus der Lärmkartierung 2022für die Gemeinde Reiskirchen 

 Betroffenenzahl 

LDEN [dB(A)] 

Betroffenenzahl 

LNight [dB(A)] 

ab 65 bis 69 ab 70 bis 74 ab 75 ab 55 bis 59 ab 60 bis 64 ab 65 

Anzahl 5 0 0 49 0 0 

 

In Tabelle 59 sind die geschätzten Zahlen der von Umgebungslärm belasteten Flächen, Woh-

nungen, Schulen und Krankenhäuser sowie die Fälle starker Belästigung, starker Schlafstö-

rung und ischämischer Herzkrankheiten dargestellt. 

Tabelle 59 Geschätzte Zahl der von Umgebungslärm belasteten Flächen, Wohnungen, Schulen und Krankenhäu-

ser in Reiskirchen (EU-Kartierung) 

 
LDEN 

ab 55 dB(A) 
LDEN 

ab 65 dB(A) 
LDEN 

ab 75 dB(A) 

Gesamtfläche (km2) 15,93 5,15 1,10 

Zahl der Wohnungen 730 2 0 

Zahl der Krankenhausgebäude 0 0 0 

Zahl der Schulgebäude 2 0 0 

Zahl der Fälle starker Belästigung 200 

Zahl der Fälle starker Schlafstörung 40 

Zahl der Fälle ischämischer Herzkrankheiten 0 

 

Angaben zu vorhandenen Lärmkonfliktpunkten 

In der Gemeinde Reiskirchen existieren zwei Lärmkonfliktpunkte besonderer Belastung im 

Nachtzeitraum an der B 49 in den Ortsdurchfahrten von Reichskirchen und Lindenstruth. Die 

entsprechenden Lärmkennziffern sind in Tabelle 60 dargestellt. Die A 5 stellt keinen Lärm-

konfliktpunkt dar. 

Tabelle 60 Lärmkonfliktpunkte nach Auswertung der Lärmkartierung mit Angabe der Lärmkennziffer in der Ge-

meinde Reiskirchen 

Ortsteil Straße 

LKZ 

LDEN LNight 

Lindenstruth B 49 142 201 

Reiskirchen B 49 191 276 

 

In den oben genannten Ortsdurchfahrten wurden an einigen Gebäuden Überschreitungen 

der Auslösewerte für eine bauliche Lärmsanierung festgestellt. Haus- und Wohnungseigentü-

merinnen und -eigentümer von Häusern bzw. Wohnungen an Bundes- bzw. Landesstraßen 

können bei Hessen Mobil Anträge auf Überprüfung der Anspruchsvoraussetzung für die fi-

nanzielle Erstattung von Aufwendungen für passive Schallschutzmaßnahmen (in der Regel 

Schallschutzfenster und Belüftungseinrichtungen) stellen. Nähere Informationen sind in Kapi-

tel 3.4.1 zu finden. 

Vorhandene Planungen und bereits umgesetzte Maßnahmen 

Ortsumgehung B 49, Reiskirchen  

Die geplante Ortsumgehung soll die aktuelle Ortsdurchfahrten Reiskirchen und Lindenstruth 

vom Durchgangsverkehr, insbesondere vom Schwerverkehr, entlasten. Mit der Reduzierung 

der Verkehrsbelastung wird die Verkehrssicherheit in den Ortslagen verbessert sowie Emis-

sions- und Immissionsbelastungen für die Wohnbevölkerung reduziert. Die Ortsumgehung 

beginnt westlich von Reiskirchen an der Verknüpfung der B 49 mit der A 5. Sie schwenkt 
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nach Süden ab und überquert mit einem Unterführungsbauwerk die Bahnstrecke Gießen-

Fulda und die Talaue der Wieseck. Danach verläuft sie zwischen Altersheim und Sonnenhof, 

um südöstlich von Lindenstruth wieder auf die B 49 einzuschwenken, wie in  

Abbildung 19 dargestellt ist. Die Streckenlänge der neuen Ortsumgehung beträgt rund 

4,5 km. Der Planfeststellungsbeschluss von 2016 ist beklagt. Klagen wurden vom Hessi-

schen Verwaltungsgerichtshof (VGH) Kassel abgelehnt. Seit dem 19. September 2023 ist 

der Planfeststellungsbeschluss bestandskräftig. Mit den Arbeiten für die Ausführungsplanung 

der Straße und der Brückenbauwerke sowie für die landespflegerische Ausführungsplanung 

wurde begonnen.58 

 
 

Abbildung 19 Übersichtsplan zur Ortsumgehung Reiskirchen 59 

 

Tempo 30, nachts, B 49, OD Reichskirchen und Lindenstruth 

Am 13.06.2014 wurde von der zuständigen Verkehrsbehörde beim Landrat des Landkreises 

Gießen gemäß der Reduzierung der Geschwindigkeit für alle Fahrzeuge auf 30 km/h in der 

Zeit von 22:00 ï 6:00 Uhr angeordnet, wie in Abbildung 20 ersichtlich ist. Diese Anordnung 

war vorerst auf 5 Jahre befristet. Dies ist der Tatsache geschuldet, dass ein Planfeststel-

lungsverfahren für die Ortsumgehung läuft. Da dem Planfeststellungsbeschluss ein Klage-

verfahren anhängig ist, wurde die Anordnung am 03.08.2018 verlängert. Diese Anordnung 

beinhaltet darüber hinaus für den Baulastträger einen Prüfauftrag für Lärmsanierungsmaß-

nahmen z.B. passiver Lärmschutz in Form von Lärmschutzfenstern. 

 

 

 

58 Hessen Mobil, https://mobil.hessen.de/planung-und-bau/projekte/projekte-nach-regionen/projekte-in-

westhessen/b-49-reiskirchen-lindenstruth, abgerufen am 20.03.2024, 17:09. 
59 Hessen Mobil, https://mobil.hessen.de/sites/mobil.hessen.de/files/2022-02/uebersichts-

plan_b49_ou_reiskirchen.pdf, abgerufen am 20.03.2024 

https://mobil.hessen.de/planung-und-bau/projekte/projekte-nach-regionen/projekte-in-westhessen/b-49-reiskirchen-lindenstruth
https://mobil.hessen.de/planung-und-bau/projekte/projekte-nach-regionen/projekte-in-westhessen/b-49-reiskirchen-lindenstruth
https://mobil.hessen.de/sites/mobil.hessen.de/files/2022-02/uebersichtsplan_b49_ou_reiskirchen.pdf
https://mobil.hessen.de/sites/mobil.hessen.de/files/2022-02/uebersichtsplan_b49_ou_reiskirchen.pdf
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Abbildung 20 Ortsdurchfahrt, B 49 in der Gemeinde Reiskirchen 60 

 

Maßnamenvorschläge aus der 1. Öffentlichkeitsbeteiligung 

Tempo 30 Alsfelder Straße ï B 49, Lindenstruth 

Aus der Bevölkerung wurde der Maßnahmenvorschlag zur Ausweitung der Geschwindig-

keitsbegrenzung für alle Fahrzeuge nachts bzw. ganztags, zumindest jedoch ganztags für 

Lkw, vorgetragen. Dieser Maßnahmenvorschlag war bereits in der 3. Runde der Lärmakti-

onsplanung thematisiert worden. Eine aktuelle schalltechnische Berechnung des Straßen-

baulastträgers ergibt allerdings keine Überschreitung der Richtwerte der Lärmschutz-Richtli-

nien-StV. Der Maßnahmenvorschlag wurde von entsprechenden Fachbehörden abgelehnt. 

 

Tempo 30 Grünberger Straße ï B 49, Reiskirchen 

Aus der Bevölkerung wurde der Maßnahmenvorschlag zur Ausweitung der Geschwindig-

keitsbegrenzung für alle Fahrzeuge ganztags, zumindest jedoch für Lkw, vorgetragen. Dieser 

Maßnahmenvorschlag war bereits in der 3. Runde der Lärmaktionsplanung thematisiert wor-

den. Eine aktuelle schalltechnische Berechnung des Straßenbaulastträgers zeigt sowohl im 

Tages- als auch im Nachtzeitraum Überschreitung der Richtwerte der Lärmschutz-Richtli-

nien-StV. Nach Prüfung des Maßnahmenvorschlags durch die zuständigen Fachbehörden 

wird im Bereich der Grünberger Straße, Hausnummer 34 bis 89, eine Geschwindigkeitsbe-

schränkung auf 30 km/h für alle Kfz angeordnet. Die Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 

km/h wird befristet bis zur Fertigstellung der Ortsumgehung angeordnet. 

 

Stellungnahmen oder Maßnahmenvorschläge in der 2. Öffentlichkeitsbeteiligung 

Im Rahmen der 2. Öffentlichkeitsbeteiligung sind weder Stellungnahmen noch Maßnahmen-

vorschläge eingegangen. 

 

 Staufenberg  

Die Stadt Staufenberg zählt ca. 8.500 Einwohner und besteht aus den vier Stadtteilen 

Daubringen, Mainzlar, Staufenberg und Treis. Im Gemeindegebiet sind neben der Bunde-

sautobahn A 480 sowohl die Bundesstraße B 3 als auch alle Landes- und Kreisstraßen von 

der Lärmkartierung 2022 erfasst. 

 

60 Regierungspräsidium Gießen 
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Aus Tabelle 61 ist ersichtlich, dass im Stadtgebiet 17 Betroffene ganztags und 28 Betroffene 

nachts oberhalb der Auslösewerte zu verzeichnen sind.  

Tabelle 61 Betroffene nach BUB aus der Lärmkartierung 2022 für die Stadt Staufenberg 

 Betroffenenzahl 

LDEN [dB(A)] 

Betroffenenzahl 

LNight [dB(A)] 

ab 65 bis 69 ab 70 bis 74 ab 75 ab 55 bis 59 ab 60 bis 64 ab 65 

Anzahl 12 5 0 22 5 1 

 

In Tabelle 62 sind die geschätzten Zahlen der von Umgebungslärm belasteten Flächen, 

Wohnungen, Schulen und Krankenhäuser sowie die Fälle starker Belästigung, starker 

Schlafstörung und ischämischer Herzkrankheiten dargestellt. 

Tabelle 62 Geschätzte Zahl der von Umgebungslärm belasteten Flächen, Wohnungen, Schulen und Krankenhäu-

ser in Staufenberg (EU-Kartierung) 

 
LDEN 

ab 55 dB(A) 
LDEN 

ab 65 dB(A) 
LDEN 

ab 75 dB(A) 

Gesamtfläche (km2) 4,32 0,75 0,16 

Zahl der Wohnungen 216 7 0 

Zahl der Krankenhausgebäude 0 0 0 

Zahl der Schulgebäude 0 0 0 

Zahl der Fälle starker Belästigung 62 

Zahl der Fälle starker Schlafstörung 8 

Zahl der Fälle ischämischer Herzkrankheiten 0 

 

Angaben zu vorhandenen Lärmkonfliktpunkten 

Nach Auswertung der Lärmkartierung 2022 konnten im Stadtgebiet zwei Lärmkonfliktpunkte 

identifiziert werden. In Tabelle 63 ist die maximalen Lärmkennziffer, aufgeteilt nach den ein-

zelnen Straßen, dargestellt. Bei beiden Straßen handelt es sich nicht um Lärmkonfliktpunkte 

besonderer Belastung. 

Tabelle 63 Lärmkonfliktpunkte unter Angabe der Lärmkennziffer für die Stadt Staufenberg 

Ortsteil Straße 

LKZ 

LDEN LNight 

Staufenberg B 3 16 32 

Staufenberg L 3059 53 72 

 

In den oben genannten Ortsdurchfahrten wurden an einigen Gebäuden Überschreitungen 

der Auslösewerte für eine bauliche Lärmsanierung festgestellt. Haus- und Wohnungseigentü-

merinnen und -eigentümer von Häusern bzw. Wohnungen an Bundes- bzw. Landesstraßen 

können bei Hessen Mobil Anträge auf Überprüfung der Anspruchsvoraussetzung für die fi-

nanzielle Erstattung von Aufwendungen für passive Schallschutzmaßnahmen (in der Regel 

Schallschutzfenster und Belüftungseinrichtungen) stellen. Nähere Informationen sind in Kapi-

tel 3.4.1 zu finden. 

Vorhandene Planungen und bereits umgesetzte Maßnahmen  

Tempo-30-Zonen 

Für das Jahr 2020 war eine Ausweitung und Errichtung von Tempo-30-Zonen im gesamten 

Stadtgebiet geplant. Ein aktueller Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme liegt nicht vor. 
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Tempo 30, nachts alle Kfz oder für Lkw, L 3059 

Eine Geschwindigkeitsbeschränkung im Nachtzeitraum auf 30 km/h wurde an folgenden 

Straßen vorgeschlagen, die zugleich auch Lärmkonfliktpunkte sind: 

¶ L3059 - Lollarer Straße mit Tempo 30 im Nachtzeitraum 

¶ L3059 - Mainzlarer Straße mit Tempo 30 im Nachtzeitraum 

Nach Rückmeldung der Stadt Staufenberg sind die Richtwerte der Lärmschutz-Richtlinien-

StV an keinem Gebäude überschritten, so dass die Anordnung einer Geschwindigkeitsredu-

zierung nicht in Betracht gezogen wird. 

 

Tempo 30, ganztags/nachts alle Kfz oder für Lkw  

Für die unten genannten Straßen sind Maßnahmenvorschläge für Tempo 30 ganz-

tags/nachts oder für Lkw eingegangen: 

¶ Vorstadt  

¶ Hauptstraße, Treis 

Ein aktueller Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme liegt nicht vor. 

 

Tempo 30/Tempo-30-Zonen 

In allen vier Stadtteilen sind rund um die Kindergärten in einem Abstand von 200 m Tempo-

30-Zonen errichtet worden. 

 

Geschwindigkeitsmessanlagen 

Blitzer sind an der Großgasse im OT Daubringen und im OT Treis fest installiert. 

 

Tempo 30, Vorstadt 

Während der Schulzeiten der Goetheschule von 07:00 Uhr bis 14:00 Uhr ist Tempo 30 auf 
einer Strecke von 250 m angeordnet. 
 

Maßnamenvorschläge aus der 1. Öffentlichkeitsbeteiligung 

Lärmschutz B3 und A 485, Daubringen 

Aus der Bevölkerung wurde der Maßnahmenvorschlag zur Anbringung von Lärmschutz auf 

der Brücke vorgebracht. Diese Maßnahmenvorschläge sind an die entsprechenden Fachbe-

hörden weitergegeben worden. 

Für passiven Lärmschutz (Schallschutzfenster, Lüfter) können sich Haus- und Wohnungsei-

gentümer an die Autobahn GmbH (Autobahnen) bzw. Hessen Mobil (Bundesstraßen) wen-

den. Nähere Informationen sind in Kapitel 3.4.1 zusammengefasst. 

 

Lärmbelastung B 3 A, Burgacker- und Kirchberger Weg, Staufenberg 

Für den Bereich Burgacker- und Kirchberger Weg wurde eine Lärmbelastung verursacht 

durch die Bundesstraße B 3 gemeldet. Die Auswertung der Lärmkartierung 2022 und Durch-

führung einer überschlägigen RLS90-Berechnung weisen für den oben genannten Bereich 

keine Überschreitungen der Richtwerte der Lärmschutz-Richtlinien-StV aus.  

 

Maßnamenvorschläge aus der 2. Öffentlichkeitsbeteiligung 

Folgende Lärmkonfliktpunkte bzw. Maßnahmenvorschläge wurden in der 2. Öffentlichkeitsbe-

teiligung neu eingebracht und werden nach der Veröffentlichung des Lärmaktionsplans bear-

beitet. Die Maßnahmenvorschläge werden als Prüfauftrag erfasst. Das Ergebnis wird im Lärm-

aktionsplan der 5. Runde dargestellt. 
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Ortsteil Straße Maßnahmenvorschlag/Stellungnahme 

Daubringen A 480 

A 485 

Belästigung durch Verkehrslärm 

Staufenberg B 3 Tempolimit 100 km/h oder 120 km/h 

 

 Wettenberg  

Die Gemeinde Wettenberg zählt rund 12.800 Einwohner und besteht aus den Ortsteilen Krof-

dorf-Gleiberg, Launsbach und Wißmar. 

Das Gemeindegebiet von Wettenberg wird im südöstlichen Teil der Gemeinde von der A 480 

durchquert, dabei um den Ortsteil Launsbach herumgeführt und mündet auf Höhe des Um-

spannwerks Gießen in die L 3047 ein. Die L 3047 verläuft südlich des Gewerbegebiets Au-

garten in Richtung Westen. Die Wetzlarer Straße verläuft vom Umspannwerk Gießen nach 

Norden in den Ortsteil Krofdorf-Gleiberg. Im Gemeindegebiet sind neben der Bundesautob-

ahn A 480 auch alle Landes- und Kreisstraßen von der Lärmkartierung 2022 erfasst. 

Insgesamt sind 95 Betroffene ganztags und 153 Betroffene nachts oberhalb der Auslöse-

werte festzustellen, wie in Tabelle 64 dargestellt. 

Tabelle 64 Betroffene nach BUB aus der Lärmkartierung 2022 für die Gemeinde Wettenberg 

 Betroffenenzahl 

LDEN [dB(A)] 

Betroffenenzahl 

LNight [dB(A)] 

ab 65 bis 69 ab 70 bis 74 ab 75 ab 55 bis 59 ab 60 bis 64 ab 65 

Anzahl 85 10 0 130 23 0 

 

In Tabelle 65 sind die geschätzten Zahlen der von Umgebungslärm belasteten Flächen, 

Wohnungen, Schulen und Krankenhäuser sowie die Fälle starker Belästigung, starker 

Schlafstörung und ischämischer Herzkrankheiten dargestellt. 

Tabelle 65 Geschätzte Zahl der von Umgebungslärm belasteten Flächen, Wohnungen, Schulen und Krankenhäu-

ser in Wettenberg (EU-Kartierung) 

 
LDEN 

ab 55 dB(A) 
LDEN 

ab 65 dB(A) 
LDEN 

ab 75 dB(A) 

Gesamtfläche (km2) 6,60 2,34 0,40 

Zahl der Wohnungen 481 44 0 

Zahl der Krankenhausgebäude 0 0 0 

Zahl der Schulgebäude 0 0 0 

Zahl der Fälle starker Belästigung 147 

Zahl der Fälle starker Schlafstörung 32 

Zahl der Fälle ischämischer Herzkrankheiten 0 

 

Angaben zu vorhandenen Lärmkonfliktpunkten 

Im Gemeindegebiet wurde die in Tabelle 66 dargestellten Straßen als Lärmkonfliktpunkte 

identifiziert. Die Ortsdurchfahrt von Krofdorf-Gleiberg stellt dabei den einzigen Lärmkonflikt-

punkt besonderer Belastung dar. 
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Tabelle 66 Lärmkonfliktpunkte unter Angabe der Lärmkennziffer für die Gemeinde Wettenberg 

Ortsteil Straße 

LKZ 

LDEN LNight 

Krofdorf-Gleiberg Ortsdurchfahrt  

(Wetzlarer Straße und Hauptstraße) 

210 257 

Wißmar L 3093 Launsbacher Straße 53 64 

Launsbach Gießener Straße 0 2 

Launsbach L 3093 12 17 

Launsbach A 480 24 51 

 

In den oben genannten Ortsdurchfahrten wurden an einigen Gebäuden Überschreitungen 

der Auslösewerte für eine bauliche Lärmsanierung festgestellt. Haus- und Wohnungseigentü-

merinnen und -eigentümer von Häusern bzw. Wohnungen an Bundes- bzw. Landesstraßen 

können bei Hessen Mobil Anträge auf Überprüfung der Anspruchsvoraussetzung für die fi-

nanzielle Erstattung von Aufwendungen für passive Schallschutzmaßnahmen (in der Regel 

Schallschutzfenster und Belüftungseinrichtungen) stellen. Nähere Informationen sind in Kapi-

tel 3.4.1 zu finden. 

Vorhandene Planungen und bereits umgesetzte Maßnahmen 

Es sind keine Planungen oder bereits umgesetzte Maßnahmen im Sinne der Lärmaktionspla-

nung bekannt. 

 

Maßnamenvorschläge aus der 1. Öffentlichkeitsbeteiligung 

Tempolimit an der Wetzlarer Straße, Krofdorf-Gleiberg 

Aus der Bevölkerung wurde der Maßnahmenvorschlag zur Einführung eines Tempolimits von 

30 km/h ganztags oder nachts eingebracht. Nach Auswertung der Lärmkartierung und 

Durchführung einer überschlägigen RLS-90-Berechnung wurden nachts Richtwertüber-

schreitungen der Lärmschutz-Richtlinien-StV festgestellt. Der Maßnahmenvorschlag wurde 

an die zuständige Fachbehörde weitergegeben. Eine Stellungnahme liegt aktuell nicht vor. 

 

Tempolimit an der Hauptstraße in Krofdorf-Gleiberg  

Aus der Bevölkerung wurde der Maßnahmenvorschlag zur Einführung eines Tempolimits von 

30 km/h ganztags oder nachts für die oben genannte Straße eingebracht. Nach Auswertung 

der Lärmkartierung und Durchführung einer überschlägigen RLS-90-Berechnung wurden 

keine Richtwertüberschreitungen der Lärmschutz-Richtlinien-StV festgestellt. Der Maßnah-

menvorschlag wurde an die zuständige Fachbehörde weitergegeben. Eine Stellungnahme 

liegt aktuell nicht vor. 

 

Tempolimit an der Launsbacher Straße in Wißmar 

Aus der Bevölkerung wurde der Maßnahmenvorschlag zur Einführung eines Tempolimits von 

30 km/h ganztags oder nachts für die oben genannte Straße eingebracht. Nach Auswertung 

der Lärmkartierung und Durchführung einer überschlägigen RLS-90-Berechnung wurden 

keine Richtwertüberschreitungen der Lärmschutz-Richtlinien-StV festgestellt. Der Maßnah-

menvorschlag wurde an die zuständige Fachbehörde weitergegeben. Eine Stellungnahme 

liegt aktuell nicht vor. 
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Lärmbeschwerde am Wohngebiet Gießener Str., Launsbach 

Aus der Bevölkerung wurden für das oben genannte Wohngebiet Lärmbelästigungen durch 

die A 480, die L 3093 sowie die Gießener Straße und die Flugroute des Hubschraubers 

selbst gemeldet. Als Maßnahmenvorschläge wurden Geschwindigkeitsüberwachung, lärm-

schützender Bewuchs an der A 480, Errichtung einer Lärmschutzwand sowie die Installation 

von Flüsterasphalt vorgetragen. 

Nach Auswertung der Lärmkartierung 2022 sowie Durchführung einer überschlägigen RLS-

90-Berechnung konnten keine Überschreitungen der Richtwerte der Lärmschutz-Richtlinien-

StV durch die L 3093 oder die Gießener Straße festgestellt werden. 

Die Maßnahmenvorschläge wurden an die entsprechenden Fachbehörden weitergegeben. 

Für passiven Lärmschutz (Schallschutzfenster, Lüfter) können sich Haus- und Wohnungsei-

gentümer an die Autobahn GmbH wenden. Nähere Informationen sind in Kapitel 3.4.1 zu-

sammengefasst. 

Hessen Mobil baut seit 2017 ungeachtet der örtlichen Lärmsituation vorrangig lärmmin-

dernde Straßendeckschichten als Regelbauweise ein. Hessen Mobil prüft bei der nächsten 

regulär anstehenden Straßendeckensanierung, ob im Bereich des vorliegenden Lärmkon-

flikts ein lärmarmer Asphalt eingebracht werden kann. 

 

Maßnamenvorschläge aus der 2. Öffentlichkeitsbeteiligung 

Folgende Lärmkonfliktpunkt bzw. Maßnahmenvorschläge wurden in der 2. Öffentlichkeitsbe-

teiligung neu eingebracht und sind als Prüfauftrag erfasst. Eine Bearbeitung erfolgt nach der 

Veröffentlichung des Lärmaktionsplans. Das Ergebnis wird im Lärmaktionsplan der 5. Runde 

dargestellt: 

 

Ortsteil Straße Maßnahmenvorschlag/Stellungnahme 

Krofdorf-Gleiberg Rodheimer 

Straße  

(K 169) 

Fahrbahndeckensanierung 

Geschwindigkeitskontrolle 

Wißmar Ortseinfahrt  

L 3093 

Versetzung der Ortstafel Richtung Launsbach 
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  Lahn -Dill -Kreis  

Der Lahn-Dill-Kreis stellt eine traditionelle Industrieregion mit einem Schwerpunkt in der Me-

tallverarbeitung dar. Die Hauptverkehrsachsen des Lahn-Dill-Kreises bilden die Bundesau-

tobahn A 45 als Verbindung zwischen Ruhrgebiet und Rhein-Main-Gebiet und die Bundes-

straße B 49 als West-Ost-Verbindung zwischen Limburg und Gießen sowie zur Anbindung 

an die Bundesautobahn A 3 ins Rheintal.  

Zudem ist der Lahn-Dill-Kreis durch seine Topographie geprägt. In den Tallagen sind sowohl 

Siedlungen als auch die Hauptverkehrsstraßen zu verorten, was die Brisanz der Lärmkon-

fliktpunkte erhöht. Aufgrund der Topographie ist der Lahn-Dill-Kreis von zahlreichen Talbrü-

cken durchzogen, die weitgehend sanierungsbedürftig sind. Die Beschreibung der Sanie-

rungsmaßnahmen an den Talbrücken der A 45 erfolgt in den folgenden Kapiteln in der jewei-

ligen betroffenen Kommunen. 

Ein Überblick über die in der Lärmkartierung 2022 erfassten Straßen sind, nach den Vorga-

ben der EU-Kartierung und der hessenweiten PLUS-Kartierung, für den Ganztagszeitraum 

LDEN in Abbildung 21 dargestellt. 

Der Lahn-Dill-Kreis weist dabei folgende Hauptlärmquellen auf: 

¶ die Autobahn: A 45 

¶ die Bundesstraßen: B 49, B 253, B 255 und B 277 

¶ die Landesstraßen: L 3043, L 3044, L 3052, L 3053, L 3054, L 3283, L 3285, L 3286, 

L 3360 und L 3451 

 

Die Anzahl der Betroffenen im Lahn-Dill-Kreis oberhalb der Auslösewerte von > 65 dB(A) 

ganztags und > 55 dB(A) nachts, eingeteilt in verschiedene Pegelklassen, ist Tabelle 67 zu 

entnehmen. Im Lahn-Dill-Kreis sind demnach insgesamt 7.545 Betroffene ganztags und 

9.965 Betroffene nachts oberhalb der Auslösewerte zu verzeichnen. 

Tabelle 67 Anzahl belasteter Personen im Lahn-Dill-Kreis oberhalb der Auslösewerte LDEN und LNight 

 

Betroffenenzahl 

LDEN [dB(A)] 

Betroffenenzahl 

LNight [dB(A)] 

65 - 69 70 - 74 > 75 55 - 59 60 - 64 > 65 -69 > 70 

Lahn-Dill-Kreis 4.992 2.396 157 6.568 3.105 290 1 

 

Die Anzahl der Belasteten ganztags und nachts ist pro Pegelklasse nachts etwas höher. Für 

den Nachtzeitraum ist die Anzahl der Belasteten, analog zu den niedrigeren Auslösewerten, 

zu 10 dB(A) niedrigeren Werten verschoben, wie Abbildung 22 zu entnehmen ist. Die Belas-

tungen in den höchsten Pegelklassen ganztags befinden sich mit 60 Betroffenen über 

75 dB(A) in Herborn. Es wurden außerdem 34 Belastete oberhalb von 75 dB(A) in Aßlar so-

wie 27 Belastete oberhalb von 75 dB(A) in Wetzlar ermittelt. 
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Abbildung 21 Kartierte Straßenabschnitte im Lahn-Dill-Kreis 61 

 

 

 

 

61 HLNUG 2022 
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Abbildung 22 Anzahl Belasteter im Lahn-Dill-Kreis oberhalb der Auslösewerte ganztags (blau) und nachts (rot) 

 

Innerhalb der Kommunen, konnten für den Lahn-Dill-Kreis die in Tabelle 68 gelisteten Lärm-

konfliktpunkte ermittelt werden. Kommunen, in denen die statistische Auswertung weniger 

als 10 betroffene Personen in der gesamten Kommune, einzelnen Ortsteilen oder in einzel-

nen Straßenabschnitten ergab, wurden nicht als Kommunen mit Lärmkonfliktpunkt gewertet 

und im Folgenden auch nicht erfasst. Eine dezidierte Betrachtung der Belasteten in den ein-

zelnen Pegelklassen oberhalb der Auslöseschwelle erfolgt in den folgenden Unterkapiteln für 

jede einzelne Kommune des Lahn-Dill-Kreises.  

Die größte Lärmkennziffer im Lahn-Dill-Kreis ist unmittelbar an der B 277 in Aßlar mit einer 

Lärmkennziffer von 1.787 im Nachtzeitraum zu verorten. Die B 277 erstreckt sich im weiteren 

Verlauf durch zahlreiche Ortsdurchfahrten. Dadurch ergeben sich weitere Lärmkonfliktpunkte 

im Nachtzeitraum in den Ortsdurchfahrten von Werdorf, Ehringshausen und Allendorf (Hai-

ger). Eine weitere hohe Belastung geht von der B 255 aus. Sie verursacht als Ortsdurchfahrt 

in der Stadt Herborn und im Ortsteil Bicken der Gemeinde Mittenaar jeweils einen Lärmkon-

fliktpunkt im Nachtzeitraum. In der Stadt Wetzlar ist die Nauborner Straße mit einer maxima-

len Lärmkennziffer von 1.108 im Nachtzeitraum unter den größten Lärmkennziffern vertreten. 

Explizite Lärmkennzifferwerte zu den Belastungen im Ganztagszeitraum und im Nachtzeit-

raum für alle Lärmkonfliktpunkte sind Tabelle 68 zu entnehmen. 

Tabelle 68 Lärmkonfliktpunkte nach Kommunen in alphabetischer Reihenfolge im Lahn-Dill-Kreis 

# Gemeinde Ort Straße 
LKZ 

LDEN LNight 

1 Aßlar Aßlar B 277  1.415 1.787 

2 Aßlar Werdorf B 277  365 471 

3 Braunfels Braunfels L 3451 100 130 

4 Dietzhölztal Ewersbach L 1571 217 251 

5 Dietzhölztal Ewersbach L 3044 150 149 

6 Dietzhölztal Mandeln L 3043 9 27 

7 Dillenburg Dillenburg A 45 72 165 

8 Dillenburg Dillenburg B 277 Kernstadt 51 84 

9 Dillenburg Dillenburg Adolfstraße 164 205 

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

55-59 60-64 < 65 65-69 70-74 < 75

Lahn-Dill-Kreis

Belastete nachts Belastete ganztags
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# Gemeinde Ort Straße 
LKZ 

LDEN LNight 

10 Dillenburg Dillenburg Bismarckstr. 41 52 

11 Dillenburg Niederscheld  B 277 16 33 

12 Dillenburg Niederscheld  L 3042 432 493 

13 Dillenburg Niederscheld  Haselheck 16 33 

14 Dillenburg Dillenburg Uferstr. Herwigstr. 5 13 

15 Dillenburg Frohnhausen B 253  742 967 

16 Ehringshausen Ehringshausen B 277  470 655 

17 Ehringshausen Katzenfurt A 45 176 411 

18 Ehringshausen Katzenfurt B 277 153 235 

19 Eschenburg Wissenbach B 253 442 569 

20 Haiger Allendorf B 277 138 202 

21 Haiger Haiger Bahnhofsstraße 261 309 

22 Haiger Sechshelden B 277 100 146 

23 Haiger Sechshelden A 45 961 1.526 

24 Haiger Haiger Westerwaldstr. L 3044 116 143 

25 Herborn Herborn A 45 36 115 

26 Herborn Burg Seelbach B 277 15 27 

27 Herborn Herborn B 255 660 824 

28 Hüttenberg Rechtenbach L 3133 / L 3360 359 356 

29 Hüttenberg Rechtenbach K 355 40 39 

30 Hüttenberg Hüttenberg A 45 / A 485 27 149 

31 Hüttenberg Hüttenberg L 3129 350 445 

32 Lahnau Lahnau B 49 24 29 

33 Lahnau Atzbach L 3020 45 62 

34 Lahnau Dorlar L 3020 254 293 

35 Lahnau Dorlar L 3285 7 14 

36 Lahnau Waldgirmes L 3285 141 172 

37 Lahnau Waldgirmes L 3286 20 35 

38 Lahnau Waldgirmes-Dorlar L 3285 77 96 

39 Leun Lahnbahnhof L 3052   33 31 

40 Leun Leun L 3052   115 108 

41 Leun Leun L 3020 224 212 

42 Mittenaar Bicken B 255 190 253 

43 Sinn Edingen A 45 36 134 

44 Sinn Sinn B 277 176 245 

45 Solms Albshausen L 3451 94 121 

46 Solms Burgsolms L 3283 77 94 

47 Solms Niederbiel B 49 78 150 

48 Solms Niederbiel L 3020 83 94 

49 Solms Oberndorf L 3451 293 280 

50 Solms Oberbiel B 49 193 247 

51 Wetzlar Blasbach L 3053 52 68 
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# Gemeinde Ort Straße 
LKZ 

LDEN LNight 

52 Wetzlar Garbenheim L 3020 386 451 

53 Wetzlar Garbenheim B 49 210 366 

54 Wetzlar Kernstadt B 49 319 413 

55 Wetzlar Kernstadt L 3053 Gloelstr 104 115 

56 Wetzlar Kernstadt L 3020 Neustadt 198 225 

57 Wetzlar Kernstadt L 3053 Nauborner Str 978 1.108 

58 Wetzlar Kernstadt L 3451 Bergstr 230 276 

59 Wetzlar Kernstadt L 3451 Ernst-Leitz-Straße 298 341 

60 Wetzlar Kernstadt  
L 3020 L 3053  
Karl-Kellner-Ring 300 354 

61 Wetzlar Kernstadt  L 3056 Schützenstr 59 67 

62 Wetzlar Kernstadt  L 3451 Braunfelser Str. 206 246 

63 Wetzlar Nauheim A 45 76 201 

64 Wetzlar 
Niedergirmes/ 
Hermannstein L 3053 / L 3376 402 459 

65 Wetzlar Wetzlar Frankfurter Straße 61 86 

66 Wetzlar Wetzlar 
Hohe Straße  
Berliner Ring 64 89 

67 Wetzlar Wetzlar Konrad-Adenauer 3 9 

 

Im Folgenden wird auf alle Lärmkonflikte näher eingegangen, deren Lärmkennziffer (LKZ) 

während des gesamten Tages und/oder in der Nacht mehr als 200 beträgt. Hintergrund ist 

eine besonders starke Lärmbelastung ab Werten von 200. Ermächtigungsgrundlage zu die-

ser Eingrenzung bildet § 47d Abs. 1 Satz 3 BImSchG. Demnach ist eine Priorisierung bei der 

Auswahl der Lärmminderungsmaßnahmen vorzunehmen, die sich aus der Überschreitung 

relevanter Grenzwerte oder aufgrund anderer Kriterien (LKZ) ergibt. Dies bedeutet, dass 

Maßnahmen für stärker mit Lärm belastete Gebiete mit höherer Priorität verfolgt werden sol-

len. Darüber hinaus können im Einzelfall auch Lärmkonflikte mit geringerer Lärmkennziffer 

durch die Lärmaktionsplanung näher betrachtet werden. 

Sofern im Folgenden keine Haupteisenbahnstrecken beschrieben werden, bedeutet dies, 

dass es in der jeweiligen Gemeinde keine solchen gibt. 
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Maßnahmenvorschläge aus der 2. Öffentlichkeitsbeteiligung 

Folgende Lärmkonfliktpunkte bzw. Maßnahmenvorschläge wurden in der 2. Öffentlichkeits-

beteiligung neu eingebracht und werden nach der Veröffentlichung des Lärmaktionsplans be-

arbeitet. Die Maßnahmenvorschläge werden als Prüfauftrag erfasst. Das Ergebnis wird im 

Lärmaktionsplan der 5. Runde dargestellt. 

 

Für die Kommunen im  Maßnahmenvorschlag  

Dietzhölztal Reaktivierung der Dietzhölztalbahn 

Solmsbachtal Reaktivierung der Solmsbachtalbahn 
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 Aßlar  

In der Stadt Aßlar leben ca. 14.000 Einwohner. Nördlich der Stadt Aßlar und des Stadtteils 

Werdorf verläuft von Osten nach Westen die Bundesautobahn A 45. Nahezu parallel dazu 

führt die Bundesstraße B 277 in Ost-West-Richtung durch Aßlar und Werdorf. Zudem ver-

läuft die Bundesautobahn A 480 an der Stadtgrenze im Osten vom Wetzlarer Kreuz nach Sü-

den. Im Stadtgebiet sind zudem alle Landes- und Kreisstraßen von der Lärmkartierung 2022 

erfasst. 

Insgesamt sind durch Straßenverkehrslärm 794 Betroffene ganztags und 958 Betroffene 

nachts zu verzeichnen. Die Betroffenen pro Pegelklasse sind in Tabelle 69 dargestellt.  

Tabelle 69 Anzahl der Betroffenen nach BUB aus der Lärmkartierung 2022 in der Stadt Aßlar 

 Betroffenenzahl 

LDEN [dB(A)] 

Betroffenenzahl 

LNight [dB(A)] 

ab 65 bis 69 ab 70 bis 74 ab 75 ab 55 bis 59 ab 60 bis 64 ab 65 

Anzahl 338 422 34 435 466 57 

 

In Tabelle 70 sind die geschätzten Zahlen der von Umgebungslärm belasteten Flächen, 

Wohnungen, Schulen und Krankenhäuser sowie die Fälle starker Belästigung, starker 

Schlafstörung und ischämischer Herzkrankheiten dargestellt. 

Tabelle 70 Geschätzte Zahl der von Umgebungslärm belasteten Flächen, Wohnungen, Schulen und Krankenhäu-

ser in Aßlar (EU-Kartierung) 

 LDEN 

ab 55 dB(A) 

LDEN 

ab 65 dB(A) 

LDEN 

ab 75 dB(A) 

Gesamtfläche (km2) 13,55 4,60 0,96 

Zahl der Wohnungen 1.386 376 16 

Zahl der Krankenhausgebäude 0 0 0 

Zahl der Schulgebäude 0 0 0 

Zahl der Fälle starker Belästigung 526 

Zahl der Fälle starker Schlafstörung 136 

Zahl der Fälle ischämischer Herzkrankheiten 1 

 

Angaben zu vorhandenen Lärmkonfliktpunkten 

Die A 45 stellt im Stadtgebiet keinen Lärmkonfliktpunkt dar. Infolge des Planfeststellungsver-

fahrens für den Ersatzneubau der Talbrücken Bechlingen und Bornbach und den 6-streifigen 

Ausbau der dazwischenliegenden Strecke finden die Immissionswerte der 16. BImSchV Be-

rücksichtigung. Die A 480 stellt ebenfalls keinen Lärmkonfliktpunkt dar. 

Jeweils ein Lärmkonfliktpunkt wird durch die B 277 generiert, die als Ortsdurchfahrt durch die 

Kernstadt und den Stadtteil Werdorf führt. Der Lärmschwerpunkt liegt dabei in der Kernstadt, 

wie die Höhe der maximalen Lärmkennziffer von 1.787 im Nachtzeitraum in Tabelle 71 zeigt. 

Tabelle 71 Lärmkonfliktpunkte mit Betroffenen pro Pegelklasse und der Lärmkennziffer in der Stadt Aßlar 

Ortsteil Straße 

LKZ 

LDEN LNight 

Aßlar B 277 1.415 1.787 

Werdorf B 277 365 472 
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In den oben genannten Ortsdurchfahrten wurden an einigen Gebäuden Überschreitungen 

der Auslösewerte für eine bauliche Lärmsanierung festgestellt. Haus- und Wohnungseigentü-

merinnen und -eigentümer von Häusern bzw. Wohnungen an Bundes- bzw. Landesstraßen 

können bei Hessen Mobil Anträge auf Überprüfung der Anspruchsvoraussetzung für die fi-

nanzielle Erstattung von Aufwendungen für passive Schallschutzmaßnahmen (in der Regel 

Schallschutzfenster und Belüftungseinrichtungen) stellen. Nähere Informationen sind in Kapi-

tel 3.4.1 zu finden. 

Eine Visualisierung des Lärmkonfliktpunkts der Ortsdurchfahrt B 277 in Aßlar ist in Abbildung 

23 dargestellt. Die Ortsdurchfahrt in Aßlar ist durch eine dichte, straßenrandnahe Bebauung 

mit einzelnen Lücken geprägt. Vorwiegend liegt Wohnnutzung entlang der Straße vor, teil-

weise befinden sich aber auch Geschäfte im Erdgeschoss. Partiell ist Parken parallel zur 

Straße möglich und es sind Abbiegespuren vorhanden, wie links in Abbildung 23 ersichtlich 

ist. Rechts in Abbildung 23 zeigen die gelben Lärmkennzifferbänder besondere Lärmbelas-

tungen im Nachtzeitraum an. 

 

 
Abbildung 23 Bebauung entlang der B 277 in der Kernstadt (links) Visualisierung des Lärmkonfliktpunkts im 

Nachtzeitraum durch normierte Lärmkennziffernbänder (rechts) 62,63 

 

Vorhandene Planungen und bereits umgesetzte Maßnahmen 

B 277 im Lärmsanierungsprogramm Straße  

Im Rahmen des Lärmsanierungsprogramms Straße des Landes Hessen prüft Hessen Mobil, 

ob für die jeweils 30 am stärksten betroffenen Bereiche entlang von hessischen Bundesstra-

ßen in der Baulast des Bundes sowie Landesstraßen in der Baulast des Landes Hessen die 

Umsetzung von (vorzugsweise aktiven) Lärmschutzmaßnahmen im Rahmen der Lärmsanie-

rung in Betracht kommt. Der vorliegende Lärmkonflikt befindet sich auf der Liste mit den 

Lärmkonfliktpunkten des Lärmsanierungsprogramms Straße des Landes Hessen. Hessen 

Mobil wird in der Rangfolge der priorisierten Lärmkonflikte prüfen, ob straßenbauliche Lärm-

minderungsmaßnahmen möglich sind. Eine konkrete Zeitplanung für diese Prüfung und die 

etwaige Umsetzung von straßenbaulichen Maßnahmen kann nicht benannt werden. 

 

 

62 Regierungspräsidium Gießen  
63 HLNUG 2022 

https://wirtschaft.hessen.de/verkehr/strassenverkehr/laermsanierung-strasse
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Tempo 30, nachts, B 277, Aßlar 

Der Vorschlag einer Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h in der Ortsdurchfahrt von Aß-

lar, für den Bereich der Hermannsteiner Straße 48 bis Herborner Str. 6, nachts ist umgesetzt. 

 

Maßnahmenvorschläge aus der 1. Öffentlichkeitsbeteiligung 

Entfall der Behelfsausfahrt der Bundesautobahn A 45 

Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung wurde auf den Entfall der Behelfsausfahrt der Bun-

desautobahn A 45 aufmerksam gemacht.  

Im Rahmen der Lärmaktionsplanung wird die aktuelle Lärmkartierung ausgewertet und auf 

Grundlage dieser Maßnahmenvorschläge erarbeitet. Eine Prognose von Straßenverkehrs-

lärm und das Ergreifen von Maßnahmen zur Verhinderung dieser prognostizierten Lärmbe-

lastung ist im Rahmen der Lärmaktionsplanung nicht möglich. 

 

Maßnahmenvorschläge aus der 2. Öffentlichkeitsbeteiligung 

Folgende Lärmkonfliktpunkte bzw. Maßnahmenvorschläge wurden in der 2. Öffentlichkeitsbe-

teiligung neu eingebracht und werden nach der Veröffentlichung des Lärmaktionsplans bear-

beitet. Die Maßnahmenvorschläge werden als Prüfauftrag erfasst. Das Ergebnis wird im Lärm-

aktionsplan der 5. Runde dargestellt. 

 

Ortsteil Straße Maßnahmenvorschlag / Stellungnahme 

Aßlar 
B 277 Tempo 30 ganztags  

Werdorf 

 

 Bischoffen  

In der Gemeinde Bischoffen leben ca. 3.300 Einwohner. Die Bundesstraße B 255 durchquert 

das Gemeindegebiet von Westen nach Nord-Osten. Neben der Bundesstraße B 255 sind 

alle Landes- und Kreisstraßen ebenfalls von der Lärmkartierung erfasst, wie in Abbildung 24 

dargestellt ist. 

 

 
Abbildung 24 Lärmkartierung 2022 in der Gemeinde Bischoffen 64 

 

64 HLNUG 2022 
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Wie aus Tabelle 72 ersichtlich ist, sind keine Betroffenen ganztags und nachts oberhalb der 

Auslösewerte im gesamten Gemeindegebiet zu verzeichnen. Die Gemeinde besitzt damit 

keinen Lärmkonfliktpunkt.  

Tabelle 72 Betroffene nach BUB aus der Lärmkartierung 2022 für die Gemeinde Bischoffen 

 Betroffenenzahl 

LDEN [dB(A)] 

Betroffenenzahl 

LNight [dB(A)] 

ab 65 bis 69 ab 70 bis 74 ab 75 ab 55 bis 59 ab 60 bis 64 ab 65 

Anzahl 0 0 0 0 0 0 

 

 
Es gibt ebenfalls keine von Umgebungslärm belasteten Flächen, Wohnungen, Schulen und 

Krankenhäuser, wie in Tabelle 73 dargestellt. 

Tabelle 73 Geschätzte Zahl der von Umgebungslärm belasteten Flächen, Wohnungen, Schulen und Krankenhäu-

ser in Bischoffen (EU-Kartierung) 

 
LDEN 

ab 55 dB(A) 
LDEN 

ab 65 dB(A) 
LDEN 

ab 75 dB(A) 

Gesamtfläche (km2) 0 0 0 

Zahl der Wohnungen 0 0 0 

Zahl der Krankenhausgebäude 0 0 0 

Zahl der Schulgebäude 0 0 0 

Zahl der Fälle starker Belästigung 0 

Zahl der Fälle starker Schlafstörung 0 

Zahl der Fälle ischämischer Herzkrankheiten 0 

 

Angaben zu vorhandenen Lärmkonfliktpunkten 

In der Gemeinde Bischoffen liegt nach Auswertung der Lärmkartierung 2022 kein Lärmkon-

fliktpunkt vor.  

 

Vorhandene Planungen und bereits umgesetzte Maßnahmen 

In den vergangenen Runden der Lärmaktionsplanung lagen keine Lärmkonfliktpunkte in der 

Gemeinde Bischoffen vor. Es wurden zudem auch keine Maßnahmenvorschläge im Rahmen 

der Öffentlichkeitsbeteiligungen vorgetragen. Es sind demnach keine Planungen und Umset-

zung von Maßnahmen im Sinne der Lärmaktionsplanung bekannt. 

 

Maßnahmenvorschläge aus der 1. Öffentlichkeitsbeteiligung 

Im Rahmen der 1. Öffentlichkeitsbeteiligung sind keine Maßnahmenvorschläge eingegan-

gen. 

 

Stellungnahmen oder Maßnahmenvorschläge in der 2. Öffentlichkeitsbeteiligung 

Im Rahmen der 2. Öffentlichkeitsbeteiligung sind weder Stellungnahmen noch Maßnahmen-

vorschläge eingegangen. 
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 Braunfels  

Die Stadt Braunfels hat ca. 11.100 Einwohner und alle Hauptverkehrsstraßen im Stadtgebiet 
sind von der Lärmkartierung erfasst. Wie aus Tabelle 74 ersichtlich ist, sind 42 Betroffene 
ganztags und 46 Betroffene nachts oberhalb der Auslösewerte zu verzeichnen.  

Tabelle 74 Betroffene nach BUB aus der Lärmkartierung 2022 für die Stadt Braunfels 

 Betroffenenzahl 

LDEN [dB(A)] 

Betroffenenzahl 

LNight [dB(A)] 

ab 65 bis 69 ab 70 bis 74 ab 75 ab 55 bis 59 ab 60 bis 64 ab 65 

Anzahl 42 0 0 44 2 0 

 

In Tabelle 75 sind die geschätzten Zahlen der von Umgebungslärm belasteten Flächen, 

Wohnungen, Schulen und Krankenhäuser sowie die Fälle starker Belästigung, starker 

Schlafstörung und ischämischer Herzkrankheiten dargestellt. 

Tabelle 75 Geschätzte Zahl der von Umgebungslärm belasteten Flächen, Wohnungen, Schulen und Krankenhäu-

ser in Braunfels (EU-Kartierung) 

 
LDEN 

ab 55 dB(A) 
LDEN 

ab 65 dB(A) 
LDEN 

ab 75 dB(A) 

Gesamtfläche (km2) 1,61 0,39 0,06 

Zahl der Wohnungen 117 20 0 

Zahl der Krankenhausgebäude 0 0 0 

Zahl der Schulgebäude 0 0 0 

Zahl der Fälle starker Belästigung 38 

Zahl der Fälle starker Schlafstörung 6 

Zahl der Fälle ischämischer Herzkrankheiten 0 

 

Angaben zu vorhandenen Lärmkonfliktpunkten 

Nach Auswertung der Lärmkartierung 2022 liegt in der Stadt Braunfels ein Lärmkonfliktpunkt 
in der Ortsdurchfahrt der Kernstadt vor. Die ermittelten Lärmkennziffern sind in Tabelle 76 
dargestellt.  

Tabelle 76 Lärmkonfliktpunkte mit Lärmkennziffer in der Stadt Braunfels 

Ortsteil Straße 

LKZ 

LDEN LNight 

Braunfels Ortsdurchfahrt L 3451 100 130 

 

Da die Ortsdurchfahrt von Braunfels keinen Lärmkonfliktpunkt besonderer Belastung darstellt 

und zudem keine Maßnahmenvorschläge seitens der Kommune oder der Öffentlichkeit ein-

gegangen sind, besteht aus Sicht der Lärmaktionsplanung zunächst kein Handlungsbedarf. 

In der oben genannten Ortsdurchfahrt wurden an einigen Gebäuden Überschreitungen der 

Auslösewerte für eine bauliche Lärmsanierung festgestellt. Haus- und Wohnungseigentüme-

rinnen und -eigentümer können bei Hessen Mobil Anträge auf Überprüfung der Anspruchs-

voraussetzung für die finanzielle Erstattung von Aufwendungen für passive Schallschutz-

maßnahmen (in der Regel Schallschutzfenster und Belüftungseinrichtungen) stellen. Nähere 

Informationen sind in Kapitel 3.4.1 zu finden.  

 

Vorhandene Planungen und bereits umgesetzte Maßnahmen 

In den vergangenen Runden der Lärmaktionsplanung lagen keine Lärmkonfliktpunkte in der 

Stadt Braunfels vor. Es wurden zudem auch keine Maßnahmenvorschläge im Rahmen der 
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Öffentlichkeitsbeteiligungen vorgetragen. Es sind demnach keine Planungen und Umsetzung 

von Maßnahmen im Sinne der Lärmaktionsplanung bekannt. 

 

Maßnahmenvorschläge aus der 1. Öffentlichkeitsbeteiligung 

Im Rahmen der 1. Öffentlichkeitsbeteiligung sind keine Maßnahmenvorschläge für die Stadt 

Braunfels eingegangen. 

 

Stellungnahmen oder Maßnahmenvorschläge in der 2. Öffentlichkeitsbeteiligung 

Im Rahmen der 2. Öffentlichkeitsbeteiligung sind weder Stellungnahmen noch Maßnahmen-

vorschläge eingegangen. 

 

 Breitscheid  

In der Gemeinde Breitscheid leben ca. 4.800 Einwohner. Alle Landes- und Kreisstraßen im 

Gemeindegebiet sind von der Lärmkartierung erfasst. 

Wie aus Tabelle 77 ersichtlich ist, sind keine Betroffenen ganztags und nachts oberhalb der 

Auslösewerte im gesamten Gemeindegebiet zu verzeichnen. Die Gemeinde besitzt damit 

keinen Lärmkonfliktpunkt. Es gibt ebenfalls keine von Umgebungslärm belasteten Flächen, 

Wohnungen, Schulen und Krankenhäuser, wie in Tabelle 78 dargestellt. 

 
Tabelle 77 Betroffene nach BUB aus der Lärmkartierung 2022 für die Gemeinde Breitscheid 

 Betroffenenzahl 

LDEN [dB(A)] 

Betroffenenzahl 

LNight [dB(A)] 

ab 65 bis 69 ab 70 bis 74 ab 75 ab 55 bis 59 ab 60 bis 64 ab 65 

Anzahl 0 0 0 0 0 0 

 

Tabelle 78 Geschätzte Zahl der von Umgebungslärm belasteten Flächen, Wohnungen, Schulen und Krankenhäu-

ser in Breitscheid (EU-Kartierung) 

 
LDEN 

ab 55 dB(A) 
LDEN 

ab 65 dB(A) 
LDEN 

ab 75 dB(A) 

Gesamtfläche (km2) 0 0 0 

Zahl der Wohnungen 0 0 0 

Zahl der Krankenhausgebäude 0 0 0 

Zahl der Schulgebäude 0 0 0 

Zahl der Fälle starker Belästigung 0 

Zahl der Fälle starker Schlafstörung 0 

Zahl der Fälle ischämischer Herzkrankheiten 0 

 

Angaben zu vorhandenen Lärmkonfliktpunkten 

In der Gemeinde Breitscheid liegt nach Auswertung der Lärmkartierung 2022 kein Lärmkon-

fliktpunkt vor.  

 

Vorhandene Planungen und bereits umgesetzte Maßnahmen 

In den vergangenen Runden der Lärmaktionsplanung lagen keine Lärmkonfliktpunkte in der 

Gemeinde Breitscheid vor. Es wurden zudem auch keine Maßnahmenvorschläge im Rah-

men der Öffentlichkeitsbeteiligungen vorgetragen. Es sind demnach keine Planungen und 

Umsetzung von Maßnahmen im Sinne der Lärmaktionsplanung bekannt. 
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Maßnahmenvorschläge aus der 1. Öffentlichkeitsbeteiligung 

Im Rahmen der 1. Öffentlichkeitsbeteiligung sind keine Maßnahmenvorschläge eingegan-

gen. 

 

Stellungnahmen oder Maßnahmenvorschläge in der 2. Öffentlichkeitsbeteiligung 

Im Rahmen der 2. Öffentlichkeitsbeteiligung sind weder Stellungnahmen noch Maßnahmen-

vorschläge eingegangen. 

 

 Dietzhölztal  

In der Gemeinde Dietzhölztal leben ca. 5.600 Einwohner. Alle Landes- und Kreisstraßen im 

Gemeindegebiet sind von der Lärmkartierung erfasst. 

Wie aus Tabelle 79 ersichtlich ist, sind keine Betroffenen ganztags und nachts oberhalb der 

Auslösewerte im gesamten Gemeindegebiet zu verzeichnen. Die Gemeinde besitzt damit 

keinen Lärmkonfliktpunkt. Es gibt ebenfalls keine von Umgebungslärm belasteten Flächen, 

Wohnungen, Schulen und Krankenhäuser, wie in Tabelle 80 dargestellt. 

 
Tabelle 79 Betroffene nach BUB aus der Lärmkartierung 2022 für die Gemeinde Dietzhölztal 

 Betroffenenzahl 

LDEN [dB(A)] 

Betroffenenzahl 

LNight [dB(A)] 

ab 65 bis 69 ab 70 bis 74 ab 75 ab 55 bis 59 ab 60 bis 64 ab 65 

Anzahl 0 0 0 0 0 0 

 
Tabelle 80 Geschätzte Zahl der von Umgebungslärm belasteten Flächen, Wohnungen, Schulen und Krankenhäu-

ser in Dietzhölztal (EU-Kartierung) 

 
LDEN 

ab 55 dB(A) 
LDEN 

ab 65 dB(A) 
LDEN 

ab 75 dB(A) 

Gesamtfläche (km2) 0 0 0 

Zahl der Wohnungen 0 0 0 

Zahl der Krankenhausgebäude 0 0 0 

Zahl der Schulgebäude 0 0 0 

Zahl der Fälle starker Belästigung 0 

Zahl der Fälle starker Schlafstörung 0 

Zahl der Fälle ischämischer Herzkrankheiten 0 

 

Angaben zu vorhandenen Lärmkonfliktpunkten 

In den vergangenen Runden der Lärmaktionsplanung lag ein Lärmkonfliktpunkt an der L 

3044 im Ortsteil Ewersbach im Nachtzeitraum in der Gemeinde Dietzhölztal vor. Auch für die 

L 1571 in Ewersbach sowie für die L 3043 in Mandeln wurden Lärmkennziffern im Rahmen 

der Auswertung der Lärmkartierung gebildet. Diese sind in Tabelle 81 dargestellt. 

Tabelle 81 Lärmkonfliktpunkte unter Angabe der Lärmkennziffer in der Gemeinde Dietzhölztal 

Ortsteil Straße 

LKZ 

LDEN LNight 

Mandeln L 3043 9 27 

Ewersbach L 1571 217 251 

Ewersbach L 3044 150 149 
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In den oben genannten Ortsdurchfahrten wurden an einigen Gebäuden Überschreitungen 

der Auslösewerte für eine bauliche Lärmsanierung festgestellt. Haus- und Wohnungseigentü-

merinnen und -eigentümer können bei Hessen Mobil Anträge auf Überprüfung der An-

spruchsvoraussetzung für die finanzielle Erstattung von Aufwendungen für passive Schall-

schutzmaßnahmen (in der Regel Schallschutzfenster und Belüftungseinrichtungen) stellen. 

Nähere Informationen sind in Kapitel 3.4.1 zu finden.  

 

Vorhandene Planungen und bereits umgesetzte Maßnahmen 

Es wurden in den vergangenen Runden der Lärmaktionsplanung keine Maßnahmenvor-

schläge im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligungen vorgetragen. Für die Gemeinde Dietz-

hölztal sind außerdem weder Planungen noch bereits umgesetzte Maßnahmen bekannt. 

 

Maßnahmenvorschläge aus der 1. Öffentlichkeitsbeteiligung 

L 1571 Ewersbach 

Für die L 1571 in Ewersbach wurde der Maßnahmenvorschlag von Tempo 30 ganztags oder 

nachts vorgetragen. Es wurde eine überschlägige Berechnung nach RLS-90 durch die Lärm-

aktionsplanung durchgeführt, welche Überschreitungen der Richtwerte der Lärmschutz-

Richtlinien-StV gezeigt hat.  

Eine Berechnung durch den Straßenbaulastträger bestätigt die Überschreitungen der Richt-

werte nicht. Die zuständigen Fachbehörden sind bzgl. dieses Lärmkonfliktpunktes in Kennt-

nis gesetzt worden. Eine Stellungnahme liegt aktuell nicht vor. 

Die Gemeinde Dietzhölztal stimmt der Einführung eines Tempolimits zu. 

 

L 3043 Ortsdurchfahrt Mandeln 

Für die Ortsdurchfahrt von Mandeln wurde eine durch Lkw-Verkehr verursachte Lärmbelästi-

gung genannt, welche durch eine Geschwindigkeitsbegrenzung gemindert werden könnte.  

Es wurde eine überschlägige Berechnung nach RLS-90 durch die Lärmaktionsplanung 

durchgeführt, welche keine Überschreitungen der Richtwerte der Lärmschutz-Richtlinien-StV 

gezeigt hat. Die zuständigen Fachbehörden sind bzgl. dieses Lärmkonfliktpunktes in Kennt-

nis gesetzt. Gemäß Stellungnahme der zuständigen Fachbehörde kommt eine Geschwindig-

keitsreduzierung aus Lärmschutzgründen aufgrund nicht vorhandener Überschreitungen 

nicht in Betracht. Des Weiteren liegt für die Notwendigkeit einer Geschwindigkeitsreduzie-

rung aus Verkehrssicherheitsgründen derzeit keine Kenntnisse vor. 

 
Stellungnahmen oder Maßnahmenvorschläge in der 2. Öffentlichkeitsbeteiligung 

Im Rahmen der 2. Öffentlichkeitsbeteiligung sind weder Stellungnahmen noch Maßnahmen-

vorschläge eingegangen. 
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 Dillenburg  

Die Stadt Dillenburg hat ca. 23.500 Einwohner. Alle im Stadtgebiet verlaufenden Verkehrs-

straßen sind von der Lärmkartierung 2022 erfasst.  

Die Bundesautobahn A 45 verläuft von Süden nach Norden im südwestlichen Teil des Stadt-

gebietes, wobei diese im Westen der Stadt Dillenburg an einem Wohngebiet vorbeiführt und 

an der Marbachtalbrücke über einen kleinen Teil des Stadtgebiets führt.  

Nahezu parallel zur Bundesautobahn verläuft die Bundesautobahn B 277 im Westen vorbei 

am Stadtteil Niederscheld, als Ortsdurchfahrt durch die Kernstadt und knickt dann nach Wes-

ten in Richtung Sechshelden ab. Die Bundesstraße B 253 zweigt in der Kernstadt von der 

B 277 ab mit Verlauf nach Norden. Dabei durchquert die Bundesstraße als Ortsdurchfahrt 

zuerst Dillenburg und anschließend Frohnhausen. 

Wie aus Tabelle 82 ersichtlich ist, sind 800 Betroffene ganztags und 1.034 Betroffene nachts 

oberhalb der Auslösewerte zu verzeichnen.  

Tabelle 82 Betroffene nach BUB aus der Lärmkartierung 2022 für die Stadt Dillenburg 

 Betroffenenzahl 

LDEN [dB(A)] 

Betroffenenzahl 

LNight [dB(A)] 

ab 65 bis 69 ab 70 bis 74 ab 75 ab 55 bis 59 ab 60 bis 64 ab 65 

Anzahl 457 327 16 606 367 61 

 

In Tabelle 83 sind die geschätzten Zahlen der von Umgebungslärm belasteten Flächen, 

Wohnungen, Schulen und Krankenhäuser sowie die Fälle starker Belästigung, starker 

Schlafstörung und ischämischer Herzkrankheiten dargestellt. 

Tabelle 83 Geschätzte Zahl der von Umgebungslärm belasteten Flächen, Wohnungen, Schulen und Krankenhäu-

ser in Dillenburg (EU-Kartierung) 

 
LDEN 

ab 55 dB(A) 
LDEN 

ab 65 dB(A) 
LDEN 

ab 75 dB(A) 

Gesamtfläche (km2) 10,76 3,24 0,76 

Zahl der Wohnungen 1.805 379 7 

Zahl der Krankenhausgebäude 0 0 0 

Zahl der Schulgebäude 7 3 0 

Zahl der Fälle starker Belästigung 641 

Zahl der Fälle starker Schlafstörung 160 

Zahl der Fälle ischämischer Herzkrankheiten 1 

 

Angaben zu vorhandenen Lärmproblemen 

Nach Auswertung der Lärmkartierung 2022 konnten in der Stadt Dillenburg die in Tabelle 84 

dargestellten Lärmkonfliktpunkte identifiziert werden. 

 
Tabelle 84 Lärmkonfliktpunkte unter Angabe der Lärmkennziffer in der Stadt Dillenburg 

Ortsteil Straße 

LKZ 

LDEN LNight 

Dillenburg A 45 72 165 

Dillenburg A 45 Höhe Erlenweg 0 2 

Dillenburg B 277 OD Kernstadt 51 84 

Dillenburg B 277 Konrad-Adenauer-Allee 3 6 

Dillenburg B 277 Siegener Str. 5 9 

Dillenburg Adolfstraße 164 205 
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Ortsteil Straße 

LKZ 

LDEN LNight 

Dillenburg Bismarckstr. 41 52 

Dillenburg Uferstr. Herwigstr. 5 13 

Niederscheld  B 277 16 33 

Niederscheld  L 3042 432 493 

Niederscheld  Haselheck 16 33 

Frohnhausen B 253  742 967 

 

In den oben genannten Ortsdurchfahrten wurden an einigen Gebäuden Überschreitungen 

der Auslösewerte für eine bauliche Lärmsanierung festgestellt. Haus- und Wohnungseigentü-

merinnen und -eigentümer von Häusern bzw. Wohnungen an Bundes- bzw. Landesstraßen 

können bei Hessen Mobil Anträge auf Überprüfung der Anspruchsvoraussetzung für die fi-

nanzielle Erstattung von Aufwendungen für passive Schallschutzmaßnahmen (in der Regel 

Schallschutzfenster und Belüftungseinrichtungen) stellen. Nähere Informationen sind in Kapi-

tel 3.4.1 zu finden. 

Die größte Lärmkennziffer konnte dabei im Nachtzeitraum in der Ortsdurchfahrt der B 253 im 

Stadtteil Frohnhausen mit einem Wert von 967 ermittelt werden. Auch für den Ganztagszeit-

raum stellt die Ortsdurchfahrt einen Lärmkonfliktpunkt besonderer Belastung mit einem maxi-

malen Wert von 742 dar. 

Die Durchfahrt der Bundesstraße B 277 verursacht sowohl in der Kernstadt, als auch im Be-

reich der Siegener Straße und der Konrad-Adenauer-Allee keinen Lärmkonfliktpunkt beson-

derer Belastung. 

Die A 45 stellt weder auf Höhe des Erlenwegs noch auf Höhe der Marbachtalbrücke einen 

Lärmkonfliktpunkt besonderer Belastung dar. 

Die Landesstraße L 3042 im Stadtteil Niederscheld stellt einen Lärmkonfliktpunkt besonderer 

Belastung mit einer nächtlichen maximalen Lärmkennziffer von 493 dar. Der Hauptschwer-

punkt der Lärmbelastung liegt in der Ortsdurchfahrt der B 253 im Stadtteil Frohnhausen. Die 

innerstädtische Belastung hat sich nach dem Bau des Schlossbergtunnels stark reduziert. 

 

Zur Veranschaulichung der betroffenen Lärmkonfliktpunkte sollen folgende Abbildungen und 

deren Beschreibung dienen. 

 

Ortsdurchfahrt B 253 Frohnhausen 

Die Ortsdurchfahrt B 253 im Stadtteil Frohnhausen ist durch eine straßenrandnahe Bebau-

ung mit schmalem Bürgersteig gekennzeichnet. Vorwiegend liegen an der Ortsdurchfahrt 

Wohnhäuser, die teilweise Geschäfte im Erdgeschoss beinhalten und vorwiegend die Gie-

belseite zur Straße hin ausgerichtet haben. Beidseitige Parkstreifen sind, wie links in Abbil-

dung 25 ersichtlich, angelegt. Wo es möglich ist, sind zudem Abbiegespuren vorhanden. 

Rechts in Abbildung 25 ist eine Visualisierung des Lärmkonfliktpunktes durch farbige Lärm-

kennzifferbänder gegeben.  
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Abbildung 25 Bebauung an der Ortsdurchfahrt der B 253 in Frohnhausen (links) und Visualisierung des Lärmkon-

fliktpunktes durch normierte Lärmkennzifferbänder im Nachtzeitraum (rechts) 65,66 

 

 

Vorhandene Planungen und bereits umgesetzte Maßnahmen 

Ortsumgehung B 253, Frohnhausen/Wissenbach 

Die Ortsumgehung der B 253 Frohnhausen/Wissenbach ist im Bundesverkehrswegeplan 

2030 als vordringlicher Bedarf eingestuft und hat eine hohe städtebauliche Bedeutung. 

Durch den Bau der Ortsumgehung wird eine sehr hohe Wirkung bei nur geringer Zusatzbe-

lastungen erwartet. 

 

Sanierung Talbrücken und Ausbau an der A 45 

Die Sanierung der Talbrücke Lützelbach ist umgesetzt, der Ersatzneubau an der Marbachtal-

brücke befindet sich im Bau. Da es sich bei den Ersatzneubauten um wesentliche Änderun-

gen handelt, sind die Vorsorgewerte der 16. BImSchV im Rahmen des zugehörigen Planfest-

stellungsverfahrens in Form von aktiven und ggf. durch passive Maßnahmen einzuhalten. Es 

ist davon auszugehen, dass durch die Umsetzung der Vorhaben keine Lärmkonfliktpunkte 

mehr vorliegen. Die Talbrücken der A 45 werden zurzeit teilsaniert.  

 

Talbrücke Lützelbach 

Die Talbrücke Lützelbach wurde 6-streifig umgesetzt mit Errichtung einer Lärmschutzwand 

auf der Talbrücke, sowie auf der freien Strecke am östlichen Fahrbahnrand. 

 

Talbrücke Marbach 

2014 war der Baubeginn an der Marbachtalbrücke. Als Maßnahmen zum Lärmschutz sind 

Lärmschutzwände (an beiden Flanken sowie zwischen den Fahrtrichtungen und lärmmin-

dernde Übergangskonstruktionen an den Brückenenden vorgesehen. Auf dem neuen Bau-

werk werden auf beiden Außenkappen und in der Bauwerksmitte Lärmschutzwände errich-

tet. Auf dem östlichen Rand der Talbrücke wird eine 5 m hohe Lärmschutzwand erbaut, wel-

che im Zuge des geplanten 6-streifigen Ausbaus der Strecke bis zur Talbrücke Lützelbach 

mit einer geplanten Höhe von 8 m weitergeführt wird. Westlich sowie in der Bauwerksmitte 

werden 4 m hohe Lärmschutzwände vorgesehen, die im angrenzenden Streckenverlauf teils 

weitergeführt und abgetreppt werden. Die Richtungsfahrbahn Dortmund wurde im Sommer 

2018 für den Verkehr freigegeben. Die Fertigstellung der Richtungsfahrbahn Hanau ist in 

 

65 Regierungspräsidium Gießen 
66 HLNUG 2022 
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2020 geplant. Hierdurch wird eine deutliche Verbesserung der Lärmsituation erreicht. Nach 

Umsetzung der oben genannten Maßnahmen ist in diesem Bereich kein Konfliktpunkt im 

Sinne der Lärmminderungsplanung vorhanden. 

 

6-streifiger Ausbau zwischen den Talbrücken Marbach und Lützelbach 

Zur weiteren Lärmminderung hinsichtlich der A 45 soll der 6-streifige Ausbau zwischen den 

Talbrücken Marbach und Lützelbach beitragen. Zum 6-streifigen Ausbau läuft aktuell das 

Planfeststellungsverfahren. Die Errichtung von Lärmschutzwänden zwischen den Talbrücken 

Lützelbach und Marbach als aktiver Lärmschutz ist geplant. Darunter fällt auch eine 8,5 m 

hohe Lärmschutzwand im Bereich der ĂVogelstangeñ. Auf der Hºhe des Altenheims ĂHaus 

Elisabethñ und der Hºhe Erlenweg ist aktiver Schallschutz in Form von 5,5 m hohen Lärm-

schutzwänden vorgesehen. Zudem ist der Einbau einer lärmmindernden Straßenoberfläche 

mit einer Pegelminderung von ï 2 dB(A) vorgesehen. Nach Umsetzung aller Maßnahmen 

wird sich die Lärmsituation der Stadt Dillenburg durch die dann zusammenhängenden Lärm-

schutzeinrichtungen auf der östlichen Seite erheblich verbessern, so dass nach Umsetzung 

der Maßnahme hier kein Lärmkonfliktpunkt mehr vorliegt. 

 

Tempo 30, B 253, Frohnhausen 

Die Beschränkung der zulässigen Geschwindigkeit in der Nachtzeit auf 30 km/h erbringt eine 

durchschnittliche Pegelminderung von 2,6 dB(A). Im Bereich der Hauptstraße 1-125 wurde 

Tempo 30 im Nachtzeitraum von 22-6 Uhr umgesetzt. Für den Bereich der Einmündung 

Ortsstraße/Brühlbachstraße bis zur Einmündung Kirchweg gilt ganztägig Tempo 30. 

Durch die Umsetzung der Maßnahme werden die Richtwerte an 20 Gebäuden am Tag und 

an 42 Gebäuden im Nachtzeitraum eingehalten. An den übrigen Gebäuden mit verbleibender 

Grenzwertüberschreitung kann durch die Geschwindigkeitsbeschränkung eine Verminderung 

von 2,6 dB(A) erreicht werden. 

 

Maßnahmenvorschläge aus der 1. Öffentlichkeitsbeteiligung 

Tempo-30-Zone, Bereich Adolfstraße 

Die Errichtung einer Tempo-30-Zone wird als lärmmindernde Maßnahme für den Bereich um 

die Adolfstraße vorgeschlagen. Der Maßnahmenvorschlag wurde an die zuständige Fachbe-

hörde weitergeleitet. Nach Rückmeldung der Stadt Dillenburg wird der Maßnahmenvorschlag 

im Rahmen des Verkehrskonzeptes geprüft, aktuell erfolgt noch keine Umsetzung. 

 

Tempo-30-Zone, Bereich Uferstraße 

Die Errichtung einer Tempo-30-Zone wird als lärmmindernde Maßnahme für den Bereich um 

die Uferstraße vorgeschlagen. Der Maßnahmenvorschlag wurde an die zuständige Fachbe-

hörde weitergeleitet. Nach Rückmeldung der Stadt Dillenburg wird der Maßnahmenvorschlag 

im Rahmen des Verkehrskonzeptes geprüft, aktuell erfolgt noch keine Umsetzung. 

 

Tempo-30-Zone, Bereich Herwigstraße 

Die Errichtung einer Tempo-30-Zone wird als lärmmindernde Maßnahme für den Bereich um 

die Herwigstraße vorgeschlagen. Der Maßnahmenvorschlag wurde an die zuständige Fach-

behörde weitergeleitet. Nach Rückmeldung der Stadt Dillenburg wird der Maßnahmenvor-

schlag im Rahmen des Verkehrskonzeptes geprüft, aktuell erfolgt noch keine Umsetzung. 
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Tempo-30-Zone, Bereich Bismarckstraße 

Die Errichtung einer Tempo-30-Zone wird als lärmmindernde Maßnahme für den Bereich um 

die Bismarckstraße vorgeschlagen. Der Maßnahmenvorschlag wurde an die zuständige 

Fachbehörde weitergeleitet. Nach Rückmeldung der Stadt Dillenburg wird der Maßnahmen-

vorschlag im Rahmen des Verkehrskonzeptes geprüft, aktuell erfolgt noch keine Umsetzung. 

 

Tempo 30, nachts B 277 Kernstadt und L 3042 Niederscheld 

Tempo 30 im Nachtzeitraum wird als lärmmindernde Maßnahme für Lärmkonfliktpunkte der 

B 277 in der Kernstadt und die L 3042 in Niederscheld vorgeschlagen. Nach Rückmeldung 

der Stadt Dillenburg wurden die Maßnahmenvorschläge zur Kenntnis genommen, eine ent-

sprechend Prüfung muss noch erfolgen. 

 

Tempolimit, A 45, Kernstadt: 

Bis zur Sanierung der Talbrücken soll ein Tempolimit auf der A 45 als lärmmindernde Maß-

nahme ergriffen werden. Der Maßnahmenvorschlag wurde an die zuständige Fachbehörde 

weitergeleitet. Eine Stellungnahme liegt aktuell nicht vor. 

 

Lärmschutz A 45 

Für die A 45 wurden die folgenden Maßnahmenvorschläge vorgetragen und an die zustän-

dige Fachbehörde weitergeleitet: 

¶ Lärmschutzwand zwischen Talbrücke Lützelbach und Marbachtalbrücke 

¶ Tempolimit, auch nach Baustellenende 

 

Des Weiteren wurde die Ausführung und das Ende der Lärmschutzwand im Bereich des 

neugestalteten Parkplatzes Gaulskopf bemängelt. Der ca. 100 m ungeschützte Bereich führt 

zu Lärmbelästigung der Anwohnenden. 

Die Ausführung der Lärmschutzwand auf der Mitte der Brücke führt nach Einwendungen aus 

der Öffentlichkeitsbeteiligung zudem zu voluminöseren Fahrgeräuschen. 

Bei Neubauvorhaben bzw. wesentlichen Änderungen (z.B. Fahrstreifenerweiterung) an be-

stehenden Straßen erfolgt der Lärmschutz im Rahmen der Lärmvorsorge nach den Vorga-

ben der Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV).  

Die Lärmvorsorge dient dem Zweck, dem Entstehen gesundheitlicher Gefährdungen vorzu-

beugen. Hier besteht für die Wohnbevölkerung ein Anspruch auf Einhaltung der Grenzwerte 

der 16. BImSchV durch aktive Lärmschutzmaßnahmen (z. B. Schallschutzwände/-wälle, 

lärmmindernde Fahrbahnoberflächen, Einhausungen), soweit diese gemäß dem Stand der 

Technik realisierbar sind und deren Kosten nicht außer Verhältnis zu dem angestrebten 

Schutzzweck (also die Einhaltung der Grenzwerte) stehen.  

Die Lärmvorsorge führt in der Praxis zu einem deutlich höheren Schutzniveau, als es bei der 

freiwilligen (fachgesetzlich nicht normierten) Lärmsanierung nach den hierfür geltenden Best-

immungen in der Regel der Fall ist. Die Immissionsgrenzwerte liegen im Fall der Lärmvor-

sorge deutlich unter denen der Lärmsanierung und auch unterhalb der Lärmwerte, ab denen 

im Rahmen der Lärmaktionsplanung in Hessen von einem Lärmkonfliktpunkt gesprochen 

wird. 
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Maßnamenvorschläge aus der 2. Öffentlichkeitsbeteiligung 

Folgende Lärmkonfliktpunkte bzw. Maßnahmenvorschläge wurden in der 2. Öffentlichkeits-

beteiligung neu eingebracht und werden nach der Veröffentlichung des Lärmaktionsplans be-

arbeitet. Die Maßnahmenvorschläge werden als Prüfauftrag erfasst. Das Ergebnis wird im 

Lärmaktionsplan der 5. Runde dargestellt. 

 

Ortsteil Straße Maßnahmenvorschlag/Stellungnahme 

Dillenburg B 277  

Bereich paral-

lel zur 

Nixböthestraße 

Überprüfung des Standorts der Ortstafeln und Verset-

zung der Ortstafel in westlicher Richtung nach Abzweig 

zu B 253 oder Geschwindigkeitsbegrenzung auf 50 km/h 

in diesem Bereich 

 

 Driedorf  

In der Gemeinde Driedorf leben ca. 5.200 Einwohner. Die Bundesstraße B 255 verläuft von 

Osten nach Westen durch das Gemeindegebiet. Sie führt dabei am nördlichen Ende des 

Ortsteils Roth vorbei und knickt im Ortsteil Hohenroth nach Süden ab. Neben der Bundes-

straße sind im Gemeindegebiet auch alle Landes- und Kreisstraßen von der Lärmkartierung 

2022 erfasst. Wie aus Tabelle 85 ersichtlich ist, sind nur 2 Betroffene ganztags und 3 Be-

troffene nachts oberhalb der Auslösewerte im gesamten Gemeindegebiet zu verzeichnen. 

Die Gemeinde besitzt damit keinen Lärmkonfliktpunkt. 

Tabelle 85 Betroffene nach BUB aus der Lärmkartierung 2022 für die Gemeinde Driedorf 

 Betroffenenzahl 

LDEN [dB(A)] 

Betroffenenzahl 

LNight [dB(A)] 

ab 65 bis 69 ab 70 bis 74 ab 75 ab 55 bis 59 ab 60 bis 64 ab 65 

Anzahl 2 0 0 3 0 0 

 

In Tabelle 86 sind die geschätzten Zahlen der von Umgebungslärm belasteten Flächen, 

Wohnungen, Schulen und Krankenhäuser sowie die Fälle starker Belästigung, starker 

Schlafstörung und ischämischer Herzkrankheiten dargestellt. 

Tabelle 86 Geschätzte Zahl der von Umgebungslärm belasteten Flächen, Wohnungen, Schulen und Krankenhäu-

ser in Driedorf (EU-Kartierung) 

 
LDEN 

ab 55 dB(A) 
LDEN 

ab 65 dB(A) 
LDEN 

ab 75 dB(A) 

Gesamtfläche (km2) 0,37 0,11 0,02 

Zahl der Wohnungen 7 0 0 

Zahl der Krankenhausgebäude 0 0 0 

Zahl der Schulgebäude 0 0 0 

Zahl der Fälle starker Belästigung 3 

Zahl der Fälle starker Schlafstörung 1 

Zahl der Fälle ischämischer Herzkrankheiten 0 

 

Angaben zu vorhandenen Lärmkonfliktpunkten 

In der Gemeinde Driedorf liegt nach Auswertung der Lärmkartierung 2022 kein Lärmkonflikt-

punkt besonderer Belastung vor.  
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Vorhandene Planungen und bereits umgesetzte Maßnahmen 

In den vergangenen Runden der Lärmaktionsplanung lagen keine Lärmkonfliktpunkte in der 

Gemeinde Driedorf vor. Es wurden zudem auch keine Maßnahmenvorschläge im Rahmen 

der Öffentlichkeitsbeteiligungen vorgetragen. Es sind demnach keine Planungen und Umset-

zung von Maßnahmen im Sinne der Lärmaktionsplanung bekannt. 

 

Maßnahmenvorschläge aus der 1. Öffentlichkeitsbeteiligung 

Im Rahmen der 1. Öffentlichkeitsbeteiligung sind keine Maßnahmenvorschläge eingegan-

gen. 

 

Stellungnahmen oder Maßnahmenvorschläge in der 2. Öffentlichkeitsbeteiligung 

Im Rahmen der 2. Öffentlichkeitsbeteiligung sind weder Stellungnahmen noch Maßnahmen-

vorschläge eingegangen. 

 

 Ehringshausen  

Die Gemeinde Ehringshausen hat ca. 9.600 Einwohner. Das Gemeindegebiet wird von Os-

ten nach Westen von der Bundesautobahn A 45 sowie der Bundesstraße B 277 durchquert. 

Alle weiteren Landes- und Bundesstraßen im Gemeindegebiet sind von der Lärmkartierung 

2022 erfasst. Die Betroffenen oberhalb der Auslösewerte ganztags und nachts pro Pegel-

klasse sind in Tabelle 87 für die Gemeinde Ehringshausen aufgeführt. Dies bedeutet, dass 

248 Einwohner ganztags und 371 Einwohner nachts in der Gemeinde Ehringshausen von 

Umgebungslärm oberhalb der Auslösewerte betroffen sind.  

Tabelle 87 Betroffene nach BUB aus der Lärmkartierung 2022 für die Gemeinde Ehringshausen 

 Betroffenenzahl 

LDEN [dB(A)] 

Betroffenenzahl 

LNight [dB(A)] 

ab 65 bis 69 ab 70 bis 74 ab 75 ab 55 bis 59 ab 60 bis 64 ab 65 

Anzahl 166 82 0 243 123 5 

 

In Tabelle 88 sind die geschätzten Zahlen der von Umgebungslärm belasteten Flächen, 

Wohnungen, Schulen und Krankenhäuser sowie die Fälle starker Belästigung, starker 

Schlafstörung und ischämischer Herzkrankheiten dargestellt. 

Tabelle 88 Geschätzte Zahl der von Umgebungslärm belasteten Flächen, Wohnungen, Schulen und Krankenhäu-

ser in Ehringshausen (EU-Kartierung) 

 
LDEN 

ab 55 dB(A) 
LDEN 

ab 65 dB(A) 
LDEN 

ab 75 dB(A) 

Gesamtfläche (km2) 11,47 3,34 0,59 

Zahl der Wohnungen 675 118 0 

Zahl der Krankenhausgebäude 0 0 0 

Zahl der Schulgebäude 0 0 0 

Zahl der Fälle starker Belästigung 229 

Zahl der Fälle starker Schlafstörung 58 

Zahl der Fälle ischämischer Herzkrankheiten 0 
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Angaben zu vorhandenen Lärmkonfliktpunkten 

In der Gemeinde Ehringshausen konnten nach Auswertung der Lärmkartierung 2022 drei 

Lärmkonfliktpunkte identifiziert werden, die sich auf die Ortsteile Ehringshausen und Kat-

zenfurt beschränken. Die Lärmkennziffer pro Lärmkonfliktpunkt sind Tabelle 89 zu entneh-

men. 

Tabelle 89 Lärmkonfliktpunkte unter Angabe der Lärmkennziffer in der Gemeinde Ehringshausen 

Ortsteil Straße 

LKZ 

LDEN LNight 

Ehringshausen B 277 OD 470 655 

Katzenfurt B 277 OD 153 235 

Katzenfurt A 45 176 411 

 

In den oben genannten Ortsdurchfahrten wurden an einigen Gebäuden Überschreitungen 

der Auslösewerte für eine bauliche Lärmsanierung festgestellt. Haus- und Wohnungseigentü-

merinnen und -eigentümer können bei Hessen Mobil Anträge auf Überprüfung der An-

spruchsvoraussetzung für die finanzielle Erstattung von Aufwendungen für passive Schall-

schutzmaßnahmen (in der Regel Schallschutzfenster und Belüftungseinrichtungen) stellen. 

Nähere Informationen sind in Kapitel 3.4.1 zu finden. 

 

Im Folgenden sollen die Lärmkonfliktpunkte näher erläutert und visualisiert werden. 

 

Ortsdurchfahrt Ehringshausen B 277 

Die Ortsdurchfahrt B 277 von Ehringshausen ist durch eine straßenrandnahe Bebauung mit 

überwiegender Wohnbebauung und schmalen Bürgersteigen gekennzeichnet. 

 

Katzenfurt, A 45  

Wie links in Abbildung 26 zu sehen ist, handelt es sich um ein Wohngebiet, das an die beste-

hende A 45 herangewachsen ist. Es liegt auch lediglich in einem kleinen Bereich von ca. 

100 m ein Abschnitt besonderer Belastung im Nachtzeitraum vor, wie rechts in Abbildung 26 

anhand des dunkelgrüne Lärmkennziffernbandes ersichtlich ist. 

 

 
Abbildung 26 Bebauung entlang der A 45 im Ortsteil Katzenfurt (links) und Visualisierung des Lärmkonfliktpunkts 

A 45 im Nachtzeitraum durch Lärmkennziffernbänder (rechts) 67,68 

 

 

67 Regierungspräsidium Gießen  
68 HLNUG 2022 
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Katzenfurt, B 277 

Der Lärmkonfliktpunkt B 277 in der Ortsdurchfahrt von Katzenfurt zeichnet sich durch die 

straßenrandnahe Bebauung aus, die überwiegend dem Wohnen dient. Die Giebel der Häu-

ser sind häufig zur Straße hin orientiert, wie links in Abbildung 27 ersichtlich ist. Abbiegespu-

ren sind an der B 277 in der Ortsdurchfahrt von Katzenfurt vorhanden. 

 

 
Abbildung 27 Bebauung entlang der B 277m Ortsteil Katzenfurt 67 

 

Vorhandene Planungen und bereits umgesetzte Maßnahmen 

A 45, Talbrücke Volkersbach, OT Katzenfurt: 

Der nördliche Ortsrand von Katzenfurt stellt hinsichtlich der A 45, wie in den vorherigen Stu-

fen, nach Auswertung der Lärmkartierung 2022 einen Lärmkonfliktpunkt dar. Im Rahmen der 

Talbrückensanierungen an der A 45 befindet sich auch die Talbrücke Volkersbach aktuell im 

Planfeststellungsverfahren. Da es sich bei dem geplanten Ersatzneubau um eine wesentli-

che Änderung gemäß der 16. BImSchV handelt, sind auch die darin festgeschriebenen 

strengeren Immissionsgrenzwerte einzuhalten und Schallschutzmaßnahmen gemäß der 24. 

BImSchV zu ergreifen. In den Planunterlagen ist auch die Errichtung einer 1.570 m langen 

und zurzeit 8 m hohen Lärmschutzwand geplant.69 Es ist davon auszugehen, dass nach Um-

setzung der Maßnahme die A 45 im Ortsteil Katzenfurt keinen Lärmkonfliktpunkt mehr dar-

stellt. Die Bauarbeiten für den Neubau haben im November 2021 begonnen.70 

 

Maßnahmenvorschläge aus der 1. Öffentlichkeitsbeteiligung 

Tempo 30, L 3052, Ehringshausen 

Die L 3052 in der Ortsdurchfahrt von Ehringshausen war bereits Gegenstand der 3. Runde 

der Lärmaktionsplanung. Die Berechnung des Straßenbaulastträgers hat keine Überschrei-

tungen der Richtwerte der Lärmschutz-Richtlinien-StV ergeben. Die zuständigen Fachbehör-

den sind über diesen Maßnahmenvorschlag informiert worden. Nach Auskunft der Gemeinde 

Ehringshausen sind aktuell keine Planungen bzw. Durchführungen in Planung. 

 

  

 

69 Planunterlagen, 1. Planänderung zum Ersatzneubau der Talbrücke Volkersbach, Stand 03/2018 
70 https://www.autobahn.de/die-autobahn/projekte/detail/ersatzneubau-talbruecke-volkersbach, abge-

rufen am 22.01.2024 

https://www.autobahn.de/die-autobahn/projekte/detail/ersatzneubau-talbruecke-volkersbach
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Tempo 30, B 277, Ehringshausen 

Aus der Bevölkerung wurde der Maßnahmenvorschlag zur Einführung eines Tempolimits von 

30 km/h ganztags oder nachts für die B 277 eingebracht. Außerdem wurde ein Tempolimit 

von 30 km/h nachts für Lkw vorgeschlagen. 

Eine überschlägige Berechnung nach RLS-90 zeigt Überschreitung im Tages- und Nachtzeit-

raum. Die schalltechnische Berechnung durch den zuständigen Straßenbaulastträger bestä-

tigt die Überschreitungen nicht. Die zuständigen Fachbehörden sind über diesen Maßnah-

menvorschlag informiert worden. 

 

Stellungnahmen oder Maßnahmenvorschläge in der 2. Öffentlichkeitsbeteiligung 

Im Rahmen der 2. Öffentlichkeitsbeteiligung sind weder Stellungnahmen noch Maßnahmen-

vorschläge eingegangen. 

 

 Eschenburg  

In der Gemeinde Eschenburg leben ca. 10.100 Einwohner. Neben der Bundesstraße B 253 

sind alle Landes- und Kreisstraßen im Gemeindegebiet von der Lärmkartierung erfasst. 

In Tabelle 90 ist die Anzahl der Betroffenen aus der Lärmkartierung 2022 für die Gemeinde 

Eschenburg in den einzelnen Pegelklassen für den Ganztagszeitraum und den Nachtzeit-

raum aufgeführt. Insgesamt sind 197 Betroffene ganztags und 209 Betroffene nachts ober-

halb der Auslösewerte zu verzeichnen.  

Tabelle 90 Anzahl der Betroffenen nach BUB aus der Lärmkartierung 2022 in der Gemeinde Eschenburg 

 Betroffenenzahl 

LDEN [dB(A)] 

Betroffenenzahl 

LNight [dB(A)] 

ab 65 bis 69 ab 70 bis 74 ab 75 ab 55 bis 59 ab 60 bis 64 ab 65 

Anzahl 101 89 7 94 101 14 

 

In Tabelle 91 sind die geschätzten Zahlen der von Umgebungslärm belasteten Flächen, 

Wohnungen, Schulen und Krankenhäuser sowie die Fälle starker Belästigung, starker 

Schlafstörung und ischämischer Herzkrankheiten dargestellt. 

Tabelle 91 Geschätzte Zahl der von Umgebungslärm belasteten Flächen, Wohnungen, Schulen und Krankenhäu-

ser in Eschenburg (EU-Kartierung) 

 
LDEN 

ab 55 dB(A) 
LDEN 

ab 65 dB(A) 
LDEN 

ab 75 dB(A) 

Gesamtfläche (km2) 1,66 0,33 0,07 

Zahl der Wohnungen 177 93 3 

Zahl der Krankenhausgebäude 0 0 0 

Zahl der Schulgebäude 0 0 0 

Zahl der Fälle starker Belästigung 80 

Zahl der Fälle starker Schlafstörung 22 

Zahl der Fälle ischämischer Herzkrankheiten 0 

 

Angaben zu vorhandenen Lärmkonfliktpunkten 

Nach Auswertung der Lärmkartierung 2022 konnte in der Gemeinde Eschenburg die B 253 

im Ortsteil Wissenbach als Lärmkonfliktpunkt identifiziert werden. Die Lärmkennziffern sind in 

Tabelle 92 dargestellt. Allerdings ist in die Lärmkartierung 2022 noch nicht die zwischenzeit-

lich umgesetzte Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h im Nachtzeitraum mit eingeflos-

sen. 
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Tabelle 92 Lärmkonfliktpunkt unter Angabe der maximalen Lärmkennziffern in der Gemeinde Eschenburg 

Ortsteil Straße 

LKZ 

LDEN LNight 

Wissenbach B 253 OD 442 569 

 

In der oben genannten Ortsdurchfahrt wurden an einigen Gebäuden Überschreitungen der 

Auslösewerte für eine bauliche Lärmsanierung festgestellt. Haus- und Wohnungseigentüme-

rinnen und -eigentümer können bei Hessen Mobil Anträge auf Überprüfung der Anspruchs-

voraussetzung für die finanzielle Erstattung von Aufwendungen für passive Schallschutz-

maßnahmen (in der Regel Schallschutzfenster und Belüftungseinrichtungen) stellen. Nähere 

Informationen sind in Kapitel 3.4.1 zu finden. 

 

Vorhandene Planungen und bereits umgesetzte Maßnahmen 

Tempo 30, nachts, B 253, Wissenbach 

Die Geschwindigkeitsbeschränkung von Tempo 30 im Nachtzeitraum als lärmmindernde 

Maßnahme in der Ortsdurchfahrt der B 253 in Wissenbach ist im Bereich der Bezirksstraße 

1- 47 mit der Anordnung vom 17.05.18 durch die zuständige Straßenverkehrsbehörde er-

folgt. Durch die Maßnahme konnte eine durchschnittliche Pegelminderung von 2,7 dB(A) er-

reicht werden. Durch die Maßnahme kann nun an 36 Gebäuden der Richtwert von 62 dB(A) 

im Nachtzeitraum eingehalten werden. 

 

Ortsumgehung Frohnhausen/ Wissenbach 

Die Ortsumgehung Dillenburg-Frohnhausen-Eschenburg-Wissenbach ist als vordringlicher 

Bedarf im Bundesverkehrswegeplan 2030 eingestuft. Durch eine Ortsumgehung würde sich 

eine deutliche Entastungswirkung bezüglich des Verkehrsaufkommens (Durchgangsverkehr) 

einstellen. Damit einhergehend würden sich positive Auswirkungen für das Schutzgut 

Mensch u.a. durch die Reduzierung von Lärm ergeben. 

 

Maßnahmenvorschläge aus der 1. Öffentlichkeitsbeteiligung 

Im Rahmen der 1. Öffentlichkeitsbeteiligung sind keine Maßnahmenvorschläge eingegan-

gen. 

 

Stellungnahmen oder Maßnahmenvorschläge in der 2. Öffentlichkeitsbeteiligung 

Im Rahmen der 2. Öffentlichkeitsbeteiligung sind weder Stellungnahmen noch Maßnahmen-

vorschläge eingegangen. 

 

 Greifenstein  

In der Gemeinde Greifenstein leben ca. 6.600 Einwohner. Alle Landes- und Kreisstraßen im 

Gemeindegebiet sind von der Lärmkartierung erfasst. 

Wie aus Tabelle 93 ersichtlich ist, sind keine Betroffene ganztags und nachts oberhalb der 

Auslösewerte im gesamten Gemeindegebiet zu verzeichnen. Die Gemeinde besitzt damit 

keinen Lärmkonfliktpunkt. 
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Tabelle 93 Betroffene nach BUB aus der Lärmkartierung 2022 für die Gemeinde Greifenstein 

 Betroffenenzahl 

LDEN [dB(A)] 

Betroffenenzahl 

LNight [dB(A)] 

ab 65 bis 69 ab 70 bis 74 ab 75 ab 55 bis 59 ab 60 bis 64 ab 65 

Anzahl 0 0 0 3 0 0 

 

In Tabelle 94 sind die geschätzten Zahlen der von Umgebungslärm belasteten Flächen, 

Wohnungen, Schulen und Krankenhäuser sowie die Fälle starker Belästigung, starker 

Schlafstörung und ischämischer Herzkrankheiten dargestellt. 

Tabelle 94 Geschätzte Zahl der von Umgebungslärm belasteten Flächen, Wohnungen, Schulen und Krankenhäu-

ser in Greifenstein (EU-Kartierung) 

 
LDEN 

ab 55 dB(A) 
LDEN 

ab 65 dB(A) 
LDEN 

ab 75 dB(A) 

Gesamtfläche (km2) 0,29 0 0 

Zahl der Wohnungen 0 0 0 

Zahl der Krankenhausgebäude 0 0 0 

Zahl der Schulgebäude 0 0 0 

Zahl der Fälle starker Belästigung 0 

Zahl der Fälle starker Schlafstörung 0 

Zahl der Fälle ischämischer Herzkrankheiten 0 

 

Angaben zu vorhandenen Lärmkonfliktpunkten 

In der Gemeinde Greifenstein liegt nach Auswertung der Lärmkartierung 2022 kein Lärmkon-

fliktpunkt vor.  

 

Vorhandene Planungen und bereits umgesetzte Maßnahmen 

In den vergangenen Runden der Lärmaktionsplanung lagen keine Lärmkonfliktpunkte in der 

Gemeinde Greifenstein vor. Es wurden zudem auch keine Maßnahmenvorschläge im Rah-

men der Öffentlichkeitsbeteiligungen vorgetragen. Es sind demnach keine Planungen und 

Umsetzung von Maßnahmen im Sinne der Lärmaktionsplanung bekannt. 

 

Maßnahmenvorschläge aus der 1. Öffentlichkeitsbeteiligung 

Im Rahmen der 1. Öffentlichkeitsbeteiligung sind keine Maßnahmenvorschläge eingegan-

gen. 

 

Stellungnahmen oder Maßnahmenvorschläge in der 2. Öffentlichkeitsbeteiligung 

Im Rahmen der 2. Öffentlichkeitsbeteiligung sind weder Stellungnahmen noch Maßnahmen-

vorschläge eingegangen. 

 

 Haiger  

In der Stadt Haiger leben ca. 19.500 Einwohner. Die Bundesautobahn A 45, sowie die Bun-

des- und Landesstraßen im Stadtgebiet sind von der Lärmkartierung 2022 erfasst. 

Insgesamt sind durch Straßenverkehrslärm 675 Betroffene ganztags und 994 Betroffene 

nachts zu verzeichnen. Die Betroffenen pro Pegelklasse sind in Tabelle 95 dargestellt. Die 

höhere Belastung im Nachtzeitraum kann dem Fernverkehr zugeschreiben werden.  
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Tabelle 95 Anzahl der Betroffenen BUB aus der Lärmkartierung 2022 in der Stadt Haiger 

 Betroffenenzahl 

LDEN [dB(A)] 

Betroffenenzahl 

LNight [dB(A)] 

ab 65 bis 69 ab 70 bis 74 ab 75 ab 55 bis 59 ab 60 bis 64 ab 65 

Anzahl 531 135 9 724 252 18 

 

In Tabelle 96 sind die geschätzten Zahlen der von Umgebungslärm belasteten Flächen, 

Wohnungen, Schulen und Krankenhäuser sowie die Fälle starker Belästigung, starker 

Schlafstörung und ischämischer Herzkrankheiten dargestellt. 

Tabelle 96 Geschätzte Zahl der von Umgebungslärm belasteten Flächen, Wohnungen, Schulen und Krankenhäu-

ser in Haiger (EU-Kartierung) 

 
LDEN 

ab 55 dB(A) 
LDEN 

ab 65 dB(A) 
LDEN 

ab 75 dB(A) 

Gesamtfläche (km2) 6,27 3,26 0,59 

Zahl der Wohnungen 1.589 320 4 

Zahl der Krankenhausgebäude 0 0 0 

Zahl der Schulgebäude 0 0 0 

Zahl der Fälle starker Belästigung 553 

Zahl der Fälle starker Schlafstörung 144 

Zahl der Fälle ischämischer Herzkrankheiten 1 

 

Angaben zu vorhandenen Lärmkonfliktpunkten 

Als Lärmkonfliktpunkte konnten die B 277 in der Ortsdurchfahrt von Allendorf, die L 3044 und 

der Straßenzug Hinterm Graben/Löhrstraße/Bahnhofstraße in der Kernstadt, sowie die A 45 

im Stadtteil Sechshelden ermittelt werden. Die maximalen Lärmkennziffern sind in Tabelle 97 

dargestellt. 

Tabelle 97 Lärmkonfliktpunkte unter Angabe der maximalen Lärmkennziffern in der Stadt Haiger 

Ortsteil Straße 

LKZ 

LDEN LNight 

Allendorf B 277 OD 138 202 

Haiger L 3044 116 143 

Haiger Bahnhofstraße 261 309 

Sechshelden A 45 961 1.526 

 

In den oben genannten Ortsdurchfahrten wurden an einigen Gebäuden Überschreitungen 

der Auslösewerte für eine bauliche Lärmsanierung festgestellt. Haus- und Wohnungseigentü-

merinnen und -eigentümer von Häusern bzw. Wohnungen an Bundes- bzw. Landesstraßen 

können bei Hessen Mobil Anträge auf Überprüfung der Anspruchsvoraussetzung für die fi-

nanzielle Erstattung von Aufwendungen für passive Schallschutzmaßnahmen (in der Regel 

Schallschutzfenster und Belüftungseinrichtungen) stellen. Nähere Informationen sind in Kapi-

tel 3.4.1 zu finden. 

Eine detailliertere Betrachtung der Lärmkonfliktpunkte für die A 45, Sechshelden und die 

L 3044 in der Kernstadt wird im Folgenden näher behandelt. 
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Stadtteil Sechshelden  

Der Ortsteil Sechshelden weist eine Mehrfachbelastung durch die A 45, die Bundesstraße 

B 277 und die zweigleisige Dillstrecke auf. Erschwerend kommt die Topographie der Orts-

lage hinzu. Der Ortsteil Sechshelden liegt im Tal. Die B 277 verläuft im Tal. Der Verlauf der 

A 45 über den Stadtteil Sechshelden ist in Abbildung 28 dargestellt. Sie zeigt den Verlauf der 

A 45 als Talbrücke 22 m über dem Stadtteil Sechshelden. Einen Überblick über die örtliche 

Lage gibt Abbildung 28 

 

 
Abbildung 28 Talbrücke Sechshelden mit unterliegender Wohnbebauung 71 

 

In Abbildung 29 sind die Bereiche besonderer Belastung durch die orangen und roten Lärm-

kennzifferbänder im Nachtzeitraum dargestellt. 

 

 
Abbildung 29 Visualisierung des Lärmkonfliktpunktes A 45, Sechshelden im Nachtzeitraum durch normierte Lärm-

kennziffernbände 72 

 

L 3044, Haiger 

Die L 3044 in der Ortsdurchfahrt der Kernstadt, Westerwaldstraße stellt einen der vier Lärm-

konfliktpunkte in Haiger dar. Die Bebauung ist dort vorwiegend von Ein- und Zweifamilien-

häusern mit Bebauungslücken gekennzeichnet, wie links in Abbildung 30 ersichtlich ist. Auf 

 

71 Regierungspräsidium Gießen 
72 HLNUG 2022 
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einem kurzen Teilstück der Westerwaldstraße 7 bis zur Kreuzung mit Hauptstraße/Obertor 

besteht bereits Tempo 30. Hier befindet sich eine Engstelle im Straßenverlauf.  

 

 
Abbildung 30 Bebauung entlang der L 3044 in der Kernstadt (links) Visualisierung des Lärmkonfliktpunkts im 

Nachtzeitraum durch Lärmkennziffernbänder (rechts) 73,72 

 

Vorhandener Planungen und bereits umgesetzte Maßnahmen 

Sanierung Talbrücke Sechshelden, A 45 

Der Planfeststellungsbeschluss der Sanierung der Talbrücke Sechshelden wurde am 

29.08.2022 gefasst. Das Bauvorhaben erstreckt sich vom Parkplatz ĂAuf dem Bonñ bis zur 

Anschlussstelle Dillenburg. Zum Schutz der Anwohner des Stadtteils Sechshelden vor Ver-

kehrslärm sind auf der Brücke und entlang der Strecke auf beiden Seiten bis zu 7,25 m hohe 

Lärmschutzwände vorgesehen. 74 Gemäß den Ausführungen des Vorhabensträgers wird 

eine Kombination aus aktivem und passivem Schallschutz gewählt. Durch die geplanten akti-

ven Schallschutzmaßnahmen können die Tagesrichtwerte vollständig eingehalten werden. 

Die verbleibenden Grenzwertüberschreitungen im Nachtzeitraum werden über passive 

Schallschutzmaßnahmen abgedeckt. Aufgrund der schalltechnischen Untersuchung konnte 

aufgezeigt werden, dass durch den aktiven Schallschutz die Auslösewerte der Lärmaktions-

planung von 65 dB(A) ganztags und 55 dB(A) nachts unterschritten werden.  

 

Tempo 30, Westerwaldstraße 

Auf einem Teilstück der Westerwaldstraße ist eine Geschwindigkeitsbegrenzung von Tempo 

30 von Hausnummer 7 bis zur Kreuzung Hauptstraße/Obertor umgesetzt worden. 

 

Maßnahmenvorschläge aus der 1. Öffentlichkeitsbeteiligung 

Lärmschutz und Tempolimit B 277, Allendorf 

Für den Verlauf der B 277 durch und an Allendorf vorbei wurde eine Lärmschutzwand sowie 

eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 km/h vorgeschlagen. Eine überschlägige Berech-

nung nach RLS-90 zeigt Überschreitungen der Richtwerte der Lärmschutz-Richtlinien-StV im 

 

73 Regierungspräsidium Gießen  
74 https://verwaltungsportal.hessen.de/information/planfeststellungsbeschluss-45-ersatzneubau-der-

talbruecke-sechshelden, abgerufen am 22.01.2024 

https://verwaltungsportal.hessen.de/information/planfeststellungsbeschluss-45-ersatzneubau-der-talbruecke-sechshelden
https://verwaltungsportal.hessen.de/information/planfeststellungsbeschluss-45-ersatzneubau-der-talbruecke-sechshelden


Lahn-Dill-Kreis 164 

 

 

 

 

Nachtzeitraum. Eine schalltechnische Berechnung wurde beim zuständigen Straßenbaulast-

träger beauftragt. Die zuständigen Fachbehörden wurden über diesen Maßnahmenvorschlag 

in Kenntnis gesetzt.  

 

Stellungnahmen oder Maßnahmenvorschläge in der 2. Öffentlichkeitsbeteiligung 

Im Rahmen der 2. Öffentlichkeitsbeteiligung sind weder Stellungnahmen noch Maßnahmen-

vorschläge eingegangen. 

 

 Herborn  

In der Stadt Herborn wohnen ca. 21.000 Einwohner. Neben der Bundesautobahn A 45 sind 

sowohl die Bundesstraßen B 255 und B 277 als auch alle Landes- und Kreisstraßen von der 

Lärmkartierung 2022 erfasst. 

In Tabelle 98 ist die Anzahl der Betroffenen aus der Lärmkartierung 2022 für die Stadt Her-

born in den einzelnen Pegelklassen für den Ganztagszeitraum und den Nachtzeitraum auf-

geführt. Insgesamt sind 393 Betroffene ganztags und 691 Betroffene nachts oberhalb der 

Auslösewerte zu verzeichnen.  

Tabelle 98 Anzahl der Betroffenen nach BUB aus der Lärmkartierung 2022 für die Stadt Herborn 

 Betroffenenzahl 

LDEN [dB(A)] 

Betroffenenzahl 

LNight [dB(A)] 

ab 65 bis 69 ab 70 bis 74 ab 75 ab 55 bis 59 ab 60 bis 64 ab 65 

Anzahl 220 113 60 490 119 82 

 

In Tabelle 99 sind die geschätzten Zahlen der von Umgebungslärm belasteten Flächen, Woh-

nungen, Schulen und Krankenhäuser sowie die Fälle starker Belästigung, starker Schlafstö-

rung und ischämischer Herzkrankheiten dargestellt. 

 
Tabelle 99 Geschätzte Zahl der von Umgebungslärm belasteten Flächen, Wohnungen, Schulen und Krankenhäu-

ser in Herborn (EU-Kartierung) 

 
LDEN 

ab 55 dB(A) 
LDEN 

ab 65 dB(A) 
LDEN 

ab 75 dB(A) 

Gesamtfläche (km2) 18,92 6,33 1,30 

Zahl der Wohnungen 2.082 185 28 

Zahl der Krankenhausgebäude 0 0 0 

Zahl der Schulgebäude 11 0 0 

Zahl der Fälle starker Belästigung 666 

Zahl der Fälle starker Schlafstörung 150 

Zahl der Fälle ischämischer Herzkrankheiten 1 

 

Angaben zu vorhandenen Lärmkonfliktpunkten 

Nach Auswertung der Lärmkartierung 2022 ergibt sich für die Stadt Herborn ein Lärmkonflikt-

punkt besonderer Belastung durch die B 255 in Herborn ganztags und nachts. Für die A 45 

sowie die B 255 und B 277 in Höhe von Burg und Herbornseelbach wurde die Lärmkartie-

rung ebenfalls ausgewertet. Die maximalen Lärmkennziffern sind in Tabelle 100 dargestellt. 
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Tabelle 100 Lärmkonfliktpunkt unter Angabe der maximalen Lärmkennziffern in der Stadt Herborn 

Ortsteil Straße 

LKZ 

LDEN LNight 

Herborn B 255 OD 660 824 

Herborn A 45 36 115 

Herbornseelbach B 255 1 6 

Burg B 277 15 27 

In den oben genannten Ortsdurchfahrten wurden an einigen Gebäuden Überschreitungen 

der Auslösewerte für eine bauliche Lärmsanierung festgestellt. Haus- und Wohnungseigentü-

merinnen und -eigentümer von Häusern bzw. Wohnungen an Bundes- bzw. Landesstraßen 

können bei Hessen Mobil Anträge auf Überprüfung der Anspruchsvoraussetzung für die fi-

nanzielle Erstattung von Aufwendungen für passive Schallschutzmaßnahmen (in der Regel 

Schallschutzfenster und Belüftungseinrichtungen) stellen. Nähere Informationen sind in Kapi-

tel 3.4.1 zu finden. 

Zur Visualisierung des Lärmkonfliktpunktes der B 255 in Herborn sollen die Darstellungen in 

Abbildung 31 dienen. 

Die Ortsdurchfahrt der B 255, Westerwaldstraße, ist durch eine straßenrandnahe Bebauung 

geprägt, die abschnittsweise nur einseitig verläuft. Überwiegend liegt Wohnnutzung an der 

Ortsdurchfahrt vor, die teilweise von gewerblicher Nutzung unterbrochen wird. Wie links in 

Abbildung 31 ersichtlich, gibt es ein Fahrbahngefälle stadteinwärts. Rechts in Abbildung 31 

ist eine Visualisierung des Lärmkonfliktpunkts Westerwaldstraße im Nachtzeitraum durch die 

farbigen Lärmkennzifferbänder gegeben. Die orangen und gelben Bereiche zeigen Ab-

schnitte besonderer Belastung an mit Lärmkennziffern > 200. 

 

  
Abbildung 31 Bebauung entlang der B 255 in der Kernstadt (links) Visualisierung des Lärmkonfliktpunkts im 

Nachtzeitraum durch normierte Lärmkennziffernbänder (rechts) 75,76 

 

Vorhandene Planungen und bereits umgesetzte Maßnahmen 

Fahrbahnsanierung, B 255, Herborn 

Anfang 2016 wurden umfangreiche Baumaßnahmen mit der Umgestaltung des Eingangsbe-

reichs und einer Fahrbahnerneuerung erfolgreich abgeschlossen. 

 

75 Regierungspräsidium Gießen 
76 HLNUG 2022 
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Dabei konnte jedoch der angedachte Flüsterasphalt aufgrund der erfolgten Auftragsvergabe 

nicht aufgebracht werden.  

 

Sanierung Windelbachtalbrücke, A 45 

Die Sanierung der Windelbachtalbrücke ist von 2009-2012 in Form einer Teilerneuerung er-

folgt. Die Talbrücke hat dabei zwei neue Überbauten erhalten. Die Unterbauten wurden sa-

niert und verstärkt. Das Bauwerk erfüllt damit die Tragfähigkeitsanforderungen nach dem 

Stand der Technik.77 Im Vorgriff auf den späteren 6-streifigen Ausbau im Streckenbereich er-

folgte aus wirtschaftlichen Gründen bereits in 2012 die Ausführung einer Lärmschutzwand im 

Bereich der Brücke. Nach Auswertung der Lärmkartierung 2017 stellt Herborn-Burg durch 

die Teilerneuerung der Talbrücke Windelbach und der erbauten Lärmschutzwand damit kei-

nen Lärmkonfliktpunkt mehr da. 

 

Übergangskonstruktion Talbrücke Kallenbach, A 45 

Die schadhaften Übergangskonstruktionen an der Talbrücke Kallenbach, die zu einer massi-

ven Lärmbeeinträchtigung geführt haben, wurden repariert. 

 

Tempo 30, B 255, Herborn Westerwaldstraße 

Die Ortsdurchfahrt B 255, Westerwaldstraße stellt trotz Sanierung einen Lärmkonfliktpunkt 

besonderer Belastung in der Stadt Herborn dar. Die Prüfung einer Anordnung von Tempo 30 

im Nachtzeitraum hat die Zustimmung durch die Stadt gefunden. Bei der schalltechnischen 

Berechnung wurden 49 Gebäude entlang der B 255 geprüft. Dabei wird der Richtwert der 

Lärmschutz-Richtlinie-StV an einem Gebäude am Tag überschritten, an 22 Gebäuden wer-

den die Richtwerte in der Nacht überschritten. Die rechtliche Voraussetzung für verkehrliche 

Maßnahmen wird durch die benannten Überschreitungen der Richtwerte und die Verbesse-

rung der Situation erfüllt. Die Pegelminderung, die im Grunde durch die Überschreitung der 

Schwellenwerte nur geringfügig ausfallen müsste, ist in jedem Fall gegeben. Selbst die ge-

forderten 3 dB(A) bzw. 2,1 dB(A) Pegelminderung der Lärmschutz-Richtlinie-StV kann an 

fast allen Gebäuden mit Überschreitungen erzielt werden. Die Zustimmungsverfügung zum 

Tempolimit ist durch die Obere Verkehrsbehörde erteilt worden. 

 

Maßnahmenvorschläge aus der 1. Öffentlichkeitsbeteiligung 

Tempolimit A 45 

Für die Bundesautobahn A 45 wurde ein Tempolimit von 130 km/h oder 100 km/h vorge-

schlagen. Der Maßnahmenvorschlag ist den zuständigen Fachbehörden bekannt gegeben 

worden. 

 

Lückenschluss der Lärmschutzwand B 255, Herbornseelbach 

Für die B 255 wurde vorgeschlagen, die Lücke in der Lärmschutzwand in Höhe von Herborn-

seelbach zu schließen. Der Maßnahmenvorschlag wurde dem zuständigen Straßenbaulast-

träger mitgeteilt. 

 

77Hessen Mobil, https://mobil.hessen.de/bau/gro%C3%9Fprojekte/45-talbr%C3%BCcken/ge-

samtma%C3%9Fnahme, abgerufen am 04.07.2019 

 

https://mobil.hessen.de/bau/gro%C3%9Fprojekte/45-talbr%C3%BCcken/gesamtma%C3%9Fnahme
https://mobil.hessen.de/bau/gro%C3%9Fprojekte/45-talbr%C3%BCcken/gesamtma%C3%9Fnahme
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Nach Auswertung der Lärmkartierung 2022 handelt es sich nicht um einen Lärmkonfliktpunkt 

im Sinne der Lärmaktionsplanung, da weniger als 10 Personen betroffen sind. Der Maßnah-

menvorschlag wird seitens der Lärmaktionsplanung demnach nicht weiterverfolgt. 

 

Maßnahmenvorschläge aus der 2. Öffentlichkeitsbeteiligung 

Folgende Lärmkonfliktpunkte bzw. Maßnahmenvorschläge wurden in der 2. Öffentlichkeitsbe-

teiligung neu eingebracht und werden nach der Veröffentlichung des Lärmaktionsplans bear-

beitet. Die Maßnahmenvorschläge werden als Prüfauftrag erfasst. Das Ergebnis wird im Lärm-

aktionsplan der 5. Runde dargestellt. 

 

Ortsteil Straße Maßnahmenvorschlag / Stellungnahme 

Herborn B 255 Westerwaldstraße Tempo 30 ganztags  

 

 Hohenahr  

In der Gemeinde Hohenahr leben ca. 4.900 Einwohner. Alle Landes- und Kreisstraßen im 

Gemeindegebiet sind von der Lärmkartierung 2022 erfasst. 

Wie aus Tabelle 101 ersichtlich ist, sind keine Betroffenen ganztags oder nachts oberhalb 

der Auslösewerte im gesamten Gemeindegebiet zu verzeichnen. Die Gemeinde besitzt damit 

keinen Lärmkonfliktpunkt. Es gibt ebenfalls keine von Umgebungslärm belasteten Flächen, 

Wohnungen, Schulen und Krankenhäuser, wie in Tabelle 102 dargestellt. 

Tabelle 101 Betroffene nach BUB aus der Lärmkartierung 2022 für die Gemeinde Hohenahr 

 Betroffenenzahl 

LDEN [dB(A)] 

Betroffenenzahl 

LNight [dB(A)] 

ab 65 bis 69 ab 70 bis 74 ab 75 ab 55 bis 59 ab 60 bis 64 ab 65 

Anzahl 0 0 0 0 0 0 

 
Tabelle 102 Geschätzte Zahl der von Umgebungslärm belasteten Flächen, Wohnungen, Schulen und Kranken-

häuser in Hohenahr (EU-Kartierung) 

 
LDEN 

ab 55 dB(A) 
LDEN 

ab 65 dB(A) 
LDEN 

ab 75 dB(A) 

Gesamtfläche (km2) 0 0 0 

Zahl der Wohnungen 0 0 0 

Zahl der Krankenhausgebäude 0 0 0 

Zahl der Schulgebäude 0 0 0 

Zahl der Fälle starker Belästigung 0 

Zahl der Fälle starker Schlafstörung 0 

Zahl der Fälle ischämischer Herzkrankheiten 0 

 

Angaben zu vorhandenen Lärmkonfliktpunkten 

In der Gemeinde Hohenahr liegt nach Auswertung der Lärmkartierung 2022 kein Lärmkon-

fliktpunkt vor.  

 

Vorhandene Planungen und bereits umgesetzte Maßnahmen 

In den vergangenen Runden der Lärmaktionsplanung lagen keine Lärmkonfliktpunkte in der 

Gemeinde Hohenahr vor. Es wurden zudem auch keine Maßnahmenvorschläge im Rahmen 
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der Öffentlichkeitsbeteiligungen vorgetragen. Es sind demnach keine Planungen und Umset-

zung von Maßnahmen im Sinne der Lärmaktionsplanung bekannt. 

 
Maßnahmenvorschläge aus der 1. Öffentlichkeitsbeteiligung 

Im Rahmen der 1. Öffentlichkeitsbeteiligung sind keine Maßnahmenvorschläge eingegan-

gen. 

 

Stellungnahmen oder Maßnahmenvorschläge in der 2. Öffentlichkeitsbeteiligung 

Im Rahmen der 2. Öffentlichkeitsbeteiligung sind weder Stellungnahmen noch Maßnahmen-

vorschläge eingegangen. 

 

 Hüttenberg  

In der Gemeinde Hüttenberg leben ca. 11.000 Einwohner. Die im Gemeindegebiet verlaufen-

den Bundesautobahnen A 45 und A 485 sowie alle Landes- und Kreisstraßen sind von der 

Lärmkartierung 2022 erfasst. 

In Tabelle 103 ist die Anzahl der Betroffenen aus der Lärmkartierung 2022 für die Gemeinde 

Hüttenberg in den einzelnen Pegelklassen für den Ganztagszeitraum und den Nachtzeitraum 

aufgeführt. Insgesamt sind 154 Betroffene ganztags und 271 Betroffene nachts oberhalb der 

Auslösewerte zu verzeichnen.  

Tabelle 103 Anzahl der Betroffenen nach BUB aus der Lärmkartierung 2022 in der Gemeinde Hüttenberg 

 Betroffenenzahl 

LDEN [dB(A)] 

Betroffenenzahl 

LNight [dB(A)] 

ab 65 bis 69 ab 70 bis 74 ab 75 ab 55 bis 59 ab 60 bis 64 ab 65 

Anzahl 129 25 0 211 60 0 

 

In Tabelle 104 sind die geschätzten Zahlen der von Umgebungslärm belasteten Flächen, 

Wohnungen, Schulen und Krankenhäuser sowie die Fälle starker Belästigung, starker 

Schlafstörung und ischämischer Herzkrankheiten dargestellt. 

Tabelle 104 Geschätzte Zahl der von Umgebungslärm belasteten Flächen, Wohnungen, Schulen und Kranken-

häuser in Hüttenberg (EU-Kartierung) 

 
LDEN 

ab 55 dB(A) 
LDEN 

ab 65 dB(A) 
LDEN 

ab 75 dB(A) 

Gesamtfläche (km2) 8,48 2,80 0,38 

Zahl der Wohnungen 710 72 0 

Zahl der Krankenhausgebäude 0 0 0 

Zahl der Schulgebäude 0 0 0 

Zahl der Fälle starker Belästigung 221 

Zahl der Fälle starker Schlafstörung 51 

Zahl der Fälle ischämischer Herzkrankheiten 0 

 

Angabe zu vorhandenen Lärmkonfliktpunkten 

Die L 3360 im Ortsteil Rechtenbach und die L 3129 in Hüttenberg stellen je einen Lärmkon-

fliktpunkt der Gemeinde Hüttenberg dar. Die beiden Bundesautobahnen A 45 und A 485 so-

wie die Kreisstraße K 355 stellen keinen Lärmkonfliktpunkt besonderer Belastung dar. Die 

Lärmkennziffern der vorgenannten Straßen sind in Tabelle 105 dargestellt. 
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Tabelle 105 Lärmkonfliktpunkte unter Angabe der Lärmkennziffer in der Gemeinde Hüttenberg 

Ortsteil Straße 

LKZ 

LDEN LNight 

Hüttenberg L 3129 350 445 

Hüttenberg A 45 / A 485 27 149 

Rechtenbach K 355 40 39 

Rechtenbach L 3133 / L 3360 359 356 

 

In den oben genannten Ortsdurchfahrten wurden an einigen Gebäuden Überschreitungen 

der Auslösewerte für eine bauliche Lärmsanierung festgestellt. Haus- und Wohnungseigentü-

merinnen und -eigentümer von Häusern bzw. Wohnungen an Bundes- bzw. Landesstraßen 

können bei Hessen Mobil Anträge auf Überprüfung der Anspruchsvoraussetzung für die fi-

nanzielle Erstattung von Aufwendungen für passive Schallschutzmaßnahmen (in der Regel 

Schallschutzfenster und Belüftungseinrichtungen) stellen. Nähere Informationen sind in Kapi-

tel 3.4.1 zu finden. 

Vorhandene Planungen und bereits umgesetzte Maßnahmen 

Es sind keine Planungen und Umsetzung von Maßnahmen im Sinne der Lärmaktionspla-

nung bekannt. 

 

Maßnahmenvorschläge aus der 1. Öffentlichkeitsbeteiligung 

L 3360 und L 3133 OD Rechtenbach, Tempo 30 

Für die Ortsdurchfahrt Rechtenbach wurde Tempo 30 ganztags oder nachts vorgeschlagen. 

Eine überschlägige Berechnung nach RLS-90 zeigt Überschreitungen im Nachtzeitraum. Die 

schalltechnische Berechnung durch den zuständigen Straßenbaulastträger bestätigt die 

Überschreitungen der Richtwerte der Lärmschutz-Richtlinien-StV nicht. Der Maßnahmenvor-

schlag wurde den zuständigen Fachbehörden bekannt gemacht. 

 

K 355 OD Rechtenbach, Tempo 30 

Für die Ortsdurchfahrt Rechtenbach in Richtung Münchholzhausen auf der K 355 wurde 

Tempo 30 ganztags oder nachts vorgeschlagen. Der Maßnahmenvorschlag wurde den zu-

ständigen Fachbehörden bekannt gemacht.  

 

Lärmschutzmaßnahmen A 45 und A 485 

Für die A 45 und A 485, welche an Hüttenberg vorbeiführen, wurden Lärmschutzmaßnah-

men zur Minimierung der Lärmbelästigung vorgeschlagen. 

Die Maßnahmenvorschläge wurden an die Autobahn GmbH zur Prüfung in eigener Zustän-

digkeit weitergegeben. 

Für passiven Lärmschutz (Schallschutzfenster, Lüfter) können sich Haus- und Wohnungsei-

gentümer an die Autobahn GmbH wenden. Nähere Informationen sind in Kapitel 3.4.1 zu-

sammengefasst. 

 

Maßnahmenvorschläge aus der 2. Öffentlichkeitsbeteiligung 

Folgende Lärmkonfliktpunkte bzw. Maßnahmenvorschläge wurden in der 2. Öffentlichkeitsbe-

teiligung neu eingebracht und werden nach der Veröffentlichung des Lärmaktionsplans bear-

beitet. Die Maßnahmenvorschläge werden als Prüfauftrag erfasst. Das Ergebnis wird im Lärm-

aktionsplan der 5. Runde dargestellt. 
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Ortsteil Straße Maßnahmenvorschlag / Stellungnahme 

Hüttenberg L 3129 Tempo 30 ganztags oder nachts 

 

 Lahnau  

In der Gemeinde Lahnau leben ca. 8.300 Einwohner. Von der Lärmkartierung 2022 sind im 

Gemeindegebiet neben der Bundesautobahn A 45 und der Bundesstraße B 49 alle Landes-

straßen erfasst. In Tabelle 106 ist die Anzahl der Betroffenen aus der Lärmkartierung 2022 

für die Gemeinde Lahnau in den einzelnen Pegelklassen für den Ganztagszeitraum und den 

Nachtzeitraum aufgeführt. Insgesamt sind 317 Betroffene ganztags und 390 Betroffene 

nachts oberhalb der Auslösewerte zu verzeichnen. 

Tabelle 106 Anzahl der Betroffenen nach BUB aus der Lärmkartierung 2022 in der Gemeinde Lahnau 

 Betroffenenzahl 

LDEN [dB(A)] 

Betroffenenzahl 

LNight [dB(A)] 

ab 65 bis 69 ab 70 bis 74 ab 75 ab 55 bis 59 ab 60 bis 64 ab 65 

Anzahl 254 61 2 303 85 2 

 

In Tabelle 107 sind die geschätzten Zahlen der von Umgebungslärm belasteten Flächen, 

Wohnungen, Schulen und Krankenhäuser sowie die Fälle starker Belästigung, starker 

Schlafstörung und ischämischer Herzkrankheiten dargestellt. 

Tabelle 107 Geschätzte Zahl der von Umgebungslärm belasteten Flächen, Wohnungen, Schulen und Kranken-

häuser in Lahnau (EU-Kartierung) 

 
LDEN 

ab 55 dB(A) 
LDEN 

ab 65 dB(A) 
LDEN 

ab 75 dB(A) 

Gesamtfläche (km2) 1,93 0,31 0,05 

Zahl der Wohnungen 1.053 149 0 

Zahl der Krankenhausgebäude 0 0 0 

Zahl der Schulgebäude 5 0 0 

Zahl der Fälle starker Belästigung 342 

Zahl der Fälle starker Schlafstörung 70 

Zahl der Fälle ischämischer Herzkrankheiten 0 

 

Angabe zu vorhandenen Lärmkonfliktpunkten 

Im Gemeindegebiet von Lahnau konnten nach Auswertung der Lärmkartierung 2022 fol-

gende Lärmkonfliktpunkte ermittelt werden. Die Werte der maximalen Lärmkennziffer können 

Tabelle 108 entnommen werden. 

Tabelle 108 Lärmkonfliktpunkte unter Angabe der Lärmkennziffer in der Gemeinde Lahnau 

Ortsteil Straße 

LKZ 

LDEN LNight 

Atzbach L 3020 (Gießener Str.) 45 62 

Dorlar L 3020 (Atzbacher Str.) 254 293 

Dorlar L 3285 (Waldgirmeser Str.) 7 14 

Waldgirmes L 3285 (Dorlarer Str./Naunheimer Str.) 141 172 

Waldgirmes L 3286 (Rodheimer Str.) 20 35 
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In den oben genannten Ortsdurchfahrten wurden an einigen Gebäuden Überschreitungen 

der Auslösewerte für eine bauliche Lärmsanierung festgestellt. Haus- und Wohnungseigentü-

merinnen und -eigentümer können bei Hessen Mobil Anträge auf Überprüfung der An-

spruchsvoraussetzung für die finanzielle Erstattung von Aufwendungen für passive Schall-

schutzmaßnahmen (in der Regel Schallschutzfenster und Belüftungseinrichtungen) stellen. 

Nähere Informationen sind in Kapitel 3.4.1 zu finden. 

 

Als Lärmkonfliktpunkte besonderer Belastung wurde dabei die Ortsdurchfahrt der L 3020 in 

Dorlar identifiziert. Die anderen oben genannten Ortsdurchfahrten stellen keine Lärmkonflikt-

punkte besonderer Belastung dar. 

 

Vorhandene Planungen und bereits umgesetzte Maßnahmen 

Es sind keine Planungen oder Umsetzung von Maßnahmen im Sinne der Lärmaktionspla-

nung bekannt. 

 

Maßnahmenvorschläge aus der 1. Öffentlichkeitsbeteiligung 

Tempo 30 Gemeinde Lahnau 

Von der Bevölkerung wurden für folgende Straßen im Gemeindegebiet von Lahnau jeweils 

ein Tempolimit von 30 km/h vorgeschlagen: 

¶ Gießener Straße L 3020 (OT Atzbach) 

¶ Atzbacher Straße L 3020 (OT Dorlar) 

¶ Wetzlarer Straße L 3020 (OT Dorlar) 

¶ Dorlarer Straße L 3285 (OT Waldgirmes) 

¶ Waldgirmeser Straße L 3285 (OT Dorlar) 

Nach Auskunft der Gemeinde Lahnau hat die Straßenverkehrsbehörde Ende Juli 2024 den 

Entwurf für die straßenverkehrsrechtliche Anordnung für die Geschwindigkeitsbegrenzung 

auf 30 km/h in den Nachtstunden von 22 Uhr bis 6 Uhr an die entsprechenden Fachbehör-

den mit Bitte um Stellungnahme versandt. Eine zeitnahe Umsetzung wird erhofft. Die Anord-

nung soll für alle oben genannten Straßen, sowie die Naunheimer Straße im Ortsteil Waldgir-

mes gelten. 

In einem weiteren Schritt soll dann die Ausweitung auf eine ganztägige Geschwindigkeitsbe-

grenzung geprüft werden. 

 

Geschwindigkeitsbegrenzung außerhalb von Ortschaften 

Von der Bevölkerung wurden für folgende Bereiche im Gemeindegebiet von Lahnau eine 

Geschwindigkeitsbegrenzung vorgeschlagen: 

¶ 50 km/h zwischen Dorlar und Waldgirmes  

¶ 50 km/h zwischen Dorlar und dem Kreuzungsbereich der L 3285 / L 3020 

Nach Auskunft der Gemeinde Lahnau ist im Rahmen des Neubaus des Feuerwehrgerä-

tehauses bereits eine Geschwindigkeitsreduzierung auf 70 km/h angeordnet worden. Diese 

ist jedoch temporär. Langfristig wird eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 50 km/h ange-

strebt, zumindest jedoch auf 70 km/h. Nach aktueller Stellungnahme der Gemeinde Lahnau 

ist für den Bereich zwischen Dorlar und Waldgirmes im Rahmen der Verkehrsschau 2024 

vereinbart worden, dass ein Ortstermin nach Fertigstellung der BaumaÇnahme ĂFeuerwehr-

gerªtehausñ stattfinden soll. Ziel ist die dauerhafte Temporeduzierung auf 70 km/h.  
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Auf Höhe der Einfahrt Neumühle besteht wegen des erhöhten Radverkehrs bereits eine Ge-

schwindigkeitsbegrenzung auf 50 km/h. Lediglich auf einer Strecke von ca. 250 m vom Kreu-

zungsbereich bis zur Einmündung Neumühle ist die Geschwindigkeit nicht begrenzt. 

Im Rahmen der Verkehrsschau 2024 ist seitens der Fachbehörden die Geschwindigkeitsre-

duzierung zwischen Ortsausgang Dorlar und dem Kreuzungsbereich L 3285 / L 3020 kriti-

siert worden. Die Geschwindigkeitsreduzierung muss daher entfernt werden. Nach Auskunft 

des RVD ist ein Gefahrenschild 138-10 (Radverkehr) ausreichend. Die Entfernung soll erst 

nach der Brückensanierung der Lahnbrücke erfolgen.  

 

Sanierung der Deckschichten L 3020 und L 3285 

Von der Bevölkerung wurden die Ortsdurchfahrt von Dorlar hinsichtlich unzureichend in-

standgesetzter Straßenaufbrüche, Absenkungen bzw. vertieften Kanaldeckeln bemängelt. 

Die Gemeinde Lahnau befürwortet die Umsetzung der Maßnahme zur Beseitigung der vor-

getragenen Mängel. Der Maßnahmenvorschlag wurde entsprechend an die zuständige 

Fachbehörde weitergegeben. 

 

Geschwindigkeitskontrolle OD Waldgirmes 

Von der Bevölkerung wurde angeregt in der Ortsdurchfahrt von Waldgirmes Geschwindig-

keitskontrollen durchzuführen. 

Die Straßenverkehrsbehörde Lahnau wird ab September 2024, zusätzlich zu den verdeckten 

und visuellen Messungen, wieder mobile Geschwindigkeitsmessungen in allen 3 Ortsteilen 

durchführen. Dieser werden auch ordnungsrechtlich geahndet werden können. 

 

Lärmmindernde Maßnahmen an der A 45  

Im Rahmen der 1. Öffentlichkeitsbeteiligung wurden folgende Maßnahmen zur Lärmminde-

rung vorgetragen: 

¶ Errichtung von Lärmschutzwänden, bauliche Lärmschutzmaßnahmen 

¶ Geschwindigkeitsbegrenzungen 

¶ Einschränkung des Lkw-Verkehrs 

¶ Lärmmindernder Fahrbahnbelag 

¶ Neuanpflanzung der entfernten Vegetation 

 

Die Maßnahmenvorschläge wurden der Autobahn GmbH durch die Lärmaktionsplanung 

übermittelt. Die A 45 stellt im Gemeindegebiet keinen Lärmkonfliktpunkt besonderer Belas-

tung dar. 

Für passiven Lärmschutz (Schallschutzfenster, Lüfter) können sich Haus- und Wohnungsei-

gentümer an die Autobahn GmbH wenden. Nähere Informationen sind in Kapitel 3.4.1 zu-

sammengefasst. 

 

Lärmmindernde Maßnahmen an der B 49 

Im Rahmen der 1. Öffentlichkeitsbeteiligung wurden folgende Maßnahmen zur Lärmminde-

rung vorgetragen: 

¶ Wiederherstellung bzw. Verdichtung der natürlichen Schallschutzmaßnahmen (Vegeta-

tion) 

¶ Bauliche Lärmschutzmaßnahmen 

¶ Geschwindigkeitsbegrenzung 
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Die Maßnahmenvorschläge wurden der zuständigen Fachbehörde durch die Lärmaktionspla-

nung übermittelt. Die B 49 stellt nach Auswertung der Lärmkartierung im Gemeindegebiet 

keinen Lärmkonfliktpunkt besonderer Belastung dar.  

 

Behelfsauffahrt für Lkw auf A 45 bei Waldgirmes, L 3285/L 3020 

Die permanente Nutzung der Behelfsauffahrt für Lkw auf die A 45 bei Waldgirmes wird als 

Maßnahme der Lärmminderung vorgeschlagen, um den Verkehr aus der Ortschaft zu verla-

gern. Der Maßnahmenvorschlag ist als Prüfauftrag erfasst.  

 

Maßnamenvorschläge aus der 2. Öffentlichkeitsbeteiligung 

Folgende Lärmkonfliktpunkte bzw. Maßnahmenvorschläge wurden in der 2. Öffentlichkeitsbe-

teiligung neu eingebracht und werden nach der Veröffentlichung des Lärmaktionsplans bear-

beitet. Die Maßnahmenvorschläge werden als Prüfauftrag erfasst. Das Ergebnis wird im Lärm-

aktionsplan der 5. Runde dargestellt. 

 

Ortsteil Straße Maßnahmenvorschlag/Stellungnahme 

Lahnau L 3020 und L 3285  

(Tempo 30) 

Status zum Verfahrensstand 

Zügiges und geordnetes Verfahren gefordert 

 

Die Stellungnahme der Gemeinde Lahnau zu den Maßnahmenvorschlägen der 1. Öffentlich-

keitsbeteiligung wurde oben unter ĂMaÇnahmenvorschlªge aus der 1. ¥ffentlichkeitsbeteili-

gungñ zum jeweiligen MaÇnahmenvorschlag ergªnzt. 

Des Weiteren wurde von der Gemeinde Lahnau folgende Stellungnahme abgegeben: 

  

¶ Ausweitung der Tempo 30 Reduzierung in der Rodheimer Straße bereits ab Einmündung 
Schellerstraße. Aus Sicht der Fachbehörden liegen die Voraussetzungen für eine Ge-
schwindigkeitsreduzierung trotz Schulweg und sehr schmalem Gehweg nicht vor. (Stra-
ßenverlauf geradlinig, keine Sichteinschränkungen und unauffälliges Unfallgeschehen) 

¶ Die Geschwindigkeitsreduzierung zwischen Dorlar und Atzbach auf der L 3020 soll zu-
rückgenommen und die Ortstafeln neu positioniert werden. Sofern die Novelle von StVG 
und StVO Spielräume ermöglicht, um eine Geschwindigkeitsreduzierung auf Tempo 50 
km/h festzulegen, wird die Gemeinde Lahnau diese nutzen. 

¶ Seitens der Straßenverkehrsbehörde werden in Eigenregie Tempo 30 Markierungen auf 
den Fahrbahnen der Rodheimer Straße sowie der Kreuzer-Straße angebracht.  

¶ Ortsausgang Waldgirmes aus Biebertal kommend soll eine Geschwindigkeitsreduzierung 
auf Tempo 70 km/h vorgenommen werden. Die Reduzierung der Geschwindigkeit wird 
bereits ab Einmündung Uhlandstraße beginnen. 
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 Leun  

In der Stadt Leun leben ca. 5.900 Einwohner. Von der Lärmkartierung 2022 sind die Bundes-

straße B 49 und alle Landesstraßen erfasst. 

In Tabelle 109 ist die Anzahl der Betroffenen aus der Lärmkartierung 2022 für die Stadt Leun 

in den einzelnen Pegelklassen für den Ganztagszeitraum und den Nachtzeitraum aufgeführt. 

Insgesamt sind 88 Betroffene ganztags und 111 Betroffene nachts oberhalb der Auslöse-

werte zu verzeichnen.  

Tabelle 109 Anzahl der Betroffenen nach BUB aus der Lärmkartierung 2022 in der Stadt Leun 

 Betroffenenzahl 

LDEN [dB(A)] 

Betroffenenzahl 

LNight [dB(A)] 

ab 65 bis 69 ab 70 bis 74 ab 75 ab 55 bis 59 ab 60 bis 64 ab 65 

Anzahl 80 8 0 101 10 0 

 

In Tabelle 110 sind die geschätzten Zahlen der von Umgebungslärm belasteten Flächen, 

Wohnungen, Schulen und Krankenhäuser sowie die Fälle starker Belästigung, starker 

Schlafstörung und ischämischer Herzkrankheiten dargestellt. 

Tabelle 110 Geschätzte Zahl der von Umgebungslärm belasteten Flächen, Wohnungen, Schulen und Kranken-

häuser in Leun (EU-Kartierung) 

 
LDEN 

ab 55 dB(A) 
LDEN 

ab 65 dB(A) 
LDEN 

ab 75 dB(A) 

Gesamtfläche (km2) 4,72 1,14 0,23 

Zahl der Wohnungen 300 41 0 

Zahl der Krankenhausgebäude 0 0 0 

Zahl der Schulgebäude 0 0 0 

Zahl der Fälle starker Belästigung 95 

Zahl der Fälle starker Schlafstörung 16 

Zahl der Fälle ischämischer Herzkrankheiten 0 

 

Angabe zu vorhandenen Lärmkonfliktpunkten 

In der Stadt Leun konnte ein Lärmkonfliktpunkt in der Kernstadt an der L 3020 identifiziert 

werden. Des Weiteren konnte ein Lärmkonfliktpunkt an der L 3052 identifiziert werden, wobei 

es sich jedoch um keinen Lärmkonfliktpunkt besonderer Belastung handelt. Im Ortsteil Lahn-

bahnhof wurden zudem die Bundesstraße B 49 und die Landesstraße L 3052 ausgewertet. 

Die Lärmkennziffern sind Tabelle 111 zu entnehmen. 

 
Tabelle 111 Lärmkonfliktpunkte unter Angabe der Lärmkennziffer in der Stadt Leun 

Ortsteil Straße 

LKZ 

LDEN LNight 

Leun L 3020 224 212 

Leun L 3052 115 108 

Lahnbahnhof B 49 11 18 

Lahnbahnhof L 3052 33 31 

 

In den oben genannten Ortsdurchfahrten wurden an einigen Gebäuden Überschreitungen 

der Auslösewerte für eine bauliche Lärmsanierung festgestellt. Haus- und Wohnungseigentü-

merinnen und -eigentümer können bei Hessen Mobil Anträge auf Überprüfung der An-
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spruchsvoraussetzung für die finanzielle Erstattung von Aufwendungen für passive Schall-

schutzmaßnahmen (in der Regel Schallschutzfenster und Belüftungseinrichtungen) stellen. 

Nähere Informationen sind in Kapitel 3.4.1 zu finden. 

 

Für die Ortsdurchfahrt der L 3020 wurde beim zuständigen Straßenbaulastträger eine schall-

technische Berechnung beauftragt, welche im Ergebnis keine Überschreitungen der Lärm-

schutz-Richtlinien-StV zeigt. 

 

Vorhandene Planungen und bereits umgesetzte Maßnahmen 

Ausbau B 49 

Das Stadtgebiet von Leun ist vom 4-streifigen Ausbau der B 49 durch den neunten und 

zehnten Bauabschnitt betroffen. Da es sich bei den Bauvorhaben um wesentliche Änderun-

gen handelt, sind die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV einzuhalten. Der neunte Bau-

abschnitt beginnt nördlich der Anschlussstelle Tiefenbach und verläuft von dort weiter bis zur 

Anschlussstelle Leun. Im Zuge des 4-streifigen Ausbaus wird die neu geplante kreuzungs-

freie Anschlussstelle Leun künftig über eine Kreisverkehrsanlage an die L 3052 angebunden. 

Diese Anlage besitzt eine ausreichende Leistungsfähigkeit und gewährleistet eine verkehrs-

sichere Anbindung des bestehenden Rad- und Gehwegs sowie der landwirtschaftlich genutz-

ten Flächen. Die Länge des neunten Abschnitts beträgt 2,1 km. Baubeginn war im August 

2016 mit dem Ersatzneubau einer Wirtschaftswegeüberführung. Die Maßnahme wurde 2022 

fertiggestellt. 

Der zehnte Bauabschnitt beginnt östlich der Anschlussstelle Leun und endet östlich der An-

schlussstelle Solms. Die Länge des zehnten Abschnitts beträgt 4,5 km. Derzeit läuft das 

Planfeststellungsverfahren.  

 

Maßnahmenvorschläge aus der 1. Öffentlichkeitsbeteiligung 

Geschwindigkeitsreduzierung und Verkehrskontrollen vor Ortseingang Leun, L 3052 

Für die L 3052 von Ehringshausen kommend wird vor der Ortstafel eine Geschwindigkeitsre-

duzierung auf 50 km/h und ab der Ortstafel eine Geschwindigkeit von 30 km/h vorgeschla-

gen. 

Außerdem wurde für diesen Bereich zur Minderung des Verkehrslärms, verursacht von Mo-

torrädern, Verkehrskontrollen vorgeschlagen. 

Für die L 3052 wurde beim zuständigen Straßenbaulastträger eine schalltechnische Berech-

nung beauftragt, welche keine Überschreitungen der Lärmschutz-Richtlinien-StV zeigt. Die 

zuständigen Fachbehörden wurden über die Maßnahmenvorschläge informiert. 

 

L 3052 und B 49 Lahnbahnhof 

Aus der Bevölkerung wurde die L 3052 im Bereich der Braunfelser Straße als Lärmkonflikt-

punkt, insbesondere in Bezug auf Motorradlärm und Lärm von getunten Fahrzeugen, ge-

nannt. Auch die B 49 wurde seitens der Bevölkerung als Lärmkonfliktpunkt gemeldet. Nach 

Auswertung der Lärmkartierung 2022 stellt weder die L 3052 noch die B 49 in Lahnbahnhof 

einen Lärmkonfliktpunkt besonderer Belastung dar, so dass aus Sich der Lärmaktionspla-

nung aktuell keine Maßnahmen zu verfolgen sind. 
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Maßnahmenvorschläge aus der 2. Öffentlichkeitsbeteiligung 

Folgende Lärmkonfliktpunkte bzw. Maßnahmenvorschläge wurden in der 2. Öffentlichkeitsbe-

teiligung neu eingebracht und werden nach der Veröffentlichung des Lärmaktionsplans bear-

beitet. Die Maßnahmenvorschläge werden als Prüfauftrag erfasst. Das Ergebnis wird im Lärm-

aktionsplan der 5. Runde dargestellt. 

 

Ortsteil Straße Maßnahmenvorschlag/Stellungnahme 

Leun L 3052 Versatz der Ortstafel nach Norden Einmündung Ehrings-

häuser Weg in L 3052 

Überholverbot Ortstafel bis Einmündung Ehringshäuser 

Weg in L 3052  

Tempo 30 ganztags oder nachts 

Von Ehringshausen kommend: 

Tempo 70 ab ehemaliger Position des Ortsschilds, 

Reduzierung der aktuellen 70 km/h auf 50 km/h und ab 

dem aktuellen Ortsschild 30 km/h 

Von Leun Richtung Ehringshausen: 

Nach Ortsschild für ca. 200 m weiter Geschwindigkeits-

begrenzung auf 50 km/h, dann 70 km/h und ab der alten 

Position des Ortsausgangsschild Aufhebung der Ge-

schwindigkeitsbegrenzung 

L 3020 Tempo 30 ganztags oder nachts 

 

 Mittenaar  

Die Gemeinde Mittenaar zählt ca. 4.800 Einwohner und neben der Bundesstraße B 255 sind 

auch die das Gemeindegebiet kreuzenden Landes- und Kreisstraßen von der Lärmkartierung 

2022 erfasst.  

In Tabelle 112 ist die Anzahl der Betroffenen aus der Lärmkartierung 2022 für die Gemeinde 

Mittenaar in den einzelnen Pegelklassen für den Ganztagszeitraum und den Nachtzeitraum 

aufgeführt. Insgesamt sind 72 Betroffene ganztags und 80 Betroffene nachts oberhalb der 

Auslösewerte zu verzeichnen. 

Tabelle 112 Anzahl der Betroffenen nach BUB aus der Lärmkartierung 2022 in der Gemeinde Mittenaar 

 Betroffenenzahl 

LDEN [dB(A)] 

Betroffenenzahl 

LNight [dB(A)] 

ab 65 bis 69 ab 70 bis 74 ab 75 ab 55 bis 59 ab 60 bis 64 ab 65 

Anzahl 42 30 0 44 31 5 

 

In Tabelle 113 sind die geschätzten Zahlen der von Umgebungslärm belasteten Flächen, 

Wohnungen, Schulen und Krankenhäuser sowie die Fälle starker Belästigung, starker 

Schlafstörung und ischämischer Herzkrankheiten dargestellt. 
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Tabelle 113 Geschätzte Zahl der von Umgebungslärm belasteten Flächen, Wohnungen, Schulen und Kranken-

häuser in Mittenaar (EU-Kartierung) 

 
LDEN 

ab 55 dB(A) 
LDEN 

ab 65 dB(A) 
LDEN 

ab 75 dB(A) 

Gesamtfläche (km2) 0,87 0,21 0,04 

Zahl der Wohnungen 99 34 0 

Zahl der Krankenhausgebäude 0 0 0 

Zahl der Schulgebäude 0 0 0 

Zahl der Fälle starker Belästigung 38 

Zahl der Fälle starker Schlafstörung 9 

Zahl der Fälle ischämischer Herzkrankheiten 0 

 

Angabe zu vorhandenen Lärmkonfliktpunkten 

In der Ortsdurchfahrten der B 255 im Ortsteil Bicken konnten nach Auswertung der Lärmkar-

tierung 2022 ein Lärmkonfliktpunkt identifiziert werden. Die maximalen Lärmkennziffern kön-

nen Tabelle 114 entnommen werden. 

Tabelle 114 Lärmkonfliktpunkte mit Betroffenen pro Pegelklasse unter Angabe der maximalen Lärmkennziffern in 

der Gemeinde Mittenaar 

Ortsteil Straße 

LKZ 

LDEN LNight 

Bicken B 255 OD 190 253 

 

In den oben genannten Ortsdurchfahrten wurden an einigen Gebäuden Überschreitungen 

der Auslösewerte für eine bauliche Lärmsanierung festgestellt. Haus- und Wohnungseigentü-

merinnen und -eigentümer können bei Hessen Mobil Anträge auf Überprüfung der An-

spruchsvoraussetzung für die finanzielle Erstattung von Aufwendungen für passive Schall-

schutzmaßnahmen (in der Regel Schallschutzfenster und Belüftungseinrichtungen) stellen. 

Nähere Informationen sind in Kapitel 3.4.1 zu finden. 

 

Maßnahmenplanung 

Da von der Bevölkerung und der Kommune keine Maßnahmenvorschläge eingegangen sind 

und der Lärmkonfliktpunkt keine große Brisanz aufweist, sind aktuell keine Maßnahmen in 

Planung. 

 

Maßnahmenvorschläge aus der 2. Öffentlichkeitsbeteiligung 

Folgende Lärmkonfliktpunkte bzw. Maßnahmenvorschläge wurden in der 2. Öffentlichkeitsbe-

teiligung neu eingebracht und werden nach der Veröffentlichung des Lärmaktionsplans bear-

beitet. Die Maßnahmenvorschläge werden als Prüfauftrag erfasst. Das Ergebnis wird im Lärm-

aktionsplan der 5. Runde dargestellt. 

 

Ortsteil Straße Maßnahmenvorschlag/Stellungnahme 

Bicken B 255 Tempo 30 ganztags oder nachts 

Leun L 3052 Versatz der Ortstafel nach Norden Einmündung Ehrings-

häuser Weg in L 3052 

Überholverbot Ortstafel bis Einmündung Ehringshäuser 

Weg in L 3052  

Tempo 30 ganztags oder nachts 

L 3020 Tempo 30 ganztags oder nachts 
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 Schöffengrund  

In der Gemeinde Schöffengrund leben ca. 6.500 Einwohner. Alle Kreis- und Landesstraßen 

im Gemeindegebiet sind von der Lärmkartierung 2022 erfasst. 

Es sind im gesamten Gemeindegebiet keine Betroffenen nach Auswertung der Lärmkartie-

rung zu verzeichnen, wie in Tabelle 115 dargestellt. Es gibt ebenfalls keine von Umgebungs-

lärm belasteten Flächen, Wohnungen, Schulen und Krankenhäuser, wie in Tabelle 116 dar-

gestellt. 

Tabelle 115 Anzahl der Betroffenen nach BUB aus der Lärmkartierung 2022 in der Gemeinde Schöffengrund 

 Betroffenenzahl 

LDEN [dB(A)] 

Betroffenenzahl 

LNight [dB(A)] 

ab 65 bis 69 ab 70 bis 74 ab 75 ab 55 bis 59 ab 60 bis 64 ab 65 

Anzahl 0 0 0 0 0 0 

 

Tabelle 116 Geschätzte Zahl der von Umgebungslärm belasteten Flächen, Wohnungen, Schulen und Kranken-

häuser in Schöffengrund (EU-Kartierung) 

 
LDEN 

ab 55 dB(A) 
LDEN 

ab 65 dB(A) 
LDEN 

ab 75 dB(A) 

Gesamtfläche (km2) 0 0 0 

Zahl der Wohnungen 0 0 0 

Zahl der Krankenhausgebäude 0 0 0 

Zahl der Schulgebäude 0 0 0 

Zahl der Fälle starker Belästigung 0 

Zahl der Fälle starker Schlafstörung 0 

Zahl der Fälle ischämischer Herzkrankheiten 0 

 

Angabe zu vorhandenen Lärmkonfliktpunkten 

In der Gemeinde Schöffengrund liegt nach Auswertung der Lärmkartierung 2022 kein Lärm-

konfliktpunkt vor.  

 

Maßnahmenplanung 

Da die Gemeinde Schöffengrund keinen Lärmkonfliktpunkt beinhaltet und zudem keine Maß-

nahmenvorschläge eingegangen sind, besteht kein weiterer Handlungsbedarf. 

 Siegbach  

In der Gemeinde Siegbach leben ca. 2.500 Einwohner. Alle Kreis- und Landesstraßen im 

Gemeindegebiet sind von der Lärmkartierung 2022 erfasst. 

Es sind im gesamten Gemeindegebiet keine Betroffenen nach Auswertung der Lärmkartie-

rung zu verzeichnen, wie in Tabelle 117 dargestellt. Es gibt ebenfalls keine von Umgebungs-

lärm belasteten Flächen, Wohnungen, Schulen und Krankenhäuser, wie in Tabelle 118 dar-

gestellt. 
 

Tabelle 117 Anzahl der Betroffenen nach BUB aus der Lärmkartierung 2022 in der Gemeinde Siegbach 

 Betroffenenzahl 

LDEN [dB(A)] 

Betroffenenzahl 

LNight [dB(A)] 

ab 65 bis 69 ab 70 bis 74 ab 75 ab 55 bis 59 ab 60 bis 64 ab 65 

Anzahl 0 0 0 0 0 0 
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Tabelle 118 Geschätzte Zahl der von Umgebungslärm belasteten Flächen, Wohnungen, Schulen und Kranken-

häuser in Siegbach (EU-Kartierung) 

 
LDEN 

ab 55 dB(A) 
LDEN 

ab 65 dB(A) 
LDEN 

ab 75 dB(A) 

Gesamtfläche (km2) 0 0 0 

Zahl der Wohnungen 0 0 0 

Zahl der Krankenhausgebäude 0 0 0 

Zahl der Schulgebäude 0 0 0 

Zahl der Fälle starker Belästigung 0 

Zahl der Fälle starker Schlafstörung 0 

Zahl der Fälle ischämischer Herzkrankheiten 0 

 

Angabe zu vorhandenen Lärmkonfliktpunkten 

In der Gemeinde Siegbach liegt nach Auswertung der Lärmkartierung 2022 kein Lärmkon-

fliktpunkt vor. 

 

Maßnahmenplanung 

Da die Gemeinde Siegbach keinen Lärmkonfliktpunkt beinhaltet und zudem keine Maßnah-

menvorschläge eingegangen sind, besteht kein weiterer Handlungsbedarf. 

 Sinn  

In der Gemeinde Sinn leben ca. 6.600 Einwohner. Im Gemeindegebiet sind neben der Bun-

desautobahn A 45 auch die B 277 sowie alle Landes- und Kreisstraßen von der Lärmkartie-

rung 2022 erfasst.  

In Tabelle 119 ist die Anzahl der Betroffenen aus der Lärmkartierung 2022 für die Gemeinde 

in den einzelnen Pegelklassen für den Ganztagszeitraum und den Nachtzeitraum aufgeführt. 

Insgesamt sind 122 Betroffene ganztags und 464 Betroffene nachts oberhalb der Auslöse-

werte zu verzeichnen.  

Tabelle 119 Anzahl der Betroffenen nach BUB aus der Lärmkartierung 2022 in der Gemeinde Sinn 

 Betroffenenzahl 

LDEN [dB(A)] 

Betroffenenzahl 

LNight [dB(A)] 

ab 65 bis 69 ab 70 bis 74 ab 75 ab 55 bis 59 ab 60 bis 64 ab 65 

Anzahl 116 6 0 421 43 0 

 

In Tabelle 120 sind die geschätzten Zahlen der von Umgebungslärm belasteten Flächen, 

Wohnungen, Schulen und Krankenhäuser sowie die Fälle starker Belästigung, starker 

Schlafstörung und ischämischer Herzkrankheiten dargestellt. 

Tabelle 120 Geschätzte Zahl der von Umgebungslärm belasteten Flächen, Wohnungen, Schulen und Kranken-

häuser in Sinn (EU-Kartierung) 

 
LDEN 

ab 55 dB(A) 
LDEN 

ab 65 dB(A) 
LDEN 

ab 75 dB(A) 

Gesamtfläche (km2) 7,57 2,06 0,44 

Zahl der Wohnungen 1.647 57 0 

Zahl der Krankenhausgebäude 0 0 0 

Zahl der Schulgebäude 0 0 0 

Zahl der Fälle starker Belästigung 498 

Zahl der Fälle starker Schlafstörung 128 

Zahl der Fälle ischämischer Herzkrankheiten 0 
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Angabe zu vorhandenen Lärmkonfliktpunkten 

Lärmkonfliktpunkte ergeben sich nach Auswertung der Lärmkartierung 2022 in den Ortsteilen 

Sinn und Edingen. Die maximalen Lärmkennziffern sind in Tabelle 121 dargestellt. Der Orts-

teil Fleisbach stellt keinen Lärmkonfliktpunkt dar.  

Tabelle 121 Lärmkonfliktpunkte mit Betroffenen pro Pegelklasse unter Angabe der maximalen Lärmkennziffern in 

der Gemeinde Sinn 

Ortsteil Straße 

LKZ 

LDEN LNight 

Sinn B 277 OD 176 245 

Edingen A 45 36 134 

 

In den oben genannten Ortsdurchfahrten wurden an einigen Gebäuden Überschreitungen 

der Auslösewerte für eine bauliche Lärmsanierung festgestellt. Haus- und Wohnungseigentü-

merinnen und -eigentümer von Häusern bzw. Wohnungen an Bundes- bzw. Landesstraßen 

können bei Hessen Mobil Anträge auf Überprüfung der Anspruchsvoraussetzung für die fi-

nanzielle Erstattung von Aufwendungen für passive Schallschutzmaßnahmen (in der Regel 

Schallschutzfenster und Belüftungseinrichtungen) stellen. Nähere Informationen sind in Kapi-

tel 3.4.1 zu finden. 

Im Folgenden soll näher auf die beiden Lärmkonfliktpunkte eingegangen werden. 

 

B 277, Sinn 

Der Lärmkonfliktpunkt im Ortsteil Sinn ist die Ortsdurchfahrt der B 277, Herborner Straße, im 

Nachtzeitraum. Ein- und Zweifamilienhäuser mit zwischenliegenden Lücken stellen den 

Hauptteil der Bebauung an der Ortsdurchfahrt dar. Die A 45 stellt hingegen keinen Lärmkon-

fliktpunkt im Ortsteil Sinn dar. Der Ortsteil wird weitgehend durch das zur A 45 hin liegende 

Gewerbegebiet abgeschirmt. 

 

A 45, Edingen 

Im Ortsteil Edingen stellt die A 45 den Lärmkonfliktpunkt dar. Der Bereich der Belastung ist 

auf einen Abschnitt im Nachtzeitraum beschränkt, wie Abbildung 32 durch das grüne Lärm-

kennzifferband anzeigt. Die Autobahn verläuft in diesem Abschnitt erhöht. Die Wohnbebau-

ung steigt zur A 45 hin an, liegt aber dennoch tiefer als die Fahrbahn der Autobahn. Dieses 

Gebiet ist als Mischgebiet ausgewiesen. Im nördlichen Teil ist die A 45 als Talbrücke ausge-

baut. In beiden Ortsteilen liegt eine Mehrfachbelastung durch die Eisenbahnstrecke vor. 
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Abbildung 32 Visualisierung der Lärmkonfliktpunkts A 45 im Ortsteil Edingen im Nachtzeitraum durch normierte 

farbige Lärmkennzifferbänder 78 

 

Vorhandene Planungen und bereits umgesetzte Maßnahmen 

Tempo 30, nachts, B 277, Sinn 

Für die Ortsdurchfahrt Sinn ist eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h aus Lärm-

schutzgründen für den Bereich der Herborner Straße 2-24 angeordnet. 

 

Maßnahmenvorschläge aus der 1. Öffentlichkeitsbeteiligung 

B 277 OD Sinn, Tempo 30 ganztags oder nachts 

Für die Ortsdurchfahrt von Sinn wurde für die Wetzlarer Straße Tempo 30 ganztags oder 

nachts vorgeschlagen. Für die Herborner Straße wurde Tempo 30 tags vorgeschlagen. 

Die schalltechnische Berechnung durch den zuständigen Straßenbaulastträger hat keine 

Überschreitungen der Lärmschutz-Richtlinien-StV ergeben. Die zuständige Verkehrsbehörde 

wurde über den Maßnahmenvorschlag informiert. 

Die Gemeinde Sinn würde eine Ausweitung der Geschwindigkeitsbegrenzung begrüßen. 

 

B 277 OD Sinn, feste Geschwindigkeitskontrolle, Einengung  

Für die Ortseinfahrt von Sinn auf der Wetzlarer Straße wurde eine stationäre Geschwindig-

keitskontrolle sowie eine Verkehrsinsel oder ähnliche Einengung vorgeschlagen. Der Maß-

nahmenvorschlag ist als Prüfauftrag erfasst und wurde den zuständigen Fachbehörden zur 

Kenntnis gegeben. 

Nach Rückmeldung der Gemeinde Sinn musste der feste Blitzer an der Ortseinfahrt B 277 

Höhe der Tankstelle auf Geheiß der Polizeiakademie zurückgebaut werden. Eine Verkehrs-

insel oder ähnliches wird durch die Gemeinde Sinn ebenfalls begrüßt. 

 

Tempo 30 Zonen 

Für alle Ortsteile der Gemeinde Sinn wurden Tempo-30-Zonen in den Nebenstraßen vorge-

schlagen. Nach Auskunft der Gemeinde Sinn befindet sich dieser Maßnahmenvorschlag in 

Umsetzung. 

 

K 81 Fleisbach, Geschwindigkeitsbeschränkung und ïkontrollen, Lkw-Durchfahrtsverbot 

Für die K 81, welche von der L 3046 abzweigt und nach Fleisbach führt, wurden Geschwin-

digkeitsbegrenzungen, -kontrollen sowie eine Lkw-Durchfahrtsverbot vorgeschlagen. 

 

78 HLNUG 2022 
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Nach Auswertung der Lärmkartierung 2022 handelt es sich bei der Ortsdurchfahrt der K 81 in 

Fleisbach nicht um einen Lärmkonfliktpunkt, so dass keine Handlungsmöglichkeit im Rah-

men der Lärmaktionsplanung besteht. 

Nach Auskunft der Gemeinde Sinn wurde als geschwindigkeitsreduzierende Maßnahme be-

reits eine permanente Verkehrsanzeigetafel am Ortseingang aufgestellt. Eine Sperrung für 

Lkw wird auf Grund des Industriebetriebs kritisch gesehen, da dieser täglich durch Lkw ange-

fahren wird. Mögliche Geschwindigkeitsreduzierungen wurden seitens der Gemeinde bereits 

mit dem Verkehrsdienst der Polizei überprüft. Diese wurden jedoch abgelehnt mit dem Hin-

weis auf die weite Sicht. Im Zuge dessen wurde das Gefahrenzeichen mit Zusatzzeichen 

ĂAusfahrtñ aufgestellt.  

 

Stellungnahmen oder Maßnahmenvorschläge in der 2. Öffentlichkeitsbeteiligung 

Im Rahmen der 2. Öffentlichkeitsbeteiligung sind weder Stellungnahmen noch Maßnahmen-

vorschläge eingegangen. 

 

 Solms  

In der Stadt Solms leben ca. 13.900 Einwohner. Von der Lärmkartierung sind neben der 

Bundesstraße B 49 auch alle Landesstraßen erfasst. In Tabelle 122 ist die Anzahl der Be-

troffenen aus der Lärmkartierung 2022 für die Stadt Solms in den einzelnen Pegelklassen für 

den Ganztagszeitraum und den Nachtzeitraum aufgeführt. Insgesamt sind 336 Betroffene 

ganztags und 403 Betroffene nachts oberhalb der Auslösewerte zu verzeichnen.  

Tabelle 122 Anzahl der Betroffenen nach BUB aus der Lärmkartierung 2022 in der Stadt Solms 

 Betroffenenzahl 

LDEN [dB(A)] 

Betroffenenzahl 

LNight [dB(A)] 

ab 65 bis 69 ab 70 bis 74 ab 75 ab 55 bis 59 ab 60 bis 64 ab 65 

Anzahl 276 58 2 325 69 9 

 

In Tabelle 123 sind die geschätzten Zahlen der von Umgebungslärm belasteten Flächen, 

Wohnungen, Schulen und Krankenhäuser sowie die Fälle starker Belästigung, starker 

Schlafstörung und ischämischer Herzkrankheiten dargestellt. 

Tabelle 123 Geschätzte Zahl der von Umgebungslärm belasteten Flächen, Wohnungen, Schulen und Kranken-

häuser in Solms (EU-Kartierung) 

 
LDEN 

ab 55 dB(A) 
LDEN 

ab 65 dB(A) 
LDEN 

ab 75 dB(A) 

Gesamtfläche (km2) 6,73 1,91 0,40 

Zahl der Wohnungen 804 158 0 

Zahl der Krankenhausgebäude 0 0 0 

Zahl der Schulgebäude 0 0 0 

Zahl der Fälle starker Belästigung 271 

Zahl der Fälle starker Schlafstörung 54 

Zahl der Fälle ischämischer Herzkrankheiten 0 

 

Angaben zu vorhandenen Lärmkonfliktpunkten 

In der Stadt Solms konnte nach Auswertung der Lärmkartierung ein Lärmkonfliktpunkt durch 

die Bundesstraße B 49 in Oberbiel ermittelt werden. Im Rahmen der 1. Öffentlichkeitsbeteili-

gung wurden weitere Lärmkonfliktpunkte durch die Ortsdurchfahrten in Albshausen, 
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Burgsolms, Niederbiel und Oberndorf gemeldet. Die maximalen Lärmkennziffern für die ein-

zelnen Lärmkonfliktpunkte können aus Tabelle 124 entnommen werden. 

Tabelle 124 Lärmkonfliktpunkte unter Angabe der maximalen Lärmkennziffer in der Stadt Solms 

Ortsteil Straße 

LKZ 

LDEN LNight 

Albshausen L 3451 94 121 

Burgsolms L 3283 77 94 

Niederbiel B 49 78 150 

Niederbiel  L 3020 83 94 

Oberndorf L 3451 293 280 

Oberbiel B 49 193 247 

 

In den oben genannten Ortsdurchfahrten wurden an einigen Gebäuden Überschreitungen 

der Auslösewerte für eine bauliche Lärmsanierung festgestellt. Haus- und Wohnungseigentü-

merinnen und -eigentümer können bei Hessen Mobil Anträge auf Überprüfung der An-

spruchsvoraussetzung für die finanzielle Erstattung von Aufwendungen für passive Schall-

schutzmaßnahmen (in der Regel Schallschutzfenster und Belüftungseinrichtungen) stellen. 

Nähere Informationen sind in Kapitel 3.4.1 zu finden. 

Im Sinne der Lärmaktionsplanung stellen die L 3451 in Oberndorf und die B 49 in Oberbiel 

Lärmkonfliktpunkte besonderer Belastung dar. 

 

Vorhandene Planungen und bereits umgesetzte Maßnahmen 

Tempo-30-Zonen, gesamtes Gemeindegebiet 

Zur Verringerung des Verkehrslärms wurden flächendeckend Tempo-30-Zonen außerhalb 

der klassifizierten Straßen eingeführt. Die Einhaltung der Geschwindigkeit wird nach den per-

sonellen Möglichkeiten der Stadt überwacht. 

 

Ausbau, B 49, Solms 

Die B 49 im Stadtgebiet von Solms stellt den 11. Abschnitt des 4-spurigen Ausbaus der B 49 

dar. Baubeginn der Maßnahme war im Januar 2013 mit den Bauarbeiten am Brückenbau-

werk ĂAlbshªuser StraÇeñ, das im Fr¿hjahr 2014 fertiggestellt wurde. Ende 2014 wurde 

ebenfalls der Teilabschnitt der Stützmauer für den Höhenversatz bei Kloster Altenberg fertig-

gestellt. Des Weiteren wurde der Teilabschnitt von der AS Solms bis zur UF Rad- und Geh-

weg in 2015 fertiggestellt. Die weitere Fortsetzung der Bauleistungen waren bislang bau-

rechtlich beklagt. Nachdem aber eine Vereinbarung mit dem Kläger abgeschlossen werden 

konnte und die erforderliche Vergabe der Bauleistungen nach europäischem Vergabeverfah-

ren inzwischen erfolgt ist, können nun die Bauarbeiten weitergeführt werden. 

Die Fertigstellung des 11. Abschnitts insgesamt ist nach aktueller Zeitplanung voraussichtlich 

im Sommer 2024 vorgesehen, mit Restarbeiten einschließlich Anschluss der Albshäuser 

Straße voraussichtlich im Herbst 202479. 

Da es sich bei dem 4-spurigen Ausbau der B 49 um eine wesentliche Änderung nach § 1 

Abs. 2 der 16. BImSchV handelt, sind die Immissionswerte der 16. BImSchV einzuhalten. 

 

79 https://mobil.hessen.de/presse/b-49-vierstreifiger-ausbau-im-11-bauabschnitt-zwischen-solms-und-

dem-kloster-altenberg-2, abgerufen am 20.09.2024 

https://mobil.hessen.de/presse/b-49-vierstreifiger-ausbau-im-11-bauabschnitt-zwischen-solms-und-dem-kloster-altenberg-2
https://mobil.hessen.de/presse/b-49-vierstreifiger-ausbau-im-11-bauabschnitt-zwischen-solms-und-dem-kloster-altenberg-2
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Nach Umsetzung der lärmmindernden Maßnahmen im Planfeststellungsbescheid wird hier 

kein Lärmkonfliktpunkt mehr bestehen. 

 

Tempo 30, L 3283, Burgsolms 

Innerhalb der Ortsdurchfahrt von Burgsolms auf der Krautgärtenstraße wurde Tempo 30 im 

Nachtzeitraum umgesetzt. Zusätzlich gilt auf der Krautgärtenstraße zwischen Hausnummer 

22 und 43 ganztags Tempo 30 aus Gründen der Verkehrssicherheit. 

 

Lärmsanierung, L 3283, Solms 

An 6 Gebäuden in der Georghüttenstraße sowie 21 Gebäuden in der Krautgärtenstraße wur-

den bereits Sanierungsmaßnahmen durchgeführt bzw. liegt ein aktueller Antrag auf Lärmsa-

nierung vor. 

 
Maßnahmenvorschläge aus der 1. Öffentlichkeitsbeteiligung 

Die im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung genannten Maßnahmenvorschläge an Lärmkon-

fliktpunkten sind im Folgenden dargestellt. 

 

Stadtteil Burgsolms 

Brückenstraße/Solmser Gewerbepark  

Maßnahmenvorschlag: Kreisverkehr anstatt Ampeln 

Stellungnahme der Stadt Solms: Die Ertüchtigung der Lichtsignalanlage im Einfahrtsbereich 

zum Gewerbepark mit der Errichtung einer weiteren, zusätzlichen Fußgängerfurt wurde im 

Frühjahr 2024 erfolgreich durchgeführt. Die Maßnahme ist umgesetzt und abgeschlossen. 

 

Georgshüttenstraße/Krautgärtenstraße 

Maßnahmenvorschlag: Querungshilfen 

Stellungnahme der Stadt Solms: Durch die o.g. verkehrsrechtliche Anordnung in der Krautgär-

tenstraße besteht für Querungshilfen im vorgenannten Bereich keine Notwendigkeit mehr 

Anmerkung: Querungshilfen sind keine Maßnahmen im Sinne der Lärmminderungsplanung. 

 

Lindenstraße/Krautgärtenstraße 

Maßnahmenvorschlag: Minikreisverkehr anstatt Lichtsignalanlage 

Stellungnahme der Stadt Solms: Die Pläne werden nicht weiterverfolgt, da die Maßnahme 

insgesamt nicht für eine Verbesserung der Situation sorgt. Die sicherste Steuerung durch 

Lichtsignalanlage soll nicht durch eine unsichere Maßnahme verschlechtert werden. 

 

Stadtteil Oberndorf 

Im Folgenden sind die eingegangenen Maßnahmenvorschläge für die L 3451 Braunfelser 

Straße dargestellt. Bei den vorgeschlagenen baulichen Maßnahmen wie Parkbuchten und 

Bäume auf/an der Straße sowie Querungshilfen handelt es sich nicht um Maßnahmen im 

Sinne der Lärmminderungsplanung. Die Maßnahmenvorschläge wurden an die zuständigen 

Fachbehörden, Straßenverkehrsbehörde Solms und Straßenbaulastträger Hessen Mobil Stra-

ßen- und Verkehrsmanagement, weitergeleitet. 

 

Maßnahmenvorschlag: (stationäre) Geschwindigkeitskontrolle, Lärmblitzer/Lärmradar, Torsi-

tuation an Ortseingängen (Fahrbahnteiler), Versetzung der Ortstafel in Richtung Braunfels 
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Stellungnahme der Stadt Solms: Die Ordnungspolizei hat im Ortseingangsbereich vom Stadt-

teil Oberndorf auf der L 3451 aus Braunfels kommend seit einem Zeitraum von fast 2 Jahren 

eine mobile Geschwindigkeitsmesstafel dauerhaft im Einsatz. Diese Messtafel sensibilisiert 

den Verkehrsteilnehmer, so dass es im genannten Teilbereich kaum zu nennenswerten Ver-

stößen kommt. 

Auch die unregelmäßig stattfindenden Geschwindigkeitsmessungen mit mobilen Messanlagen 

bringen verhältnismäßig niedrige Verstöße mit sich. Die Stadt Solms sieht daher keine Not-

wendigkeit das Ortseingangsschild zu versetzen.  

Auch der vorgeschlagene Maßnahme hinsichtlich der Schaffung einer Torsituation bzw. Er-

richtung von sogenannten Fahrbahnteilern im Ortseingangsbereich steht die Stadt Solms kri-

tisch gegenüber. Diese Fahrbahnteiler verfehlen zumeist aufgrund ihrer baulichen Anordnung 

nahezu vollständig ihre Wirkung. Die Landesstraße muss in diesem Bereich für den Schwer-

verkehr und den Winterdienst weiterhin problemlos befahrbar sein. Daher müssen die Kurven-

radien um einen Fahrbahnteiler so bemessen sein, dass auch große Fahrzeuge diese noch 

passieren können. Dadurch ist die Auslenkung für Pkw oder Motorräder so gering, dass die 

Fahrbahnteiler nach einer kurzen Phase der Eingewöhnung problemlos und ohne die Ge-

schwindigkeit zu reduzieren durchfahren werden können. Maßnahmen dieser Art werden nicht 

mehr geplant bzw. durchgeführt.  

Für eine fest installierte Geschwindigkeitsmessanlage ergeben sich aufgrund der geringen 

Verstöße keinerlei Anhaltspunkte. Die Stelle wurde zudem bei der letzten Begehung mit der 

Hessischen Polizeiakademie Wiesbaden lediglich als eine Örtlichkeit für eine Messstelle aus 

sonstigen Gründen eingestuft. 

 

Maßnahmenvorschlag: Parkbuchten und Bäume am Straßenrand, Geschwindigkeitsreduzie-

rung vor Ortsschild 

Status: Eine aktuelle Stellungnahme zu den Maßnahmenvorschlägen liegt aktuell nicht vor. 

 

Maßnahmenvorschlag: Nachtfahrverbot für Lkw, Verminderung der Verkehrsbelastung, Ent-

lastung des Ortes durch Einbahnstraßenführung nach Braunfels Kernstadt ab Ortsende 

Oberndorf 

Status: Eine aktuelle Stellungnahme zu den Maßnahmenvorschlägen liegt aktuell nicht vor. 

 

Maßnahmenvorschlag: Tempo 30 tags/nachts 

Stellungnahme der Stadt Solms: Die Stadt Solms ist dazu verpflichtet in regelmäßigen Abstän-

den Verkehrsschauen durchzuführen. Eine solche Regelverkehrsschau fand zuletzt am 

17.10.2023 statt.  

Bei dieser Verkehrsschau wurde der Schwerpunkt auf durchzuführende Maßnahmen für den 

Teilbereich der Braunfelser Straße im Stadtteil Oberndorf gesetzt. Die Teilnehmer und Teil-

nehmerinnern an der Verkehrsschau waren u.a. der Bürgermeister sowie der Abteilungsleiter 

Bau und Vertreter der Straßenverkehrsbehörde und Straßenbaulastträger der Stadt Solms, 

Hessen Mobil, Vertreter des Technischen Verkehrswesen, Lahn-Dill-Kreis, Vertreter ADFC 

Lahn-Dill sowie die Ordnungspolizei Solms. 

Die Einrichtung von Tempo 30 kam nach Ansicht des Gremiums innerhalb der Braunfelser 

Straße lediglich im Bereich der Hausnummern 35 und 45 aufgrund der schmalen Gehwege 

und somit aus Gründen der Verkehrssicherheit in Betracht. Dies führt insgesamt jedoch zu 
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einer Unübersichtlichkeit uns wird somit als nicht sinnvoll angesehen. Aus Sicht der Teilneh-

mer der Verkehrsschau besteht somit kein Handlungsbedarf für Tempo 30 auf dem Strecken-

abschnitt. 

 

Maßnahmenvorschlag: Wiederaktivierung der Bahnverbindung Wetzlar-Solms-Frankfurt 

Stellungnahme der Stadt Solms: Es wurde durch die Verkehrsgesellschaft eine Machbarkeits-

studie in Auftrag gegeben. Ergebnisse werden im Oktober 2024 erwartet. 

 
Maßnahmenvorschlag: Ampel Braunfelser Str. / Wolfsgasse mit Blitzer ausrüsten 

Stellungnahme der Stadt Solms: Die Notwendigkeit wird seitens der Kommune bzw. der Ver-

kehrsbehörde nicht gesehen. 

 

Maßnahmenvorschlag: Parkverbot an der Hauptstraße, Ausbesserung der maroden Straßen, 

Beseitigung der Unebenheiten am Kreisel 

Stellungnahme der Stadt Solms: Das Parken entlang der Braunfelser Straße ist in den mar-

kierten Teilbereichen zulässig. Diese markierten Parkflächen sorgen nach Ansicht der Stadt 

Solms dafür, dass in diesen Teilbereichen langsamer gefahren wird. Eine Entfernung der Park-

flächen ist für eine Reduzierung der Geschwindigkeit ungeeignet. Sanierungsmaßnahmen lie-

gen im Zuständigkeitsbereich des Straßenbaulastträgers. 

Die Unebenheiten am Kreisel sind beabsichtigt und sollen für eine reduzierte Geschwindigkeit 

sorgen. 

 

Maßnahmenvorschlag: Zebrastreifen (Bushaltestelle ĂBlauer Bergñ und Supermarkt Penny) 

Stellungnahme der Stadt Solms: Die Anregungen wurden in der Regelverkehrsschau im Ok-

tober 2023 bewertet. In unmittelbarer Nähe befinden sich Kreisverkehr mit Querungshilfe so-

wie Fußgängerampel als sichere Querungsmöglichkeit für Fußgänger. Eine Zählung der Que-

rungen soll von Hessen Mobil erfolgen. 

 

Maßnahmenvorschlag: Lärmmindernder Straßenbelag 

Status: Eine Stellungnahme vom Straßenbaulastträger liegt aktuell nicht vor. 

 

Maßnahmenvorschlag: Überholverbot 

Stellungnahme der Stadt Solms: Die Anordnung eines innerörtlichen Überholverbots ist sei-

tens der Stadt Solms nicht vorgesehen. 

 

Maßnahmenvorschlag: Umgehungsstraße für Oberndorf 

Stellungnahme der Stadt Solms: Der Stadt Solms sind diesbezüglich keine aktuellen Planun-

gen bekannt. 

 

Maßnahmenvorschlag: Verbesserung der Radwegesituation 

Stellungnahme der Stadt Solms: Die Maßnahmenvorschläge wurden als Prüfauftrag erfasst. 

Eine Stellungnahme liegt aktuell nicht vor. 

 

Maßnahmenvorschlag: Kreisverkehr im Bereich der Kirche 

Stellungnahme der Stadt Solms: Seitens der Stadt Solms wird keine Notwendigkeit aufgrund 

der aktuellen Verkehrsführung gesehen. 
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Maßnahmenvorschlag: Tempo 30 im gesamten Ortsteil 

Stellungnahme der Stadt Solms: Nach Auskunft der Stadt Solms gilt im Stadtteil Oberndorf 

fast im gesamten Straßennetz Tempo 30. Ausgenommen davon sind die Landesstraßen. 

Hierzu ergibt sich derzeit keine Notwendigkeit. 

 
Maßnahmenvorschläge abseits von Lärmkonfliktpunkten 

In Tabelle 125 sind Maßnahmenvorschläge nachrichtlich aufgeführt, die sich an Straßen ohne 

Lärmkonfliktpunkt befinden. 
 
Tabelle 125 Maßnahmenvorschläge abseits von Lärmkonfliktpunkten in Solms 

Stadtteil Straße Maßnahmenvorschlag Stellungnahme / Bemerkung 

Albshausen L 3451 Lärmschutzwand Kein Lärmkonfliktpunkt, keine Über-

schreitung der Auslösewerte der 

Lärmsanierung 

 L 3451 Tempo 50 bis Steindorf Für den Straßenabschnitt liegen ak-

tuell keine Verkehrszahlen vor, so 

dass keine Auswertungen vorge-

nommen werden können. Der Maß-

nahmenvorschlag ist als Prüfauftrag 

erfasst. 

Burgsolms L 3283 Lärmmindernde  

Teerschicht aufbringen 

Ist in der Sanierungsoffensive des 

Landes Hessen gelistet 

 

Neuaufbau der oberen Asphaltbin-

derschicht im Bereich der L 3283, 

Krautgärtenstraße, zwischen den 

Einmündungsbereichen 

Burgsolmser Straße und Gutleut-

straße auf einer Gesamtlänge von 

knapp 200 m unter Vollsperrung im 

Herbst 2024 

Niederbiel L 3020 Geschwindigkeitsbegren-

zung 

Schalltechnische Berechnung des 

Straßenbaulastträgers ergab keine 

Überschreitungen der Lärmschutz-

Richtlinien-StV 

 B 49 Lärmschutzwand 

Bepflanzung 

Lärmschutzwand ist im 10. Bauab-

schnitt des Ausbaus der B 49 vorge-

sehen 

 
 

Maßnamenvorschläge aus der 2. Öffentlichkeitsbeteiligung 

Im Rahmen der 2. Öffentlichkeitsbeteiligung wurden folgende Maßnahmenvorschläge zum be-

reits abgebildeten Lärmkonfliktpunkt der L 3451, Braunfelser Straße in Oberndorf erneut ein-

gebracht. Zur Klarstellung werden die Punkt hier erläutert bzw. die aktuelle Stellungnahme der 

Stadt Solms ergänzt: 
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Kritikpunkt: Fehlen von verbindlichen Maßnahmen im Lärmaktionsplan 

Erläuterung: Die Umgebungslärmrichtlinie, wie auch die §§ 47 a - f BImSchG, enthalten keine 

unmittelbare Rechtsgrundlage für die Umsetzung der Maßnahmen des Lärmaktionsplanes. 

Die Prüfung und Umsetzung der, im Rahmen der Lärmaktionsplanung vorgeschlagenen, Maß-

nahmen erfolgt auf der Grundlage des jeweiligen Fachrechts durch die jeweils zuständigen 

Fachbehörden. Der Lärmaktionsplan bildet die Entscheidungen der Fachbehörden ab. Die be-

teiligten Behörden sind an den Lärmaktionsplan gebunden und zu dessen Umsetzung ver-

pflichtet, sofern eine Maßnahme in Abstimmung mit der Fachbehörde festgelegt wurde. Die 

Bindungswirkung ergibt sich aus § 47 d Abs. 6 BImSchG i.V.m. § 47 Abs. 6 BImSchG. 

 

Maßnahmenvorschlag: Straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen, z.B. Tempo 30, Lkw-Durch-

fahrtverbot 

Erläuterung: Die Entscheidung über die Anordnung einer Geschwindigkeitsbegrenzung oder 

anderer straßenverkehrsrechtlicher Maßnahmen obliegt der zuständigen Straßenverkehrsbe-

hörde, hier dem Bürgermeister der Stadt Solms. 

Zur Prüfung von straßenverkehrsrechtlichen Maßnahmen, wie z.B. Anordnung von Tempo 30 

oder einem Lkw-Durchfahrtsverbot aus Lärmschutzgründen ist vom zuständigen Straßenbau-

lastträger eine schalltechnische Berechnung zu fertigen (§ 5 b Abs. 5 Straßenverkehrsgesetz 

(StVG) i. V. m. mit Ziffer 2.5 der Lärmschutz-Richtlinien-StV). Für die L 3451 ist Hessen Mobil 

Straßen- und Verkehrsmanagement zuständiger Straßenbaulastträger. Die schalltechnische 

Berechnung erfolgt nach Vorgaben der RLS-90. Nähere Informationen können Kapitel 3.4.1 

entnommen werden. 

 

Maßnahmenvorschlag: (stationäre) Geschwindigkeitskontrolle 

Stellungnahme der Stadt Solms: Seitens der Stadt Solms wurde erkannt, dass die Ausbausi-

tuation der Straße die Verkehrsteilnehmer dazu einlädt, sich nicht immer an die bestehenden 

Vorschriften zu halten. Die dazu ergriffenen Maßnahmen zeigen Wirkung. In unregelmäßig 

wiederkehrenden Intervallen werden Geschwindigkeitsmessungen mit mobilen Messanlagen 

durchgeführt. Diese bringen verhältnismäßig niedrige Verstöße mit sich.  

Die Installation einer Geschwindigkeitsanzeigetafel hat die Verkehrsteilnehmer sensibilisiert, 

wodurch es im betroffenen Verkehrsabschnitt nur zu wenigen nennenswerten Verstößen 

kommt.  

Beide Maßnahmen stellen verkehrsbeschränkende Maßnahmen dar, welche bereits die Lärm-

belästigung für die Anwohner verringern, ohne die Verkehrssicherheit übermäßig zu gefähr-

den. Die Auswirkung auf die Leichtigkeit des Verkehrs ist somit noch in einem vertretbaren 

Rahmen. Weitere, den Verkehrsteilnehmer einschränkende Maßnahmen, werden bei einer 

derart hohen Anzahl an Fahrzeugen, welche täglich die L 3451 als wichtige Verbindung zwi-

schen den Städten Solms und Braunfels nutzen, als nicht angemessen angesehen. 

Kritikpunkt seitens der Öffentlichkeitsbeteiligung: Lärmbelastung wird in der Gegenrichtung der 

befestigten Messtafel verursacht (aus Solms kommend in Richtung Braunfels) und von der 

Messtafel somit nicht erfasst. 

 

Maßnahmenvorschlag: Schalltechnische Berechnung zur Prüfung der Anordnung von stra-

ßenverkehrsrechtlichen Maßnahmen 

Stellungnahme der Stadt Solms Bezugnehmend auf die Ergebnisse der schalltechnische Un-

tersuchung von Hessen Mobil kann die Straßenverkehrsbehörde der Stadt Solms keine zwin-

gende Notwendigkeit erkennen, für die eine Geschwindigkeitsreduzierung auf Tempo 30 für 
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den gesamten Bereich der Braunfelser Straße gerechtfertigt wäre. Vielmehr würde es als nicht 

angemessen gegenüber allen weiteren Verkehrsteilnehmern empfunden werden, wenn aus 

dem Ergebnis eine solche Reduzierung abgeleitet werden würde. Die Überschreitung der 

Richtwerte der Lärmschutz-Richtlinien-StV erfolgt lediglich an einem Gebäude, welches sich 

auf Höhe des Ortsschildes befindet. 

Kritikpunkt seitens der Öffentlichkeitsbeteiligung: Prüfung der Grundlagen und Annahmen zur 

Erstellung der schalltechnischen Berechnung sowie ein Abgleich mit der tatsächlichen Situa-

tion vor Ort werden verlangt. 

 

Maßnahmenvorschlag: Torsituation am Ortseingang von Braunfels kommend (Fahrbahnteiler) 

Stellungnahme der Stadt Solms Die vorgeschlagenen Fahrbahnteiler verfehlen zumeist auf-

grund ihrer baulichen Anordnung nahezu vollständig die gewünschte Wirkung. Die Landes-

straße muss für den Schwerverkehr und den Winterdienst weiterhin passierbar sein, so dass 

die Kurvenradien entsprechend bemessen sein müssen. Die damit einhergehende geringe 

Auslenkung ist für Pkws und Motorräder nach einer kurzen Eingewöhnung problemlos ohne 

Reduzierung der Geschwindigkeit passierbar. 

 

Des Weiteren wurden für die L 3451 Braunfelser Straße in Oberndorf (Solms) die folgenden 

Maßnahmenvorschläge neu eingebracht: 

¶ Geschwindigkeitstrichter, z.B. in Form von speziellen Fahrbahnmarkierungen 

¶ Auf-Asphaltierungen 

¶ Rad- und Fußwegeplan 

 

 Waldsolms  

In der Gemeinde Waldsolms leben ca. 4.900 Einwohner. Alle Kreis- und Landesstraßen im 

Gemeindegebiet sind von der Lärmkartierung 2022 erfasst. 

Es sind im gesamten Gemeindegebiet keine Betroffenen nach Auswertung der Lärmkartie-

rung zu verzeichnen, wie in Tabelle 126 dargestellt. Es gibt ebenfalls keine von Umgebungs-

lärm belasteten Flächen, Wohnungen, Schulen und Krankenhäuser, wie in Tabelle 127 dar-

gestellt. 

Tabelle 126 Anzahl der Betroffenen nach BUB aus der Lärmkartierung 2022 in der Gemeinde Waldsolms 

 Betroffenenzahl 

LDEN [dB(A)] 

Betroffenenzahl 

LNight [dB(A)] 

ab 65 bis 69 ab 70 bis 74 ab 75 ab 55 bis 59 ab 60 bis 64 ab 65 

Anzahl 0 0 0 0 0 0 

 

Tabelle 127 Geschätzte Zahl der von Umgebungslärm belasteten Flächen, Wohnungen, Schulen und Kranken-

häuser in Waldsolms (EU-Kartierung) 

 
LDEN 

ab 55 dB(A) 
LDEN 

ab 65 dB(A) 
LDEN 

ab 75 dB(A) 

Gesamtfläche (km2) 0 0 0 

Zahl der Wohnungen 0 0 0 

Zahl der Krankenhausgebäude 0 0 0 

Zahl der Schulgebäude 0 0 0 

Zahl der Fälle starker Belästigung 0 

Zahl der Fälle starker Schlafstörung 0 

Zahl der Fälle ischämischer Herzkrankheiten 0 
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Angabe zu vorhandenen Lärmkonfliktpunkten 

In der Gemeinde Waldsolms liegt nach Auswertung der Lärmkartierung 2022 kein Lärmkon-

fliktpunkt vor. 

  

Maßnahmenplanung 

Da die Gemeinde Waldsolms keinen Lärmkonfliktpunkt beinhaltet und zudem keine Maßnah-

menvorschläge eingegangen sind, besteht kein weiterer Handlungsbedarf. 

 
Maßnamenvorschläge aus der 2. Öffentlichkeitsbeteiligung 

Im Rahmen der 2. Öffentlichkeitsbeteiligung wurden die folgenden Bereiche als ruhige Ge-

biete vorgeschlagen. Die Maßnahmenvorschläge werden als Prüfauftrag erfasst. Das Ergeb-

nis wird im Lärmaktionsplan der 5. Runde dargestellt. 

¶ Siedlungsfläche des Ortsteils Hasselborn 

¶ Unmittelbare Umgebung des Kuhschwanzweihers 

¶ Relevante Flächen um den Panoramaweg 

¶ Flächen des Waldfriedhofs 
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 Wetzlar  

In der Stadt Wetzlar leben ca. 54.200 Einwohner. Von Südosten nach Nordwesten wird das 

Stadtgebiet von der Bundesautobahn A 45 durchquert. Sie verläuft westlich des Stadtteils 

Münchholzhausen vorbei nach Norden, passiert östlich den Stadtteil Garbenheim und führt 

am nordöstlichen Rand des Stadtteils Naunheim vorbei, bevor sie nach Westen zum Wetzla-

rer Kreuz abknickt. Am Wetzlarer Kreuz, im Nordwesten des Stadtgebiets, trifft die A 45 auf 

die A 480. Die Bundesautobahn A 480 verläuft vom Wetzlarer Kreuz nach Süden am westli-

chen Rand des Stadtteils Hermannstein vorbei und mündet südlich des Stadtteils in die Bun-

desstraße B 277 ein. Die B 277 verläuft weiter in südliche Richtung, wo sie östlich des Stadt-

teils Dalheim in die Bundesstraße B 49 einmündet. Die B 49 verläuft in West-Ost-Richtung 

von Dalheim über die Kernstadt nach Garbenheim, wo sie an der nördlichen Stadtteilgrenze 

vorbeiführt. Im äußersten Osten des Stadtgebiets verläuft die B 49 nördlich an Dutenhofen 

vorbei. Vom Stadtteil Hermannstein führt die Landesstraße L 3376 in Richtung Süden, wo sie 

im Stadtteil Niedergirmes in die kartierte Landesstraße L 3053 übergeht und sich nach Sü-

den über die Kernstadt in den Stadtteil Nauborn fortsetzt. Im Stadtteil Niedergirmes zweigt 

die L 3285 nach Nordosten in den Stadtteil Naunheim ab, wo sie als Umgehungsstraße um 

den Stadtteil herumführt. 

Im Stadtgebiet sind neben den genannten Bundesautobahnen und Bundesstraßen auch alle 

Landes- und Kreisstraßen von der Lärmkartierung 2022 erfasst. Ein Überblick der Lärmkar-

tierung 2022 im Stadtgebiet Wetzlar ist in Abbildung 33 gezeigt. 

 

 
Abbildung 33 Überblick der Lärmkartierung 2022 im Stadtgebiet Wetzlar 80 

 

 

80 HLNUG 2022 
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In Tabelle 128 ist die Anzahl der Betroffenen aus der Lärmkartierung 2022 für die Stadt 

Wetzlar in den einzelnen Pegelklassen für den Ganztagszeitraum und den Nachtzeitraum 

aufgeführt. Insgesamt sind 3.305 Betroffene ganztags und 3.939 Betroffene nachts oberhalb 

der Auslösewerte zu verzeichnen. 

Tabelle 128 Anzahl der Betroffenen nach BUB aus der Lärmkartierung 2022 in der Stadt Wetzlar 

 Betroffenenzahl 

LDEN [dB(A)] 

Betroffenenzahl 

LNight [dB(A)] 

ab 65 bis 69 ab 70 bis 74 ab 75 ab 55 bis 59 ab 60 bis 64 ab 65 

Anzahl 2.238 1.040 27 2.524 1.377 38 

 

In Tabelle 129 sind die geschätzten Zahlen der von Umgebungslärm belasteten Flächen, 

Wohnungen, Schulen und Krankenhäuser sowie die Fälle starker Belästigung, starker 

Schlafstörung und ischämischer Herzkrankheiten dargestellt. 

Tabelle 129 Geschätzte Zahl der von Umgebungslärm belasteten Flächen, Wohnungen, Schulen und Kranken-

häuser in Wetzlar (EU-Kartierung) 

 
LDEN 

ab 55 dB(A) 
LDEN 

ab 65 dB(A) 
LDEN 

ab 75 dB(A) 

Gesamtfläche (km2) 28,89 9,25 1,83 

Zahl der Wohnungen 5.731 1.572 12 

Zahl der Krankenhausgebäude 0 0 0 

Zahl der Schulgebäude 9 2 0 

Zahl der Fälle starker Belästigung 2.087 

Zahl der Fälle starker Schlafstörung 513 

Zahl der Fälle ischämischer Herzkrankheiten 4 

 

Angabe zu vorhandenen Lärmkonfliktpunkten 

Die Lärmkonfliktpunkte der Stadt Wetzlar sind nach Auswertung der Lärmkartierung 2022 

unter Angabe der maximalen Lärmkennziffern in Tabelle 130 dargestellt. 

Tabelle 130 Lärmkonfliktpunkte unter Angabe der der maximalen Lärmkennziffern in der Stadt Wetzlar 

# Gemeinde Ort Straße 
LKZ 

LDEN LNight 

1 Wetzlar Blasbach L 3053 52 68 

2 Wetzlar Garbenheim L 3020 386 451 

3 Wetzlar Garbenheim B 49 210 366 

4 Wetzlar Kernstadt B 49 319 413 

5 Wetzlar Kernstadt L 3053 Gloelstr 104 115 

6 Wetzlar Kernstadt L 3020 Neustadt 198 225 

7 Wetzlar Kernstadt L 3053 Nauborner Str 978 1.108 

8 Wetzlar Kernstadt L 3451 Bergstr 230 276 

9 Wetzlar Kernstadt L 3451 Ernst-Leitz-Straße 298 341 

10 Wetzlar Kernstadt  
L 3020 L 3053 Karl-Kellner-
Ring 300 354 

11 Wetzlar Kernstadt  L 3056 Schützenstr 59 67 

12 Wetzlar Kernstadt  L 3451 Braunfelser Str. 206 246 
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# Gemeinde Ort Straße 
LKZ 

LDEN LNight 

13 Wetzlar Nauheim A 4581 76 201 

14 Wetzlar 
Niedergirmes/ 
Hermannstein L 3053 / L 3376 402 459 

15 Wetzlar Wetzlar Frankfurter Straße 61 86 

16 Wetzlar Wetzlar Hohe Straße Berliner Ring 64 89 

17 Wetzlar Wetzlar Konrad-Adenauer 3 9 

 

In den oben genannten Ortsdurchfahrten wurden an einigen Gebäuden Überschreitungen 

der Auslösewerte für eine bauliche Lärmsanierung festgestellt. Haus- und Wohnungseigentü-

merinnen und -eigentümer von Häusern bzw. Wohnungen an Bundesstraßen können bei 

Hessen Mobil Anträge auf Überprüfung der Anspruchsvoraussetzung für die finanzielle Er-

stattung von Aufwendungen für passive Schallschutzmaßnahmen (in der Regel Schall-

schutzfenster und Belüftungseinrichtungen) stellen. Nähere Informationen sind in Kapitel 

3.4.1 zu finden. 

 

Zur Verdeutlichung der Lärmproblematik sollen im Folgenden einzelne Lärmkonfliktpunkte 

näher beschrieben werden. 

 

L 3020, Karl-Kellner-Ring/Moritz-Hensoldt-Straße, Kernstadt 

Die L 3020, Karl-Kellner Ring und Moritz-Hensoldt-Straße sind durch eine typische straßen-

randnahe Innenstadtbebauung mit Wohn- und Geschäftshäusern geprägt, die teilweise von 

Freiflächen unterbrochen werden. Zwischen dem Buderusplatz und der Sophienstraße wird 

der Verkehr jeweils im Einbahnverkehr über die Moritz-Hensoldt-Straße und in Gegenrich-

tung über den Karl-Kellner-Ring geführt. 

 

L 3053, Nauborner Straße/Wetzlarer Straße, Nauborn 

Die Nauborner Straße stellt die Fortsetzung der innerstädtischen Hauptverkehrsachse nach 

Süden dar. Ihre Fortsetzung im Stadtteil Nauborn ist die Wetzlarer Straße. Entlang des ge-

samten kartierten Straßenabschnitts herrscht eine dichte Bebauung vor, die teilweise dicht 

an die Fahrbahn heranragt. Im Stadtteil Nauborn weicht die straßenrandnahe Blockbebau-

ung stadtauswärts teilweise einer einseitigen Bebauung. 

 

L 3053/L 3376, Hermannsteiner Straße, Niedergirmes/Hermannstein 

Ab Höhe der B 49 in der Kernstadt in Richtung Norden setzt sich die L 3053 als Hermann-

steiner Straße als Ortsdurchfahrt durch Niedergirmes nach Hermannstein fort. Entlang der 

Landesstraße herrscht eine straßennahe Bebauung vor, wie links aus Abbildung 34 entnom-

men werden kann. Es wechseln sich Wohnbebauung und gewerblich genutzte Grundstücke 

ab. Ein Teil des Andienverkehrs zum Industriegebiet läuft über diese Straße.  

 

 

81 Lärmschutzwand zur A 45 nicht wirksam in Kartierung erfasst 
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Abbildung 34 Typische straßenrandnahe Bebauung in der Hermannsteiner Straße, L3053 Wetzlar 82 

 

L 3451, Bergstraße, Kernstadt 

Die Bergstraße stellt die Verbindung zur Frankfurter Straße und zum Ostteil von Wetzlar dar. 

Sie ist 4-spurig ausgebaut. Die Bebauung ist im Wesentlichen durch eine lockere Eigenheim-

bebauung geprägt, die straßenrandnah ist und teilweise über kleine Vorgärten verfügt, wie 

es links in Abbildung 35 dargestellt ist.  

 

 
Abbildung 35 Wohnbebauung an der L 3451, Bergstraße in Wetzlar 82 

 

B 49, Garbenheim 

Der Ortsrand zur B 49 weist Neubaugebiete mit lockerer Eigenheimbebauung auf. Es ergibt 

sich eine Mehrfachbelastung durch die parallel zur B 49 verlaufende Dillstrecke als Bahnli-

nie, wobei zwischen B 49 und Bahnlinie ein Gewerbegebiet liegt. Die B 49 ist hier als Hoch-

straße ausgebaut, wie links in Abbildung 36 ersichtlich ist.  

 

82 Regierungspräsidium Gießen 
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Abbildung 36 Wohnbebauung an der B 49, Garbenheim 83 

 

Maßnahmen in Planung 

Ausbau B 49, Ersatzneubau Hochbrücke Wetzlar und Taubensteinbrücke 

Der Ausbau der B 49 sowie die Ersatzneubauten an der Hochbrücke Wetzlar und der Tau-

bensteinbrücke sind langfristige Maßnahmen, die sich aktuell in der Variantenfindung bei 

Hessen Mobil befinden. 

Bei den zu planenden Maßnahmen handelt es sich um eine wesentliche Änderung, sodass 

die Vorsorgewerte der 16. BImSchV im Planfeststellungsverfahren einzuhalten sind. Durch 

die Umsetzung der Maßnahme ist davon auszugehen, dass Lärmkonfliktpunkte reduziert 

bzw. eliminiert werden können. 

 

Westanschluss  

Zur Entlastung der innerstädtischen Nord-Süd-Verbindung (Hermannsteiner Straße ï Gloel-

straße ï Karl-Kellner-Ring) und einer verbesserten Verkehrsanbindung des südwestlichen 

Kreisgebietes wird seit den 1960er Jahren eine Umgehungsmöglichkeit am westlichen Stadt-

rand Wetzlars geplant. Die aktuelle Planung sieht den Westanschluss vor. Der Westan-

schluss ist die Verbindung zwischen der vierspurig ausgebauten B 277 (Knoten mit der B 49) 

und der Neustadt mit niveaufreier Kreuzung der Bahnlinie Wetzlar ï Koblenz. Diese Verbin-

dung ist damit vor allem für Verkehrsströme in der Relation westliche Innenstadt ï westliches 

(B 49 Richtung Limburg) und nördliches Umland (B 277 Richtung Aßlar, A 480/A 45 Richtung 

Dortmund) bedeutend. Der Westanschluss wird als anbaufreie, innerörtliche Stadtstraße 

ausgeführt und nimmt die Funktion einer Hauptverkehrsstraße für alle Fahrzeugarten (außer 

Radverkehr) wahr und hat eine Erschließungsfunktion zur B 49 und B 277. Der Westan-

schluss würde die Verlagerung von Verkehren aus dem Stadtgebiet ermöglichen und würde 

sich somit in vielen Bereichen der Kernstadt positiv auf die Lärmimmissionen auswirken.  

Im Rahmen der Variantenuntersuchung zur Erneuerung der B 49 durch Hessen Mobil (Er-

satzneubau oder Neue Trasse) spielt auch das Thema Westanschluss eine Rolle. Da wäh-

rend der mehrjährigen Baumaßnahme die Anschlüsse Wetzlar-Mitte und Wetzlar-Garben-

heim an der B 49 nicht nutzbar/vorhanden sein werden. Um eine leistungsfähige Zuwegung 

nach Wetzlar zu ermöglichen, könnte der Bau des Westanschlusses inkl. planfreier Querung 

der Bahnlinie eine zentrale Rolle spielen. Die Verkehrsuntersuchungen für weitere Planun-

gen erfolgen derzeit durch Hessen Mobil. Je nach Trasse der neuen B 49 werden neue Ver-

 

83 Regierungspräsidium Gießen 
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kehrsanschlüsse und Zubringerachsen für die Stadt Wetzlar erforderlich. Inwiefern der West-

anschluss dann erforderlich ist, muss im Rahmen von Verkehrsuntersuchungen durch Hes-

sen Mobil bzw. im Rahmen der Fortschreibung des Generalverkehrsplans der Stadt Wetzlar 

betrachtet werden. 

 

Große Einbahn-Lösung Karl-Kellner-Ring 

Mit der Großen Einbahn-Lösung können zwei der vorhandenen vier Fahrstreifen im südli-

chen Bereich des Karl-Kellner-Rings entfallen, da der Verkehr in Richtung Süden über die 

Seibert-Straße geführt würde. Für den südlichen Bereich des Karl-Kellner-Rings könnten 

durch den Wegfall des Verkehrs in Nord-Süd-Richtung die Lärmemissionen sinken, im Be-

reich der Seibertstraße werden diese vermutlich zunehmen. Eine Untersuchung für diesen 

Bereich steht bislang aus. Eine aktuelle Stellungnahme hierzu liegt nicht vor. 

 

Bereits umgesetzte Maßnahmen 

Luftreinhalteplan, 1. Fortschreibung 

Im Oktober 2011 trat die 1. Fortschreibung des Luftreinhalteplanes für das Gebiet Lahn-Dill 

in Kraft. Lokale Maßnahmen der Stadt Wetzlar aus den aktuellen Luftreinhalteplan, die 

gleichzeitig zur Lärmminderung beitragen, sind in Tabelle 131 aufgeführt. 

Tabelle 131 Maßnahmen aus der 1. Fortschreibung des Luftreinhalteplans für das Gebiet Lahn-Dill mit gleichzeiti-

ger Lärmminderungswirkung 

Maßnahmen Status 

ÖPNV Neugestaltung zentraler Omnibusbahnhof umgesetzt 

Erstellung einer Park&Ride-Anlage auf der Bahnhof-

Nordseite 

Radverkehr 

(Verbesserung 

der Radwege) 

Ca. 1,2 km langer Neubauabschnitt des Dill-Radwe-

ges von der Altenberger Straße ins Dillfeld 

 

umgesetzt 

Rad-/ Gehweg von der Nordspange (Knoten 

B 277/B 49) in das Dillfeld = Fußgänger/Radwegever-

bindung in Gewerbegebiet 

umgesetzt 

Anpassung von Radverkehrsanlagen für den Alltags-

verkehr an Vorgaben der StVO-Novellierung 

wird im Rah-

men des 

Radwege-

konzepts Be-

rücksichti-

gung finden 

Fahrradabstellplätze an der Schnittstelle Bahnhof-Bus-

bahnhof 

umgesetzt 

 

Lärmminderungsmaßnahmen Stadtgebiet Wetzlar 

Die in Tabelle 132 dargestellten Maßnahmen wurden im Stadtgebiet Wetzlar als Maßnah-

men zur Lärmminderung umgesetzt oder befinden sich in konkreter Planung.  
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Tabelle 132 Umsetzungsstand der Lärmminderungsmaßnahmen im Stadtgebiet Wetzlar 

Maßnahmen Status 

ÖPNV Einrichtung eines Fahrgastbeirates (gemeinsam 

mit dem Lahn-Dill-Kreis) 

2013 umge-

setzt 

Einführung einer neuen Buslinie 15 2017 umge-

setzt 

Austausch von Dieselfahrzeigen gegen Elektro-

antriebfahrzeuge im Stadtbusverkehr 

Pilotprojekt 

für 2021 ge-

plant 

ÖPNV, hessenweit Schülerticket (Einführung 2017), Landesbe-

dienstetenticket (Einführung 2018), RMV-10-Mi-

nuten-Garantie (Einführung 2017) 

Eingeführt 

2017/2018 

Radverkehr Erstellung eines Rad- und Fußverkehrskon-

zepts für die Stadt Wetzlar 

umgesetzt 

Prüfung der Zulassung von Radverkehr in Ein-

bahnstraßen entgegen der Kfz-Verkehrsrich-

tung 

umgesetzt 

Änderung des Modal 

Split zur Verminderung 

des MIV 

Stärkung der Attraktivität des ÖPNV (Neubau 

Schnittstelle Schienenverkehr/öffentlicher Bus-

verkehr; Einrichtung Schnittstelle Bahn/Bus in 

Dutenhofen; Einrichtung weiterer Linien im 

ÖPNV ï Erschließung Gewerbegebiet Schan-

zenfeld/Leitzpark) 

umgesetzt 

Stärkung der Attraktivität des Radverkehrs 

(Ausbau des Alltags- und touristischen Rad-

wegenetzes, insbesondere im Bereich Alt-

stadt/Neustadt; Schaffung direkter Verbindun-

gen zwischen den Stadtteilen Niedergirmes und 

Neustadt; Neubau direkter Radwegeverbindung 

Bahnhof-Garbenheim) 

umgesetzt 

Straßenbau Durchführung von Deckensanierungsmaßnah-

men Kernstadt: Bergstraße, Braunfelser Straße 

(Teilstück), Karl-Kellner-Ring 

Dutenhofen: Garbenheimer Straße, Gießener 

Straße, Münchholzhäuser Straße 

Münchholzhausen: Wetzlarer Straße/Rechten-

bacher Straße 

Nauborn: Wetzlarer Straße 

Niedergirmes: Hermannsteiner Straße (weiteres 

Teilstück, geplant 2019), Naunheimer Straße 

umgesetzt 

Geschwindigkeitsbe-

grenzung 

Naunheim, L 3285 (Dammstraße) mit Tempo 

70 km/h 

2015 umge-

setzt 

 

Ersatzneubau Talbrücke Münchholzhausen, A 45 

Im Rahmen des Baus der Anschlussstelle Wetzlar wurde bereits ein Lärmschutzwall errich-

tet. Im Bereich der Ortslage Münchholzhausen sind eine 4,5 m hohe Lärmschutzwand auf 



Lahn-Dill-Kreis 198 

 

 

 

 

der Talbrücke sowie eine 6 m hohe Lärmschutzwand im Übergangsbereich zum bestehen-

den Lärmschutzwall vorgesehen.  

Neben den Lärmschutzwänden mit Höhen von 4,5 -6 m wurden zudem lärmarme Über-

gangskonstruktionen zwischen der Brücke und der Straße eingebracht. Nach Umsetzung der 

Maßnahmen werden keine Lärmkonfliktpunkte in diesem Bereich vorhanden sein. Der Plan-

feststellungsbeschluss für den Ersatzneubau der Talbrücke Münchholzhausen wurde am 20. 

Dezember 2013 erstellt. Der Baubeginn erfolgte im Oktober 2014. Das Bauwerk wurde im 

Mai 2019 fertigstellt und freigegeben.  

 

ÖPNV 

Eine Verstärkung des Angebots im Stadtbusverkehr durch Einführung eines 30-Minuten-

Takts auf der Linie 15 und die Verstärkung der abendlichen Spätverkehre durch Abschaffung 

der Linie 007 und Ersatz in Form von Einführung von späten Fahrten auf allen Linien ist 

durch den Fahrplanwechsel im Dezember 2019 erfolgt.  

 

Maßnahmenvorschläge aus der 1. Öffentlichkeitsbeteiligung 

 

Straßenverkehrsrechtliche Maßnahmenvorschläge 

Tempo 30 im Stadtgebiet 

Aus der Bevölkerung wurde der Maßnahmenvorschlag zur Einführung eines Tempolimits von 

30 km/h ganztags oder nachts für folgende Straßen vorgebracht: 

¶ Ortsdurchfahrt Wetzlar-Blasbach (L 3053) 

¶ Konrad-Adenauer-Promenade 

¶ Bergstraße 

¶ Nauborner Stra0e 

¶ Karl-Kellner-Ring 

¶ Hohe Straße 

¶ Berliner Ring 

¶ Dürerstraße 

¶ Frankfurter Straße 

 

Die Stadt Wetzlar möchte an allen Lärmkonfliktpunkten bzw. vorgeschlagenen Hauptver-

kehrsstraßen Tempo 30 aus Lärmschutzgründen im Nachzeitraum (22 Uhr bis 6 Uhr) einfüh-

ren, sofern die schalltechnischen Berechnungen eine wahrnehmbare Pegelreduktion nach-

weisen. Die benötigten Berechnungen werden beauftragt. Die Anordnung einer Höchstge-

schwindigkeit von 30 km/h tagsüber auf Teilen des Vorrangnetzes, das von den Linien des 

Stadtbusverkehrs befahren wird (Ortsdurchfahrt Blasbach, Bergstraße, Nauborner Straße, 

Hohe Straße, Berliner Ring, Karl-Kellner-Ring, Frankfurter Straße) wird aus Sicht der Stadt 

Wetzlar nicht befürwortet. Die Verlangsamung der Stadtbusse hätte spürbare Auswirkungen 

auf das Gesamtsystem des Stadtbusangebots. Die auftretenden Verlängerungen der Fahr-

zeiten, die bei der Einzelfahrt zwar nur im Minutenbereich entstehen, summieren sich insge-

samt zu einem nicht unerheblichen zeitlichen Mehraufwand, der monetär jährlich im unteren 

sechsstelligen Bereich Mehraufwand für die Erbringung der Verkehrsleistung erzeugen 

würde, da die Einsatzzeiten, Umlauf- und Fahrpläne entsprechend geändert werden müss-

ten.  
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Für Nebenstraßen (Dürerstraße, Konrad-Adenauer-Promenade), die aktuell noch nicht als 

Tempo 30-Zonen ausgewiesen sind, besteht nach Prüfung durch die Straßenverkehrsbe-

hörde die Möglichkeit, nachträglich eine entsprechende Zone ganztags anzuordnen. Die 

Stadt Wetzlar wird dies prüfen. 

 

Tempo 80, A 45, Naunheim 

Tempo 80 an der A 45 im Stadtteil Naunheim ist als Prüfauftrag erfasst. 

 

Straßenbauliche/organisatorische Maßnahmen 

Umweltspur, Bergstraße, Wetzlar 

Bei der Bergstraße handelt es sich um einen Lärmkonfliktpunkt im Nachtzeitraum. Wenn 

durch die Schaffung einer Umweltspur maßgebliche Verbesserung der Situation des ÖPNV 

oder des Radverkehrs einhergeht, wird diese Maßnahme positiv bewertet. Die Steigerung 

der Attraktivität des Radverkehrs und ÖPNV ist aus Lärmschutz- sowie Klimaschutzgründen 

zu begrüßen. Allerdings bedarf es hierfür einer dezidierten verkehrsplanerischen Untersu-

chung, ob und wie eine solche Maßnahme verkehrssicher und verkehrsverträglich umsetzbar 

wäre. 

 

Sperrung rechter Fahrbahnen, Bergstraße, Wetzlar 

Die Sperrung der rechten Spuren als Maßnahme der Lärmminderung wurde als Prüfauftrag 

erfasst und wird an die Stadt Wetzlar zur Bitte um Stellungnahme weitergeleitet. Eine aktu-

elle Stellungnahme liegt derzeit nicht vor. 

 

Partielle Abschaltung von Ampeln im Nachtzeitraum 

Als lärmmindernde Maßnahme wird die partielle Abschaltung von Ampelanlagen im Nacht-

zeitraum vorgeschlagen, um Abbrems- und Anfahrtbewegungen zu minimieren. 

Der Maßnahmenvorschlag wird als Prüfauftrag aufgenommen und an die Stadt Wetzlar mit 

Bitte um Stellungnahme weitergeleitet. Eine aktuelle Stellungnahme liegt derzeit nicht vor. 

 

Lärmbeschwerde B 49 

Die B 49 wird als Lärmkonfliktpunkt benannt und folgende Maßnahmen zur Lärmminderung 

wurden diesbezüglich vorgetragen: 

¶ Vervollständigung der Lärmschutzanlagen im Bereich Dalheim und Altenberg 

¶ Lärmschutzwand Dutenhofen 

Die Maßnahmenvorschläge wurden an die entsprechend zuständigen Fachbehörden weiter-

geleitet. 

 

Lärmbeschwerde A 45 

Die A 45 wird als Lärmkonfliktpunkt benannt und folgende Maßnahmen zur Lärmminderung 

wurden vorgetragen: 

¶ Lärmschutz des Autobahnabschnittes hinter Kreuz Wetzlar-Ost und Rastplatz Kochs-

grund 

¶ Lärmschutzeinhausung bzw. baulicher aktiver Lärmschutz im Bereich Nauheim 

Maßnahmen zum Lärmschutz werden im Zuge des 6-streifigen Ausbaus der A 45 innerhalb 

des Planfeststellungsverfahrens berücksichtigt. Die Maßnahmenvorschläge wurden an die 

entsprechend zuständigen Fachbehörden weitergeleitet. 
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Für passiven Lärmschutz (Schallschutzfenster, Lüfter) können sich Haus- und Wohnungsei-

gentümer an die Autobahn GmbH wenden. Nähere Informationen sind in Kapitel 3.4.1 zu-

sammengefasst. 

 

Ruhige Gebiete 

Von der Bevölkerung wurde vorgeschlagen, das Gebiet um Dalheim als ruhiges Gebiet aus-

zuweisen. Ebenfalls wurde angeregt, die vorhandenen Grünanlagen im Stadtgebiet bzw. in 

der Gemarkung als ruhige Gebiete auszuweisen. Nach Auskunft der Stadt Wetzlar wird aktu-

ell geprüft, welche Flächen für die Ausweisung als ruhige Gebiete geeignet sind. 

 

Maßnahmenvorschläge abseits von Lärmkonfliktpunkten 

Lärmbeschwerde, Otto-Wels-Straße, Hermannstein 

Für die Otto-Wels-Straße in Hermannstein werden Maßnahmen zur Minderung des Ver-

kehrslärms vorgeschlagen: 

¶ Tempo-30-Zone in dem gesamten Bereich um die Otto-Wels-Straße 

¶ Durchfahrtsverbot für Lkws ab 3,5 t, nur Anlieger frei  

¶ Lkw-Verkehr über die Ampelanlage B 277 / Blasbacher Str. führen 

¶ Zusätzliche Querungshilfe für die Schulkinder 

 

Maßnahmenvorschläge aus der 2. Öffentlichkeitsbeteiligung 

Folgende Lärmkonfliktpunkte bzw. Maßnahmenvorschläge wurden in der 2. Öffentlichkeitsbe-

teiligung neu eingebracht und werden nach der Veröffentlichung des Lärmaktionsplans bear-

beitet. Die Maßnahmenvorschläge werden als Prüfauftrag erfasst. Das Ergebnis wird im Lärm-

aktionsplan der 5. Runde dargestellt. 

 

Ortsteil Straße / Referenz  Maßnahmenvorschlag / Stellungnahme 

Dutenhofen B 49 Beforstung als Lärmschutz   

Wetzlar L 3451 

Ernst-Leitz-Straße 

Tempo 30 ganztags oder nachts 

Wetzlar L 3056 

Schützenstraße 

Blasbach L 3053 

Garbenheim L 3020 

Wetzlar L 3053 

Gloelstraße 

Wetzlar L 3020 

Neustadt 

Wetzlar L 3451 

Braunfelser Str. 

Niedergirmes / 

Hermannstein 

L 3056 / L 3376 
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Wetzlar Tempo 30 auf Teilen des 

Vorrangnetzes / Busver-

kehr 

Überprüfung der Ablehnung von Tempo 30 

tagsüber wegen Auswirkungen auf den 

Stadtbusverkehr: 

Abwägung der Lärmschadenskosten mit 

den Kosten die für einen angepassten Bus-

fahrplan entstehen ï Auswirkungen für die 

einzelnen Straßen untersuchen und für jede 

Buslinie angeben 

Fahrversuche zur Untersuchung der zeitli-

chen Auswirkung von Tempo 30 statt 

Tempo 50 

Wetzlar Magdalenahausen Festsetzung als ruhiges Gebiet 
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  Landk reis Limburg -Weilburg  

Der Landkreis Limburg-Weilburg liegt im Südwesten des Regierungsbezirks Gießen und be-

steht aus 19 Kommunen. Ein Überblick über die in der Lärmkartierung 2022 erfassten Stra-

ßen ist für den Ganztagszeitraum LDEN in Abbildung 37 dargestellt. 

Die wichtigste Fernverkehrsstraße ist im Landkreis Limburg-Weilburg die A 3, die sich vom 

Süden des Landkreises Limburg-Weilburg entlang der Kommunengrenze von Bad Camberg 

und Hünfelden über Brechen durch die Stadt Limburg nach Westen in die Gemeinde Elz fort-

setzt.  

Die Bundesstraße B 49 setzt sich als weitere wichtige Verkehrsader von der Anschlussstelle 

Limburg-Nord in der Kernstadt Limburg aus nach Nordosten über Ahlbach, Obertiefenbach, 

Heckholzhausen, Allendorf und Löhnberg fort. Auf der Höhe von Ahlbach zweigt die B 54 

von der B 49 in Richtung Oberzeuzheim ab und verläuft nach Norden durch die Orte Dorch-

heim, Elbgrund und Langendernbach. Östlich von Allendorf zweigt die Bundesstraße B 456 

von der B 49 ab. Sie verläuft als Ortsdurchfahrt durch Weilburg und verläuft bis auf der Höhe 

Bermbach/Laimbach nach Osten, um dann nach Süden abzuknicken. 

Nördlich und Südlich der A 3 verlaufen die Bundesstraßen B 8 und die B 418 sternförmig auf 

die Stadt Limburg zu. Die B 417 erstreckt sich von Süden nach Norden durch die Gemeinde 

Hünfelden. Sie führt dabei als Ortsdurchfahrt durch Kirberg, vorbei an Neesbach und Mens-

feld und wieder als Ortsdurchfahrt durch den Stadtteil Linter, bis sie in der Stadt Limburg mit 

der B 8 zusammengeführt wird. Die B 8 verläuft von Limburg aus nördlich der A 3 durch Lin-

denholzhausen und Niederbrechen, vorbei an Oberbrechen durch die Gemeinden Selters 

und Bad Camberg. 

Mit weitgehend parallelem Verlauf der A 3 führt die Bahntrasse in Form der Schnellstrecke 

Köln-Rhein/Main ebenfalls durch den Landkreis. 

Der Landkreis Limburg-Weilburg weist zusammenfassend folgende Hauptlärmquellen auf: 

¶ Autobahn: A 3 

¶ Bundesstraßen: B 8, B 49, B 54, B 417 und B 456 

¶ Landesstraßen: L 3020, L 3021, L 3365, L 3447, L 3448, L 3462 

¶ Kreisstraße: K 346, K 470 

 

Die Anzahl der Betroffenen im Kreis Limburg-Weilburg oberhalb der Auslösewerte von 

> 65 dB(A) ganztags und > 55 dB(A) nachts, eingeteilt in verschiedene Pegelklassen, ist Ta-

belle 133 zu entnehmen. Im Kreis Limburg-Weilburg sind demnach insgesamt 5.090 Be-

troffene ganztags und 6.220 Betroffene nachts oberhalb der Auslösewerte zu verzeichnen. 

Tabelle 133 Anzahl belasteter Personen im Landkreis Limburg-Weilburg oberhalb der Auslösewerte LDEN und 

LNight 

 Betroffenenzahl 

LDEN [dB(A)] 

Betroffenenzahl 

LNight [dB(A)] 

ab 65 bis 

69 
ab 70 bis 74 ab 75 

ab 55 bis 

59 
ab 60 bis 64 ab 65 

Landkreis 

[Anzahl] 
2.541 2.432 117 2.987 2.805 428 

 

Die Anzahl der Belasteten nachts ist pro Pegelklasse gegenüber den Belasteten ganztags 

erhöht. Dies kann der starken Prägung des Landkreises durch den Fernverkehr zugeschrie-

ben werden. Für den Nachtzeitraum ist die Anzahl der Belasteten, analog zu den niedrigeren 
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Auslösewerten, zu 10 dB(A) niedrigeren Werten verschoben, wie Abbildung 38 zu entneh-

men ist.  

 

 
Abbildung 37 Kartierte Straßenabschnitte im Kreis Limburg-Weilburg 84 

 

 

 

84 HLNUG 2022 
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Abbildung 38 Anzahl Belasteter im Kreis Limburg-Weilburg oberhalb der Auslösewerte ganztags (blau) und 

nachts (rot) 

 

Innerhalb der Kommunen konnten für den Kreis Limburg-Weilburg die in Tabelle 134 gelisteten 

Lärmkonfliktpunkte ermittelt werden. Kommunen in denen die statistische Auswertung weniger 

als 10 betroffene Personen in der gesamten Kommune, einzelnen Ortsteilen oder in einzelnen 

Straßenabschnitten ergab, wurden nicht als Kommunen mit Lärmkonfliktpunkt gewertet.  

Eine dezidierte Betrachtung erfolgt in den fortfolgenden Unterkapiteln für jede einzelne Kom-

mune des Landkreises Limburg-Weilburg. 

Die größte Lärmkennziffer im Landkreises Limburg-Weilburg ist im Nachtzeitraum an der 

Diezer Straße, B 54 in der Kernstadt von Limburg, mit einer maximalen Lärmkennziffer von 

2.546 zu verzeichnen. Ebenfalls einen hohen Lärmkennzifferwert verzeichnet ein Abschnitt 

der B 8 / B 54, Schiede, in der Stadt Limburg mit einem Wert von 1.551. Einen weiteren 

Lärmschwerpunkt stellt die B 8 dar. Sie führt als Ortsdurchfahrt durch zahlreiche Städte und 

Ortschaften im Landkreis Limburg-Weilburg und generiert dort Lärmkonfliktpunkte. Beson-

ders hohe Werte ergeben sich dabei im Stadtteil Lindenholzhausen mit einer maximalen 

nächtlichen Lärmkennziffer von 797 in einem Abschnitt. In der Stadt Bad Camberg wird 

durch die B 8 ein maximaler Wert von 1.186 im Nachtzeitraum erreicht. Die B 54 stellt im 

Nachtzeitraum im Ortsteil Oberzeuzheim eine hohe Lärmkennziffer mit einem Wert von 343 

dar. 

Daneben konnten bei zwei Kreisstraßen hohe Lärmkennziffern und damit eine hohe Lärmbe-

lastung ermittelt werden. Dies betrifft einerseits die K 470, Grabenstraße in Limburg mit einer 

nächtlichen Lärmkennziffer von 498 und andererseits die K 473 / K 477 in Offheim mit einer 

maximalen nächtlichen Kennziffer von 348. 

Tabelle 134 Lärmkonfliktpunkte im Landkreis Limburg-Weilburg in alphabetischer Reihenfolge 

# Gemeinde Ort Straße 
LKZ 

LDEN LNight 

1 
Bad Cam-
berg Bad Camberg B 8 937 1.186 

2 
Bad Cam-
berg Erbach B 8 411 548 

-400

100

600

1.100

1.600

2.100

2.600

3.100

55-59 60-64 < 65 65-69 70-74 < 75

Kreis Limburg-Weilburg

Belastete nachts Belastete ganztags
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# Gemeinde Ort Straße 
LKZ 

LDEN LNight 

3 
Bad Cam-
berg Oberselters B 8 72 96 

4 
Bad Cam-
berg Würges B 8 301 407 

5 Beselich Obertiefenbach B 49 3 7 

6 Brechen Niederbrechen B 8 141 263 

7 Brechen Niederbrechen L 3365 52 63 

8 Brechen Oberbrechen L 3021 57 68 

9 Brechen Werschau A 3 0 2 

10 Brechen Oberbrechen B 8 56 87 

11 Dornburg Langendernbach B 54 231 287 

12 Elbtal Dorchheim B 54 144 199 

13 Elbtal Elbgrund B 54 145 198 

14 Elz Elz A3 92 307 

15 Elz Elz B 8 1.004 1.211 

16 Hadamar Faulbach K 459 139 159 

17 Hadamar Niederhadamar L 3462 630 740 

18 Hadamar Oberzeuzheim B 54 270 343 

19 Hadamar Steinbach L 3278 7 10 

20 Hadamar Steinbach L 3022 143 179 

21 Hünfelden Dauborn L 3030, L 3022 187 228 

22 Hünfelden Kirberg B 417, T 30 n 267 268 

23 Limburg Ahlbach B 49 31 49 

24 Limburg Blumenrod Zeppelinstr. 0 0 

25 Limburg Dietkirchen Limburger Str. 45 58 

26 Limburg Eschhofen Bahnhofstr. 77 103 

27 Limburg Eschhofen Langgasse 27 36 

28 Limburg Eschhofen Limburger Str. 304 364 

29 Limburg Limburg B 417 Wiesbadener Str. 76 103 

30 Limburg Limburg B 54 Diezer Straße 2.124 2.546 

31 Limburg Limburg B 8 Frankfurter Straße 378 465 

32 Limburg Limburg B8/B54 Schiede Tunnel 1.251 1.551 

33 Limburg Limburg Dietkircher Weg 63 73 

34 Limburg Limburg Eisenbahnstraße 56 67 

35 Limburg Limburg Eschhöfer Weg 237 266 

36 Limburg Limburg Friedhofsweg 0 0 

37 Limburg Limburg Im Schlenkert 173 229 

38 Limburg Limburg K 470 Grabenstraße 399 498 

39 Limburg Limburg K 477 Offheimer Weg 135 170 

40 Limburg Limburg Kappelanstraße 0 0 

41 Limburg Limburg 
L 3020 Holzheimer 
Straße 679 765 

42 Limburg Limburg Offenheimer Weg 105 129 
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# Gemeinde Ort Straße 
LKZ 

LDEN LNight 

43 Limburg Limburg Ste. Foy Straße 233 274 

44 Limburg Limburg Tilemann Str. 0 0 

45 Limburg Limburg Waldorffstr. 0 0 

46 Limburg Limburg Weilburger Straße 63 79 

47 Limburg Limburg Westerwaldstr. 310 361 

48 Limburg 
Lindenholzhau-
sen B 8 637 797 

49 Limburg Linter A 3 0 2 

50 Limburg Linter B 417 504 665 

51 Limburg Offheim Dehner Weg 19 24 

52 Limburg Offheim K 473 / K 477 291 348 

53 Limburg Staffel B 8 Elzer Straße 112 137 

54 Limburg Staffel 
Diezer Straße K 
470/K475 90 103 

55 Limburg Staffel L 3447 Koblenzer Straße 446 516 

56 Merenberg Merenberg L 3109 64 83 

57 Selters Niederselters B 8 12 25 

58 Weilburg Weilburg B 456 558 738 
 

Im Folgenden wird auf alle Lärmkonflikte näher eingegangen, deren Lärmkennziffer (LKZ) 

während des gesamten Tages und/oder in der Nacht mehr als 200 beträgt. Hintergrund ist 

eine besonders starke Lärmbelastung ab Werten von 200. Ermächtigungsgrundlage zu die-

ser Eingrenzung bildet § 47d Abs. 1 Satz 3 BImSchG. Demnach ist eine Priorisierung bei der 

Auswahl der Lärmminderungsmaßnahmen vorzunehmen, die sich aus der Überschreitung 

relevanter Grenzwerte oder aufgrund anderer Kriterien (LKZ) ergibt. Dies bedeutet, dass 

Maßnahmen für stärker mit Lärm belastete Gebiete mit höherer Priorität verfolgt werden sol-

len. Darüber hinaus können im Einzelfall auch Lärmkonflikte mit geringerer Lärmkennziffer 

durch die Lärmaktionsplanung näher betrachtet werden. 

Sofern im Folgenden keine Haupteisenbahnstrecken beschrieben werden, bedeutet dies, 

dass es in der jeweiligen Gemeinde keine solchen gibt. 
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 Bad Camberg  

In der Stadt Bad Camberg leben ca. 14.250 Einwohner. Neben der Bundesautobahn A 3 

sind sowohl die Bundesstraße B 8 als auch die Landesstraßen L 3040 und L 3031 sowie alle 

Kreisstraßen von der Lärmkartierung 2022 erfasst. 

In Tabelle 135 ist die Anzahl der Betroffenen aus der Lärmkartierung 2022 für die Stadt Bad 

Camberg in den einzelnen Pegelklassen für den Ganztagszeitraum und den Nachtzeitraum 

aufgeführt. Insgesamt sind 736 Betroffene ganztags und 824 Betroffene nachts oberhalb der 

Auslösewerte zu verzeichnen.  

Tabelle 135 Betroffene nach BUB aus der Lärmkartierung 2022 für die Stadt Bad Camberg 

 Betroffenenzahl 

LDEN [dB(A)] 

Betroffenenzahl 

LNight [dB(A)] 

ab 65 bis 69 ab 70 bis 74 ab 75 ab 55 bis 59 ab 60 bis 64 ab 65 

Anzahl 326 409 1 328 477 19 

 

In Tabelle 136 sind die geschätzten Zahlen der von Umgebungslärm belasteten Flächen, 

Wohnungen, Schulen und Krankenhäuser sowie die Fälle starker Belästigung, starker 

Schlafstörung und ischämischer Herzkrankheiten dargestellt. 

Tabelle 136 Geschätzte Zahl der von Umgebungslärm belasteten Flächen, Wohnungen, Schulen und Kranken-

häuser in Bad Camberg (EU-Kartierung) 

 LDEN 

ab 55 dB(A) 

LDEN 

ab 65 dB(A) 

LDEN 

ab 75 dB(A) 

Gesamtfläche (km2) 14,65 4,70 1,03 

Zahl der Wohnungen 1.085 349 0 

Zahl der Krankenhausgebäude 0 0 0 

Zahl der Schulgebäude 0 0 0 

Zahl der Fälle starker Belästigung 421 

Zahl der Fälle starker Schlafstörung 104 

Zahl der Fälle ischämischer Herzkrankheiten 0 

 

Angaben vorhandener Lärmprobleme 

Die drei Lärmkonfliktpunkte besonderer Belastung resultieren alle von der Bundesstraße B 8, 

wie in Tabelle 137 dargestellt ist. Die maximalen Lärmkennziffer liegt in der Kernstadt im 

Nachtzeitraum bei einem Wert von 1.186 bzw. 937 ganztags. 

Tabelle 137 Lärmkonfliktpunkte unter Angabe der Lärmkennziffer in der Stadt Bad Camberg 

Ortsteil Straße 

LKZ 

LDEN LNight 

Bad Camberg B 8 Ortsdurchfahrt 937 1.186 

Erbach B 8 Ortsdurchfahrt 411 548 

Würges B 8 Ortsdurchfahrt 301 407 

 

In den oben genannten Ortsdurchfahrten wurden an einigen Gebäuden Überschreitungen 

der Auslösewerte für eine bauliche Lärmsanierung festgestellt. Haus- und Wohnungseigentü-

merinnen und -eigentümer können bei Hessen Mobil Anträge auf Überprüfung der An-
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spruchsvoraussetzung für die finanzielle Erstattung von Aufwendungen für passive Schall-

schutzmaßnahmen (in der Regel Schallschutzfenster und Belüftungseinrichtungen) stellen. 

Nähere Informationen sind in Kapitel 3.4.1 zu finden.  

 

Zur Visualisierung sollen die Lärmkonfliktpunkte im Folgenden beschrieben werden. 

 

Kernstadt, B 8 ï Limburger/Frankfurter Straße 

Der Lärmkonfliktpunkt der B 8 in der Kernstadt zeichnet sich durch eine straßenrandnahe 

Blockbebauung mit gemischter Nutzung aus. Die Häuser haben häufig Geschäfte im Erdge-

schoß und Wohnnutzung in den Obergeschossen. Die B 8 verläuft innerhalb einer schmalen 

Fahrbahn und ist gesäumt von schmalen Bürgersteigen, wie links in Abbildung 39 ersichtlich 

ist. 

 

 
Abbildung 39 Typische Bebauung am Lärmkonfliktpunkt B 8 in der Kernstadt Bad Camberg 85 

 

In Abbildung 40 sind die Belastungen des Lärmkonfliktpunkts B 8 in Bad Camberg durch nor-

mierte farbige Lärmkennzifferbänder dargestellt. Die besondere Belastung mit Werten der 

Lärmkennziffer über 200 liegt im zentralen Bereich der Ortsdurchfahrt im Nachtzeitraum vor. 

 
Abbildung 40 Visualisierung des Lärmkonfliktpunkts im Nachtzeitraum durch normierte Lärmkennziffernbänder86  

 

85 Regierungspräsidium Gießen 
86 HLNUG 2022 
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Würges, B 8 

Der Lärmkonfliktpunkt der B 8 im Stadtteil Würges ist gezeichnet von einer straßenrandna-

hen Bebauung mit Lücken. Überwiegend dienen die Gebäude dem Wohnzweck, teilweise 

befindet sich gewerbliche Nutzung im Erdgeschoß. Die Bebauung ragt teilweise sehr dicht 

an der Straße heran, wie in Abbildung 42 ersichtlich ist. Teilweise ist sie aber auch zurückge-

setzt mit kleinen Vorgärten. In dem Teilstück der Frankfurter Straße (Hausnummern 149 ï 

161) besteht bereits Tempo 30. 

 

 
Abbildung 41 Bebauung entlang der B 8 im Stadtteil Würges und Visualisierung des Lärmkonfliktpunkts im Nacht-

zeitraum durch normierte Lärmkennzifferbänder 87,88 

 

Erbach, B 8 

Der Lärmkonfliktpunkt der B 8 im Stadtteil Erbach ist gezeichnet von einer straßenrandnahen 

Bebauung, wie links in Abbildung 42 dargestellt. Überwiegend liegt Wohnnutzung vor, die 

teilweise von gewerblicher Nutzung im Erdgeschoß durchbrochen wird. 

Auf einem Teilstück in der Ortsmitte zwischen der Einmündung Neugasse und der Einmün-

dung Mauritiusstraße besteht bereits Tempo 30. Trotz der partiellen Geschwindigkeitsreduk-

tion liegt in der Ortsdurchfahrt eine besondere Lärmbelastung vor, wie in Abbildung 42 ge-

zeigt. 

 

 

 

87 Regierungspräsidium Gießen 
88 HLNUG 2022 

 












































































































































































































































































































































